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Vorwort
Das Deutsche Institut für Menschenrechte legt  
dem Bundestag zum neunten Mal seinen jährlichen 
Bericht über die Entwicklung der Menschenrechts
situation in Deutschland vor. Der diesjährige Bericht 
beinhaltet fünf Themen, die im Berichtszeitraum 
(01. Juli 2023–30. Juni 2024) von hoher menschen
rechtlicher Relevanz waren: Schutz von Geflüchte
ten, Wohnungslosigkeit, Exklusion von Menschen 
mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, ausbeu
terische Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitneh
mer*innen sowie menschenrechtliche Verantwor
tung von Unternehmen. Wir zeigen zentrale Ent
wicklungen in diesen Themenfeldern auf, bewerten 
wichtige politische und gesetzgeberische Maßnah
men menschen rechtlich und formulieren Empfeh
lungen.

Für den Bericht haben wir öffentlich verfügbare  
Statistiken, Dokumente, darunter Drucksachen des 
Deutschen Bundestages und der Länderparlamen
te, sowie Studien und Medienberichte ausgewertet 
und Hintergrundgespräche mit Expert*innen ge führt. 
Wir danken allen, die uns im Rahmen der Recherche 
für den Menschenrechtsbericht Auskunft gegeben 
haben.

In das Berichtsjahr fiel der 75. Geburtstag des 
Grundgesetzes. Zahlreiche Politiker*innen und  
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft würdigten zu 
Recht seine Bedeutung, insbesondere die Veranke
rung von Grundrechten sowie die Rolle des Bundes
verfassungsgerichts. Wir begrüßen, dass Bundestag 
und Bundesrat Vorschläge zum Schutz des Bundes
verfassungsgerichts vor dem Zugriff autoritärer 
Kräfte vorgelegt haben. Besonders wichtig ist ein 
verfassungsrechtlich abgesicherter Ersatzwahlme
chanismus bei Blockade der Richter*innenwahl. 
Nicht zuletzt die konstituierende Sitzung des Thü
ringer Landtags hat gezeigt, dass die Feinde des 
demokratischen Rechtsstaats bereit sind, alle ihnen 
zugänglichen Mittel zu nutzen, um sein Funktionieren 
zu verhindern und ihn zu diskreditieren.

Der demokratische Rechtsstaat braucht Institutio
nen, die ihn sichern, und Menschen, die ihn mit 
Leben füllen und verteidigen. Wichtig hierfür ist das 
Engagement vieler gesellschaftlicher Akteure, etwa 
Gewerkschaften, Sportvereine, Wirtschaftsver
bände oder Nachbarschaftsinitiativen. Besonders 
bedeutsam sind zivilgesellschaftliche Organisatio
nen, die sich für Demokratie und Menschenrechte 
einsetzen, beispielsweise mit Demokratie oder 
Menschenrechtsbildung, der Förderung der Teil
habe aller an politischen Entscheidungsprozessen, 
Antidiskriminierungsarbeit und der Prüfung staatli
chen Handelns am Maßstab der Menschenrechte 
sowie der politischen wie rechtlichen Durchsetzung 
von Menschenrechten. Solche Menschenrechts
arbeit ist dringend auch im Steuerrecht klar als 
gemeinnützig anzuerkennen. Sie braucht zudem 
dauerhafte staatliche Förderung. Angesichts der 
gegenwärtigen Bedrohungen des demokratischen 
Rechtsstaats ist deshalb die Verabschiedung eines 
Demokratiefördergesetzes dringlich.

Im diametralen Gegensatz zu den Lobesworten für 
das Grundgesetz haben hochrangige Politiker*innen 
demokratischer Parteien gefordert, das Grundrecht 
auf Asyl abzuschaffen oder Maßnahmen vorgeschla
gen, die das individuelle Recht auf Schutz aushöh
len oder das menschenwürdige Existenz minimum 
von Asylsuchenden unterschreiten würden. Bereits 
die Debatte hierüber unterminiert die Grundfeste 
des Grundgesetzes: den Konsens, dass Menschen
rechte verbindlicher Maßstab und Grenze staat
lichen Handelns sind. 

Am 9. Oktober jährte sich zum 35. Mal die große 
Montagsdemonstration in Leipzig: Menschen in der 
DDR gingen für ihre Menschenrechte auf die Straße. 
Sie trotzten den Repressionen des Staats apparats 
und seiner Drohung, öffentlichen Protest gewaltsam 
niederzuschlagen. Ihrem Mut und der Beharrlichkeit 
der Bürgerrechtsbewegung in der DDR verdanken 
wir die Geltung der Menschenrechte in ganz 
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Deutschland. Dies verpflichtet uns alle, für die  
Menschenrechte einzutreten und an der Gestaltung 
unserer Zukunft mitzuwirken.

Wir hoffen, dass Bund und Länder die Impulse aus 
dem Bericht aufgreifen, um so die Menschenrechte 
zu schützen und zu fördern, im Inneren wie in der 
Politik nach außen.

Der Bericht

Das Deutsche Institut für Menschenrechte legt dem Deutschen Bundestag gemäß § 2 Abs. 5 DIMRG 
(Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom  
16.07.2015) jährlich einen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland vor.

Die Menschenrechte bilden in Deutschland den zentralen verbindlichen Referenzrahmen für die Gestal
tung unseres Gemeinwesens. Das gebietet das Grundgesetz und wird auch in der politischen Wirklich
keit anerkannt. Mit der Anforderung eines jährlichen Berichts über die Entwicklung der Menschenrechts
situation in Deutschland haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat unterstrichen: Die 
Menschenrechte aller Menschen in Deutschland zu achten und zu verwirklichen, ist eine dauerhafte 
und sich immer wieder neu stellende Aufgabe für alle Staatsgewalt. Die menschenrechtliche Bericht
erstattung nach § 2 Abs. 5 DIMRG ist Ausdruck einer selbstkritischen Grundhaltung und damit des 
rechtsstaatlichen Selbstverständnisses des Parlaments. Hierfür sieht das Gesetz auch vor, dass der 
Deutsche Bundestag zu dem Bericht des Instituts Stellung nehmen soll.

Das Grundgesetz verlangt, regelmäßig die menschenrechtlichen Auswirkungen von Gesetzen zu über prüfen 
und gegebenenfalls durch Gesetze oder Änderung der Verwaltungspraxis nachzusteuern. Zudem können 
durch politische und gesellschaftliche Veränderungen, internationale und innerstaatliche Entwicklungen 
sowie wissenschaftlichen und technischen Fortschritt neue Bedrohungen für die Menschenrechte entste
hen. Diese müssen erkannt und Lösungen am Maßstab der Menschenrechte entwickelt werden. 

Der Bericht des Instituts leistet einen wichtigen Beitrag, damit die Menschenrechte aller Menschen 
hierzulande tatsächlich beachtet und verwirklicht werden. Dazu beleuchtet er, welche Auswirkungen 
gesetzliche Regelungen, gerade auch in ihrer Anwendung, haben und wie sich andere Politikmaßnah
men auswirken. Nur so lässt sich erkennen, wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht. 

Mit der Mandatierung des Deutschen Instituts für Menschenrechte haben Bundestag und Bundesrat 
die internationale Einbindung des Menschenrechtsschutzes in Deutschland bekräftigt. Als Nationale 
Menschenrechtsinstitution Deutschlands gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen hat das 
Institut die Aufgabe, eine Brücke zwischen den nationalen und internationalen Menschenrechtsgaran
tien zu schlagen. Die internationale Einbindung des Menschenrechtsschutzes in Deutschland schlägt 
sich ferner darin nieder, dass über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland sinn
voll nur berichtet werden kann, wenn auch die Empfehlungen internationaler Menschenrechtsgremien 
erfasst werden, die die Menschenrechtssituation in Deutschland aus der Perspektive des jeweiligen 
Menschenrechtsvertrages beleuchten. Diesen Aspekt greift der Bericht in den jeweiligen Kapiteln auf. 
Über die Zeit ergeben die Berichte so ein Gesamtbild der Menschenrechtssituation in Deutschland.

Professorin Dr. Beate Rudolf  
Direktorin

Michael Windfuhr  
Stellvertretender Direktor

Berlin, im Dezember 2024
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KURZFASSUNG 13

Einleitung
Das Deutsche Institut für Menschenrechte legt  
dem Bundestag zum neunten Mal seinen jährlichen 
Bericht über die Entwicklung der Menschenrechts
situation in Deutschland vor. Der diesjährige Bericht 
beinhaltet fünf Themen, die im Berichtszeitraum 
(01. Juli 2023–30. Juni 2024) von hoher menschen
rechtlicher Relevanz waren: Schutz von Geflüchte
ten, Wohnungslosigkeit, Exklusion von Menschen 
mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, ausbeu
terische Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitneh
mer*innen sowie menschenrechtliche Verantwor
tung von Unternehmen. Wir zeigen zentrale Ent
wicklungen in diesen Themenfeldern auf, bewerten 
wichtige politische und gesetzgeberische Maßnah
men menschen rechtlich und formulieren Empfeh
lungen.

Für den Bericht haben wir öffentlich verfügbare  
Statistiken, Dokumente, darunter Drucksachen des 
Deutschen Bundestages und der Länderparlamen
te, sowie Studien und Medienberichte ausgewertet 
und Hintergrundgespräche mit Expert*innen 
geführt. Wir danken allen, die uns im Rahmen der 
Recherche für den Menschenrechtsbericht Aus
kunft gegeben haben.

In das Berichtsjahr fiel der 75. Geburtstag des 
Grundgesetzes. Zahlreiche Politiker*innen und  
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft würdigten zu 
Recht seine Bedeutung, insbesondere die Veranke
rung von Grundrechten sowie die Rolle des Bundes
verfassungsgerichts. Wir begrüßen, dass Bundestag 
und Bundesrat Vorschläge zum Schutz des Bundes
verfassungsgerichts vor dem Zugriff autoritärer 
Kräfte vorgelegt haben. Besonders wichtig ist ein 
verfassungsrechtlich abgesicherter Ersatzwahlme
chanismus bei Blockade der Richter*innenwahl. 
Nicht zuletzt die konstituierende Sitzung des Thü
ringer Landtags hat gezeigt, dass die Feinde des 
demokratischen Rechtsstaats bereit sind, alle ihnen 
zugänglichen Mittel zu nutzen, um sein Funktionieren 
zu verhindern und ihn zu diskreditieren.

Der demokratische Rechtsstaat braucht Institutio
nen, die ihn sichern, und Menschen, die ihn mit 
Leben füllen und verteidigen. Wichtig hierfür ist das 

Engagement vieler gesellschaftlicher Akteure, etwa 
Gewerkschaften, Sportvereine, Wirtschaftsver
bände oder Nachbarschaftsinitiativen. Besonders 
bedeutsam sind zivilgesellschaftliche Organisatio
nen, die sich für Demokratie und Menschenrechte 
einsetzen, beispielsweise mit Demokratie oder 
Menschenrechtsbildung, der Förderung der Teil
habe aller an politischen Entscheidungsprozessen, 
Antidiskriminierungsarbeit und der Prüfung staatli
chen Handelns am Maßstab der Menschenrechte 
sowie der politischen wie rechtlichen Durchsetzung 
von Menschenrechten. Solche Menschenrechtsar
beit ist dringend auch im Steuerrecht klar als 
gemeinnützig anzuerkennen. Sie braucht zudem 
dauerhafte staatliche Förderung. Angesichts der 
gegenwärtigen Bedrohungen des demokratischen 
Rechtsstaats ist deshalb die Verabschiedung eines 
Demokratiefördergesetzes dringlich.

Im diametralen Gegensatz zu den Lobesworten für 
das Grundgesetz haben hochrangige Politiker*innen 
demokratischer Parteien gefordert, das Grundrecht 
auf Asyl abzuschaffen oder Maßnahmen vorgeschla
gen, die das individuelle Recht auf Schutz aushöh
len oder das menschenwürdige Existenz minimum 
von Asylsuchenden unterschreiten würden. Bereits 
die Debatte hierüber unterminiert die Grundfeste 
des Grundgesetzes: den Konsens, dass Menschen
rechte verbindlicher Maßstab und Grenze staat
lichen Handelns sind. 

Am 9. Oktober jährte sich zum 35. Mal die große 
Montagsdemonstration in Leipzig: Menschen in der 
DDR gingen für ihre Menschenrechte auf die Stra
ße. Sie trotzten den Repressionen des Staats
apparats und seiner Drohung, öffentlichen Protest 
gewaltsam niederzuschlagen. Ihrem Mut und der 
Beharrlichkeit der Bürgerrechtsbewegung in der 
DDR verdanken wir die Geltung der Menschenrechte 
in ganz Deutschland. Dies verpflichtet uns alle, für 
die Menschenrechte einzutreten und an der Gestal
tung unserer Zukunft mitzuwirken.

Wir hoffen, dass Bund und Länder die Impulse aus 
dem Bericht aufgreifen, um so die Menschenrechte 
zu schützen und zu fördern, im Inneren wie in der 
Politik nach außen.
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KURZFASSUNG14

1 Verschärfungen in der  
Migrationspolitik: Flüchtlings
schutz unter Druck

Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. 
Viele von ihnen suchen Schutz in Deutschland. Laut 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stieg die 
Zahl der Asylanträge 2023 im Vergleich zum Vorjahr 
um 51,1 Prozent. Alle Schutzsuchenden haben 
das Recht auf Zugang zu einem fairen und 
effektiven Asylverfahren; sie dürfen nicht in  
Länder abgeschoben werden, in denen ihnen Folter 
oder eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung drohen. Diese Prinzipien sind im Grund
gesetz, in der Genfer Flüchtlingskonvention und in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention ver
ankert.

Die oft sehr polarisierend geführten migrationspoliti
schen Diskussionen der vergangenen Jahre haben 
den Flüchtlingsschutz massiv geschwächt. Der 
Berichtszeitraum war geprägt von einschneidenden 
Verschärfungen im Migrationsrecht und einer 
Politik, die auf Abwehr und Abschreckung setzt. 

Im April 2024 beschloss der Bundestag, eine 
Bezahlkarte für Asylsuchende einzuführen. Aus 
Sicht der Bundesregierung und der Bundesländer 
soll dies den Anreiz für Schutzsuchende senken, 
nach Deutschland zu kommen. Wissenschaftlich ist 
ein solcher Zusammenhang nicht belegt. Vielmehr 
ist zu befürchten, dass die Bezahlkarte stigmatisie
rend wirkt und eine selbstständige Lebensführung 
erheblich einschränkt.

Im Januar 2024 verabschiedete der Bundestag das 
Gesetz zur Verbesserung der Rückführung von 
Ausreisepflichtigen. Die neuen Regelungen bein
halten auch weitreichende Maßnahmen zur Identi
tätsklärung, unabhängig von einer bevorstehenden 
Abschiebung, und können sich auch auf nicht aus
reisepflichtige Menschen auswirken. So können 
Polizist*innen beispielsweise in gemeinsam genutz
te Wohnräume in einer Geflüchtetenunterkunft ein
dringen. In seiner Stellungnahme zum Gesetz kriti
sierte das Institut, das Gesetz ziele auf weitreichen

de Eingriffsgrundlagen für die Behörden ab. Die 
erforderliche umfassende Abwägung mit den 
Grundrechten von Schutzsuchenden finde dabei 
nicht in jedem Fall statt.

Im Dezember 2023 einigten sich EUKommission, 
Europäisches Parlament und der Rat der EU auf 
eine Reform des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS), auf die auch Deutschland 
gedrängt hatte. Kernstück sind beschleunigte 
Asylverfahren an den EUAußengrenzen, während 
derer die Schutzsuchenden nicht einreisen dürfen. 
Im Rahmen dieser Verfahren ist mit erheblichen 
Freiheitsbeschränkungen in geschlossenen Aufnah
mezentren zu rechnen – auch für Familien mit  
Kindern oder besonders vulnerable Geflüchtete. 
Immerhin sieht die GEASReform einen unabhängi
gen MonitoringMechanismus vor, um zu überwa
chen, ob beispielsweise das Recht auf Zugang zum 
Asylverfahren, das Wohl des Kindes oder Vorgaben 
zur Inhaftnahme eingehalten werden. Laut der EU
Verordnung sollen Nationale Menschenrechtsinsti
tutionen oder nationale Mechanismen zur Verhü
tung von Folter dieses Monitoring übernehmen. In 
Deutschland wären das das Deutsche Institut für 
Menschenrechte oder die Nationale Stelle zur Ver
hütung von Folter. 

Seit Februar 2024 prüft das Bundesministerium des 
Innern und für Heimat die Auslagerung von Asyl
verfahren in Drittstaaten. Dabei ist zu befürchten, 
dass Deutschland bei einer Umsetzung völker und 
menschenrechtliche Vorgaben sowie EUrechtliche 
Anforderungen nicht sicherstellen kann. Aus men
schenrechtlicher Perspektive wäre die Sicherheit 
von Schutzsuchenden massiv gefährdet. Deswegen 
spricht sich das Deutsche Institut für Menschen
rechte mit Nachdruck gegen eine Externalisierung 
aus. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt

− dem Bund, Asylverfahren nicht in Drittstaa
ten auszulagern und auch die Prüfung von in
Frage kommenden Ländern zu beenden.

− dem Bund, die rechtlichen und praktischen
Grundlagen für einen unabhängigen und
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KURZFASSUNG 15

effektiven MonitoringMechanismus an den 
EUAußengrenzen zu schaffen.

− Bund und Ländern, wissenschaftliche Unter
suchungen zu Wirkung und Folgen der Bezahl
karte in Auftrag zu geben.

Das Institut warnt nachdrücklich davor, schutzsu
chende oder zugewanderte Menschen pauschal als 
Gefahr darzustellen und damit weiteren Spannun
gen und Feindseligkeiten bis hin zu Gewalttaten 
Vorschub zu leisten.

2 Wohnungslosigkeit über
winden: Bund, Länder und 
Kommunen in der Pflicht

Ein Leben in Würde ist ohne eine Wohnung nicht 
möglich. Laut bundesweiter Wohnungslosenstatistik 
lebten Anfang 2022 in Deutschland etwa 263.000 
wohnungslose Menschen auf der Straße, vorüberge
hend bei Freund*innen oder in Notunterkünften. 
Wohnungslose Menschen haben einen Anspruch 
darauf, dass der Staat ihre Grund und Menschen
rechte achtet, schützt und gewährleistet. So 
sieht es etwa der UNSozialpakt vor, der in Deutsch
land Gesetzeskraft hat. Im Grundgesetz ist das Recht 
auf Wohnen als Teil des Rechts auf ein menschen
würdiges Existenzminimum verankert. Konkretisiert 
wird das Recht etwa durch das BGB (Kündigungs
schutz), Sozialgesetze oder das Wohngeldgesetz.

Primär ist es Aufgabe der Kommunen, Wohnungslo
sigkeit zu vermeiden und zu überwinden. Bund und 
Länder setzen aber maßgeblich die Rahmenbedin
gungen. Für den Berichtszeitraum ist die Bilanz 
ernüchternd: Es gibt viel zu wenig bezahlbaren 
Wohnraum, kaum effektive Maßnahmen gegen 
steigende Mieten, noch immer verlieren viele 
Menschen ihre Wohnung – und finden auch  
keine neue.

Die Bundesregierung hat sich mit dem Koalitions
vertrag das Ziel gesetzt, Wohnungslosigkeit bis 

2030 zu überwinden – was mit den bisher ergriffe
nen Maßnahmen kaum zu erreichen ist. Im April 
2024 verabschiedete sie einen Nationalen Akti
onsplan gegen Wohnungslosigkeit. Positiv ist: 
Zum ersten Mal geht eine Bundesregierung den 
Schritt hin zu einer umfassenden, nationalen Stra
tegie. Allerdings bleiben die Maßnahmen an vielen 
Stellen sehr unkonkret, es gibt kaum finanzielle 
Ressourcen, die Rolle von Ländern und Kommunen 
ist unklar und es gibt keine oder nur unzureichende 
Maßnahmen für Menschen in besonders vulnerab
len Lagen wie wohnungslose EUBürger*innen oder 
wohnungslose gewaltbetroffene Frauen.

Auf Landesebene gäbe es viele Möglichkeiten, um 
die Kommunen bei der Vermeidung und Überwin
dung von Wohnungslosigkeit zu unterstützen. Doch 
die Aktivitäten der Bundesländer sind weitge
hend unzureichend. Es braucht politischen Willen 
für landesweite Gesamtstrategien sowie die Bereit
schaft, die finanziellen Mittel für die Kommunen 
entsprechend bereitzustellen. NordrheinWestfalen 
zeigt, dass es möglich ist: Seit Jahren hat das Land 
einen Landesaktionsplan, inklusive entsprechender 
Förderprojekte für die Kommunen. 

Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, unfrei
willig obdachlosen Menschen eine vorübergehen
de Notunterkunft zu stellen – am 31.01.2024 
waren das rund 439.500 Menschen, davon 
128.705 Kinder und Jugendliche. Die Situation in 
den Unterkünften ist oft grund und menschen
rechtlich hochproblematisch: verdreckte Sanitäran
lagen, Mehrbettzimmer ohne Privatsphäre, ein von 
Angst und Konflikten geprägtes Zusammenleben. 
Zudem leben die Menschen dort nicht einige Tage 
zur Überbrückung, sondern oft monate und jahre
lang. Angesichts dieser Missstände braucht es  
dringend Mindeststandards für die Notunterkünfte.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt:

− der Bundesregierung, die Empfehlungen des
Instituts für einen an den Menschenrechten orien
tierten Nationalen Aktionsplan umzusetzen
und diesen mit ausreichenden finanziellen Mit
teln zu unterlegen.
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− der Bundesregierung, ein Förderprogramm für
kommunale Fachstellen zur Verhinderung von
Wohnungsverlust aufzusetzen.

− die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zum
Mieter*innenschutz umzusetzen.

− den Landesregierungen, Landesaktionspro
gramme zur Überwindung von Wohnungslosig
keit aufzulegen, inklusive finanzieller Förder
programme für die Kommunen.

− der Bundesregierung, den Landesregierungen
und kommunalen Spitzenverbänden, gemeinsam
mit Verbänden und wohnungslosen Menschen
Mindeststandards für die kommunale Not
unterbringung zu entwickeln, die mit den
grund und menschenrechtlichen Verpflichtungen
Deutschlands übereinstimmen.

3  Exklusion beenden: von der 
Werkstatt zum Allgemeinen 
Arbeitsmarkt

Menschen mit Behinderungen haben wie alle Men
schen das Recht, ihre Arbeit frei wählen und damit 
selbstbestimmt einen auskömmlichen Lebensunter
halt verdienen zu können. Jedoch arbeiten viele von 
ihnen in Werkstätten für behinderte Menschen und 
erhalten keinen Mindestlohn, sondern lediglich ein 
Monatsentgelt von durchschnittlich 222 Euro. Die 
Werkstätten sind zudem Teil eines Systems von 
Sonderstrukturen im deutschen Berufsbildungs 
und Arbeitsbereich.

Es herrscht ein großer Mangel an inklusiven 
Arbeitsplätzen auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt, 
wodurch eine tatsächliche Wahlfreiheit zwischen 
einer Beschäftigung in einer Werkstatt oder auf 
dem Allgemeinen Arbeitsmarkt nicht besteht. Damit 
verstößt Deutschland gegen das Recht auf 
Arbeit gemäß der UNBehindertenrechtskon
vention (UNBRK). Menschenrechtlich problema
tisch ist dies auch, weil das Recht auf Arbeit 

wesentlich ist, um andere Rechte aus der UNBRK 
zu verwirklichen, wie beispielsweise das Recht auf 
Bildung und lebenslanges Lernen (Art. 24) und das 
Recht auf unabhängige Lebensführung (Art. 19).

Im August 2023 prüfte der UNFachausschuss für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen die 
Umsetzung der UNBRK in Deutschland und lobte 
einzelne gesetzliche Verbesserungen wie das Bun
desteilhabegesetz. Doch wie schon 2015 kritisier
ten die UNExpert*innen die Sonderstrukturen im 
Bildungs und Arbeitsbereich. Die dringende Emp
fehlung: Eine zügige Transformation des Sonder
struktursystems in seiner heutigen, exkludieren
den Form hin zu inklusiven Strukturen der Teilhabe 
am Arbeitsleben.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) begann im Berichtszeitraum eine Reform 
des Werkstattsystems. Die geplante Reform sah 
zunächst verschiedene Änderungen beim Zugang zu 
Werkstätten, dem Übergang von der Werkstatt auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt und dem Werkstatt
entgelt vor. Zur Unterstützung des Reformprozes
ses veröffentlichte das Institut ein Eckpunktepapier 
mit den aus menschenrechtlicher Sicht nötigsten 
Änderungen. Im März 2024 legte das BMAS seinen 
Entwurf für einen bundesweiten Aktionsplan zur 
Verbesserung der Übergänge auf einen inklusi
ven Arbeitsmarkt vor und deckt damit bisher nur 
einen Teil der ursprünglich geplanten Reform ab. 
Einen konkreten Zeitrahmen enthält der Entwurf 
nicht.

Im Koalitionsvertrag wurde eine Reform des Ent
geltsystems in Werkstätten für behinderte Men
schen angekündigt. Die im September 2023 veröf
fentlichten Ergebnisse der Entgeltstudie, die das 
BMAS in Auftrag gegeben hatte, zeigen hierfür kon
krete Optionen auf. Derzeit setzt sich das Entgelt  
für WerkstattBeschäftigte aus Grundbetrag, Steige
rungsbetrag und Arbeitsförderungsgeld (AFöG) 
zusammen. Aktuell diskutieren Zivilgesellschaft,  
Wissenschaft und Politik alternative Ansätze für das 
Entgelt: 1) eine Erhöhung des steuerfinanzierten 
AFöG, 2) ein sogenanntes Basisgeld von etwa 1.500 
Euro monatlich – das wären 70 Prozent des durch
schnittlichen deutschen Nettoverdienstes – und 3) 
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die Einführung des Mindestlohns in den Werkstät
ten. Letzteres befürwortet auch das Institut, denn 
damit entfiele der „Taschengeldcharakter“. Werk
stattBeschäftigte erhielten sowohl Anerkennung für 
ihre Arbeit als auch finanzielle Autonomie. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt

− Bundesregierung und Bundestag, noch in dieser
Legislaturperiode eine Vergütung nach dem
Mindestlohngesetz für Werkstattbeschäftigte
einzuführen.

− Bundes und Landesgesetzgebern, die Gleichbe
rechtigung von Menschen mit Behinderungen im
Ausbildungs und Arbeitsleben sicherzustellen,
um langfristig das konventionswidrige System
von Segregation und Exklusion abzuschaffen.
Hierfür sind insbesondere notwendig: inklusive
Ausbildungsoptionen, Unterstützungsleis
tungen auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt
und eine Reform der Arbeitsstättenverordnung
und der Landesbauordnungen für die Barriere
freiheit von Arbeits und Ausbildungsstätten.

4 Ausbeuterische Arbeits
bedingungen für Wander
arbeiter*innen

Arbeitskräfte aus dem Ausland tragen dazu bei, die 
wirtschaftliche und soziale Infrastruktur in Deutsch
land aufrechtzuerhalten. Sei es das Pflegewesen, 
der Transportsektor oder die Landwirtschaft: Insbe
sondere der Niedriglohnsektor ist darauf angewie
sen, dass Arbeitskräfte für eine begrenzte Zeit 
nach Deutschland kommen. Den Wanderarbei
ter*innen stehen die im Grundgesetz verankerten 
Grundrechte zu, auch das Allgemeine Gleichbe
handlungsgesetz und das Mindestlohngesetz gelten 
für sie. Relevante Rechte enthalten zudem der  
UNSozialpakt, die Revidierte Europäische Sozial
charta und die Internationale Konvention zum 
Schutz aller Wanderarbeiter*innen und ihrer Fami

lienangehörigen. Letztere hat Deutschland bislang 
leider nicht ratifiziert. 

Wanderarbeiter*innen im Niedriglohnsektor sind 
häufig von schlechten Arbeitsbedingungen und 
Verletzungen ihrer Rechte betroffen. 

Im Berichtszeitraum gab es in der Europäischen 
Union wie auch in Deutschland jedoch mehrere 
Gesetzesänderungen, die Wanderarbeiter*innen 
direkt oder indirekt zugutekommen. 

Aus Angst, die Aufenthaltserlaubnis zu verlieren, 
nehmen Wanderarbeiter*innen oft missbräuchliche 
und ausbeuterische Arbeitsbedingungen hin. Im Mai 
2024 trat die EURichtlinie über die kombinierte 
Arbeits und Aufenthaltserlaubnis (Single Permit 
Directive) in Kraft, die ein einheitliches und verein
fachtes Antragsverfahren regelt. Damit soll vermie
den werden, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes 
auch den Verlust des Aufenthaltstitels nach sich 
zieht. Deutschland muss die Richtlinie bis 2026 in 
nationales Recht umsetzen. 

Subunternehmerstrukturen, wie sie auch im Trans
portsektor sehr verbreitet sind, begünstigen die 
Unterschreitung arbeitsrechtlicher Standards. Seit 
Juni 2023 gilt das Gesetz zur Regelung der Ent
sendung von Kraftfahrer*innen. Es regelt unter 
anderem Höchstarbeits, Mindestruhe und Pausen
zeiten. Es gibt auch vor, dass Kraftfahrer*innen, die 
in einen EUMitgliedstaat entsandt werden, nach 
den dortigen Lohnregelungen vergütet werden. Lei
der gelten für reine Transitfahrten Ausnahmerege
lungen. Das senkt den Schutz und macht es schwer 
zu kontrollieren, ob das Gesetz eingehalten wird.

Im Jahr 2023 beschäftigte die deutsche Landwirt
schaft 242.800 Saisonarbeitskräfte, die meisten 
aus Osteuropa. Sei es beim Spargelstechen oder 
bei der Erdbeerernte: Die Arbeitsbedingungen für 
Saisonarbeiter*innen sind häufig hart und mit 
Gesundheitsrisken verbunden. Im Juni 2024 ratifi
zierte Deutschland die Konvention Nr. 184 der 
Internationalen Arbeitsorganisation über den 
Arbeitsschutz in der Landwirtschaft. Die Kon
vention regelt beispielsweise den Arbeits und 
Gesundheitsschutz sowie die Mindestanforderun
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gen an Unterkünfte. Aus menschenrechtlicher Sicht 
hat das Abkommen das Potenzial, die Rechte von 
besonders vulnerablen Arbeitskräften in der Land
wirtschaft zu stärken. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt

− dem Bundestag, das Arbeitsschutzkontrollgesetz
zu ändern und eine Dokumentationspflicht
der Subunternehmerketten im Transport 
und Baugewerbe einzuführen sowie diese
Pflicht auch für andere Branchen zu prüfen.

− dem Bund und den Ländern, sicherzustellen,
dass Unternehmen bei Auftragsvergaben
durch die öffentliche Hand konsequent
Sozialstandards einhalten.

− den Strafverfolgungsbehörden, das NonPunish
mentPrinzip systematisch anzuwenden, damit
Betroffene von Arbeitsausbeutung mit Ermitt
lungsbehörden zusammenarbeiten können, ohne
dass sie selbst Sanktionen (inklusive aufenthalts
rechtlicher Folgen) fürchten müssen.

− der Bundesregierung, (basierend auf einer syste
matischen Untersuchung der Probleme von
Wanderarbeiter*innen) eine Ratifikation der
UNWanderarbeiterKonvention erneut zu
prüfen.

5 Stärkung der Verantwort
lichkeit von Unternehmen in 
Europa

Unternehmen verletzen in ihren globalen Wert
schöpfungs und Lieferketten immer wieder Men
schenrechte und umweltbezogene Rechte. Für die 
Betroffenen von Ausbeutung, Landraub oder Was
serverschmutzung ist es schwer, Unternehmen aus 
Deutschland oder mit Sitz in Deutschland zur Ver
antwortung zu ziehen oder Abhilfe zu erhalten. Auf 
Grundlage der UNLeitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte haben Deutschland und die Euro

päische Union im Berichtszeitraum mit einer Viel
zahl neuer Gesetze, Richtlinien und Verordnungen 
die Pflichten von Unternehmen konkretisiert 
und die Rechte von Betroffenen gestärkt.

In Deutschland gilt seit Anfang 2023 das Liefer
kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Es ver
pflichtet Unternehmen, entlang ihrer Lieferketten 
die Menschenrechte und umweltbezogene Rechte 
zu achten. Deutschland unterstützte zunächst auch 
eine umfassende EURichtline. Anfang 2024 änder
te die Bundesregierung ihren Kurs und forderte 
Nachverhandlungen, bei denen die Richtlinie in  
einigen Punkten wie dem Geltungsumfang deutlich 
verwässert wurde. Bei der finalen Abstimmung  
enthielt sich Deutschland. 

Im Juli 2024 trat die EULieferkettenrichtlinie (im 
Folgenden CSDDD für die englische Bezeichnung 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive) 
schließlich in Kraft. Deutschland muss die Richtlinie 
nun binnen zwei Jahre in deutsches Recht umsetzen. 
Nach der CSDDD müssen Unternehmen tatsächliche 
oder potenzielle Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden ermitteln und wirksame Gegenmaß
nahmen ergreifen. Die EUMitgliedstaaten müssen 
dafür sorgen, dass Unternehmen zivilrechtlich haft
bar sind. Im Rahmen der Haftung müssen Mitglied
staaten außerdem Beweiserleichterungsregelungen, 
Unterstützung bei den Verfahrenskosten und eine 
verlängerte Verjährungsfrist einführen. Für die 
Betroffenen sind dies deutliche Verbesserungen 
gegenüber dem deutschen LkSG, in dem keine  
Haftungsnorm enthalten ist.

Im März 2024 einigten sich Rat und Parlament der 
EU auf die Zwangsarbeitsverordnung. Auch hier 
zeigte sich Deutschland lange als Unterstützer, ent
hielt sich am Ende aber. Die Internationale Arbeits
organisation schätzt, dass sich weltweit fast 28 Mil
lionen Menschen in Zwangsarbeit befinden. Nach 
der neuen EUVerordnung dürfen Produkte aus 
Zwangsarbeit nicht mehr auf dem EUBinnenmarkt 
vertrieben werden. Die Verordnung gilt ab Herbst 
2027.

Als besonders riskant für Verletzungen von Men
schen und umweltbezogenen Rechten, insbesonde
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re der von indigenen Völker, gilt der Rohstoffsektor. 
Im Dezember 2023 verabschiedete die EU die Ver
ordnung zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw 
Materials Regulation). Positiv ist: Die EU muss bis 
2030 bei 16 „strategischen Rohstoffen“ zehn Pro
zent ihres Jahresbedarfs selbst gewinnen, 15 Prozent 
recyceln und 40 Prozent selbst in Europa verarbei
ten. Kritisch sind die vereinfachten Genehmigungs
verfahren für Rohstoffabbauprojekte, bei denen es 
möglich sein soll, die Einhaltung von Menschen
rechts und Umweltstandards über externe Zertifizie
rungen abzusichern.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt

− der Bundesregierung und dem Bundestag, die
CSDDD zügig und unter Beteiligung von Ver
bänden in deutsches Recht umzusetzen. Dabei
sollten die Belange von Betroffenen, insbeson
dere deren Recht auf Zugang zu Abhilfe, eine
zentrale Rolle spielen.

− der Bundesregierung, über Abwägungen und
Entscheidungen beim Rohstoffabbau im Span
nungsfeld zwischen menschenrechtlichen und
umweltrechtlichen Belangen der Öffentlichkeit
transparent zu berichten.

− der Bundesregierung, sich dafür einzusetzen,
dass bei Rohstoffabbauprojekten vereinfachte
Genehmigungsverfahren und Zertifizierun
gen nur in Ausnahmefällen genutzt werden.

6 Deutschland im Menschen
rechtsschutzsystem

Das Grundgesetz garantiert die „unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechte als Grund
lage jeder menschlichen Gemeinschaft“. Zudem ist 
Deutschland als Mitglied im Europarat und den 
Vereinten Nationen sowie mit der Ratifikation 
zahlreicher Menschenrechtsverträge in das 
europäische und das internationale Menschen
rechtsschutzsystem eingebunden. Dazu gehören 

zum Beispiel der UNZivilpakt und der UNSozial
pakt, die UNBehindertenrechtskonvention und die 
UNKinderrechtskonvention sowie die Europäische 
Menschenrechtskonvention. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts sind die völkervertragsrechtlich ver
brieften internationalen Menschenrechte auch in 
Verfahren vor deutschen Gerichten heranzuziehen. 

Internationale Überprüfungsverfahren bewerten, 
welche Fortschritte die Staaten bei der Umsetzung 
ihrer Verpflichtungen gemacht haben. Die Empfeh
lungen an Deutschland zu den Themen dieses 
Berichts finden sich in den Kapiteln 1 bis 5. Betrof
fene haben teilweise auch die Möglichkeit, sich bei 
den Fachausschüssen der UNMenschenrechtsver
träge zu beschweren (sogenannte Individualbe
schwerdeverfahren).

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrech
te (EGMR) überwacht die Einhaltung der Europäi
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) und ihrer 
Zusatzprotokolle. Als ständiger Gerichtshof nimmt 
er Individual sowie Staatenbeschwerden entgegen. 
Im Berichtszeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 veröf
fentlichte der EGMR insgesamt fünf Urteile zu 
Beschwerden gegen Deutschland. In drei Fällen 
stellte das Gericht eine Rechtsverletzung fest: 

Im Fall Wick stellte der EGMR eine Verletzung des 
Rechts auf Zugang zu einem Gericht fest, weil der 
Beschwerdeführer keine konkrete und wirksame 
Möglichkeit hatte, eine gerichtliche Entscheidung  
zu erwirken. 

Im Fall Bild GmbH & Co. KG befasste sich der 
Gerichtshof mit dem Recht auf freie Meinungsäuße
rung und der Frage, inwieweit Medien verpflichtet 
sind, bei Berichten über Polizeigewalt Polizist*innen 
zu verpixeln. 

Im Fall Sioud befasste sich der EGMR mit dem 
Recht auf Achtung des Privat und Familienlebens 
hinsichtlich des Umgangsrechts eines Vaters mit  
seinem Kind. 
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Ausführliche Informationen zu allen Menschen
rechtsinstrumenten und Dokumente zu den jeweili
gen Staatenberichtsverfahren und Individualbe
schwerden finden sich auf der Website des Insti
tuts. 

Der UNMenschenrechtsrat überprüft regelmäßig 
die Menschenrechtslage in allen UNMitgliedstaa
ten. Deutschland wurde im November 2023 zum 
vierten Mal im Rahmen des sogenannten Allgemei
nen Periodischen Überprüfungsverfahrens  
(Universal Periodic Review) begutachtet. Im Zent
rum der Fragen und Empfehlungen anderer Staaten 
an Deutschland standen die Themenfelder Rassis
mus, Geschlechtergleichheit und Gewalt gegen 
Frauen sowie die Situation von Geflüchteten und 
Migrant*innen. Oft angesprochen wurde auch  
die fehlende Ratifikation der UNWanderarbeiter
Konvention, aber auch die Einschränkung von  
propalästinensischen Protesten und der Vorwurf, 

Deutschland setze sich nicht ausreichend für den 
Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im 
Gazakrieg ein. 

Von den insgesamt 364 Empfehlungen der Staaten 
hat sich Deutschland 284 zu eigen gemacht und 
sich somit politisch verpflichtet, in den kommenden 
Jahren für deren Umsetzung im gesamten Bundes
gebiet zu sorgen. Bundesregierung und Bundestag 
stehen nun vor der Aufgabe, konkrete Maßnahmen 
zu entwickeln und die Umsetzung systematisch  
voranzutreiben. Das Institut empfiehlt der Politik, 
vorrangig Maßnahmen zur Verhinderung von  
Kinderarmut zu ergreifen, Rassismus und Anti
semitismus zu bekämpfen, eine Gewaltschutz
strategie zum Schutz von Frauen vor Gewalt 
vorzulegen, den Schutz vor Wohnungslosigkeit zu 
verbessern sowie die fundamentalen Rechte von 
Geflüchteten zu sichern und inklusive Bildung zu 
garantieren.
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1  Verschärfungen in der 
Migrationspolitik:  
Flüchtlingsschutz unter 
Druck
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VERSCHÄRFUNGEN IN DER MIGRATIONSPOLITIK:  FLÜCHTLINGSSCHUTZ UNTER DRUCK22

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat 
die größte innereuropäische Fluchtbewegung seit 
dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Aus der Statistik 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) geht hervor, dass 2023 außerdem im Ver
gleich zum Vorjahr 51,1 Prozent mehr Asylanträge 
von Schutzsuchenden aus verschiedenen Ländern 
gestellt wurden.1 In migrationspolitischen Diskursen 
stand deshalb häufig die Situation der Kommunen 
im Mittelpunkt, die sich teils mit der Unterbringung 
und Versorgung von Geflüchteten überfordert 
sehen.2 Vor diesem Hintergrund forderten Städte 
und Gemeinden neben zusätzlicher finanzieller 
Unterstützung durch den Bund eine Begrenzung der 
Zuwanderung.3 Die Bundesregierung geriet deshalb 
politisch zunehmend unter Handlungsdruck.4

Überforderte Kommunen? 

Eine Umfrage einer Forschungsgruppe der Uni 
versität Hildesheim und des Mediendienstes 
Integration im Mai 2024 von knapp 800 Kommu
nen zum Stand der Flüchtlingsaufnahme zeigte, 
dass die überwiegende Mehrheit (rund 71 %) die 
Herausforderung der Unterbringung geflüchteter 
Menschen als (noch) machbar einschätzt, 
während der Anteil der Kommunen mit Überlas
tungsanzeige zuletzt deutlich zurückgegangen 
ist (von rund 40 % im Oktober 2023 auf rund 
23 % im Mai 2024). Die Forschungsgruppe und 
der Mediendienst Integration kommen auf Basis 
der von ihnen erhobenen Daten zu dem Schluss, 
dass sich die Zahl der Kommunen im „Notfall
modus“ deutlich verringert hat.5

1 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (08.01.2024): Asylgeschäftsstatistik Gesamtjahr und Dezember 2023. https://www.bamf.de/ 
SharedDocs/Meldungen/DE/2024/240108asylgeschaeftsstatistikdezemberundgesamtjahr2023.html?nn=284830 (abgerufen am 
19.09.2024).

2 Deutscher Städte und Gemeindebund (03.01.2024): Pressemitteilung: Migration ordnen, steuern und begrenzen. https://www.dstgb.de/
publikationen/pressemitteilungen/migrationordnensteuernundbegrenzen/ (abgerufen am 19.09.2024).

3 Ebd.
4 ZEIT Online (25.09.2023): Nancy Faeser lehnt Obergrenze ab – Merz warnt vor Kontrollverlust. https://www.zeit.de/politik/deutsch

land/202309/migrationnancyfaesergefluechteteobergrenze (abgerufen am 19.09.2024).
5 Mediendienst Integration (07.06.2024): Weg vom Notfallmodus. Flüchtlinge in den Kommunen. https://mediendienstintegration.de/artikel/

wegvomnotfallmodus.html (abgerufen am 19.09.2024).
6 Sachverständigenrat für Integration und Migration (2024), S. 3.
7 Siehe z. B. das vielbeachtete Interview des Kanzlers im Spiegel: Spiegel Online (20.10.2023): „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. 

Scholz und die Flüchtlingspolitik. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olafscholzuebermigrationeskommenzuvielea2d86d2ac
e55a4b8f9766c7060c2dc38a (abgerufen am 19.09.2024).

Zwar beschloss der Bundestag aufenthaltsrecht
liche Regelungen, die Migration und Integration 
erleichterten, wie beispielsweise die Fortführung 
der sukzessiven Öffnung des Arbeitsmarkts für  
migrantische Arbeits und Fachkräfte. Integrations 
und Teilhabechancen eröffnet auch die Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts, das nun eine Mehr
staatigkeit von Einbürgerungswilligen akzeptiert.6 
Darüber hinaus änderte der Bundestag im August 
2023 § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), der 
nun nicht mehr die „Steuerung und Begrenzung“, 
sondern nur noch die „Steuerung des Zuzugs von 
Ausländern“ als Ziel des Gesetzes benennt. 

Geprägt war der Berichtszeitraum dennoch von 
einer Reihe einschneidender Verschärfungen im 
Migrationsrecht und einer Ausrichtung auf Restrik
tionen und Abschreckung, die sich etwa an der 
Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsys
tems (GEAS) und der Debatte zur Auslagerung von 
Asylverfahren in Drittstaaten zeigt. Ein weiterer 
Fokus der teilweise sehr polarisierend geführten 
migrationspolitischen Diskussion im Parlament und 
in der Öffentlichkeit lag auf der Forderung nach 
konsequenteren Abschiebungen.7

„Irreguläre Migration“ und die Rechte 
Schutzsuchender

Personen, die ohne Aufenthaltsrecht oder 
Duldung und ohne Kenntnis der Ausländerbehör
den nach Deutschland einreisen beziehungswei
se sich hierzulande aufhalten, machen sich straf
bar (§ 95 AufenthG). Staaten dürfen diese 
sogenannte irreguläre Migration steuern und 
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begrenzen. Vielen Schutzsuchenden bleibt 
jedoch nur die Möglichkeit, irregulär einzureisen. 
Sie können als Schutzsuchende nur regulär 
einreisen, wenn sie im Rahmen von Resettle
mentProgrammen oder humanitären Aufnahme
programmen nach Deutschland kommen.

Allen Schutzsuchenden, die sich in Deutschland 
oder an der Grenze8 an deutsche Behörden 
wenden, steht das Recht auf Zugang zu einem 
fairen und effektiven Asylverfahren zu. Strafver
fahren gegen die irreguläre Einreise sind so lang 
ausgesetzt, bis das Asylverfahren abgeschlossen 
ist. Bei einer positiven Entscheidung über das 
Asylgesuch wird das Verfahren eingestellt.9

Dem Bestreben, die Anzahl von Schutzsuchenden 
zu reduzieren, weil eine Belastungsgrenze über
schritten sei (so formulierte es die Ministerpräsi
dentenkonferenz im November 2023 in einem 
Beschluss10), stehen diese Rechte von Schutzsu
chenden entgegen: Das Recht auf Zugang zu 
einem fairen und effektiven Asylverfahren leitet 
sich aus dem Refoulementverbot aus Art. 33  
Abs. 1 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ab, 
das Staaten verbietet, Schutzsuchende in den sie 
verfolgenden Herkunftsstaat zurückführen oder in 
einen Staat zu überstellen, in dem ihnen eine 
Rücküberstellung im Sinne einer Kettenabschie
bung droht.11 Ob diese Gefahr besteht, muss in 
einem Asylverfahren überprüft werden. Auch die 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
enthält ein Refoulementverbot (vgl. Art. 3 EMRK). 
Dieses verbietet Vertragsstaaten, Personen in 
einen Staat zu überführen, in dem ihnen Folter 
oder unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung droht.12 Aus Artikel 3 der EMRK leitet sich 

8 Frei / Hinterberger / Hruschka (2022), S. 776.
9 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2020), S.154–160.
10 Bundesregierung (2023): Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November 

2023. Beschluss. TOP 6 Flüchtlingspolitik – Humanität und Ordnung. https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/2235232/
cfdda9bbcb5618770e9a8dde8fedea87/20231107mpkfluechtlingspolitikdata.pdf?download=1 (abgerufen am 19.09.2024).

11 Frei / Hinterberger / Hruschka (2022), S. 781.
12 Ständige Rechtsprechung seit diesem Urteil: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (1989): Soering gegen Vereinigtes Königreich, 

Urteil vom 07.07.1989, Beschwerde Nr. 14038/88, Rn. 91.  
13 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2019): Ilias gegen Ungarn, Urteil vom 22.11.2019, Beschwerde Nr. 47287/15, Rn. 133.
14 Deutscher Bundestag (24.11.2023): Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung  

(Rückführungsverbesserungsgesetz), Drucksache 20/9463.
15 Deutscher Bundestag (26.02.2024): Gesetz zur Verbesserung der Rückführung (Rückführungsverbesserungsgesetz), BGBl. 2024, Nr. 54.

auch das Recht auf Zugang zu einem fairen und 
effektiven Asylverfahren ab.13

Einige Gesetzesinitiativen wurden mit der Notwen
digkeit begründet, die Zahl von Migrant*innen zu 
reduzieren. Hierzu zählen das Gesetz zur Verbesse
rung der Rückführung von Ausreisepflichtigen (vgl. 
1.1.1) und die Einführung der Bezahlkarte für Asyl
suchende (vgl. 1.1.3). Für alleinstehende Asylan
tragstellende wirkte sich außerdem negativ aus, 
dass die verfassungswidrige Absenkung von Leis
tungen für Alleinstehende in Sammelunterkünften 
nicht zurückgenommen wurde (vgl. 1.1.2). Auch die 
GEASReform folgt dem Ansatz und soll unter ande
rem dem Zweck dienen, PullFaktoren, also angebli
che Anreize für Migration, zu verringern (vgl. 1.1.4). 
Zu der Frage, inwiefern restriktive Maßnahmen im 
Bereich der Sozialleistungen tatsächlich eine 
abschreckende Wirkung auf Menschen haben, die 
nach Europa migrieren wollen oder müssen,  
liefern verschiedene Studien erste Antworten (vgl. 
Kasten, S. 25. Die aktuellen Diskussionen und Plä
ne, Asylverfahren in vermeintlich sichere Drittstat
ten zu verlagern, sind migrationspolitisch und men
schenrechtlich problematisch (vgl. 1.2).

1.1 Entwicklungen im Berichtszeitraum

1.1.1 Gesetz zur Verbesserung der Rück
führung von Ausreisepflichtigen
Im Oktober 2023 legte die Bundesregierung den 
Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Rück
führung vor.14 Im Januar 2024 wurde das Gesetz mit 
wenigen Änderungen und einigen Ergänzungen vom 
Bundestag verabschiedet und trat am 27. Februar 
2024 in Kraft.15 
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Die neuen Regelungen betreffen nicht nur die Rechte 
ausreisepflichtiger Menschen oder den konkreten 
Abschiebungsvorgang, sondern sehen auch weitrei
chende Maßnahmen zur Identitätsklärung, unabhän
gig von einer bevorstehenden Abschiebungsmaßnah
me, vor. Auch nicht ausreisepflichtige Menschen, die 
gemeinsam mit Ausreisepflichtigen in einer Gemein
schaftsunterkunft untergebracht sind, müssen Ein
griffe in ihre Rechte dulden, ohne selbst von der kon
kreten Abschiebungsmaßnahme betroffen zu sein. 
Hierzu zählt beispielsweise das Eindringen von Poli
zeibeamt*innen in gemeinsam genutzte Räume.16

Zudem wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfah
rens der maximale Bezugszeitraum von reduzierten 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) von 18 auf 36 Monate erhöht.17 Diese Ver
schärfung bedeutet, dass Betroffene somit für einen 
deutlich längeren Zeitraum Leistungen nach dem 
AsylbLG erhalten, die unter dem Niveau von Leistun
gen nach dem SGB XII und SGB IX, Teil 2 liegen. 

In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf wies 
das Deutsche Institut für Menschenrechte im 
November 2023 darauf hin, dass die gesetzlichen 
Änderungen zur Verbesserung der Rückführung von 
Ausreisepflichtigen von dem erklärten Ziel geprägt 
sind, den zuständigen Behörden möglichst weitrei
chende Eingriffsgrundlagen zu geben, ohne dabei in 
jedem Fall eine umfassende Abwägung mit den 
Grundrechten der Betroffenen vorzunehmen.18  
Zu begrüßen ist, dass im Gesetz eine anwaltliche 
Pflichtvertretung in Abschiebungshaftsachen mit 
aufgenommen wurde.19

1.1.2 Noch immer verfassungswidrige 
Absenkung von Leistungen
Im Berichtszeitraum wurde eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu niedrigen Asylbewer

16 Allenberg / Suerhoff (2024).
17 Ebd.
18 Deutscher Bundestag (24.11.2023), a.a.O.; Deutsches Institut für Menschenrechte (2023).
19 Allenberg / Suerhoff (2024).
20 Deutscher Bundestag (10.05.2019): Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Gesetzentwurf der 

Bundesregierung, Drucksache 19/10052, S. 23.
21 Ebd., S. 24.
22 Bundesverfassungsgericht (2022): Beschluss vom 19.10.2022, 1 BvL 3/21, Rn. 71.
23 Bundesverfassungsgericht (2022): Beschluss vom 19.10.2022, 1 BvL 3/21. 

berleistungen nicht umgesetzt. Das Gericht hatte 
bereits im Oktober 2022 die Absenkung von Leis
tungen um zehn Prozent bei alleinstehenden Asyl
antragsteller*innen, die in Sammelunterkünften 
leben, für verfassungswidrig erklärt. 

Der Gesetzgeber hatte die Absenkung ursprünglich 
damit begründet, dass die Situation alleinstehender 
und alleinerziehender Leistungsberechtigter nach 
dem AsylbLG in Sammelunterkünften mit der Situa
tion zusammenwirtschaftender Paarhaushalte  
vergleichbar sei.20 Dies beruhte auf der Annahme, 
dass Leistungsberechtigte in Sammelunterkünften 
bestimmte Räumlichkeiten, wie Küche, Sanitär und 
Aufenthaltsräume, gemeinsam nutzen und die sich 
dabei ergebenden Synergieeffekte dafür sorgen 
würden, dass haushaltsbezogene Aufwendungen 
von den Bewohner*innen gemeinsam getragen  
werden können.21 

Allerdings legte der Gesetzgeber keine empirischen 
Belege für die behauptete Einsparmöglichkeit vor.22 
Das Gericht entschied, dass die Regelung des 
Bedarfs von Alleinstehenden zur geringeren Bedarfs
stufe nach § 2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 AsylbLG das 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen
würdigen Existenzminimums verletzt (Art. 1 Abs. 1 
i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG).23 Eine Anhebung der
Leistungen in Umsetzung des Urteils des Bundes
verfassungsgerichts erfolgte bisher jedoch nicht.

1.1.3 Bezahlkarte für Asylsuchende
Das Bundeskabinett beschloss am 1. März 2024 
eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
in das nun die Bezahlkarte – neben Barauszahlung 
und Sachleistung – ausdrücklich als Leistungsform 
aufgenommen wurde. Das setzt den Beschluss der 
Regierungschefinnen und chefs der Länder und 
des Bundeskanzlers auf der Ministerpräsidenten
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konferenz vom 6. November 2023 um.24 Nachdem 
der Bundestag das Gesetz nach ausführlichen Bera
tungen am 12. April 2024 verabschiedet hatte, 
stimmte anschließend am 26. April 2024 der Bun
desrat zu.25 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
wurden bislang in Form von Sachleistungen, Bargeld 
oder Wertgutscheinen gewährt. Mit der Bezahlkarte 
gibt es nun eine weitere Variante. Hierbei wird die 
Geldsumme als Guthaben auf die Karte gebucht, 
mit der die Leistungsberechtigten bezahlen können. 
Wie das System der Bezahlkarten konkret ausge
staltet ist, obliegt den Ländern. Gemeinsam haben 
sie sich bereits auf Mindeststandards verständigt 
und ein Ausschreibungsverfahren zur Einführung 
der Bezahlkarte gestartet.26 

Aus Sicht der Bundesregierung stellt sich dabei vor 
allem als Vorteil dar, dass die auf einer Bezahlkarte 
zur Verfügung gestellte Summe nur im Inland aus
gegeben werden kann. Gelder für Schlepper oder 
für Überweisungen in das Herkunftsland zu nutzen, 
ist so nicht möglich. Weiterhin wird angeführt, dass 
der Verwaltungsaufwand für Städte und Gemeinden 
bei Bezahlkarten geringer sei als beim Aushändigen 
von Bargeld.27 Verbände befürchten hingegen, dass 
die Bezahlkarte stigmatisierend wirkt und die Mög

24 Bundesregierung (2023): Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November 
2023. Beschluss. TOP 6 Flüchtlingspolitik – Humanität und Ordnung, S. 4. https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/975226/2235232/cfdda9bbcb5618770e9a8dde8fedea87/20231107mpkfluechtlingspolitikdata.pdf?download=1 (abgerufen am 
19.09.2024).

25 Deutsche Bundesregierung (16.05.2024): Bezahlkarte für Geflüchtete. Asylbewerberleistungen. https://www.bundesregierung.de/bregde/
themen/arbeitundsoziales/bezahlkartefluechtlinge2263574 (abgerufen am 19.09.2024).

26 Ebd.
27 Ebd.
28 Diakonie Deutschland (2024): Position der Diakonie Deutschland zur Bezahlkarte. https://www.diakonie.de/informieren/infothek/2024/ 

februar/positionderdiakoniedeutschlandzurbezahlkarte; Diakonie Deutschland (04.03.2024): Konto vor Bezahlkarte. https://www.diakonie.
de/informieren/infothek/2024/maerz/kontovorbezahlkarte; Caritas Deutschland (22.02.2024): Bezahlkarte schränkt Lebensführung ein. 
https://www.caritas.de/neuecaritas/kommentare/bezahlkarteschraenktlebensfuehrungein; Redaktionsnetzwerk Deutschland 
(27.04.2024): Paritätischer Wohlfahrtsverband: Bezahlkarte für Asylbewerber wird nicht funktionieren. https://www.rnd.de/politik/ 
bezahlkartefuerasylbewerberparitaetischerwohlfahrtsverbandkritisiertkonzeptJ4M5TP5PSVAPLDVFNVCU5XJ3ZM.html (alle abgerufen am 
19.09.2024). 

29 Vgl. u. a. Deutscher Bundestag (12.12.2023): Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Leistungen für Asylbewerber senken – Rechtliche Spiel
räume nutzen, Drucksache 20/9740; Deutscher Bundestag (18.10.2022): Antrag der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl, Gerrit Huy, 
Ulrike SchielkeZiesing, Norbert Kleinwächter, Stephan Brandner, Marcus Bühl, Karsten Hilse, Dr. Malte Kaufmann, Jörn König, KayUwe  
Ziegler und der Fraktion der AfD: Sozialstaatsmagnet sofort abstellen – Ende des Rechtskreiswechsels für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 
und Einführung eines strengen Sachleistungsprinzips für Asylbewerber, Drucksache 20/4051.

30 Deutscher Bundestag (08.04.2024): Experten kritisieren These von PullFaktoren. https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldun
gen997282 (abgerufen am 19.09.2024).

31 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste (04.11.2020): Push und PullFaktoren in der Migrationsforschung. Dokumentation, WD 1 – 
3000 – 027/20.

lichkeiten einer selbstständigen Lebensführung 
eklatant einschränkt.28 

Hartnäckig hält sich die Behauptung, dass Bargeld
leistungen einen Anreiz (PullFaktor) für Migrant*in
nen darstellen, um nach Deutschland zu kommen.29 
Doch Wissenschaftler*innen können diesen 
behaupteten Zusammenhang nicht bestätigen.30 
Vielmehr ist die Annahme des Konzepts von Push 
und PullFaktoren höchst umstritten, wurde mittler
weile vielfach empirisch widerlegt. Stattdessen wird 
in der gegenwärtigen Migrationsforschung vorran
gig von einem Zusammenwirken vielfältiger Trieb
kräfte in ihren spezifischen Konstellationen ausge
gangen.31

Studien zur Wirksamkeit ausgewählter 
Maßnahmen

Für eine im März 2024 veröffentlichte Studie des 
RWILeibnizInstituts für Wirtschaftsforschung 
wurde die Wirkung ausgewählter asylpolitischer 
Maßnahmen, wie beschleunigte Asylprozesse 
(1.1.4), Pläne zur Externalisierung der Asylver
fahren (1.2), die Einführung der Bezahlkarte 
(1.1.3) sowie verlängerte Wartezeiten auf Leis
tungen, auf die Migrationsabsichten potenzieller 
Migrant*innen in Senegal untersucht. Dafür 
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wurden knapp 1.000 Männer im Alter von 18 bis 
40 Jahren in vier senegalesischen Städten befragt.

Die Untersuchung zeigt, dass Sozialleistungen 
während des Asylverfahrens nur selten als 
Grund für die Wahl eines Einwanderungslands 
angegeben werden. So gaben auf die Frage nach 
ihrem bevorzugten Migrationsziel in Europa und 
den Gründen für ihre Wahl nur elf Prozent der 
Befragten an, dass staatliche Leistungen eine 
Rolle spielen. Weitaus wichtiger waren Arbeits
möglichkeiten und die Anzahl der Senegales*in
nen oder anderer Migrant*innen, die sich bereits 
in einem bestimmten Zielland befinden. Auch die 
Verkürzung der Bearbeitungszeiten für Asylan
träge hat laut Studie keinen messbaren Einfluss 
auf irreguläre Migrationsabsichten.32

Analog dazu zeigte ein Forschungsprojekt der 
HumboldtUniversität zu Berlin, in dem 
Forscher*innen Migrationsdaten für 160 Länder 
aus unterschiedlichen Zeiträumen ausgewertet 
haben, dass höhere Sozialleistungen nicht zu 
einer Zunahme der Migration in diesem Land 
führen. Entscheidend für die Wahl des Landes 
sind stattdessen die Größe und Wirtschaftsleis
tung, die geographische Lage sowie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, die Landessprache und 
höhere Gesundheitsausgaben.33

1.1.4 Reform des Gemeinsamen  
Europäischen Asylsystems
Im Dezember 2023 erfolgte eine politische Einigung 
zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem 
(GEAS), das über acht Jahre diskutiert worden war. 
Für den Abschluss dieser Reform hatte sich die 

32 Beber / Ebert / Sievert (2024).
33 Mediendienst Integration (31.10.2023): „Demokratie ist ein PullFaktor“. Migration und Sozialleistungen. https://mediendienstintegration.

de/artikel/demokratieisteinpullfaktor.html; Berliner Institut für empirische Integrations und Migrationsforschung (05.09.2023): Migration 
und Sozialstaat: Wanderungsmodelle, fiskalische Effekte, Akzeptanz und institutionelle Anpassungsfähigkeit – Forschungsprojekt des Berliner 
Instituts für empirische Integrations und Migrationsforschung. https://www.projekte.huberlin.de/de/migsoz (beide abgerufen am 
19.09.2024).

34 Bundesministerium des Innern und für Heimat (21.02.2024): Meldung: Gemeinsame europäische Migrationspolitik voranbringen. https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/02/johanssonber.html (abgerufen am 19.09.2024).

35 Ebd.
36 FriedrichEbertStiftung (21.03.2024): It is done – and we lost. https://www.fes.de/en/stiftung/internationalwork/articlesinternational

work/itisdoneandwelost (abgerufen am 19.09.2024); Deutsches Zentrum für Integrations und Migrationsforschung e. V. (27.03.2023). 
37 Legal Tribune Online (14.05.2024): EUAsylreform nimmt letzte Hürde. Ministerrat beschließt GEAS. https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/

euasylreformgeasratfaeserbmikompromiss (abgerufen am 19.09.2024).

Bundesregierung auf europäischer Ebene intensiv 
eingesetzt.34 Durch die Reform – so das Bundesmi
nisterium des Innern und für Heimat (BMI) – entste
he europaweit ein effizienteres System, das unter 
anderem besser in der Lage sei, dem „Migrations
druck“ standzuhalten, PullFaktoren und Sekundär
migration zu unterbinden und Missbrauch zu 
bekämpfen.35 Zivilgesellschaftliche Organisationen, 
Verbände und Wissenschaftler*innen kritisierten 
jedoch, dass das Hauptziel der Reform die Verringe
rung der Zahl der Schutzsuchenden in Europa 
gewesen sei.36 

Nach den neuen Regelungen wird jede Person an 
den Außengrenzen der EU strikt überprüft und 
registriert. Bestimmte Gruppen von Asylsuchenden 
sollen bereits dort ein beschleunigtes Asylverfahren 
durchlaufen. Für diesen Zeitraum werden die 
Schutzsuchenden in Einrichtungen an den Grenzen 
festgesetzt und werden diese voraussichtlich nicht 
frei verlassen können. Für die vollständige Umset
zung dieser Regelungen bleiben den EUMitglied
staaten zwei Jahre. Das BMI hat ankündigt, die 
gesetzlichen Anpassungen deutlich schneller vor
nehmen und einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung 
bereits vor Ende 2024 in den Bundestag einbringen 
zu wollen.37 Der Referentenentwurf wurde am 
11.10.2024 an Verbände und Länder zur Kommen
tierung verschickt. 

Aus menschenrechtlicher Sicht problematisch ist, 
dass diese Regelungen den Mitgliedstaaten 
umfangreiche Möglichkeiten eröffnen, ihren teilwei
se menschenrechtswidrigen Umgang mit Schutzsu
chenden zu legalisieren und zu institutionalisieren. 
Neue legale und sichere Einwanderungswege wur
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den jedoch nicht in die Reform aufgenommen – 
anders als es beispielsweise die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nati
onen fordert. Die Leiterin der IOM wies darauf hin, 
dass die Umsetzung der Asylreform weder irregulä
re Migration (vgl. Kasten Einleitung) noch die Nach
frage nach Schleppern verringere. Die IOM setzt 
sich eigenen Angaben zufolge für einen ganzheitli
chen Ansatz ein, der sowohl das Potenzial der Mig
ration als auch die Ursachen für Migration in den 
Herkunftsländern in den Blick nimmt.38

Beschleunigte Asylverfahren an den EUAußen
grenzen
Kernstück der neuen Asylverfahrensverordnung ist 
die Ausweitung und verbindliche Einführung von 
beschleunigten Asylverfahren an den Außengrenzen 
der EU. Mit einem vorgeschalteten Screeningver
fahren39, das bis zu einer Woche dauern kann, und 
– im Falle einer Ablehnung – dem sich anschließen
den Rückführungsverfahren soll ein „nahtloses“
Verfahren an der Grenze entstehen. In Summe kön
nen das Asyl und das Rückführungsverfahren bis
zu sechs Monate dauern. Die Einreise ist Betroffe
nen während des bis zu dreimonatigen Asylgrenz

38 Evangelische Zeitung (30.04.2024): UNBehörde kritisch gegen harten Kurs in EUAsylpolitik. https://www.evangelischezeitung.de/un 
behoerdekritischgegenhartenkursineuasylpolitik (abgerufen am 19.09.2024).

39 Bei einem Screeningverfahren werden Gesundheitszustand, Vulnerabilität und biometrische Daten erfasst sowie die Identität überprüft.
40 Anerkennungsquote beschreibt den Anteil an erfolgreichen Asylanträgen von Menschen aus einem bestimmten Land. Werden im Durchschnitt 

europaweit weniger als 20 Prozent der Anträge aus diesem Land positiv durch das BAMF beschieden, müssen die Asylsuchenden prinzipiell 
das Asylgrenzverfahren durchlaufen.

41 AsylverfahrensVO, Art. 42, Abs. 1.
42 Vgl. dazu ausführlich die kleine Anfrage der LINKEN Drucksache 20/11439), in der mit Bezugnahme auf die Antwort der Bundesregierung 

(Drucksache 20/5709) die Unterschiede der unterschiedlichen Schutzquoten für das Jahr 2022 erläutert werden. Siehe auch Auflistung der 
Sachentscheidungen und formellen Entscheidungen seit 2015 durch das BAMF: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2024): Aktuelle Zah
len. Ausgabe: August 2024, S. 11. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuellezahlenaugust2024.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 19.09.2024). So lag die Schutzquote im Jahr 2021 bereinigt bei 76,6 % statt unbereinigt bei 
lediglich knapp 40 %. Eine Aufschlüsselung, bezogen auf die einzelnen Herkunftsstaaten für das Jahr 2023, findet sich unter: https://www.
bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hklantragsentscheidungsbestandsstatistiklkumuliert2023.pdf?__
blob=publicationFile&v=5 (abgerufen am 19.09.2024).

43 Vgl. European Union Agency for Asylum (2024): Pilot convergence analysis 2023. Final report, S. 8 f. https://euaa.europa.eu/sites/default/
files/publications/202404/2024_04_EUAA_Convergence_Analysis_2023_Final_Public_Report_EN_0.pdf; Daten von Eurostat zu abschließen
den Gerichtsentscheidungen im Jahr 2023, in denen ein Schutzstatus nach ursprünglicher Ablehnung zuerkannt wurde, verglichen mit zuerkanntem 
Schutzstatus durch die Asylbehörde: Eurostat (2024): Asylum decisions – annual statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/
index.php?title=Asylum_decisions__annual_statistics#Final_decisions_taken_on_appeal_or_review (beide abgerufen am 19.09.2024). Aus  
diesen Daten geht hervor, dass die erstinstanzliche Schutzquote in der EU im Jahr 2023 bei 53 % lag. Wurde der Schutzstatus abgelehnt und die 
betroffene Person klagte, so entschieden Gerichte in 27 % der Fälle auf Anerkennung eines Schutzstatus. Dies zeigt, dass auch in der EU insge
samt die Schutzquote nach gerichtlichem Klageverfahren höher liegt. Wie relevant dieser Unterschied ist, lässt sich am Beispiel Pakistans als 
Herkunftsstaats sehen. So liegt die EUweite Schutzquote bei Entscheidungen durch Asylbehörden bei 19 %, mithin knapp unter 20 %. Klagten 
Personen gegen die Ablehnung der Zuerkennung des Schutzstatus, so entschieden Gerichte in 24 % der Fälle auf Zuerkennung des Schutzstatus. 
Diese Daten zeigen, dass die Schutzquote bei Einbeziehung gerichtlicher Entscheidungen in der Regel höher liegt.

44 AsylverfahrensVO, Art. 54, Abs. 1 i.V.m. Art. 9 der Richtlinie (EU) 2024/1346.

verfahrens formal nicht gestattet, auch wenn sie 
bereits auf europäischem Boden sind (sogenannte 
Fiktion der Nichteinreise) (vgl. Abbildung 1, S. 28).

Bei Menschen aus Herkunftsländern mit einer euro
paweiten Anerkennungsquote von weniger als  
20 Prozent40 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
diese Grenzverfahren durchzuführen. Die Quote 
bezieht sich jedoch im Regelfall nur auf Entschei
dungen der Asylbehörde und berücksichtigt nicht 
die zahlreichen Fälle, in denen internationaler 
Schutz im weiteren Verfahren, beispielsweise im 
gerichtlichen Klageverfahren, zuerkannt wurde.41  
In Deutschland42 und auch im europäischen Ver
gleich43 weichen diese Zahlen stark voneinander ab.

Die Mitgliedstaaten sind angehalten, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einreise in die 
Europäische Union zu verhindern. Nach der Asylver
fahrensverordnung ist eine Freiheitsbeschränkung 
explizit erlaubt.44 Es ist also zu befürchten, dass die 
Mitgliedstaaten eine Einreise mit geschlossenen 
Aufnahmezentren oder erheblichen Freiheitsbe
schränkungen verhindern werden. Selbst Familien 
mit Kindern oder besonders vulnerable Geflüchtete 
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Abbildung 1: Verfahren an den EUAußengrenzen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der EU-Verordnungen 2024/1356, 2024/1348, 2024/1351 und 2024/1349
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sind nicht grundsätzlich von diesen Verfahren aus
genommen. Es ist mit einer systematischen Entzie
hung oder Beschränkung der Freiheit von Men
schen allein aufgrund eines Asylantrags zu rechnen. 
Dies wäre menschen und flüchtlingsrechtlich 
höchst problematisch. Zudem zeigen die bisherigen 
Erfahrungen mit Aufnahmelagern an den EUAußen
grenzen, dass eine menschenwürdige Aufnahme 
und Unterbringung sowie Zugang zu Rechtsbera
tung unter diesen Bedingungen oftmals nicht 
gewährleistet ist.45 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hatte in 
die Verhandlungen zur GEASReform eingebracht, 
dass viele der Ankommenden oft Wochen oder 
Monate auf der Flucht und mit Gewalt und widrigs
ten Lebensbedingungen konfrontiert sind. Diese 
Menschen benötigen einen sicheren Ort, psycholo
gische Unterstützung und Zugang zu einer unabhän
gigen Verfahrensberatung. Diese Bedingungen sind 
in einer haftähnlichen46 Unterbringungssituation oft 
nicht sichergestellt.47 

45 So ordnete der EGMR am 05.02.2024 eine einstweilige Maßnahme im Fall einer Mutter und ihrem Kind an, die im Samos Closed Controlled 
Access Center festgesetzt waren: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2024): H.T und M.T. gegen Griechenland, Urteil vom 
05.02.2024, Beschwerde Nr. 2868/24; I Have Rights (2024): Degrading conditions in Samos CCAC: The European Court of Human Rights 
grants Interim Measures. https://ihaverights.eu/europeancourtofhumanrightsgrantsinterimmeasures (abgerufen am 19.09.2024); zu 
menschenrechtlichen Problemen bei der Unterbringung an Außengrenzen vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte / Greek National Com
mission for Human Rights (2020).

46 Die Frage, ob es sich bei Maßnahmen in Einrichtungen um Haft oder um lediglich freiheitsbeschränkende Maßnahmen handelt, lässt sich erst 
anhand der konkreten Situation der Asylsuchenden, zum Beispiel bezüglich der Art, der Dauer, der Auswirkung und den Umständen der Maß
nahmen, bewerten. EuGH (etwa Europäischer Gerichtshof (2022): Urteil vom 30.06.2022, Beschwerde Nr. C72/22) und EGMR (Europäischer 
Gerichtshof (2020): Urteil vom 14.05.2020, Beschwerde Nr. C924/19, C925/19; Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2024): 
A.P./Ungarn, Urteil vom 03.10.2024, Beschwerde Nr.18581/19, Rn.17; Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2024): K.K.S./
Ungarn, Urteil vom 03.10.2024, Beschwerde Nr. 32660/18, Rn. 20) haben sich bereits mit dieser Frage in Bezug auf an der Grenze errichte
ten Zentren in verschiedenen Mitgliedstaaten befasst. Der EGMR urteilte bereits 1996, dass die Möglichkeit der Rückreise in das Herkunfts
land die Einstufung als Haft nicht ausschließt (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (1996): Amuur /Frankreich, Urteil vom
25.06.1996, Beschwerde Nr. 19776/92, Rn. 46). In Bezug auf das Flughafenverfahren, das mit den künftigen Außengrenzverfahren in
Deutschland vergleichbar sein dürfte, hatte die damalige Bundesregierung argumentiert, es handele sich insofern nicht um eine Freiheitsent
ziehung, da das Verlassen des Flughafens für die Antragstellenden durch Abreise ins Ausland jederzeit möglich sei (Bundesverfassungsgericht
(1996): Urteil des Zweiten Senats vom 14. 05.1996, 2 BvR 1516/93, Rn. 72). Das Bundesverfassungsgericht kam zum Ergebnis, dass weder
eine freiheitsbeschränkende noch eine freiheitsentziehende Maßnahme vorliege (ebd., Leitsatz 3a). Diese Bewertung ist angesichts der neu
eren Rechtsprechung von EuGH und EGMR und angesichts der im Vergleich zum Flughafenverfahren längeren Aufenthaltsdauer nicht auf die
Unterbringungssituation im Grenzverfahren übertragbar (so auch: Judith / Scheytt (2024), S. 320 f.). Eine Einschätzung der konkreten Situati
on von Asylsuchenden unter Einbeziehung der Rechtsprechung von BVerfG, EGMR und EUGH wird erst nach Einrichtung der Außengrenzver
fahren in Deutschland, die bis Mitte 2026 erfolgt sein muss, möglich sein.

47 Deutsches Institut für Menschenrechte (2023): EUAsylreform: Menschenrechte Geflüchteter gefährdet. https://www.institutfuer 
menschenrechte.de/imfokus/euasylreformmenschenrechtegefluechtetergefaehrdet (abgerufen am 19.09.2024); allgemein zur Unter
bringung geflüchteter Menschen vgl. Deutsches Komitee für UNICEF e. V. / Deutsches Institut für Menschenrechte (2023); Cremer (2014).

MonitoringMechanismus 
Mit der GEASReform wird zudem ein neuer unab
hängiger Überwachungsmechanismus (auch Moni
toringMechanismus) eingerichtet. Damit soll das 
Screening und das Asylgrenzverfahren in den Mit
gliedstaaten daraufhin überwacht werden, ob die 
Rechte der Betroffenen hinsichtlich des Zugangs 
zum Asylverfahren, des Grundsatzes der Nichtzu
rückweisung, des Wohls des Kindes und der ent
sprechenden (auch nationalen) Vorschriften über 
die Inhaftnahme eingehalten werden. Der Monito
ringMechanismus sieht vor, dass geplante sowie 
unangekündigte Kontrollen vor Ort durchgeführt 
werden. Für diese Kontrollen ist der Zugang zu allen 
einschlägigen Einrichtungen, Personen und Doku
menten sicherzustellen. Im Rahmen des Monito
rings werden jährliche Empfehlungen an den jewei
ligen Mitgliedstaat abgegeben. Zugleich soll der 
Mechanismus sicherstellen, dass fundierte Anschul
digungen von Grundrechtsverstößen wirksam und 
unverzüglich untersucht und, sofern nötig, Ermitt
lungen eingeleitet werden. Die Mitgliedstaaten müs
sen ihren MonitoringMechanismus mit den erfor
derlichen Ressourcen ausstatten.
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Es liegt nun an den Mitgliedstaaten, einen tatsäch
lich unabhängigen und effektiven Überwachungs
mechanismus zu schaffen und die Aufgabe einer 
Institution zu übertragen. In Artikel 10 der Scree
ningVerordnung (VO 2024/1356) sind die nationa
len Bürgerbeauftragten, die nationalen Menschen
rechtsinstitutionen oder der im Rahmen des OPCAT 
eingerichtete nationale Mechanismus zur Verhütung 
von Folter als potenzielle Träger des Mechanismus 
benannt. Für Deutschland sind dies das Deutsche 
Institut für Menschenrechte und die Nationale Stel
le zur Verhütung von Folter.

Ausweitung des Konzepts der sicheren Dritt
staaten
Wird ein Drittstaat außerhalb der EU als sicher ein
gestuft, kann ein Asylantrag als unzulässig abge
lehnt und die schutzsuchende Person ohne inhaltli
che Prüfung ihrer Asylgründe auf die Durchführung 
ihres Asylverfahrens im Drittstaat verwiesen wer
den. Die zwingenden Voraussetzungen für die Ein
stufung als sicherer Drittstaat sind im Rahmen der 
GEASReform abgesenkt worden: So ist nicht mehr 
erforderlich, dass der Drittstaat die Genfer Flücht
lingskonvention (GFK) ratifiziert hat, und der dort 
gewährte Schutz muss lediglich ein Minimum an 
Rechten beinhalten, wie zum Beispiel medizinische 
Notfallversorgung. Ein Drittstaat kann zudem als 
sicher angesehen werden, selbst wenn bestimmte 
Regionen dort nicht sicher sind oder der Staat für 
bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel 
Angehörige einer Religionsgemeinschaft oder von 
geschlechtlichen oder sexuellen Minderheiten, nicht 
sicher ist. Allerdings muss nach wie vor zwischen 
den zurückzuführenden Asylantragstellenden und 
dem Drittstaat eine Verbindung bestehen, um die
sen als „sicher“ zu qualifizieren. Für dieses Kriteri

48 Vgl. eunews (16.05.2024): Repatriations, “safe” third countries, visas, and instrumentalization. Letter from 15 EU governments on migration 
clampdown. https://www.eunews.it/en/2024/05/16/repatriationssafethirdcountriesvisasandinstrumentalizationletterfrom15eu
governmentsonmigrationclampdown (abgerufen am 19.09.2024).

49 Bundesregierung (2023): Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November 
2023. Beschluss. TOP 6 Flüchtlingspolitik – Humanität und Ordnung, S. 4. https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/975226/2235232/cfdda9bbcb5618770e9a8dde8fedea87/20231107mpkfluechtlingspolitikdata.pdf?download=1 (abgerufen am 
19.09.2024).

50 Innenministerkonferenz (08.12.2023): Sammlung der zur Veröffentlichung freigegebenen Beschlüsse der 220. Sitzung der Ständigen Konfe
renz der Innenminister und senatoren der Länder vom 06.12.08.12. 2023 in Berlin, TOP 4. https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/
DE/termine/tobeschluesse/2023120806/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 19.09.2024).

um hatte sich insbesondere die Bundesregierung in 
den Verfahren eingesetzt. Die Asylverfahrensver
ordnung sieht jedoch vor, dass just die Vorausset
zungen des sicheren Drittstaatskonzept noch vor 
Ablauf der Frist der Umsetzung einer Evaluierung 
unterzogen werden sollen. 15 EUMitgliedstaaten 
haben sich bereits der EUKommission gegenüber 
in einem offenen Brief für weitere Absenkungen der 
Voraussetzungen und ein Streichen der Anforde
rung einer Verbindung zwischen Asylantragsteller 
und Drittstaat ausgesprochen.48

Inhaltliche Asylprüfungen können in der Folge in 
Drittstaaten ausgelagert werden, in denen im Auf
nahme und Asylsystem deutlich geringere Stan
dards gelten, als sie für die EUMitgliedstaaten ver
bindlich sind (vgl. 1.2). Wenn in einem Land 
bestimmte Regionen nicht sicher sind oder einigen 
Personengruppen gravierende Menschenrechtsver
letzungen drohen, bestehen darüber hinaus erhebli
che Zweifel hinsichtlich der Stabilität des dortigen 
Schutzsystems und der umfassenden Anwendung 
des Refoulementverbots.

1.2 Im Fokus: Auslagerung von Asyl
verfahren 

Auf ihrer Herbstsitzung beschlossen der Bundes
kanzler und die Regierungschef*innen der Länder 
im November 2023, dass die Bundesregierung 
überprüfen solle, ob Menschen, die in Deutschland 
Schutz suchen, zukünftig in einen kooperierenden 
Staat außerhalb der EU überführt werden können 
und ihr Asylverfahren dort durchgeführt werden 
kann.49 Die Innenministerkonferenz bekräftigte das 
Vorhaben auf ihrer Sitzung im Dezember 2023.50 

Drucksache 20/14185 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 30 –
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



VERSCHÄRFUNGEN IN DER MIGRATIONSPOLITIK:  FLÜCHTLINGSSCHUTZ UNTER DRUCK 31

Angelegt war dieser Prüfauftrag bereits im Koaliti
onsvertrag.51 Das BMI prüft seit Februar 2024 die 
Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Ob 
eine Auslagerung von Asylverfahren erfolgen soll 
und wie diese konkret zu gestalten wäre, hat die 
Bundesregierung bisher nicht entschieden. Aller
dings wurden weitere Prüfungen zur Möglichkeit 
von Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU 
inklusive konkreter Vorschläge zur Umsetzung vom 
Bundeskanzler zugesagt.52 Die CDU nahm das Vor
haben, alle in Deutschland einreisende Asylsuchen
de in einen sicheren Drittstaat zu überführen, in ihr 
Grundsatzpapier auf.53 Auch das Wahlprogramm der 
FDP zur Europawahl54 enthielt einen Passus zur 
Auslagerung von Asylverfahren in sichere Drittstaa
ten. 

Grundsätzlich ist die Auslagerung von Asylverfahren 
in einen Drittstaat nur möglich, wenn die Rechte 
von Schutzsuchenden gemäß der GFK und der 

51 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / Freie Demokratische Partei (FDP) (2021): Mehr Fortschritt 
wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S.112. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/ 
Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_20212025.pdf (abgerufen am 19.09.2024).

52 Frankfurter Rundschau (20.06.2024): Scholz nach MPK: Keine konkreten Ergebnisse zu Asylverfahren in Drittstaaten. https://www.fr.de/ 
politik/olafscholzministerpraesidentenkonferenzdebattemigrationspolitikabschiebungenafghanistanzr93140268.html; Tagesschau 
(20.06.2024): Ministerpräsidenten zu Asylverfahren. Länder fordern konkrete DrittstaatenModelle. https://www.tagesschau.de/inland/
ministerpraesidentenasylverfahrendrittlaenderscholz100.html (beide abgerufen am 19.09.2024).

53 CDU (2024): In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen. Grundsatzpapier der CDU, S. 23 f. https://www.grundsatzprogramm
cdu.de/sites/www.grundsatzprogrammcdu.de/files/downloads/240507_cdu_gsp_2024_beschluss_parteitag_final_1.pdf  
(abgerufen am 19.09.2024).

54 FDP (2024): Entfesseln wir Europas Energie für mehr Freiheit und mehr Wohlstand. Das Wahlprogramm der Freien Demokraten zur Europa
wahl 2024, S. 21. https://www.fdp.de/sites/default/files/202405/wahlprogramm_fdp_europawahl2024.pdf (abgerufen am 19.09.2024).

55 Vgl. zur Ausgestaltung bisheriger Umsetzungsversuche von Konzepten zu sicheren Drittstaaten inklusive der Initiativen Italiens und Großbri
tanniens: Amnesty International (22.04.2024); sowie die vom BMI überstellten Überblicke über das Verfahren in Ruanda: https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/mpk/mpkmodell_1.jpg?__blob=publicationFile&v=2;  und Albanien: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/mpk/mpkmodell_2.jpg?__blob=publicationFile&v=2 
(beide abgerufen am 19.09.2024).

56 Protokoll zwischen der Regierung der italienischen Republik und dem Ministerrat der Republik Albanien zur Verstärkung der Zusammenarbeit 
in Migrationsfragen: https://www.esteri.it/wpcontent/uploads/2023/12/PROTOCOLLOITALIAALBANIAinmateriamigratoria.pdf  
(abgerufen am 19.09.2024).

57 Abkommen zwischen der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Regierung der Republik Ruanda über 
die Einrichtung einer Asylpartnerschaft zur Stärkung der gemeinsamen internationalen Verpflichtungen zum Schutz von Flüchtlingen und  
Migranten: GOV.UK (05.12.2023): UKRwanda treaty: Provision of an asylum partnership. https://www.gov.uk/government/publications/uk
rwandatreatyprovisionofanasylumpartnership/ukrwandatreatyprovisionofanasylumpartnershipaccessible (abgerufen am 
19.09.2024).

58 Näher dazu: Deutsches Institut für Menschenrechte (17.06.2024).
59 Tagesschau (06.07.2024): Starmer stoppt Plan für Abschiebungen nach Ruanda. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/starmer 

ruanda100.html (abgerufen am 19.09.2024).
60 Ministerpräsidentenkonferenz (20.06.2024): Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

am 20. Juni 2024 in Berlin. Beschluss, TOP 5.1. Umsetzungsstand der Beschlüsse. https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/
files/202406/beschluss_top_5.1_migration.pdf (abgerufen am 19.09.2024).

EMRK garantiert sind. Zusätzlich ist Deutschland an 
die europarechtlichen Vorgaben gebunden.

Im europäischen Raum existieren im Berichtszeit
raum zwei Modelle55 zur Auslagerung von Asylver
fahren: die Vereinbarung zwischen Italien und Alba
nien56 sowie die zwischen Großbritannien und Ruan
da.57 Beide unterscheiden sich hinsichtlich der 
Fragen, wer die Verantwortung für die Durchfüh
rung der Asylverfahren trägt und wo die Schutzbe
rechtigten im Anschluss an ein Verfahren langfristig 
Aufnahme finden. Beide Modelle sind nicht auf 
Deutschland übertragbar.58 Kurz nach Ende des 
Berichtszeitraums stoppte im Juli 2024 nach dem 
Regierungswechsel der britische Premierminister 
die Pläne der Vorgängerregierung zur Überführung 
von Asylsuchenden nach Ruanda.59 In Deutschland 
wie auch europaweit werden Auslagerungsmodelle 
weiterhin debattiert und geprüft.60
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1.2.1 Stellungnahmen von Sachverständigen 
Verschiedene Sachverständige, darunter Jurist*in
nen, Soziolog*innen und Politikwissenschaftler*in
nen, haben auf Bitten des Bundesinnenministeriums 
Stellungnahmen zur Auslagerung von Asylverfahren 
nach dem Vorbild der Modelle Großbritannien/
Ruanda und Italien/Albanien verfasst.61 

Ein zentraler Kritikpunkt an Auslagerungsmodellen 
ist, dass solche Praktiken in der Vergangenheit zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen geführt 
haben.62 Da für die rechtlichen wie praktischen 
Umsetzungsprobleme keine umfassenden Lösun
gen vorliegen, besteht aus Sicht mehrerer Sachver
ständen kein Grund zur Annahme, dass zukünftige 
Auslagerungen von Asylverfahren menschenrechts
konform umgesetzt werden können.63 Des Weiteren 
schade bereits die Debatte dem globalen Flücht
lingsschutz.64 So wird die Auslagerung von Asylsu
chenden vor dem Hintergrund des erklärten Ziels 
diskutiert, die Zahlen von Asylsuchenden in 
Deutschland zu reduzieren.65 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte unter
strich in seiner Stellungnahme ebenfalls, dass die 

61 Bundesministerium des Innern und für Heimat (2024): Prüfung zu Asylverfahren in Drittstaaten. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/ 
migration/asylfluechtlingsschutz/asylfluechtlingspolitik/mpkasylantraegedrittstaatenartikel.html#doc21231622bodyText2 (abgerufen am 
19.09.2024).

62 Vgl. hierzu Kritik von Amnesty International zum „offshore processing“ Australiens, das Asylverfahren auf den Inseln Nauru oder Manus 
durchführt: Amnesty International (17.06.2003): UK/EU/UNHCR: Unlawful and unworkable – extraterritorial processing of asylum claims. 
https://www.amnesty.org/en/documents/ior61/004/2003/en/; Amnesty International (17.10.2016): Australia: Island of Despair:  
Australia’s “processing” of refugees on Nauru (beide abgerufen am 19.09.2024).

63 Endres de Oliveira (13.05.2024), S. 6; Heins (23.05.2024), S. 1; Amnesty International (22.04.2024), S. 1; Pro Asyl (23.0.2024), S. 1, 7.
64 Amnesty International (22.04.2024), S. 1.
65 Beschluss 6.1. der MPK: „Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind sich einig, dass die Zahl der 

im Wege der Fluchtmigration nach Deutschland Kommenden deutlich und nachhaltig gesenkt werden muss“ (Bundesregierung (2023): 
Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 10. Mai 2023. Beschluss. Gemeinsame 
Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern: Unterstützung der Kommunen, gesteuerter Zugang, beschleunigte Verfahren, verbesserte Rückfüh
rung. https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2189202/6b0fb8745bb6d8430328a426c04626c1/20230510mpk
beschlussdata.pdf); vgl. auch Äußerungen von Beteiligten im Vorfeld und im Nachgang der Ministerpräsidentenkonferenzen, z. B. Tagesschau 
(06.03.2024): Konkrete Beschlüsse fehlen. BundLänderRunde zu Migration. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/minister 
praesidentenkonferenzmigration100.html; Merkur (06.03.2024): Asylverfahren in Drittstaaten? Länder fordern Positionierung – und setzen 
Scholz eine Frist. https://www.merkur.de/politik/asylgipfelkonferenzbundlaendertreffencduunionampelkoalitionolafscholz
zr92873048.html (alle abgerufen am 19.09.2024).

66 Deutsches Institut für Menschenrechte (2024), S. 1, 5.  
67 Siehe auch: Council of Europe, Commissioner for Human Rights (13.11.2023): ItalyAlbania agreement adds to worrying European trend 

towards externalising asylum procedures. https://www.coe.int/en/web/commissioner//italyalbaniaagreementaddstoworrying 
europeantrendtowardsexternalisingasylumprocedures (abgerufen am 19.09.2024); Deutsches Institut für Menschenrechte (2024), S. 5.

68 Zimmermann (20.03.2024), S. 8,10; Sommer (20.03.2024), S. 1,2; Bossong (08.04.2024), S. 5.
69 npr (25.1.2024): Italy’s lower chamber of parliament approves deal with Albania to house migrants. https://www.npr.org/2024/01/25/ 

1226790687/italyslowerchamberofparliamentapprovesdealwithalbaniatohousemigrants (abgerufen am 19.09.2024).

Auslagerung von Asylverfahren voraussichtlich 
nicht menschenrechtskonform umgesetzt werden 
könne, und wies darauf hin, dass dies dem Ansehen 
der deutschen Außenpolitik, die sich als menschen
rechts und wertebasiert präsentiert, schweren 
Schaden zufügen könnte.66 Zudem merkte das Insti
tut an: Werden Modelle der Auslagerung debattiert 
und in die Praxis umgesetzt, sei eine Nachahmung 
durch andere Staaten wahrscheinlich. Auf globaler 
Ebene bestehe so die Gefahr eines unerwünschten 
und gefährlichen Dominoeffekts, der das bestehen
de Flüchtlingsschutzsystem unterminiere, Staaten 
des Globalen Südes destabilisiere und globale Mig
rationsbewegungen verstärke.67 

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt in den Stellung
nahmen bezieht sich auf die hohen geschätzten 
Kosten, die mit einer Auslagerung verbunden sind: 
Asylverfahren in Drittstaaten werden insgesamt als 
teuer und ineffizient eingeschätzt.68 Italien rechnet 
über die nächsten fünf Jahre etwa mit Kosten von 
fast 600 Millionen Euro.69 Demgegenüber sind  
die entstehenden Aufnahmekapazitäten in den 
Drittstaaten gering. So sollen die beiden geplanten 
Lager in Albanien lediglich mit 3.000 Personen 
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gleichzeitig belegt werden können.70 Für den briti
schen RuandaDeal wurden für die ersten 300 
Abschiebungen Kosten in Höhe von 1,8 Millionen 
Pfund (ca. 2 Millionen Euro) pro Abschiebung 
errechnet.71

Die meisten Sachverständigen halten es für nicht 
umsetzbar, Asylverfahren aus Deutschland auszula
gern. Der Sachstandsbericht der Bundesregierung 
stellte fest: „Viele Sachverständige äußerten sich 
skeptisch bis kritisch zu den rechtlichen und tat
sächlichen Umsetzungsmöglichkeiten, einige Sach
verständige lehnten solche Modelle klar ab.“72 Dem 
Konzept einer Auslagerung positiv gegenüber stan
den nur wenige der Sachverständigen.73 Die Bun
desregierung hält in ihrem Bericht fest, dass extra
territoriale Modelle wie Großbritannien/Ruanda 
und Italien/Albanien nicht auf Deutschland über
tragbar seien.74 Die Prüfung konkreter Modelle und 
Länder soll nun fortgesetzt werden.75

1.2.2 Menschenrechtliche Bewertung
Die Durchführung von Asylverfahren unter Einhaltung 
der Vorgaben aus der GFK und der EMRK ist an hohe 
rechtliche Anforderungen geknüpft. Sollte sich 
Deutschland entscheiden, Asylsuchende für die 
Durchführung ihres Verfahrens an einen Drittstaat zu 
verweisen, gelten diese Verpflichtungen. Das heißt: 
Deutschland muss sicherstellen, dass den Schutzsu
chenden im Drittstaat Zugang zu einem fairen und 
effektiven Asylverfahren gewährt wird, dass der 
Drittstaat Personen nicht in ein Land rückführt, in 
dem ihnen Verfolgung oder eine Gefahr durch Folter 
droht und dass Schutzsuchenden im Drittstaat –  

70 Art. 4 des Abkommens, Protokoll zwischen der Regierung der italienischen Republik und dem Ministerrat der Republik Albanien zur Verstär
kung der Zusammenarbeit in Migrationsfragen: https://www.esteri.it/wpcontent/uploads/2023/12/PROTOCOLLOITALIAALBANIAin
materiamigratoria.pdf (abgerufen am 19.09.2024). Kann eine Person nach ablehnendem Bescheid nach Ablauf der Frist nicht in ihr Her
kunftsland zurückgeführt werden, wird sie nach Italien überführt, von wo aus dann die Rückführungsbemühungen fortgesetzt werden.

71 The Guardian (23.04.2024): UK passes bill to send asylum seekers to Rwanda. https://www.theguardian.com/uknews/2024/apr/22/ 
rwandadeportationsbillpassesparliamentsunak; Statista (25.04.2024): Was kostet der britische RuandaDeal? https://de.statista.com/
infografik/32153/zahlungendesvereinigtenkoenigreichsanruandaimrahmendesabschiebeabkommens/ (beide abgerufen am 
19.09.2024).

72 Vgl. Bundesministerium des Innern und für Heimat (20.06.2024).
73 Fleuß (2024); Knaus (2024). 
74 Bundesministerium des Innern und für Heimat (20.06.2024). 
75 Bundesministerium des Innern und für Heimat (21.06.2024): Pressemitteilung: Umfassende Prüfung zu Asylverfahren in Drittstaaten wird  

fortgesetzt: Bundesinnenministerium veröffentlicht Bericht und Stellungnahmen von Experten. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/ 
pressemitteilungen/DE/2024/06/mpkdrittstaaten.html (abgerufen am 19.09.2024).

76 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2019): Ilias gegen Ungarn, Urteil vom 22.11.2019, Beschwerde Nr. 47287/15, Rn. 131.
77 Deutsches Institut für Menschenrechte (17.06.2024). 

beispielsweise durch die Unterbringungssituation – 
keine Folter und keine unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung drohen.76

Dies zu erfüllen, ist aus Sicht des Deutschen Insti
tuts für Menschenrechte nur sehr schwer oder gar 
nicht möglich. Selbst wenn die Asylverfahren auf 
einen Drittstaat ausgelagert werden und dabei auf 
dem Papier den völker und menschenrechtlichen 
Vorgaben sowie den EUrechtlichen Anforderungen 
entsprächen: Die praktische Umsetzung geht mit 
dem hohen Risiko einer tatsächlichen Verletzung 
von Menschenrechten der Schutzsuchenden einher. 
Deutschland könnte Menschenrechtsverletzungen 
im Drittstaat nur dann konkret verhindern, wenn 
der Drittstaat Deutschland konkrete Eingriffsmög
lichkeiten auf seinem Territorium zubilligen würde. 
Das ist zwar theoretisch denkbar, aber nicht sehr 
wahrscheinlich. 

Neben den enormen Kosten, die mit einer Auslage
rung einhergehen würden, und den politischen Fol
gewirkungen, wie Nachahmungseffekte in anderen 
Staaten und Schaden des außenpolitischen Anse
hens Deutschland, ist aus menschenrechtlicher 
Perspektive zentral: Die Sicherheit von Schutz
suchenden würde massiv gefährdet werden. Das 
Deutsche Institut für Menschenrechte spricht sich 
deshalb mit Nachdruck dagegen aus, Asylverfahren 
in Drittstaaten auszulagern oder die Ausweitung 
dieser Politik auf europäischer Ebene zu beför
dern.77
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1.3 Empfehlungen

Das Deutsche Institut für Menschenrechte emp
fiehlt der Bundesregierung mit Blick auf die Pläne 
zur Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten,

− eine Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaa
ten angesichts der grund und menschenrechtli
chen, praktischen und strategischen Probleme
des Konzepts nicht weiter zu verfolgen. Die wei
tere Prüfung von eventuell in Frage kommenden
Ländern ist aus denselben Gründen nicht sinn
voll und sollte beendet werden.

− sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen,
dass in der AsylverfahrensVO die Voraussetzun
gen für die Auslagerung von Asylverfahren in
Drittstaaten nicht abgesenkt werden, zum Bei
spiel hinsichtlich der Verbindung zwischen dem
Asylsuchenden und dem Drittstaat.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte emp
fiehlt darüber hinaus

− der Bundesregierung, im Rahmen der Umset
zung der GEASReform einen starken und unab
hängigen MonitoringMechanismus zu schaffen,
der mit genügend Ressourcen ausgestattet wird
und ein Zugangsrecht zu den in der Screening
VO genannten Orten, Personen und Informatio
nen erhält.

− Politiker*innen in Bund und Ländern, wissen
schaftliche Untersuchungen zur Wirkung der
Bezahlkarte und ihrer Folgen für die Betroffenen
in Auftrag zu geben und die Finanzierung der
Forschung sicherzustellen.

− sämtlichen Akteuren migrationspolitischer
Debatten, insbesondere den Politiker*innen,
schutzsuchende oder zugewanderte Menschen
nicht als Gefahr zu bezeichnen oder darzustel
len. Denn polarisierende Debatten können zu
einer Zunahme von Spannungen und Feindselig
keiten zwischen verschiedenen gesellschaftli
chen Gruppen führen. Dies kann in extremen
Fällen zu Gewalt und Hassverbrechen gegen
Migrant*innen und Flüchtlinge eskalieren und

zudem die Integration Schutzberechtigter ver
hindern.

1.4 Literatur

Allenberg, Nele / Suerhoff, Anna (2024): Migration 
im Jahr 2023 – aus der Perspektive des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte. In: Berlit, Uwe / Hoppe, 
Michael / Kluth, Winfried (Hg.): Jahrbuch des Migrati
onsrechts für die Bundesrepublik Deutschland 2023. 
BadenBaden: Nomos, S. 273–291

Amnesty International (22.04.2024): Stellungnahme 
zur Auslagerung von Asylverfahren im Rahmen des 
Prüfauftrages des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat. Berlin. https://www.bmi.bund.de/Shared 
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/
mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmeamnesty.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 19.09.2024)

Beber, Bernd / Ebert, Cara / Sievert Maximiliane 
(2024): Is intent to migrate irregularly responsive to 
recent German asylum policy adjustments? Essen: 
RWI – LeibnizInstitut für Wirtschaftsforschung. 
https://www.rwiessen.de/publikationen/ 
wissenschaftlich/ruhreconomicpapers/detail/ 
isintenttomigrateirregularlyresponsiveto6633 
(abgerufen am 19.09.2024)

Bossong, Raphael (08.04.2024): Schriftliche  
Stellungnahme: Auslagerung von Asylverfahren.  
Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik. https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/2024/mpk/mpkdrittstaat_
stellungnahmebossong.pdf?__blob=publication 
File&v=2 (abgerufen am 19.09.2024)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(2020): Irreguläre Migration. In: Bundesamt für  
Migration und Flüchtlinge: Migrationsbericht der 
Bundesregierung 2018, S. 154–160. https://www.
bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/
Migrationsberichte/MB2018/migrationsbericht
2018kap6.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
(abgerufen am 19.09.2024)

Drucksache 20/14185 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 34 –
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



VERSCHÄRFUNGEN IN DER MIGRATIONSPOLITIK:  FLÜCHTLINGSSCHUTZ UNTER DRUCK 35

Bundesministerium des Innern und für Heimat 
(20.06.2024): „Asylverfahren in Drittstaaten“:  
Sachstandsbericht der Bundesregierung. Prüfauf
trag vom 6. November 2023. Berlin. https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ 
veroeffentlichungen/2024/mpk/mpksachstands 
berichtasylverfahrenindrittstaat.pdf?__blob= 
publicationFile&v=4 (abgerufen am 19.09.2024)

Cremer, Hendrik (2014): Menschenrechtliche Ver
pflichtungen bei der Unterbringung von Flüchtlin
gen. Empfehlungen an die Länder, Kommunen und 
den Bund. Berlin: Deutsches Institut für Menschen
rechte. https://www.institutfuermenschenrechte.
de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/Policy_
Paper_26_Menschenrechtliche_Verpflichtungen_
bei_der_Unterbringung_von_Fluechtlingen_01.pdf 
(abgerufen am 19.09.2024)

Deutsches Institut für Menschenrechte (2023): 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundes
regierung zur Verbesserung der Rückführung.  
Berlin. https://www.institutfuermenschenrechte.
de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Stellung 
nahmen/DIMR_Stellungnahme_GE_Verbesserung_
Rueckfuehrung.pdf (abgerufen am 19.09.2024)

Deutsches Institut für Menschenrechte 
(17.06.2024): Stellungnahme: Auslagerung von 
Asylverfahren in Drittstaaten. Eine menschenrecht
liche Bewertung der aktuellen Debatte. Berlin. 
https://www.institutfuermenschenrechte.de/ 
fileadmin/Redaktion/Publikationen/Stellung 
nahmen/DIMR_Stellungnahme_Auslagerung_von_
Asylverfahren_in_Drittstaaten_Juni_2024.pdf 
(abgerufen am 19.09.2024)

Deutsches Institut für Menschenrechte (2024): 
„Die Bundesregierung wird prüfen, ob die Fest
stellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter 
Achtung der GFK und der EMRK zukünftig auch in 
Transit oder Drittstaaten erfolgen kann“. Stellung
nahme als Sachverständige zum Prüfauftrag, April 
2024. Berlin. https://www.bmi.bund.de/Shared 
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/
mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmeDIMR.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 
19.09.2024)

Deutsches Institut für Menschenrechte / Greek 
National Commission for Human Rights (2020): 
Gemeinsame Stellungnahme: Die Situation an den 
EUAußengrenzen und die zukünftige Europäische 
Asylpolitik. Berlin. https://www.institutfuer 
menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/ 
Publikationen/Gemeinsames_Statement_2020_
EU_Aussengrenzen_Europaeische_Asylpolitik.pdf 
(abgerufen am 19.09.2024)

Deutsches Komitee für UNICEF e. V. / Deutsches 
Institut für Menschenrechte (2023): „Das ist 
nicht das Leben“. Perspektiven von Kindern und 
Jugendlichen in Unterkünften für geflüchtete  
Menschen. Berlin. https://www.unicef.de/_cae/
resource/blob/338350/ed7975659d3bfe3247 
f9afecb4264e09/downloaddasistnichtdasleben
data.pdf (abgerufen am 19.09.2024)

Deutsches Zentrum für Integrations und Migra
tionsforschung e. V. (27.03.2023): Stellungnahme 
des DeZIMInstituts zur InnenausschussAnhörung 
zum GEAS. Berlin. https://www.deziminstitut.de/
fileadmin/user_upload/DeZIM/Aktuelles/2023_ 
06_09_Stellungnahme_GEAS/DeZIM_Stellung
nahme_GEAS.pdf (abgerufen am 19.09.2024)

Endres de Oliveira, Pauline (13.05.2024): Die 
Grenzen der Externalisierung: Zur Rechtmäßigkeit 
der Prüfung von Asylanträgen in Drittstaaten. 
Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigen
anhörung am 11.03.2024. Berlin: Humboldt Univer
sität zu Berlin. https://www.bmi.bund.de/Shared 
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/
mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmeendres.pdf?__
blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 
19.09.2024)

Fleuß, Martin (2024): Stellungnahme zu den Leit
fragen für die Sachverständigenanhörung am 11. 
März 2024 in Berlin. https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/ 
2024/mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmefleuss.
pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 
19.09.2024)

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14185– 35 –
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



VERSCHÄRFUNGEN IN DER MIGRATIONSPOLITIK:  FLÜCHTLINGSSCHUTZ UNTER DRUCK36

Frei, Nula / Hinterberger, Kevin Fredy / Hrusch
ka, Constantin (2022): Art. 33 Verbot der Auswei
sung und Zurückweisung. In: Hruschka, Constantin 
(Hg.): GFK: Genfer Flüchtlingskonvention. Hand
kommentar. BadenBaden: Nomos, S. 761–805

Heins, Volker M. (23.05.2024): Stellungnahme  
zur Auslagerung von Asylverfahren im Rahmen des 
Prüfauftrages des Bundeministeriums des Innern 
und für Heimat. Bielefeld: Universität Bielefeld. 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/ 
downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/mpk/
mpkdrittstaat_stellungnahmeheins.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 
19.09.2024)

Judith, Wiebke / Scheytt, Sophie (2024): Die 
größte Asylrechtsverschärfung seit 1993. Zur 
Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsys
tems und ihrer Umsetzung in Deutschland. In:  
Asylmagazin 2024 (9), S. 315–325

Knaus, Gerald (2024): Stellungnahme zu Migrations
abkommen mit Sicheren Drittstaaten. Berlin: Euro
pean Stability Initiative. https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/ 
2024/mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmeknaus.
pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 
19.09.2024)

Pro Asyl (23.04.2024): Stellungnahme zum Prüfauf
trag der Bundesregierung bezüglich der Feststellung 
des Schutzstatus in Transit oder Drittstaaten. Frank
furt am Main. https://www.bmi.bund.de/Shared 
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2024/
mpk/mpkdrittstaat_stellungnahmeproasyl.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 
19.09.2024)

Sachverständigenrat für Migration und Integra
tion (2024): Kontinuität oder Paradigmenwechsel? 
Die Integrations und Migrationspolitik der letzten 
Jahre. Jahresgutachten 2024. Berlin. https://www.
svrmigration.de/wpcontent/uploads/2024/06/
Jahresgutachten2024Barrierefrei.pdf (abgerufen 
am 19.09.2024)

Sommer, HansEckhard (20.03.2024): Stellung
nahme: Sachverständigenanhörung zu Asylver
fahren in Transit oder Drittstaaten. https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ 
veroeffentlichungen/2024/mpk/mpkdrittstaat_
stellungnahmesommer.pdf?__blob=publication 
File&v=2 (abgerufen am 19.09.2024)

Zimmermann, Andreas (20.03.2024): Thesenpa
pier für die Sachverständigenanhörung des Bundes
ministeriums des Innern und für Heimat zum Thema 
„Externalisierung von Asylverfahren“. Stellungnah
me. Potsdam: Universität Potsdam. https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ 
veroeffentlichungen/2024/mpk/mpkdrittstaat_
stellungnahmezimmermann.pdf?__blob= 
publicationFile&v=2 (abgerufen am 19.09.2024)

Drucksache 20/14185 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 36 –
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



WOHNUNGSLOSIGKEIT ÜBER WINDEN: BUND, L ÄNDER UND KOMMUNEN IN DER PFLICHT 37

2  Wohnungslosigkeit über
winden: Bund, Länder und 
Kommunen in der Pflicht
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Wohnungslosigkeit in Deutschland hat viele Gesich
ter: die 53jährige Frau, die aus der Wohnung ihres 
gewalttätigen Partners geflohen ist und nun 
abwechselnd bei verschiedenen Bekannten auf dem 
Sofa nächtigt; der 25jährige Mann, der aus der 
Haft entlassen wurde und nun keine Wohnung fin
det; oder das 12jährige Kind, das schon seit Jahren 
in der Notunterkunft lebt, weil die Familie zwangs
geräumt wurde. In Deutschland waren Anfang 2022 
rund 263.000 Menschen wohnungslos, Tendenz 
steigend.1 

Definition und Ausmaß von Wohnungslosigkeit

Wohnungslos ist, wer keinen mietvertraglich 
abgesicherten oder eigenen Wohnraum hat. Seit 
2022 gibt es eine bundesweite Wohnungslosens
tatistik. Grundlage ist das im März 2020 durch 
den Bundestag verabschiedete Wohnungslosen
berichterstattungsgesetz (WoBerichtsG). 
Demnach waren Anfang 2022 rund 263.000 
Menschen in Deutschland wohnungslos. Diese 
Zahl umfasst drei Gruppen von Menschen: Jene, 
die ohne Unterkunft auf der Straße leben und 
klassischerweise als obdachlos bezeichnet 
werden (37.400). Weiterhin sind Menschen 
erfasst, die vorübergehend bei Freund*innen 
oder Bekannten übernachten (verdeckte 
Wohnungslosigkeit) (49.300). Die dritte und 
weitaus größte Gruppe umfasst Menschen, die 
vorübergehend in kommunalen Notunterkünften 
oder Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe 
leben (178.100).2 Für die dritte Gruppe liegt 
bereits eine aktuelle Zahl vor: Zum Stichtag  
31. Januar 2024 waren in Deutschland rund 
439.500 wohnungslose Menschen in Notunter
künften und Einrichtungen der Wohnungsnotfall
hilfe untergebracht.3

1 Neue Zahlen liegen erst Ende 2024 vor.
2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2022), S. 9. Die Zahlen zu den Gruppen werden unterschiedlich erhoben. Während die Zahlen zur 

ersten und zweiten Gruppe alle zwei Jahre mittels regionaler Befragungen und Hochrechnungen ermittelt werden, basiert die dritte Zahl auf 
einer jährlichen Stichtagszählung zum 31.01.

3 Statistisches Bundesamt (15.07.2024): Pressemitteilung: Ende Januar 2024 rund 439.500 untergebrachte wohnungslose Personen in 
Deutschland. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_282_229.html (abgerufen am 01.10.2024). Der 
starke Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich durch zwei Faktoren erklären: eine verbesserte Datenmeldung und die Zahl der aus 
der Ukraine geflüchteten Menschen. Eine aktuelle Gesamtzahl (für alle drei Gruppen) ist erst Ende 2024 verfügbar.

Wohnungslose Menschen sind massiv in ihren Grund 
und Menschenrechten eingeschränkt. Betroffen ist 
zuallererst das Recht auf Wohnen, welches sowohl im 
nationalen als auch im internationalen Recht veran
kert (vgl. folgender Kasten) und für die Ausübung wei
terer Rechte von zentraler Bedeutung ist. zum Bei
spiel für das Recht auf Gesundheit (Art. 2 S. 1 GG, 
Art. 12 UNSozialpakt) – etwa wenn Krankenhäuser 
wohnungslose Menschen nach einer OP auf die Stra
ße entlassen; das Recht auf Privatsphäre (Art. 2 i.V.m. 
Art. 1 GG) – etwa wenn Menschen monatelang in 
überfüllten Notunterkünften leben; das Recht auf 
soziale Sicherheit (Art. 9 UNSozialpakt) – beispiels
weise wenn sie trotz Anspruch keine Sozialleistungen 
erhalten; oder das Recht auf Schutz vor Gewalt (Art 
18 ff. IstanbulKonvention) beziehungsweise körper
liche Unversehrtheit (Art. 2 Abs 1 S. 2 GG) – wenn 
Menschen ohne Wohnung verprügelt werden. Alle 
wohnungslosen Menschen haben einen Anspruch 
darauf, dass der Staat ihre Grund und Menschen
rechte achtet, schützt und gewährleistet.

Wo ist das Recht auf Wohnen gesetzlich 
verankert?

Das Recht auf Wohnen ist bereits in der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 verankert (Art. 25 Abs. 1), aber auch in 
weiteren internationalen und europäischen 
Menschenrechtsverträgen, etwa im UNSozial
pakt (Art. 11 Abs. 1, als Teil des Rechts auf 
einen angemessenen Lebensstandard), der 
UNAntirassismusKonvention (Art. 5 lit. e) iii), 
der UNKinderrechtskonvention (Art. 27 Abs. 3) 
und der UNBehindertenrechtskonvention (Art. 
19 lit. a). Durch den Akt der Ratifikation sind 
diese Verträge in Deutschland unmittelbar 
geltendes Recht, das sämtliche Staatsorgane 
bindet – auf Bundes, Landes und kommunaler 
Ebene. 
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Das Grundgesetz sieht kein explizites Recht auf 
Wohnen vor. Das Recht auf Wohnraum ist aber 
als Teil des „Rechts auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum“ verfassungsrechtlich veran
kert, welches das Bundesverfassungsgericht aus 
der Menschenwürdegarantie (Art. 1 Abs. 1 GG) 
in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 
20 Abs. 1 GG) abgeleitet hat. Dieses gilt unab
hängig unter anderem von Herkunft oder Aufent
haltsstatus. Darüber hinaus werden Aspekte des 
Rechts auf Wohnen durch verschiedene Gesetze 
geregelt, wie das Bürgerliche Gesetzbuch (etwa 
Regelungen zum Kündigungsschutz), das Wohn
geldgesetz, Antidiskriminierungsgesetze und die 
Sozialgesetzbücher. 

Aus dem Recht auf Wohnen folgt zwar nicht das 
Recht des Einzelnen auf Bereitstellung einer 
bestimmten Wohnung. Allerdings ist der Staat 
verpflichtet, in einer Gesamtstrategie durch 
gesetzliche und politische Maßnahmen darauf 
hinzuwirken, dass alle Menschen ihr Recht auf 
Wohnen wahrnehmen können.4 Zu den Maßnah
men zählen etwa die Wohnungsbaupolitik, Anti
diskriminierungsgesetze und Sozialleistungsan
sprüche.5 Diese Ansprüche sind justiziabel, 
können also eingeklagt werden. Seit Juni 2023 
ist es außerdem möglich, Verletzungen aus dem 
UNSozialpakt (inklusive des Rechts auf Wohnen) 
auch international einzufordern. Menschen, die 
sich in ihren Rechten verletzt fühlen, können – 
nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechts
wegs – eine Individualbeschwerde beim 
UNAusschuss zum Sozialpakt erheben.6

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die 
Obdach und Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 

4 UN, Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (2005), Ziff. 11; UN, Menschenrechtsrat (15.01.2018), Ziff. 7 und 8.
5 Nach dem Ausschuss zum UNSozialpakt beinhaltet das Recht auf Wohnen zudem mehr als „ein Dach über dem Kopf“: Der Wohnraum muss 

angemessen sein. Dies ist länderspezifisch zu beurteilen – in Bezug zur wirtschaftlichen Situation des Landes und zum allgemeinen Lebens
standard. Der Ausschuss hat mit Geltung für alle Staaten Kriterien ausgearbeitet, um diese Angemessenheit zu beurteilen: der gesetzliche 
Schutz der Unterkunft, die Verfügbarkeit von Diensten, die Bezahlbarkeit des Wohnraums, seine Bewohnbarkeit, der diskriminierungsfreie 
Zugang, ein geeigneter Standort sowie die kulturelle Angemessenheit. UN, Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(2005), Ziff. 8.

6 Deutsches Institut für Menschenrechte (2023): Individualbeschwerden beim UNAusschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 
Berlin. https://www.institutfuermenschenrechte.de/publikationen/detail/individualbeschwerdenbeimunausschussfuerwirtschaftliche
sozialeundkulturellerechte (abgerufen am 01.10.2024). 

7 §§ 67 ff. SGB XII gewährt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

zum Jahr 2030 zu überwinden. Hierfür hat sie im 
April 2024 einen Nationalen Aktionsplan gegen 
Wohnungslosigkeit verabschiedet. Darüber hinaus 
war die politische Debatte von der Frage geprägt: 
Wie lässt sich mehr bezahlbarer Wohnraum schaf
fen und bestehender Wohnraum bezahlbar halten? 
Der Koalitionsvertrag von 2021 enthält mehrere 
Maßnahmen, die auf diese Ziele hinwirken sollen. 
Die Bilanz fällt im dritten Jahr der Bundesregierung 
allerdings eher ernüchternd aus (siehe Abschnitt 
2.1.). 

Bei der Frage, wer für die Vermeidung und Überwin
dung von Wohnungslosigkeit zuständig ist, sieht das 
föderale System in Deutschland eine komplexe, his
torisch gewachsene und rechtlich verankerte 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen vor: 

Die Kommunen sind für die Vermeidung und Über
windung von Wohnungslosigkeit zuständig. Länder 
und Bund setzen aber maßgeblich die Rahmenbe
dingungen für die Kommune – zum Beispiel durch 
die Ausgestaltung der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII7 
oder die soziale Wohnraumförderung, aber auch 
durch die Ausgestaltung des Mietrechts oder sozial
rechtlicher Ansprüche (Wohngeld, Kosten der 
Unterkunft) beziehungsweise durch die Wohnungs 
und Baupolitik. Vor diesem Hintergrund ist es 
begrüßenswert, dass sich der Bund und einige Bun
desländer zunehmend zu mehr Verantwortung bei 
der Vermeidung und Überwindung von Wohnungs
losigkeit bekennen. Das zeigt sich etwa an den  
bundespolitischen Maßnahmen (Nationaler Aktions
plan) als auch den Landesaktionsplänen und  
Förderprogrammen, die in einigen wenigen Bundes
ländern existieren. Bedauerlicherweise weist das 
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Gros der Länder nach wie vor jede Zuständigkeit 
von sich – und verweist stattdessen auf die Verant
wortung der Kommunen. 

Wahlrecht für wohnungslose Menschen

Wohnungslose Menschen haben das Recht, zu 
wählen und gewählt zu werden. Für wohnungslo
se Menschen ist das Wahlrecht – als zentrales 
Recht der Staatsbürger*innen im demokrati
schen Rechtsstaat – aber stark eingeschränkt. 
Somit besteht die Gefahr, dass ihre Sichtweisen 
und Bedarfe im politischen Aushandlungspro
zess unberücksichtigt bleiben. Genau das kriti
sieren wohnungslose Menschen regelmäßig.8 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
kommt in einer Studie aus dem Jahr 2021 zu 
dem Schluss, dass dieses Recht in Deutschland 
faktisch und – in einigen Bundesländern auch 
rechtlich – nicht gewährleistet wird.9 

Wohnungslose Menschen sind in mehreren 
Bundesländern (Hessen, RheinlandPfalz, Sach
sen, Saarland) rechtlich von der Kommunalwahl 
ausgeschlossen. Dies betrifft Menschen, die auf 
der Straße leben und oftmals ohne feste Melde
adresse sind, denn das kommunale Wahlrecht 
wird an das Innehaben einer Wohnung geknüpft. 
In BadenWürttemberg wurde im Berichtszeit
raum das kommunale Wahl und Stimmrecht für 
Wohnungslose reformiert – sodass es hier nun 
möglich ist, auch ohne feste Meldeadresse ins 
Wählerverzeichnis eingetragen zu werden10; in 
den anderen Bundesländern bestehen die 
Hürden fort.11 Für Bundestags und Landtags
wahlen gilt dieser Wahlrechtsausschluss nicht, 
denn hier ist das Wahlrecht für Menschen, die 
keine Wohnung haben, nicht notwendigerweise 
an das Innehaben einer Wohnung geknüpft, 

8 Ausführlicher: Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e. V.: https://wohnungslosentreffen.org/; Wohnungslosenstiftung: https:// 
wohnungslosenstiftung.org/ (beide abgerufen am 01.10.2024).

9 Krennerich (2021). Siehe auch die diesbezüglichen regelmäßigen Appelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.: https://
www.bagw.de/de/themen/wahlen/pressemitteilungenzumwahlrecht (abgerufen am 01.10.2024).

10 § 3b Kommunalwahlordnung BadenWürttemberg bzw. die:gemeinde – das Magazin (06.08.2023): Schutz für Kandidierende und Neuerungen 
für Wohnungslose. https://www.diegemeinde.de/aenderungkommunalwahlordnung2023 (abgerufen am 01.10.2024).

11 Für eine Übersicht zu allen Bundesländern siehe: Krennerich (2021), S. 17.
12 Ebd., S. 15.
13 Ausführlicher: Ebd.

sondern kann sich auch aus dem „gewöhnlichen 
Aufenthalt“ im Wahlgebiet ergeben.12 

Dazu kommen – in allen Bundesländern und bei 
Kommunal, Landtags und Bundestagswahlen – 
viele faktische Hürden bei der Wahrnehmung des 
Wahlrechts für wohnungslose Menschen. So ist 
etwa die Beantragung der Aufnahme ins Wähler*in
nenverzeichnis teilweise sehr schwierig.  
Die Menschen müssen sich selbst aktiv um eine 
Registrierung bemühen. Ein fristgerechter Antrag 
auf Aufnahme in das Verzeichnis mehrere Wochen 
vor den Wahlen setzt voraus, dass die Betroffenen 
über entsprechende Informationen und Identitäts
dokumente verfügen. Im Unterschied zu anderen 
Wahlberechtigten müssen sie einen großen 
Aufwand betreiben, um ihr Wahlrecht zu nutzen. 
Hier verweist eine Studie von 2021 auch auf gute 
Beispiele in den Kommunen, etwa wenn die 
Gemeindebehörden Vordrucke zur Verfügung stel
len, Sammelanträge gestellt werden können oder 
die Frage der Nachweise großzügig behandelt wird. 
Die Studie empfiehlt auch, dass – über die gesetz
lich vorgeschriebenen Bekanntmachungspflichten 
hinaus – Wahlinformationen gezielt für Wohnungs
lose erstellt und zugänglich gemacht werden.13

2.1 Entwicklungen im Berichtszeit
raum

Im Berichtszeitraum gab es auf Bundes und Län
derebene verschiedene Maßnahmen, um Woh
nungslosigkeit zu überwinden (vgl. 2.1.2, 2.1.4). 
Hierzu gehören auch präventive Ansätze, die insbe
sondere bei Ursachen von Wohnungslosigkeit, wie 
Wohnungsknappheit und steigenden Mietpreisen, 
ansetzen (vgl. 2.1.1).
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2.1.1 Maßnahmen gegen Wohnungsknapp
heit und steigende Mietpreise
Die Wohnungsknappheit und die steigenden Mieten 
in Deutschland waren ein zentrales Thema in der 
politischen und öffentlichen Debatte im Berichts
zeitraum. Die Wichtigkeit, die die Bundesregierung 
dem Thema beimisst, unterstrich sie unter anderem 
dadurch, dass ein eigenes Ministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen geschaffen wurde. 
Allerdings ist die Bilanz in der Wohn und Baupolitik 
sehr ernüchternd. So hatte die Bundesregierung 
unter anderem angekündigt, in der Legislatur pro 
Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Allerdings wur
de das Ziel weder 2022 noch 2023 erreicht14 und 
für 2024 sind lediglich 265.000 neugebaute Woh
nungen15 angekündigt. Auch das von der Bundes
bauministerin Anfang 2022 ins Leben gerufene 
„Bündnis bezahlbarer Wohnraum“16 greift in seinem 
bisher vereinbarten Maßnahmenpaket zu kurz und 
ist nicht mit Haushaltsmitteln unterlegt. 

Die Entwicklung der Mietpreise verdeutlicht, dass 
hier aber dringender Handlungsbedarf besteht. 
Sowohl Angebots als auch Bestandsmieten steigen 
stetig an und erreichten im Jahr 2022 ihren Höchst
stand.17 Um diese Zahlen einzuordnen, müssen 
allerdings sehr differenziert auch weitere Faktoren 
einbezogen werden – wie Entwicklung der Löhne, 
Wohnungsgröße, Standort, Nebenkosten und sons
tige Ausgaben. Vor dem Hintergrund, dass ein Groß
teil der wohnungslosen Menschen ihre Wohnung 
aufgrund von Miet oder Energieschulden verloren 
hat, lohnt ein Blick auf die Zahlen zur Mietbelas

14 Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 295.300 Wohnungen gebaut; im Jahr 2023 insgesamt 294.400 Wohnungen. Statistisches Bundesamt 
(23.05.2024): Pressemitteilung: 0,3 % weniger fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2023. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/ 
2024/05/PD24_203_31121.html (abgerufen am 01.10.2024).

15 Süddeutsche Zeitung (22.12.2023): Geywitz rechnet mit 265.000 neuen Wohnungen. https://www.sueddeutsche.de/politik/geywitz
265000wohnungenbauen20241.6323570 (abgerufen am 01.10.2024).

16 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2022): Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Maßnahmen für eine Bau,  
Investitions und Innovationsoffensive. https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/
wohnen/buendniswohnraum/20221012buendnismassnahmen.pdf;jsessionid=C59271938BC574B62F566FA9F8D387AC.live861?__
blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 01.10.2024).

17 Die Angebotsmieten (durchschnittliche Mieten für unmöblierte Wohnungen, die wiedervermietet werden) betrugen 2022 bundesweit im 
Durchschnitt 9,66 Euro/qm. Dabei gibt es regional sehr große Unterschiede. In den Großstädten betrugen die Angebotsmieten durchschnitt
lich 12,23 Euro/qm. Ausführlicher: Deutschlandatlas (2024): Mieten in Deutschland regional und strukturell sehr unterschiedlich. https://
www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wiewirwohnen/040Mieten.html#_bi5cyy61m (abgerufen am 01.10.2024).

18 Ausführlicher: Statistisches Bundesamt (2024): Mieten, Mietbelastung, Haushaltsgröße und Haushaltseinkommen. https://www.destatis.de/
DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Wohnen/Tabellen/tabellewo6mietenhaushaltsnettoeinkommen.html (abgerufen am 01.10.2024).

19 Das betrifft unter anderem die Ausweitung des Kündigungsschutzes bei Schonfristzahlungen, die Absenkung der Kappungsgrenzen für  
Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten und die Verlängerung des Betrachtungszeitraums bei der Erstellung von Mietspiegeln. 

tung: Die Mietbelastungsquote – also der Anteil des 
Haushalteinkommens, der für die Miete ausgegeben 
wird – lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich 27,8 
Prozent. 16 Prozent der Haushalte, die zur Miete 
wohnen, hatten eine Mietbelastung von mehr als  
40 Prozent. Das betrifft insbesondere Haushalte 
mit geringem Einkommen.18 Nicht nur die Mietkos
ten, sondern auch die – infolge des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukraine – gestiegenen 
Energiekosten führen dazu, dass Menschen ihre 
Wohnung verlieren.

Die Bundesregierung hat in der Legislaturperiode 
verschiedene Maßnahmen verabschiedet, um die 
Steigerung der Mietpreise einzudämmen bezie
hungsweise Menschen bei den Mietkosten zu ent
lasten, etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse 
(§ 556 d Abd. 1 BGB) bis zum Jahr 2029, die Wohn
geldreform und die Erhöhung der Mittel für den
sozialen Wohnungsbau. Darüber hinaus wurde die
Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt – mit dem
Ziel, soziale Unternehmen, Vereine und gemeinnüt
zige Stiftungen steuerlich zu begünstigen und zu
fördern, wenn sie bezahlbare Wohnungen bauen.

Auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Miet
preise konnte sich die Bundesregierung nicht einigen 
(Stand Oktober 2024) – trotz entsprechender Verein
barung im Koalitionsvertrag.19 Ebenso gab es keine 
politische Einigung bei beispielsweise einer mögli
chen Einschränkung der Indexmieten (Kopplung der 
Mietpreise an die Inflation). Vonseiten der Wohl
fahrts und Mieterverbände werden die verabschie
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deten Maßnahmen als bei Weitem nicht ausreichend 
bewertet, um Menschen vor Wohnungsverlust durch 
Miet und Energieschulden zu bewahren.20

2.1.2 Nationaler Aktionsplan gegen  
Wohnungslosigkeit
Im April 2024 hat die Bundesregierung den ersten 
Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 
verabschiedet.21 Damit greift sie ein Vorhaben aus 
dem Koalitionsvertrag auf, in welchem sich die 
Regierungsparteien das Ziel gesetzt haben, Obdach 
und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 zu über
winden.22 Der Aktionsplan wurde federführend vom 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB) erarbeitet.23 Er versteht 
sich als Leitbild und enthält ein gemeinsames Wer
teverständnis, eine IstAnalyse, neun Leitlinien (an 
denen sich die Umsetzung des NAPs orientieren 
soll), Ausführungen zum weiteren Prozess sowie 
insgesamt 31 Maßnahmen verschiedener Bundes
ressorts. In den nächsten Jahren sollen weitere 
Inhalte des Aktionsplans gemeinsam mit den Bun
desressorts, den Ländern und Kommunen, der Zivil
gesellschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft 
erarbeitet werden.

Sowohl am Entstehungsprozess als auch am Text 
des Aktionsplans gab es viel Kritik. Vonseiten der 
Verbände wird kritisiert, dass der Aktionsplan 

20 Unter anderem: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2024): Schwerpunkt: Wohnen. https://www.derparitaetische.de/themen/ 
sozialundeuropapolitik/wohnen/positionenundstellungnahmen/#spacer; Deutscher Mieterbund: https://mieterbund.de/; Diakonie 
Deutschland (2024): DiakonieZitat: Dauerhaft bezahlbare Wohnungen. https://www.diakonie.de/informieren/infothek/2024/september/
diakoniezitatdauerhaftbezahlbarewohnungen; sowie die Positionen der Verbände zum ersten Referentenentwurf des Nationalen Aktions
plans gegen Wohnungslosigkeit: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (16.07.2024): Nationaler Aktionsplan 
gegen Wohnungslosigkeit / Veröffentlichung Stellungnahmen. https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/
BMWSB/DE/NAP.html (alle abgerufen am 01.10.2024). 

21 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2024): Gemeinsam für ein Zuhause. Nationaler Aktionsplan gegen Woh
nungslosigkeit 2024. https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/NAP.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 01.10.2024).

22 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / Freie Demokratische Partei (FDP) (2021): Mehr Fortschritt 
wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 73. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/ 
Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_20212025.pdf (abgerufen am 01.10.2024). Dem Ziel zugrunde liegt eine Resolution des Europäischen 
Parlaments (2020/2802: Tackling homelessness rates in the EU).

23 Beteiligt waren u. a. Wohlfahrts und Mieterverbände, die Immobilienwirtschaft und die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Weitere 
Informationen u. a. zu den Akteuren und zum Stand: Deutscher Bundestag (19.04.2024): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 20/10674 – Wohnungslosigkeit in Deutschland, Drucksache 20/11112, S. 21 ff.

24 Deutscher Städtetag (24.04.2024): Pressemitteilung: Sofortiges Handeln ist gefordert. Nationaler Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit. 
https://www.staedtetag.de/presse/pressemeldungen/2024/nationaleraktionsplanwohnungslosigkeit (abgerufen am 01.10.2024).

25 Die Schonfristregelung bedeutet, dass eine Kündigung unwirksam wird, wenn die Mietschulden nachträglich (innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten) bezahlt werden. Bisher ist das nur bei einer außerordentlichen Kündigung möglich, nicht bei einer ordentlichen. 

wenig konkrete Maßnahmen enthält, es an der res
sort und ebenenübergreifenden Zusammenarbeit 
mangelt und die finanziellen Ressourcen fehlen.24 
So enthält der NAP kaum Maßnahmen, die nicht 
sowieso in der Legislatur geplant waren, und die 
bisher genannten Maßnahmen sind überwiegend 
unkonkret. Außerdem wurden Maßnahmen, von 
denen bekannt ist, dass sie einen entscheidenden 
Beitrag zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit leis
ten, nicht aufgenommen, etwa die Ausweitung der 
Schonfristregelung auf die ordentliche Kündigung25, 
obwohl diese kostenneutral wäre.

Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte war 
im Rahmen einer Verbändebeteiligung zur Stellung
nahme aufgefordert. Das Institut begrüßt die Verab
schiedung eines Nationalen Aktionsplans als wichti
gen Schritt hin zu einer umfassenden Strategie zur 
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosig
keit. Aus menschenrechtlicher Sicht bestehen jedoch 
noch gravierende Mängel. Diese beziehen sich – 
neben den oben genannten Punkten – unter ande
rem auf folgende Aspekte: die mangelhafte Rückbin
dung der Maßnahmen an die Verpflichtungen, die 
Deutschland mit der Ratifikation internationaler  
Menschenrechtsverträge eingegangen ist; die unkla
re Rolle von Ländern und Kommunen, die für die  
Zielerreichung 2030 elementar sind; eine fehlende 
unabhängige Evaluierung des Aktionsplans sowie 
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unzureichende Maßnahmen für wohnungslose Men
schen in besonders verletzlichen Lebenslagen, etwa 
wohnungslose EUBürger*innen, gewaltbetroffene 
Frauen oder wohnungslose Menschen mit Behinde
rungen.26 Den vom Institut in der Stellungnahme kri
tisierten Punkten wurde im finalen Text des Aktions
plans nicht Rechnung getragen. Es bleibt abzuwar
ten, wie sich die Umsetzung gestaltet. 

Situation obdachloser EUBürger*innen

Die Situation obdachloser EUBürger*innen hat 
sich in den letzten Jahren insbesondere in den 
Großstädten zugespitzt. Die Betroffenen sind 
überwiegend nicht nur vom Zugang zu Notunter
künften ausgeschlossen, sondern auch von sozia
len Diensten und der Gesundheitsversorgung – 
mit der Folge, dass sie sich in einer besonders 
prekären Lebenslage, oftmals bis hin zur Verelen
dung, befinden.27 

Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungs
fraktionen dazu verpflichtet, die menschenrecht
lich hochproblematische Situation von obdach
losen EUBürger*innen anzugehen. Zu diesem 
Zweck sollte eine BundLänderArbeitsgruppe 
eingerichtet werden. Das Ziel wurde vonseiten 
der Verbände/Wohnungsnotfallhilfe sehr begrüßt, 
denn die Situation der Betroffenen ergibt sich aus 
einer komplexen Zuständigkeitslage von EU, 
Bund, Ländern, Kommunen und braucht den 
ebenen und ressortübergreifenden Austausch. 
Umso bedauerlicher ist es, dass die Arbeitsgruppe 
im dritten Jahr der Koalition immer noch nicht 
eingerichtet ist. 

2.1.3 Bericht der Menschenrechtskommis
sarin des Europarates
Dunja Mijatović, die Menschenrechtskommissarin 
des Europarates von 2018 bis 2024, veröffentlichte 
im April 2024 ihren Bericht über Deutschland.28 Der 
Bericht fasst die Ergebnisse ihres Länderbesuchs 
Ende 2023 und ihrer Gespräche mit staatlichen 

26 Zu all diesen Punkten ausführlicher: Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
27 Ausführlicher: Engelmann (2023); Brüchmann u. a. (2022); Gerull (2022); BischoffHermannStiftung (2021). 
28 Menschenrechtskommissarin des Europarats (2024).

Akteuren, Zivilgesellschaft und Betroffenen zusam
men. Ein Schwerpunkt des knapp 30seitigen 
Berichts ist das Thema Wohnen. 

Die Menschenrechtskommissarin zeigt sich besorgt 
über die hohe Zahl der wohnungslosen Menschen 
in Deutschland, vor allem über die hohe Zahl der 
betroffenen Familien und jungen Menschen. Neben 
dem zwischenzeitlich verabschiedeten Nationalen 
Aktionsplan müssten verbindliche Mindeststan
dards für die Notunterbringung entwickelt werden, 
gemeinsam mit wohnungslosen Menschen. Bei 
Maßnahmen zur Vermeidung und Überwindung von 
Wohnungslosigkeit müssten die Behörden den 
Fokus auf Gruppen in besonders verletzlichen 
Lebenslagen richten, unter anderem Kinder, Frauen 
und ältere Menschen. Es dürften keine Zwangsräu
mungen in die Wohnungslosigkeit erfolgen und es 
müsste dringend mehr bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden, auch mit staatlichen Eingriffen 
in den Wohnungsmarkt.

Über die spezifische Situation wohnungsloser Men
schen hinaus zeigte sich die Menschenrechtskom
missarin sehr besorgt über die hohe Zahl der Men
schen in Deutschland, die in Armut leben und von 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Diese Zahl ste
he in keinem Verhältnis zum Wohlstand des Landes. 
Sie kritisiert die anhaltenden Narrative im politi
schen Diskurs sowie in den Medien, die Menschen 
in Armut eigenes Versagen und Trägheit als Ursa
che ihrer Situation vorwerfen. Sie zeigt sich insbe
sondere alarmiert ob der großen Zahl an Kindern in 
Deutschland, die in Armut leben.

Auch bei der Anerkennung der sozialen Menschen
rechte sieht die Kommissarin in Deutschland Hand
lungsbedarf: Zwar lobt sie die Ratifikation des 
Fakultativprotokolls zum UNSozialpakt, nach dem 
seit Juni 2023 Einzelpersonen oder zivilgesellschaft
liche Organisationen Beschwerden beim UNAus
schuss einreichen können. Sie kritisiert deutlich, 
dass Deutschland zentrale Bestimmungen der Euro
päischen Sozialcharta nicht ratifiziert hat – unter 
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anderem Artikel 30 (Recht auf Schutz vor Armut 
und sozialer Ausgrenzung) und Artikel 31 (Recht auf 
Wohnen). Sie ruft Deutschland dazu auf, die Sozial
charta vollumfänglich anzunehmen sowie das Kol
lektivbeschwerdeverfahren anzuerkennen. 

2.1.4 Ausgewählte Aktivitäten der Bundes
länder
Die bundesweite Wohnungslosenstatistik macht 
deutlich: Wohnungslosigkeit ist ein Problem in allen 
Bundesländern.29 Die primäre Zuständigkeit für die 
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosig
keit liegt bei den Kommunen. Vereinzelte Bundes
länder zeigen aber: Das Land kann die Rahmenbe
dingungen, unter denen die Kommunen ihre Aufga
be erfüllen, maßgeblich positiv beeinflussen. Eine 
Übersicht über die entsprechenden Landesaktivitä
ten existiert nicht. Trotzdem sei an dieser Stelle auf 
einige Entwicklungen aus dem Berichtszeitraum 
hingewiesen: 

NordrheinWestfalen hat bereits seit vielen Jahren 
ein Landesaktionsprogramm, in dessen Rahmen 
unter anderem die Kommunen finanziell unterstützt 
werden. Das aktuelle Programm „Endlich ein Zuhau
se!“ fördert im Schwerpunkt kommunale Kooperati
onen mit der Wohnungswirtschaft (mit dem Ziel, 
wohnungslose Menschen wieder mit Normalwohn

29 Ausführlicher und differenziert nach Bundesländern: Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/
Soziales/Wohnungslosigkeit/_inhalt.html (abgerufen am 01.10.2024).

30 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen (2024): Endlich ein Zuhause! Landesinitiative gegen  
Wohnungslosigkeit. https://mags.nrw/endlicheinzuhause (abgerufen am 01.10.2024).

31 Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit Saarland (03.02.20223): Pressemitteilung: Sozialministerium stellt gemeinsamen 
5PunktePlan zur Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit im Saarland vor. https://www.saarland.de/masfg/DE/aktuelles/aktuelle 
meldungen/aktuellemeldungen_2023/aktuellemeldungen_202302/aktuellemeldungen_20230202_rundertisch_obdach.html (abgerufen
am 01.10.2024).

32 Aktueller Stand: Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (2024): Thüringer Strategie gegen Wohnungslosig
keit. https://www.tmasgff.de/wohnungslosigkeit (abgerufen am 01.10.2014).

33 So stehen etwa die Berliner „Leitlinien der Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenpolitik“ unter der politischen Zielsetzung 2030: Senats
verwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (2024): Leitlinien der Wohnungsnotfallhilfe und 
Wohnungslosenpolitik. https://www.berlin.de/sen/soziales/besonderelebenssituationen/wohnungslose/wohnungslosenpolitik/ 
leitlinien1449347.php; allgemein zu den Aktivitäten des Landes Berlin: Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, 
Vielfalt und Antidiskriminierung (2024): Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. https://www.berlin.de/sen/ 
soziales/besonderelebenssituationen/wohnungslose/ (beide abgerufen am 01.10.2024).

34 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (04.03.2022): Bayern Aktionsplan. Hilfe bei Obdachlosigkeit. https://www.
bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/TGD/TGD_2022_BUTA_Forum_XII_Seybold.pdf (abgerufen am 01.10.2024).

35 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration BadenWürttemberg (14.3.2024): Pressemitteilung: Sechs „Housing First“Modellprojekte 
starten in BadenWürttemberg. https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sechs 
housingfirstmodellprojektestarteninbadenwuerttemberg (abgerufen am 01.10.2024).

36 Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (2024): Housing First. https://www.berlin.
de/sen/soziales/besonderelebenssituationen/wohnungslose/wohnen/housingfirst1293115.php (abgerufen am 01.10.2024).

raum zu versorgen beziehungsweise Wohnungsver
lust zu verhindern), und auch Modellprojekte für 
junge Wohnungslose und suchtkranke Wohnungslo
se.30 Im Berichtszeitraum hat das nordrheinwestfäli
sche Sozialministerium außerdem Empfehlungen 
für Mindeststandards in der Notunterbringung ver
öffentlicht (vgl. 2.2). 

Auch andere Landesregierungen sehen sich zuneh
mend in der Verantwortung, teilweise bereits seit 
vielen Jahren, teilweise erst aus Anlass des vom 
Europäischen Parlament ausgerufenen Ziels, 
Obdach und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu über
winden. So hat zum Beispiel das saarländische 
Sozialministerium im Februar 2023 einen 5Punkte
Plan zu Wohnungslosigkeit vorgestellt;31 in Thürin
gen wurde im Herbst 2023 der Auftakt für eine  
Landesstrategie gegen Wohnungslosigkeit gelegt;32 
in Berlin33 und Bayern34 gibt es seit mehreren Jah
ren eine landesweite Strategie zur Vermeidung und 
Überwindung von Wohnungslosigkeit. Dabei unter
scheiden sich diese Aktivitäten auf Landesebene 
sehr stark – nicht nur hinsichtlich des Umfangs, 
sondern auch der Dauerhaftigkeit, der politischen 
Unterstützung und der finanziellen Mittel, die zur 
Verfügung stehen. Einige Landesregierungen finan
zieren auch HousingFirstProjekte, etwa Baden
Württemberg35, Berlin36, Bremen, Hamburg,  
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RheinlandPfalz37, Sachsen38 oder SchleswigHol
stein39.40 Housing First bedeutet, dass der woh
nungslosen Person zuallererst Wohnraum zur Verfü
gung gestellt wird und – wenn von ihr gewünscht – 
später weitere, individuelle Hilfen dazukommen 
können. Allerdings: Ausmaß, Dauerhaftigkeit und 
Verständnis der HousingFirstKonzepte sind sehr 
unterschiedlich.41 Selten gehen diese Projekte über 
einige wenige Plätze hinaus.

Insgesamt sind die Bemühungen der Landesregie
rungen, die Kommunen bei der Vermeidung und 
Überwindung von Wohnungslosigkeit zu unterstüt
zen, eher dürftig – mit wenigen Ausnahmen. Die 
Länder haben zahlreiche Möglichkeiten, die Rah
menbedingungen für die Kommunen zu verbessern. 
Überwiegend scheitert es aber am politischen Wil
len, eine landesweite Gesamtstrategie aufzusetzen 
und diese mit finanziellen Mitteln auszustatten. Im 
Hinblick auf das Ziel, Wohnungslosigkeit bis 2030 
zu überwinden, wäre es zwingend erforderlich, dass 
auch die Landesregierungen mehr Verantwortung 
übernehmen. 

37 Landtag RheinlandPfalz (05.05.2022): Antwort des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Anette Moesta und Michael Wäschenbach (CDU) – Drucksache 18/3012 – Housing First und weitere Maßnahmen gegen 
Obdachlosigkeit, Drucksache 18/3154. https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/315418.pdf (abgerufen am 01.10.2024).

38 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (07.06.2022): Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane 
Nagel (DIE LINKE). Drucksache 7/9886. Thema: Finanzierung Modellprojekt „Housing first“ zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und 
Erfassung von Wohnungslosigkeit. https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9886&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=&dok_
id=281324 (abgerufen am 01.10.2024).

39 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes SchleswigHolstein (28.11.2023): Pressemittei
lung: Wohnraumtagung im Sozialministerium: Land will Zugang zum Wohnungsmarkt für benachteiligte Gruppen verbessern. https://www.
schleswigholstein.de/DE/landesregierung/ministerienbehoerden/VIII/Presse/PI/2023/231128_VIII_wohnraumtagung.html (abgerufen 
am 01.10.2024).

40 Ein Verweis auf die Landesaktivitäten bezüglich Housing First findet sich im Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung: Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2024): Gemeinsam für ein Zuhause. Nationaler Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 2024. 
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/NAP.pdf?__blob=publication 
File&v=1 (abgerufen am 01.10.2024). 

41 Für eine Übersicht siehe: Bundesverband Housing First (2024): Gemeinsam Obdachlosigkeit überwinden. https://bundesverband 
housingfirst.de/ (abgerufen am 01.10.2024). 

42 Das umfasst auch Menschen, die vorübergehend in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht sind.
43 Statistisches Bundesamt (15.07.2024): Pressemitteilung: Ende Januar rund 439.500 untergebrachte wohnungslose Personen in Deutschland. 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_282_229.html (abgerufen am 01.10.2024). Dabei eingeschlos
sen sind auch wohnungslose Menschen, die vorübergehend in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht sind. Nicht erfasst sind 
Menschen, die verdeckt wohnungslos oder auf der Straße leben. Siehe Kasten zu Definitionen und Ausmaß, S. 38.  

2.2 Im Fokus: Notunterbringung  
wohnungsloser Menschen

In Deutschland sind die Kommunen verpflichtet, 
sogenannten unfreiwillig obdachlosen Menschen vor
übergehend eine Notunterkunft zu stellen. Zum 
Stichtag 31. Januar 2024 betraf das rund 439.500 
Menschen.42 Knapp 30 Prozent (128.705 Personen) 
davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
(vgl. Abbildung 2, S. 46).43 Die Situation vieler dieser 
Männer, Frauen und Kinder ist grund und men
schenrechtlich hochproblematisch: verdreckte und 
beschädigte Sanitäranlagen, Mehrbettzimmer, keine 
Privatsphäre, ein Zusammenleben geprägt von Angst 
und Konflikten. Dazu kommt: Die meisten Menschen 
leben in diesen Unterkünften nicht – wie rechtlich 
eigentlich vorgesehen – einige Tage zur Überbrü
ckung, sondern oft monate und jahrelang: Von den 
am 31. Januar 2024 untergebrachten wohnungslosen 
Menschen lebten 30 Prozent (130.805 Personen) 
dort bereits zwei Jahre und länger (vgl. Abbildung 2, 
S. 46). Im Berichtszeitraum erhielt die Debatte um 
Mindeststandards in der Notunterbringung neue 
Impulse. Teilweise sehen auch politische Entschei
dungsträger*innen auf Landes und Bundesebene 
die Notwendigkeit, die Situation dieser Menschen zu 
ändern und auf eine möglichst kurze und menschen
rechtskonforme Unterbringung hinzuwirken. 
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Abbildung 2: Anzahl wohnungsloser Menschen, die vorübergehend in Notunterkünften und 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht sind

44 Gemeint ist damit die „Summe ungeschriebener Normen, deren Befolgung als unentbehrliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen 
Zusammenlebens angesehen wird […] Abzustellen sei dabei auf die herrschenden und mit dem Wertgehalt des Grundgesetzes zu vereinbaren
den ethischen und sozialen Grundanschauungen.“ Gusy / Eichenhofer (2023), § 3, Rn. 96.

45 Alle in diesem Absatz ausgeführten Punkte ausführlicher: Pöltl (2024), §6, Rn. 41–63; Ruder / Bätge (2018), S. 25–115.

2.2.1 Recht und Praxis der Notunter
bringung wohnungsloser Menschen

Rechtliche Grundlage
Ziel der Notunterbringung unfreiwillig obdachloser 
Menschen ist, eine akute Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit zu beseitigen. Dabei hat sich das Ver
ständnis, welche Schutzgüter durch die Obdach
losigkeit gefährdet sind, gewandelt: Während früher 
die obdachlose Person als „Störer*in“ für Rechts
güter der Allgemeinheit oder der „öffentlichen Ord
nung“44 angesehen wurde, wird nun auf die Gefähr
dung ihrer Grund und Menschenrechte abgestellt, 
das heißt auf ihr Recht auf Leben, Gesundheit, kör
perliche Unversehrtheit und die Garantie der Men
schenwürde (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und 2 GG). 
Die Gefahrenlage muss die Kommune – wenn die 
betroffene Person das möchte – durch Unterbrin

gung abwenden. Eine explizite gesetzliche Regelung 
dazu gibt es nicht. Die rechtliche Grundlage findet 
sich vielmehr in den Generalklauseln der Polizei 
und Ordnungsgesetze der Bundesländer.

Über die Ausgestaltung der Notunterkünfte ent
scheiden die Kommunen – bedingt durch finanzielle 
Zwänge, die Situation auf dem lokalen Wohnungs
markt sowie den politischen Willen, Wohnungslosig
keit nachhaltig zu verhindern und zu überwinden. 
Die Rechtmäßigkeit der Art und Weise der Unter
bringung wird im Einzelfall von Verwaltungsgerich
ten überprüft. Zu einigen Punkten gibt es seit  
Langem eine einheitliche Spruchpraxis45 – etwa  
zur Frage, welche Gemeinde zuständig ist: Die 
Zuständigkeit ergibt sich aus dem Ort, an dem die 
Obdachlosigkeit auftritt beziehungsweise an dem 
die obdachlose Person Unterbringung begehrt. Die 

439.465
Menschen gesamt

davon 128.705
Kinder und Jugendliche 

29 %
davon 130.805

Menschen länger als zwei Jahre 

30 %

Quelle: Statistisches Bundesamt (15.7.2024), Stichtag 31.1.2024
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gilt auch für Menschen mit nicht deutscher Staats
angehörigkeit.46 Unstrittig ist darüber hinaus, dass 
Selbsthilfe Vorrang vor Ordnungsmaßnahmen hat: 
Wenn die betroffene Person in der Lage ist, die 
Obdachlosigkeit selbst abzuwenden, besteht kein 
Anspruch auf Unterbringung. Unter Selbsthilfe wer
den etwa eigene finanzielle Mittel inklusive der 
Inanspruchnahme von anderen Hilfesystemen (etwa 
Sozialhilfe) verstanden oder Hilfe durch Verwand
te.47 Die Unterbringungsverpflichtung greift auch 
bei Personen, bei denen dies möglicherweise mit 
Herausforderungen verbunden ist, etwa weil die 
Person psychisch beeinträchtigt, drogenabhängig, 
aggressiv oder schwer erkrankt ist. Die Verpflich
tung gilt so lange, wie eine bedarfsgerechte Versor
gung oder Unterbringung in einem anderen Hilfe
system (beispielsweise der Suchthilfe oder der Ein
gliederungshilfe) nicht möglich ist.48

Ebenfalls haben sich die Verwaltungsgerichte mit 
einzelnen Aspekten der Anforderungen an die 
Unterkünfte auseinandergesetzt, zum Beispiel hin
sichtlich Raumgröße, Belegung, Sanitäranlagen 
oder Einrichtungsgegenständen. Herrschende 
Rechtsauffassung ist, dass die ordnungsrechtliche 
Unterbringung ein Mittel zur vorübergehenden 
Gefahrenabwehr ist und daher keine „wohnungsmä
ßige Versorgung“ zu erwarten ist. Die Betroffenen 
müssten eine weitgehende Einschränkung ihrer 

46 Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg (2019): Beschluss vom 23.09.2019, Az. 1 S 1698/19, Leitsatz 1; Bayerischer Verwaltungsge
richtshof (2019): Beschluss vom 14.08.2019, Az. 4 CE 19.1546, Leitsatz; Sächsisches Oberverwaltungsgericht (2016): Beschluss vom 
26.01.2016, Az. 3 B 358/15, Leitsatz und Rn. 5; Hessischer Verwaltungsgerichtshof (2003): Beschluss vom 05.02.2003, Az. 11 TG 3397/02, 
Leitsatz; Oberverwaltungsgericht Lüneburg (1991): Beschluss vom 27.03.1991, Az. 12 M 23/91, Orientierungssatz. Vgl. auch Pöltl (2024),  
§ 6, Rn. 46, 50.

47 Etwa Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (2017): Beschluss vom 27.10.2017, Az. 4 CE 17.1661, Rn. 13. Vgl. auch Pöltl (2024), § 6, Rn. 47; 
Ruder (2020), S. 447 f., weist allerdings darauf hin, dass selbiges in der Form in keinem Ordnungs oder Polizeigesetz zu finden ist.

48 Siehe auch: Verwaltungsgericht Düsseldorf (2021): Beschluss vom 15.04.2021, Az. 23 L 750/21, Rn. 18; Oberverwaltungsgericht Nordrhein
Westfalen (2019): Beschluss vom 10.07.2019, Az. 9 B 882/19, Orientierungssatz 2; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (2017): Beschluss 
vom 27.12.2017, Az. 4 CS 17.1450, Rn 13.

49 Oberverwaltungsgericht für das Land SchleswigHolstein (2021): Beschluss vom 19.10.2021, Az. 4 MB 51/21, Leitsatz 1; Oberverwaltungsge
richt des Saarlandes, 2. Senat (2021): Beschluss vom 11.11.2021, Rn. 3; Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen (2020): 
Beschluss vom 06.03.2020, Az. 9 B 187/20, Leitsatz 1; Sächsisches Oberverwaltungsgericht (2013): Beschluss vom 30.07.2013, Az. 3 B 
380/13, Rn. 4; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (2008): Beschluss vom 10.10.2008, Az. 4 CE 08.2647, Rn. 4. Ausführlich: Pöltl (2024), 
§ 6, Rn. 56; Ruder / Bätge (2018), S. 117–127. Zur Kritik an dieser Rechtsauffassung: Ruder (2020).

50 Zum Beispiel: Oberverwaltungsgericht NordrheinWestfalen (2018): Beschluss vom 07.03.2018, Rn. 14–20; Landgericht WaldshutTiengen 
(2017): Beschluss vom 24.02.2017, Az. 1 O 212/16, Rn. 17; Verwaltungsgericht Oldenburg (2012): Beschluss vom 05.06.2012, Az. 7 B 
3428/12, Rn. 10. Hinsichtlich des letztzitierten Beschlusses: Hlava / Zingsem (27.03.2014) kritisieren die mangelnde Berücksichtigung der 
UNBehindertenrechtskonvention in diesem Urteil. 

51 Ausführlicher: Engelmann (2022), S. 19 f. 

Wohnansprüche in Kauf nehmen, wobei die Anfor
derungen an eine menschenwürdige Unterbringung 
gewahrt werden müssen.49 In einigen wenigen Fäl
len nehmen die Gerichte dabei auch auf die Bedarfe 
von Menschen in besonderen Lebenslagen, etwa 
mit Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit 
Bezug.50 Gleichzeitig haben die Verwaltungsgerichte 
viele Aspekte nicht entschieden, wie die Frage, 
unter welchen Umständen beziehungsweise für wel
che Dauer Mehrbettzimmer oder gemeinschaftliche 
Sanitäranlagen angemessen sind. Auch kommen sie 
in vergleichbaren Fällen zu unterschiedlichen Ergeb
nissen, etwa bei der Frage, unter welchen Umstän
den die Behörden auf Selbsthilfe durch Rückreise 
(in Herkunftsländer) verweisen können.51 

Situation in den Unterkünften
Studien, Medienberichte und die freien Träger der 
Wohnungsnotfallhilfe zeigen seit Langem, dass die 
Situation derjenigen, die in den Notunterkünften 
leben müssen, zum großen Teil menschenrechtlich 
hochproblematisch ist. Es gibt zwar auch gute Bei
spiele für Kommunen, die sich darum bemühen, die 
Bedingungen in den Unterkünften menschenrechts
konform auszugestalten. Insgesamt bestehen aber 
große Lücken, nicht nur bei der Gewährleistung des 
Rechts auf Wohnen, sondern auch des Rechts auf 
Gesundheit, auf Familienleben oder etwa des 
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Rechts auf Schutz vor Gewalt. Im Folgenden sei 
exemplarisch auf einige Punkte hingewiesen:52

− Zugang zu Notunterkünften: Viele Kommunen
kommen ihrer Unterbringungsverpflichtung nicht
(ausreichend) nach. Teilweise werden gar keine
Unterbringungsplätze zur Verfügung gestellt
oder der Zugang wird (entgegen ständiger
Rechtsprechung) etwa vom Sozialleistungsbezug
oder Vorauszahlungen abhängig gemacht. Insbe
sondere für wohnungslose Frauen, für LSBTIQ*
oder für Menschen mit nicht deutscher Staats
angehörigkeit werden vielerorts keine (bedarfs
gerechten) Plätze vorgehalten. Vielen EUBür
ger*innen wird der Zugang zur ordnungsrechtli
chen Unterbringung von den Städten und
Gemeinden verwehrt. Teilweise werden unange
messen hohe Nutzungsgebühren verlangt.

− Ausstattung / Bewohnbarkeit: Die meisten Men
schen leben – oftmals monate und jahrelang –
in sehr beengten Schlaf und Wohnverhältnissen,
mit dem damit einhergehenden Mangel an Pri
vatsphäre und Ruhe. Die sanitären und hygieni
schen Bedingungen sind teilweise katastrophal.
Insbesondere in großen Wohnungslosenunter
künften sind Konflikte und Lärm an der Tages
ordnung. Die Menschen leben mit einem ständi
gen Unsicherheitsgefühl. Besonders gravierend
sind solche Wohnverhältnisse für Kinder, Men
schen mit psychischen Beeinträchtigungen oder
für (gewaltbetroffene) Frauen.

− Wechsel in Normalwohnraum: Aus der Notunter
kunft in reguläre Wohnverhältnisse zu wechseln,
ist sehr schwer. Das liegt unter anderem an dem
eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum
in vielen Kommunen; aber auch daran, dass in
vielen Notunterkünften keine (ausreichende)
sozialarbeiterische Unterstützung stattfindet
beziehungsweise der Zugang zu Hilfen nach
§§ 67 ff. SGB XII erschwert ist. Die Schnittstel

52 Für all diese Punkte ausführlicher: Gerull (2024); Engelmann (2023); Verband für sozialkulturelle Arbeit e. V. (2022), S. 31 ff.; Brüchmann u. a. 
(2022); Bauer u. a. (2020); Engelmann / Mahler / FollmarOtto (2020); zum Punkt Diskriminierung: Gille u. a. (2024) sowie auch verschiedene 
Berichte auf der Webseite der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen: https://wohnungslosentreffen.org/ (abgerufen am 01.10.2024).

53 Nicht selten begeben sie sich damit in – auch sexuelle – Abhängigkeiten. Ausführlicher zu all diesen Punkten: Brüchmann u. a. (2022); Gerull 
(2022); Bauer u. a. (2020).

len zu anderen Hilfesystemen – etwa der Jugend
hilfe, dem SGB II oder den Hilfen für Menschen 
mit Behinderungen – funktionieren oft nur unzu
reichend. Selbst wenn Wohnungen verfügbar 
sind, sind diese für Menschen in den Notunter
künften oft nicht zugänglich. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: Mietrückstände, eine negative 
SchufaAuskunft, lange Verwaltungsverfahren, 
kein Internetzugang, insbesondere aber auch 
Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Woh
nungslosigkeit – also Vorbehalte der Wohnungs
unternehmen und Vermieter*innen gegenüber 
Wohnungslosen. Diese Erfahrungen können sich 
bei bestimmten Personengruppen noch poten
zieren, etwa bei Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, alleinstehenden Männern, 
Alleinerziehenden oder Migrant*innen.

Aufgrund der teilweise katastrophalen Situation in 
den Notunterkünften verschlechtert sich die 
Lebenslage der Menschen, die längere Zeit in den 
Notunterkünften leben (müssen). Eine nicht uner
hebliche Zahl von wohnungslosen Menschen mei
det deshalb die kommunalen Notunterkünfte und 
lebt stattdessen auf der Straße. Aber auch das geht 
mit einer weiteren Verschlechterung ihrer sozialen 
und gesundheitlichen Situation einher. Ein Teil der 
Menschen, insbesondere auch Frauen, flüchtet in 
die verdeckte Wohnungslosigkeit, das heißt sie 
kommen bei Freund*innen oder Bekannten unter.53 

2.2.2 Mindeststandards für die Notunter
bringung
Die Grund und Menschenrechte derjenigen, die in 
den Notunterkünften leben (müssen), sind in vielen 
Fällen nicht gewährleistet. Aus Sicht des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte sind verpflichtende 
Mindeststandards insbesondere deshalb notwendig, 
weil sich aus der Rechtsprechung kein umfassen
des Gesamtkonzept für die kommunale Notunter
bringung entwickeln lässt. Denn: In den meisten der 
knapp 11.000 Kommunen in Deutschland gibt es 
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eine oder mehrere Notunterkünfte; am Stichtag 31. 
Januar 2024 waren laut Statistischem Bundesamt 
rund 439.500 Menschen in diesen Unterkünften 
oder Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe (vgl. 
Abbildung 2). Eine gerichtliche Kontrolle durch Ver
waltungsgerichte bezieht sich nur auf einen Bruch
teil der zu regelnden Inhalte. Sie entscheiden 
jeweils nur die im Einzelfall aufgeworfenen Fragen – 
noch dazu überwiegend im Eilrechtsschutzver
fahren, in dem die Rechtsfragen nur summarisch 
geprüft werden. Mit sehr vielen Aspekten haben 
sich Gerichte in Ermangelung von Klagen bisher 
noch nicht befasst, beispielsweise mit der Unter
bringung von Familien mit Kindern, mit der bedarfs
gerechten Unterbringung (etwa von Menschen  
mit Behinderungen), der sozialarbeiterischen  
Unterstützung oder Fragen nach dem Standort  
der Unterkunft.

Ungeklärt ist auch, unter welchen Umständen bezie
hungsweise für welche Dauer Mehrbettzimmer oder 
gemeinschaftliche Sanitäranlagen angemessen sind. 
Darüber hat die Rechtsprechung zwar Teile einer 
Mindestausstattung einheitlich beschrieben (etwa 
Beheizbarkeit, das Vorhandensein einer Waschmög
lichkeit, eines WC, einer Kochstelle beziehungsweise 
notdürftige Möblierung). Teilweise kommen Gerichte 
in vergleichbaren Fällen aber auch zu unterschiedli
chen Ergebnissen, etwa bei der Frage, wann Selbst
hilfe anzunehmen ist. Die Entscheidungen sind 
zudem in ihrer Auswirkung lokal begrenzt. 

Darüber hinaus lässt sich der von den Gerichten 
angelegte Maßstab, der sich aus dem Überbrü
ckungscharakter der Unterbringung ergibt und 
daher niedrigere Standards zulässt, nicht mehr auf
rechterhalten, weil die Menschen sehr lange in den 
Unterkünften bleiben müssen: Am 31. Januar 2024 
lebten laut Statistischem Bundesamt 130.805 woh
nungslose Menschen bereits zwei Jahre und länger 
in Notunterkünften oder Einrichtungen der Woh
nungsnotfallhilfe (vgl. Abbildung 2). Nicht zuletzt 
setzen Mindestanforderungen, die durch die Recht
sprechung aufgestellt werden, einen uneinge
schränkten Zugang zum Recht für Betroffene vor

54 Ausführlicher: Engelmann (2022), S. 16 f.
55 Unter anderem: Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e. V. (2024), Engelmann (2022); BAG Wohnungslosenhilfe e. V. (2013).

aus. Wohnungslose Menschen verfügen aber über 
eine geringe Beschwerdemacht, etwa weil sie nicht 
ausreichend über ihre Rechte und Beschwerdemög
lichkeiten informiert sind. Sie klagen ihre Rechte 
zudem selten ohne Unterstützung von Beratungs
stellen ein.54 

Aus der Rechtsprechung kann sich somit kein sys
tematisches Gesamtkonzept für die ordnungsrecht
liche Unterbringung ergeben. Für die Kommunen 
bleibt unklar, was sie anbieten müssen; für die 
betroffenen Menschen (und die sie unterstützenden 
freien Träger der Wohnungsnotfallhilfe) bleibt 
unklar, worauf sie Anspruch haben. Klar ist: Die 
Notunterbringung fällt primär in die Zuständigkeit 
der Kommunen. Diese sind verpflichtet, die Grund 
und Menschenrechte der Betroffenen zu wahren. 
An der Unsicherheit, dem teilweise fehlenden politi
schen Willen und den teils herrschenden Zuständen 
in den Unterkünften zeigt sich, dass Unterstützung 
auf Landes und Bundesebene von großem Vorteil 
wäre. Die Länder führen die Rechts und Fachauf
sicht über die kommunalen Ordnungs und Polizei
behörden. Sie könnten konkrete Weisungen an die 
Behörden erteilen beziehungsweise Vorgaben zur 
Auslegung der Polizei und Ordnungsgesetze 
machen. 

Auch wenn es bisher keinen politischen Willen gibt, 
verbindliche Vorgaben zu machen, wird der entspre
chende Handlungsbedarf zunehmend auch politisch 
gesehen: So hat sich die Bundesregierung mit dem 
Nationalen Aktionsplan auch dazu verpflichtet, 
Empfehlungen für Mindeststandards in der Notun
terbringung zu entwickeln. Diese werden voraus
sichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 vorliegen. 
Damit greift die Politik eine Forderung auf, die von 
wohnungslosen Menschen selbst, Fachverbänden 
(etwa Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen
hilfe e. V.) und Wissenschaft seit Langem erhoben 
wird.55 Auch auf Landesebene tut sich etwas: Das 
nordrheinwestfälische Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales hat im Sommer 2022 die 
bislang umfangreichsten (unverbindlichen) Empfeh
lungen für die ordnungsrechtliche Unterbringung 
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erlassen.56 Bayern hat im Herbst 2023 ebenfalls 
„Empfehlungen für das Obdach und Wohnungslo
senwesen“ veröffentlicht.57 

2.2.3 Menschenrechtliche Bewertung
Die Mindeststandards für die ordnungsrechtliche 
Unterbringung sind – wie alles staatliche Handeln – 
zwingend an den grund und menschenrechtlichen 
Verpflichtungen des Staates zu orientieren. Dazu 
gehören etwa die Verpflichtungen aus dem UN
Sozialpakt, der UNBehindertenrechtskonvention, 
der UNKinderrechtskonvention und der Istanbul
Konvention des Europarates. Diese Verträge sind 
unmittelbar geltendes Recht in Deutschland, das 
heißt Bund, Länder und Kommunen sind zu ihrer 
Einhaltung verpflichtet. Auch aus dem Grundgesetz 
lassen sich – für die Notunterbringung sehr relevan
te – unmittelbare Pflichten der staatlichen Akteure 
(hier: kommunale Ordnungsbehörden) ableiten, 
etwa der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 
1), das Recht auf ein menschenwürdiges Existenz
minimum (Art. 1 i.V.m. Art. 20) der Schutz der 
Familie (Art. 6 Abs. 1) oder das Recht auf Unverletz
lichkeit der Wohnung (Art. 13).58 Das Deutsche Ins
titut für Menschenrechte hat in seinen „Leitlinien 
für Mindeststandards in der ordnungsrechtlichen 
Unterbringung“ aus diesen grund und menschen
rechtlichen Verpflichtungen sieben Themen identifi
ziert, denen sich die Mindeststandards widmen 
müssen (vgl. Abbildung 3): 

− Gesetzlicher Schutz: Die Unterbringungsver
pflichtung der Kommune muss rechtlich geregelt
und spezifiziert werden – etwa in Bezug auf die
sachliche und örtliche Zuständigkeit, die Gren
zen der Unterbringungspflicht oder die Klarstel
lung, dass die Pflicht auch bestehen bleibt, wenn
die Kommune Dritte (freie oder gewerbliche Trä
ger) mit der Unterbringung beauftragt.

− Bewohnbarkeit und Versorgung (inklusive
Berücksichtigung besonderer Bedarfe): Dazu
gehört unter anderem ausreichend Platz für die
Betroffenen, aber auch Schutz vor Kälte, Feuchtig

56 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen (2022).
57 Bayerische Staatsregierung (25.10.2023). Bereits seit längerem gibt es Mindestanforderungen in Berlin und Hamburg.
58 Letzteres findet auch Anwendung auf Zimmer in Sammelunterkünften, siehe: Cremer / Engelmann (2018).

keit, Hitze, Regen und Wind sowie vor gesundheitli
chen Gefahren (etwa Schimmel); angemessene 
hygienische Bedingungen; ein Mindestmaß an Ein
richtungsgegenständen, sauberes Trinkwasser, 
Energie zum Kochen, Heizen und Beleuchten; Mög
lichkeiten zur Lagerung von Lebensmitteln; ange
messene Zahl von Toiletten, Waschbecken und 
Duschen sowie (wenn Kinder untergebracht wer
den) Kinderzimmer und Anlagen zur Freizeitgestal
tung. Dazu gehört auch, dass die Unterbringung 
auf spezifische Bedarfe Rücksicht nehmen muss, 
die sich etwa aus einer Beeinträchtigung, Schwan
gerschaft, Gebrechlichkeit oder Krankheit ergeben.

− Bezahlbarkeit: Die ordnungsrechtliche Unter
bringung ist ein Mittel zur unmittelbaren Gefah
renabwehr. Sie darf nicht davon abhängig
gemacht werden, ob die betroffene Person zah
len kann. Die Kommunen sind verpflichtet, erst
unterzubringen und dann ihre Forderungen
gegenüber der Person durchzusetzen. Etwaige
Nutzungsgebühren müssen angemessen sein.

− Diskriminierungsfreier Zugang: Es reicht
nicht, eine Unterkunft bereitzuhalten. Die Kom
mune muss einen diskriminierungsfreien und
tatsächlichen Zugang sicherstellen. Das heißt
etwa, dass die Unterbringung nicht vom Sozial
leistungsbezug oder Ausweispapieren abhängig
gemacht werden darf.

− Standort: Der Standort einer Unterkunft muss
angemessen sein, das heißt zum Beispiel, dass
ärztliche Einrichtungen, Tagesstätten und Bera
tungsstellen, Arbeitsstätten, Jobcenter oder
Schulen mit vertretbarem Aufwand erreichbar
sein müssen.

− Gewaltschutz: Kommunen sind rechtlich ver
pflichtet, den Gewaltschutz in Unterkünften
sicherzustellen. Dies gilt für alle untergebrach
ten Personen, insbesondere aber für gewaltbe
troffene Frauen, LSBTIQ*, Kinder und Menschen
mit Behinderungen.
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− Interne Strukturen: Bewohner*innen müssen
sich effektiv beschweren und an der Gestaltung
des Unterkunftalltags mitwirken können. Das
Zusammenleben sollte durch eine Hausordnung
geregelt sein.59

2.3 Empfehlungen

Das Deutsche Institut für Menschenrechte emp
fiehlt hinsichtlich der Vermeidung und Überwindung 
von Wohnungslosigkeit insbesondere

− dem Bundestag, sich jährlich von der Bundesre
gierung einen Bericht zur Umsetzung des Natio
nalen Aktionsplans vorlegen zu lassen.

− der Bundesregierung, ein Förderprogramm zur
Anschubfinanzierung von kommunalen Fachstel
len zur Verhinderung von Wohnungsverlust aufzu
setzen, um diese flächendeckend zu etablieren.

− der Bundesregierung und den für Wohnungslo
sigkeit zuständigen Landesressorts, ein ständi

59 Zu all diesen Punkten ausführlicher: Engelmann (2022). Die Punkte orientieren sich an den Kriterien für Angemessenheit des Wohnraums, die 
der Ausschuss zum UNSozialpakt formuliert hat – mit dem Ziel, die staatlichen Verpflichtungen bezüglich des Rechts auf Wohnen stärker zu 
spezifizieren, siehe: UN, Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (2005), S. 191–193.

ges Gremium (etwa als BundLänderArbeits
gruppe) zu schaffen, mit dem Ziel, alle Bundes
länder an der Umsetzung des Aktionsplans zu 
beteiligen.

− der Bundesregierung, die Vereinbarungen im
Koalitionsvertrag bezüglich des Mieter*innen
schutzes umzusetzen, unter anderem die Aus
weitung der Schonfristregelung auf die ordentli
che Kündigung.

− den Landesregierungen, Landesaktionsprogram
me zur Vermeidung und Überwindung von Woh
nungslosigkeit aufzulegen, inklusive der finanzi
ellen Unterstützung der Kommunen durch För
derprogramme sowie weitere Maßnahmen, um
die sozial und baupolitischen Rahmenbedingun
gen zu verbessern.

− der Bundesregierung, die Datenlage bezüglich
der Situation Wohnungsloser mit Behinderungen
zu verbessern, etwa im Rahmen der ergänzen
den Berichterstattung nach WoBerichtsG oder
der Teilhabeberichterstattung.

Gewaltschutz

Gesetzlicher
Schutz

Bewohnbarkeit 
und Versorgung

Bezahlbarkeit

Standort

Diskriminierungs-
freier Zugang

Interne Strukturen

Abbildung 3: Grund und menschenrechtliche Kriterien für die vorübergehende  
Unterbringung wohnungsloser Menschen
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− der Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag
vereinbarte BundLänderArbeitsgruppe zur Situ
ation der obdachlosen EUBürger*innen einzu
richten.

− der Bundesregierung, die Empfehlungen des
Deutschen Instituts für Menschenrechte bei der
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans umfas
send zu berücksichtigen. Dazu gehören etwa die
umfassende Beteiligung wohnungsloser Men
schen an der Umsetzung des Aktionsplans sowie
eine unabhängige Evaluation, aber auch die Ver
abschiedung konkreter Maßnahmen für woh
nungslose Menschen in besonders verletzlichen
Lebenslagen, etwa wohnungslose EUBürger*in
nen, gewaltbetroffene Frauen oder wohnungslo
se Menschen mit Behinderungen.60

Darüber hinaus empfiehlt das Deutsche Institut für 
Menschenrechte hinsichtlich der Mindeststandards 
in der Notunterbringung

− der Bundesregierung, insbesondere dem Bun
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen, die im Nationalen Aktionsplan
vorgesehenen Empfehlungen von Standards der
Unterbringung in Notunterkünften zeitnah zu
erarbeiten. Dies muss in enger Abstimmung mit
weiteren Bundesressorts, den Kommunen und
Ländern erfolgen.

− der Bundesregierung, die Standards in enger
Zusammenarbeit mit Menschen zu erarbeiten,
die in den Unterkünften leben oder gelebt
haben.61

− der Bundesregierung bezüglich des Inhalts der
Standards, dass diese mit den grund und men
schenrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands
übereinstimmen. Hinsichtlich baulicher Ausge
staltung (etwa qmZahl, Einzelzimmer, sanitäre
Anlagen, etc.) und Ausstattung (etwa Kochmög
lichkeiten, WLAN, etc.) müssen sie angesichts
der durchschnittlichen Verweildauer über das

60 Ausführlicher zu all diesen und weiteren Forderungen: Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
61 Ebd., S. 9; Engelmann (2022), S. 34.
62 Engelmann (2022), S. 18 ff.

hinausgehen, was die Rechtsprechung aktuell 
als Mindestanforderung definiert. Daneben müs
sen auch folgende Themen Eingang in die Stan
dards finden: diskriminierungsfreier Zugang, 
Berücksichtigung besonderer Bedarfe (etwa von 
Menschen mit Behinderungen), Gewaltschutz, 
angemessener Standort, Beschwerde und 
Beteiligungsmöglichkeiten, rechtskonforme 
Regelungen für das Zusammenleben (etwa in 
Form von Hausordnungen).62

− den Ländern, verbindliche, grund und men
schenrechtskonforme Standards in der kommu
nalen Notunterbringung zu entwickeln.

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung die 
Europäische Sozialcharta vollumfänglich – also 
inklusive unter anderem des Artikels 30 (Recht auf 
Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung) und 
Artikels 31 (Recht auf Wohnen) – anerkennen.  
Bundesregierung und Bundestag sollten die erfor
derlichen Schritte ergreifen, um das kollektive 
Beschwerdeverfahren (Zusatzprotokoll Nr. 158) zu 
akzeptieren. 
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3  Exklusion beenden: 
von der Werkstatt zum  
allgemeinen Arbeitsmarkt
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Ob im Bereich Hauswirtschaft, Montage und Verpa
ckung, Gartenpflege oder in Schreinereien – die 
Tätigkeitsfelder in Werkstätten für behinderte Men
schen sind vielfältig. In Deutschland haben Men
schen, die aufgrund ihrer Behinderungen nicht oder 
noch nicht (wieder) auf dem allgemeinen Arbeits
markt1 beschäftigt werden (können), unter bestimm
ten gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf 
einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen2. Bei diesen Werkstätten handelt es sich 
um Organisationen, die die „Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben“ (§ 219 SGB IX) mit Hilfe 
von Förder und Qualifizierungsmaßnahmen ermögli
chen sollen. Das langfristige Ziel soll sein, für diese 
Menschen den Übergang von Werkstätten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährleisten.3 In der 
Praxis gelingt dies jedoch nur selten.

Menschen mit Behinderungen und das Recht 
auf Arbeit

Gemäß Artikel 27 der UNBehindertenrechtskon
vention (UNBRK) sollen Menschen mit Behinde
rungen ihre Arbeit frei wählen und damit ihren 
Lebensunterhalt „in einem offenen, inklusiven 
und für Menschen mit Behinderungen zugängli
chen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld“ verdie
nen können.4 Das Recht auf Arbeit steht 
Menschen mit Behinderungen zu und muss vom 
Staat gewährleistet werden (Art. 5 Abs. 2 
UNBRK in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 S. 2 lit. 
a) UNBRK). Dieses Diskriminierungsverbot
umfasst Auswahl, Einstellungs und Beschäfti
gungsbedingungen sowie die Vergütung.5

1 Der allgemeine Arbeitsmarkt (auch als Erster Arbeitsmarkt bezeichnet) umfasst Arbeitsverhältnisse, die nicht staatlich subventioniert sind. 
Zum Zweiten Arbeitsmarkt zählen alle staatlich subventionierten Arbeitsverhältnisse, beispielsweise in Werkstätten für behinderte Menschen.

2 „Werkstätten für behinderte Menschen“ ist der allgemein genutzte und anerkannte Begriff für Einrichtungen zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am Arbeitsleben (§ 219 SGB IX), weshalb er so auch in diesem Kapitel verwendet wird. Abgesehen davon wird die Formulie
rung „Menschen mit Behinderungen“ genutzt, um zu verdeutlichen, dass Behinderungen kein individuelles Problem einer Person sind, sondern 
aus dem Zusammenspiel von gesundheitlicher Einschränkung und Umweltfaktoren entstehen. Menschen sind nicht behindert, sondern wer
den durch Umweltbarrieren behindert.

3 Rolfs u. a. (2023), Rn. 3.
4 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2018), S. 1.
5 Engels u. a. (2023), S. 155.
6 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2016), S. 1.
7 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (13.05.2015), Ziff. 49 c), a); UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (26.04.2018), Ziff. 13, 15.
8 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte (2022), Kapitel 1.

Aus menschenrechtlicher Sicht sind Werkstätten 
für behinderte Menschen problematisch. Da viele 
Menschen mit Behinderungen aufgrund des Man
gels an inklusiven Arbeitsplätzen auf dem allgemei
nen Arbeitsmarkt bei der Wahl ihrer Tätigkeit auf 
Werkstätten für behinderte Menschen beschränkt 
sind, ist das Recht auf eine „selbst gewählte Teilha
be an der Gesellschaft und das Erarbeiten eines 
Lebensunterhalts“ (UNBRK, Art. 27) in Deutsch
land nicht ausreichend verwirklicht. Eine tatsächli
che Wahlfreiheit zwischen der Beschäftigung in 
einer Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeits
markt wird dadurch verhindert. Hinzu kommen  
fehlende Ausbildungsperspektiven, die einen Über
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt deutlich 
erschweren.6 Dies befördert die Verfestigung segre
gierender Strukturen, die der UNFachausschuss 
bereits mehrfach kritisiert hat.7  

Die Werkstätten für behinderte Menschen sind Teil 
eines Systems von Sonderstrukturen im deutschen 
Berufsbildungs und Arbeitsbereich.8 Menschen mit 
Behinderungen arbeiten in den Werkstätten isoliert 
von Menschen ohne Behinderungen. Dieses System 
der Segregation und Exklusion steht dem Recht auf 
Teilhabe am Arbeitsmarkt (Art. 27 UNBRK) entge
gen. Das ist auch deshalb menschenrechtlich prob
lematisch, weil die Gewährleistung des Rechts auf 
Arbeit für die Verwirklichung anderer in der UNBRK 
verankerter Menschenrechte wesentlich ist – etwa 
für das Recht auf unabhängige Lebensführung (Art. 
19), lebenslanges Lernen (Art. 24), angemessenen 
Lebensstandard (Art. 28) sowie die Freiheit von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Art. 16). 
Damit diese Rechte gewährleistet werden, ist unter 
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anderem eine auskömmliche Entlohnung für die 
Arbeit in Werkstätten erforderlich. Werkstattbe
schäftigte erhalten aber keinen Mindestlohn, son
dern nur ein sehr geringes Entgelt. So betrug das 
durchschnittliche Monatsentgelt 2022 lediglich 222 
Euro pro Monat.9 Die Armutsquote ist damit bei 
Menschen mit Behinderungen im Vergleich zur 
Gesamtgesellschaft enorm hoch.10

Oft wird angeführt, die Dauer rehabilitativer Leis
tungen und die vermeintliche fehlende Produktivität 
von Menschen mit Behinderungen stünden einer 
Bezahlung nach Mindestlohngesetz entgegen. Doch 
diese Annahme geht fehl, denn ein Effektivitätskri
terium gibt es weder im Mindestlohn, noch im 
Arbeitszeitgesetz. Für die Anwendbarkeit des Min
destlohngesetzes ist vielmehr die tatsächlich geleis
tete Arbeitsstunde entscheidend; es gilt somit 
objektiv leistungsunabhängig.11 Das heißt, auch für 
Menschen mit Behinderungen darf es keine Produk
tivitäts oder Effektivitätskriterien geben, wenn sie 
im Mindestlohnbereich tätig sind.

Rechte von Arbeitnehmer*innen in Werk
stätten für Menschen mit Behinderungen

Damit Menschen mit Behinderungen in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten 
können, müssen sie ein Mindestmaß an wirt
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung (§ 219 
Abs. 2 S. 2 SGB IX) erbringen können. 
Menschen, die dieses Mindestmaß nicht erfül
len, weil zum Beispiel ein außerordentlicher Pfle
gebedarf besteht, arbeiten nicht in Werkstätten 
für behinderte Menschen, sondern in sogenann
ten Tagesförderstätten.12

9 Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (o.J.); statista (2024).
10 Der Paritätische Gesamtverband (2020), S. 25.
11 Treffurth / von Drygalski / Welti (12.12.2023), S. 5.
12 Einzig in NordrheinWestfalen gibt es die Unterscheidung von Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätten nicht. 
13 Engels u. a. (2023), S. 156.
14 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (26.04.2018), Ziff. 67 a).
15 UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (07.10.2022), Ziff. 64 c).
16 Europäischer Gerichtshof (2015), Rn. 27.
17 Ebd., Rn. 30, 33.
18 Ebd., Rn. 34.

Menschen mit Behinderungen sind in Werkstät
ten für behinderte Menschen überwiegend nicht 
als Angestellte oder Arbeitnehmer*innen 
beschäftigt (§ 221 SGB IX). Stattdessen befin
den sie sich in einem „arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis“. Das Mindestlohngesetz gilt 
für sie nach überwiegender Meinung deshalb 
nicht.13

Der UNFachausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen hat allen Vertrags
staaten der UNBRK empfohlen, dass in segre
gierenden Arbeitsumgebungen, wie zum Beispiel 
Werkstätten für behinderte Menschen, mit 
sofortiger Wirkung die Arbeitnehmer*innenrech
te anwendbar sein sollen.14 Ebenso sollen 
Menschen mit Behinderungen nicht geringer als 
mit dem Mindestlohn entlohnt werden.15

Zudem urteilte der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in einem Fall aus Frankreich, dass es bei 
der Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft 
nicht auf die Höhe der Vergütung oder die 
Produktivität des*der Betroffenen ankomme. 
Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnis
ses bestehe darin, dass jemand während einer 
bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen 
Weisung Leistungen erbringt, für die er als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält.16 Ob es 
sich nach nationalem Recht um eine Rechtsstel
lung eigener Art handle oder die Vergütung 
unterhalb des Mindestlohn liege, spiele dafür 
keine Rolle.17 Für die Beurteilung, ob jemand als 
Arbeitnehmer*in im Sinne des Europarechts 
anzusehen ist, sei es auch irrelevant, woher die 
Mittel für ihre*seine Entlohnung stammen.18
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Das Werkstattsystem in Deutschland ist in seiner 
gegenwärtigen Form konventionswidrig und exklu
dierend. Darauf hat der UNFachausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen bereits 
mehrfach hingewiesen. So hat er schon in der ers
ten Prüfung Deutschlands im Jahr 2015 empfohlen, 
die Werkstätten schrittweise abzubauen und einen 
inklusiven Arbeitsmarkt im Sinne der UNBRK zu 
schaffen.19 Diese Empfehlungen haben Bund,  
Länder und Kommunen jedoch noch längst nicht 
hinreichend umgesetzt. 2022 stellte der Ausschuss 
in seiner Allgemeinen Bemerkung20 zu Artikel 8 der 
UNBRK klar, dass eine segregierende Beschäfti
gung nicht als schrittweise Verwirklichung des 
Rechts auf Arbeit verstanden werden kann. Viel
mehr braucht es frei gewählte Beschäftigungen auf 
einem offenen und inklusiven Arbeitsmarkt, um das 
Recht auf Arbeit zu verwirklichen.21 In seiner letzten 
Staatenprüfung im Jahr 2023 hat der Fachaus
schuss seine Sorge über das Werkstattsystem in 
Deutschland wiederholt und angemahnt, die gefor
derte Transformation endlich und auf systematische 
Weise anzugehen (vgl. 3.1.1).

Entwicklung von Werkstätten für behinderte 
Menschen

Die heutigen Werkstätten für behinderte 
Menschen sind insbesondere in den 1950er bis 
1980er Jahren entstanden.22 Entscheidend 
waren dabei unter anderem die Gründung der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 1958, mit 
der die Interessen von Menschen mit Behinde

19 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (13.05.2015), Ziff. 50 b); UN, Committee on the Rights of Persons with  
Disabilities (07.10.2022), Ziff. 15.

20 Die Umsetzung der UNMenschenrechtsverträge wird von Sachverständigengremien (Fachausschüssen) überwacht. Sie äußern sich regelmäßig 
in „General Comments“ (Allgemeinen Bemerkungen) zum Verständnis der Menschenrechtsverträge, legen dabei einzelne Menschenrechte und  
zentrale Konzepte aus und beschreiben die konkreten Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur Einhaltung und Umsetzung der Abkommen. 

21 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2023a), S. 3.
22 Schreiner (2017), S. 46. 
23 Ebd.
24 Bieker (2005), S. 313. 
25 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (14.05.2013).
26 Boecker (10.05.2019). Das BSHG wurde am 01.01.2005 aufgehoben und durch das SGB XII abgelöst.
27 Ebd.

rungen stärker in den gesellschaftspolitischen 
Mittelpunkt rückten, sowie neue Ansätze in 
der Behindertenarbeit.23

Zunächst entstanden regional begrenzt Bastel 
und Werkeinrichtungen, später wurden Anlern
werkstätten für „geistig behinderte“ Kinder und 
Jugendliche als erste wohnortnahe Einrichtun
gen außerhalb von Anstalten zu „beschützenden 
Werkstätten“ entwickelt.24 Die Finanzierungs
grundlage für ein flächendeckendes Netz an 
Werkstatteinrichtungen wurde mit der Verab
schiedung des Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG) im Jahr 1961 gelegt.25 Der Begriff „Werk
stätten für behinderte Menschen“ wurde 1962 
im BSHG eingeführt. Die 1980 verabschiedete 
Werkstättenverordnung (WVO) dient als konzep
tionelle Grundlegung für die Rechtssicherheit 
von Werkstätten und ihren Beschäftigten und 
schreibt Werkstätten als festen Bestandteil der 
Leistungen für behinderte Menschen in Deutsch
land fest.26 

Durch Änderungen im Schwerbehindertengesetz 
(SchwbG) wurde im Jahr 1996 die Rechtsstel
lung von Menschen mit Behinderungen gestärkt 
und ein arbeitnehmerähnliches Beschäftigungs
verhältnis begründet (vgl. Kasten, S. 61). Weitere  
rechtliche Änderungen brachte die Verabschie
dung des SGB IX „Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen“ im Jahr 2001 und die 
Reformierung des SGB IX im Bundesteilhabe
gesetz (BTHG) von 2016 bis 2023.27
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Auch wenn die segregierenden Strukturen im deut
schen Berufsbildungs und Arbeitsbereich konventi
onswidrig sind und deshalb abgeschafft werden 
sollten, ist dies nicht ad hoc möglich, ohne zu Las
ten von Menschen mit Behinderungen zu gehen.28 
Vielmehr ist ein schrittweiser Abbau bestehender 
Strukturen nötig, der an erster Stelle Reformen des 
noch bestehenden Systems nicht ausschließt. Ein 
zentraler Baustein dafür ist eine bessere Entloh
nung von Menschen in Werkstätten (vgl. 3.2). Denn 
Menschen mit Behinderungen dürfen im Hier und 
Jetzt nicht schlechter gestellt werden, weil staatli
che Verpflichtungen zu einer inklusiven Umwelt 
(noch) nicht erfüllt werden.

3.1 Entwicklungen im Berichtszeitraum

3.1.1 Empfehlungen des UNFachausschus
ses an Deutschland
Im August 2023 wurde Deutschland erneut durch 
den UNFachausschuss für die Rechte von Men
schen mit Behinderungen geprüft. Ziel der Prüfung 
war es, aufzuzeigen, inwieweit Deutschland seine 
Verpflichtungen aus der UNBRK einhält. Der Aus
schuss lobt einige gesetzliche Verbesserungen, wie 
zum Beispiel die „Bundesinitiative Barrierefreiheit“ 
von 2022 und das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde
rungen (Bundesteilhabegesetz) von 2016. Daneben 
äußert sich der Ausschuss kritisch zur Umsetzung 
verschiedener Konventionsartikel und zeigt sich irri
tiert darüber, dass seit der letzten Staatenprüfung 
im Jahr 2015 in zentralen Bereichen wenig Verbes
serungen zu verzeichnen sind. Insbesondere kriti
siert der Ausschuss die nach wie vor bestehenden 
Sonderstrukturen im Bildungs und Arbeitsbereich.

28 Vergleiche die Abschaffung der RemployWerkstätten in Großbritannien: Keller (2015); KonleSeidl (2016); Deutscher Bundestag, Wissen
schaftliche Dienste (2020).

29 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (09.12.2022).
30 Engels u. a. (2023), S. 125.
31 Angemessene Vorkehrungen an Arbeitsstätten sind spezifische, auf den Einzelfall bezogene Maßnahmen, die die gleichberechtigte Teilhabe 

am Arbeitsleben ermöglichen, beispielsweise durch die Bereitstellung barrierefreier Computersoftware.
32 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (03.10.2023), Ziff. 61.
33 Private und öffentliche Arbeitgeber*innen sind ab 20 Beschäftigten dazu verpflichtet, mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze mit schwer

behinderten Mitarbeiter*innen zu besetzen (SGB IX).
34 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (03.10.2023), Ziff. 61, 62, 75.

In Hinblick auf das Recht auf offene, inklusive und 
zugängliche Arbeit zeigt sich der Ausschuss besorgt 
über die hohe Arbeitslosigkeit unter Menschen mit 
Behinderungen, die hohe Anzahl von Menschen mit 
Behinderungen, die in Werkstätten für behinderte 
Menschen arbeiten29 und die niedrige Übergangs
quote zum allgemeinen Arbeitsmarkt (unter 1 Pro
zent30). Auch die unzureichenden gesetzlichen Maß
nahmen zu Barrierefreiheit und angemessenen Vor
kehrungen an Arbeitsstätten31 sowie fehlende 
barrierefreie und inklusive Berufsausbildungsplätze 
sind Anlass zur Sorge.32

Der Ausschuss empfiehlt Deutschland darum drin
gend, in engem Austausch mit Selbstvertretungsor
ganisationen von Menschen mit Behinderungen 
einen Aktionsplan zu entwickeln, um den Übergang 
von Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu fördern. Damit die Beschäftigungsquote33 von 
Menschen mit Behinderungen im öffentlichen und 
privaten Sektor durchgesetzt wird, sollen wirksame
re Maßnahmen als die derzeitige Ausgleichsabgabe 
etabliert werden. Bislang zahlen Unternehmen, die 
nicht die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl schwer
behinderter Mitarbeiter*innen beschäftigen, eine 
monatliche Ausgleichsabgabe (§ 160 SGB IX). Als 
wirksamere Maßnahmen neben höheren Sanktionen 
für säumige Arbeitgeber*innen gelten Vereinfa
chungen, etwa eine bessere Beratung von Arbeitge
ber*innen und Entbürokratisierung. Weiterhin regt 
der Ausschuss an, das Berufsbildungssystem neu 
zu strukturieren.34

Bereits in seinen Abschließenden Bemerkungen im 
Jahr 2015 bemängelte der Ausschuss die Zustände, 
denen Menschen mit Behinderungen auf dem 
Berufsbildungs und Arbeitsmarkt hierzulande ausge
setzt sind. Die Wiederholung seiner Empfehlungen 
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im Jahr 2023 verdeutlicht, dass nach wie vor drin
gender Handlungsbedarf besteht. Deutschland ist 
nun dazu aufgerufen, die Abschließenden Bemer
kungen des Ausschusses von 2015 und 2023 umzu
setzen. 

3.1.2 Reformprozess des BMAS
Im Berichtszeitraum hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) eine Reform des Werk
stattsystems angestoßen. In diesem Rahmen soll 
das System in einigen wesentlichen Aspekten über
arbeitet werden. Die geplante Reform sieht Ände
rungen in den vier Handlungsfeldern „Zugang zu 
Werkstätten“, „Übergang aus der Werkstatt auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt“, „Werkstattentgelt“ und 
„Teilhabe von Menschen mit komplexen Behinde
rungen“ vor. 

Vor dem Hintergrund der aufgeführten Defizite in 
der Umsetzung des Rechts auf Arbeit ist es zu 
begrüßen, dass das BMAS 2023 einen Reformpro
zess begonnen hat. Die hierfür vom Ministerium in 
Auftrag gegebene sogenannte Entgeltstudie35 ist ein 
erster wichtiger Schritt (vgl. 3.1.4). Zur Unterstüt
zung des Reformvorhabens hat das Deutsche Insti
tut für Menschenrechte im März 2024 in einem 
Eckpunktepapier den aus menschenrechtlicher 
Sicht wichtigsten Änderungsbedarf zusammenge
fasst.36 

Mehrere Selbstvertretungsorganisationen und Ver
bände sowie das Deutsche Institut für Menschen
rechte sind Teil des sogenannten strukturierten Dia
logs des BMAS, ein nach Akteursgruppen aufgeteil
ter Konsultationsprozess, und bringen sich in 

35 Es handelt sich um die „Studie zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen  
in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“, Engels u. a. (2023).

36 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2024).
37 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (04.10.2023); Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäfti

gung (2023); Bundesarbeitsgemeinschaft Berufsbildungswerke (2024); Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2023);  
Werkstatträte Deutschland e. V. (2023).

38 Deutsches Institut für Menschenrechte (2022), S. 52; Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskon
vention (2023b), zu Art. 24, S. 38.

39 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2024), S. 7; Deutsches Institut für Menschen
rechte (2020), S. 40 ff.

40 Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2023); Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (2022), S. 22; Bundesarbeitsgemein
schaft für Unterstützte Beschäftigung (2023).

Anhörungen mit Stellungnahmen in den Reformpro
zess ein. Die zentralen Empfehlungen zu den vier 
Handlungsfeldern werden im Folgenden dargestellt.

Im Sinne der UNBRK sollten Menschen mit Behin
derungen selbstbestimmt und frei über die Art ihrer 
Tätigkeit und den Ausbildungsplatz entscheiden 
dürfen. Denn es geht dabei um das Grund und 
Menschenrecht auf freie Berufswahl, das eng ver
bunden ist mit dem Grundrecht auf Entfaltung der 
Persönlichkeit, welches die Entwicklung der eige
nen Potenziale umfasst. Das ist jedoch nur möglich, 
wenn für jede Person mehrere inklusive Angebote 
zur Auswahl stehen. Selbstvertretungsorganisatio
nen und Verbände fordern deshalb ein echtes 
Wunsch und Wahlrecht, das mehrere inklusive 
Berufsbildungs und Arbeitsangebote voraussetzt. 
Bisher gehen in der Regel Menschen mit Behinde
rungen quasi automatisch nach dem Besuch einer 
Förderschule in den Berufsbildungsbereich der 
Werkstätten für behinderte Menschen über.37 Auf 
die Problematik dieser „Exklusionskette“ weist auch 
das Deutsche Institut für Menschenrechte regelmä
ßig hin38 und empfiehlt deshalb bereits seit Jahren 
eine vorurteils und diskriminierungsfreie Berufsori
entierung und inklusive Berufsbildung.39

Damit die Übergänge von Werkstätten auf den all
gemeinen Arbeitsmarkt verbessert werden, ist aus 
Sicht vieler Verbände außerdem wichtig, in den 
Werkstätten Abschlüsse zu ermöglichen, die auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt anerkannt werden.40 
Aus Sicht des Deutschen Instituts für Menschen
rechte ist hierfür auch der Abbau von Barrieren 
sowohl auf Seiten der Beschäftigten als auch auf 
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Seiten der Arbeitgeber*innen mithilfe von Begleit
personen und JobCoachings notwendig.41

Zur Reform des Entgeltsystems gibt es unterschied
liche Ansätze, um der aktuellen konventionswidrigen 
Entlohnung zu begegnen. So fordern die Werkstatt
räte Deutschland e. V., ein Zusammenschluss aus 
allen Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatt
räte42, ein sogenanntes Basisgeld. Die Bundesar
beitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men
schen fordert ein mindestens existenzsicherndes 
Einkommen für alle Werkstattbeschäftigten bei 
gleichzeitigem Erhalt der bestehenden rentenrecht
lichen Nachteilsausgleiche. Weitere Vorschläge sind 
die Erhöhung des Arbeitsförderungsgelds und die 
Einführung des Mindestlohns anhand verschiedener 
Zeitmodelle (vertiefend in 3.2.1).

Rentenrechtliche Nachteilsausgleiche

Die geringe Entlohnung in Werkstätten für behin
derte Menschen ist auch in Hinblick auf die 
Altersrente problematisch. Für Werkstattbe
schäftigte besteht deshalb ein rentenrechtlicher 
Nachteilsausgleich, das sogenannte Rentenprivi
leg, das dazu dient, die Rentenbeiträge der 
Beschäftigten aufzustocken. Konkret bedeutet 
das, dass bei der Beitragsbemessung ein fiktives 
Arbeitsentgelt zugrunde gelegt wird. Dieses fikti
ve Arbeitsentgelt entsprach 2024 einem Brutto
Monatsverdienst von 2.828 beziehungsweise 
2.772 Euro in den ostdeutschen Bundeslän
dern.43 Die Differenz der Rentenbeiträge bei 
einem solchen fiktiven Arbeitsentgelt zu den 
Rentenbeiträgen, die sich aus der tatsächlichen 
Entgelthöhe ergeben, übernimmt der Bund.44

In Hinblick auf Menschen mit komplexen Behinde
rungen, die nicht in Werkstätten, sondern in Tages

41 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2024), S. 8 f.; Deutsches Institut für Menschen
rechte (2020), S. 65.

42 Werkstatträte vertreten die Interessen von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen (§ 4 WMVO).
43 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), S. 3.
44 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (2024).
45 REHADAT (2018).
46 MilesPaul (18.04.2024).
47 UN, Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (03.10.2023), Ziff. 62 a).

förderstätten45 untergebracht sind, machen Verbän
de und Selbstvertretungsorganisationen deutlich, 
dass alle Menschen ein Recht auf Arbeit und Teil
habe (unabhängig von der Schwere einer Behinde
rung) haben. Das Deutsche Institut für Menschen
rechte stellt klar, dass eine Unterteilung von Men
schen anhand ihrer Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit gegen die UNBRK verstößt und 
segregierende Strukturen verfestigt. Menschen mit 
komplexen Behinderungen steht genauso ein 
Wunsch und Wahlrecht hinsichtlich ihrer Tätigkeit 
zu. Sollten sie in Werkstätten arbeiten wollen, sollte 
dies möglich sein und nicht verwehrt werden.

3.1.3 Entwurf eines Aktionsplans
Im März 2024 legte das BMAS im Rahmen des 
Reformprozesses (vgl. 3.1.2) den Entwurf für einen 
Aktionsplan zur Verbesserung der Übergänge auf 
einen inklusiven Arbeitsmarkt vor.46 (vgl. 3.1.1).47 
Die Maßnahmen zielen auf eine verbesserte Durch
lässigkeit vom Zweiten auf den Ersten Arbeitsmarkt 
(vgl. Fn 1) ab. Sie sehen vor, dass die individuelle 
Förderung verbessert, mehr Transparenz bei der 
Entlohnung hergestellt sowie die Entlohnung erhöht 
wird. Der Aktionsplan soll bundesweit gelten. Einen 
konkreten zeitlichen Rahmen enthält der Entwurf 
nicht. 

Der Aktionsplan befasst sich in seiner Ausrichtung 
primär mit zwei der vier Handlungsfelder, nämlich 
„Zugang zu Werkstätten“ und „Übergang aus der 
Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“. Die 
ursprünglichen Ambitionen des 2023 begonnenen 
Prozesses wurden im Entwurf des Aktionsplans 
somit merklich reduziert. In Bezug auf das Hand
lungsfeld „Werkstattentgelt“ wird etwa lediglich 
ausgeführt, dass der Dialogprozess hinsichtlich  
des Entgeltsystems weitergeführt wird, bis eine 
machbare und möglichst breit akzeptierte Lösung 
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gefunden wird.48 Damit liegt der Fokus im gesamten 
Reformprozess nun auf der Verbesserung der 
Durchlässigkeit des Werkstattsystems sowie dem 
Berufsausbildungssystem.

3.1.4 Studie zu Werkstätten für behinderte 
Menschen (Entgeltstudie)
Das BMAS hat als Teil des Reformprozesses (vgl. 
3.1.2) die sogenannte Entgeltstudie (vgl. Fn 35) in 
Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine 
sozialstatistische, rechtswissenschaftliche, empi
rischsoziologische und volkswirtschaftliche Unter
suchung. Befragt wurden Werkstattleitungen und 
Werkstattbeschäftigte, deren Angehörige und 
Bezugspersonen sowie Werkstatträte, Frauenbeauf
tragte und ehemalige Beschäftigte. Die im Septem
ber 2023 veröffentlichten Ergebnisse enthalten 
Empfehlungen zur Reform des Entgeltsystems (ver
tiefend in 3.2) sowie Empfehlungen zur Verbesse
rung der Übergänge auf den allgemeinen Arbeits
markt.

Als Haupthemmnisse für die Übergangsprozesse 
von Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
identifiziert die Studie die höheren Anforderungen, 
denen sich viele Werkstattbeschäftigte nicht 
gewachsen fühlen. Auch der Verlust des vertrauten 
sozialen Umfelds oder die Angst vor Diskriminie
rung im neuen Arbeitsbereich hindern Werkstattbe
schäftigte daran, eine Arbeitsstelle im allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu suchen. Diese Ergebnisse bestäti
gen die Notwendigkeit eines personenzentrierten 
Übergangsmanagements, das auf die spezifischen 
Bedarfe eingeht und Menschen mit Behinderungen 
beim Übergang ausreichend unterstützt. Zwar gibt 
es vereinzelt ein aktives Übergangsmanagement 
von Werkstätten und Betrieben. Allerdings werden 
den Autor*innen der Studie zufolge „die Potenziale 
dazu noch nicht systematisch genug ausgeschöpft“, 
weshalb sie empfehlen, durch konkrete Informatio
nen die Befürchtungen und Vorbehalte sowohl bei 

48 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), S. 6.
49 Engels u. a. (2023), S. 22.
50 Ebd., S. 94.
51 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (2024); Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (o.J.).
52 Engels u. a. (2023), S. 18.

Werkstattbeschäftigten als auch bei Arbeitgeber*in
nen gezielt abzubauen.49

Eine weitere Herausforderung auf Seiten der Werk
stätten sind laut der Studie betriebswirtschaftliche 
Faktoren. Als Unternehmen müssen sie einerseits 
wirtschaftlich agieren und haben daher ein Interes
se daran, leistungsstarke Beschäftigte zu halten. 
Andererseits zählt es nach § 219 Abs. 1 SGB IX zu 
ihren Aufgaben, ein angemessenes Entgelt zu zah
len und ihre Beschäftigten beim Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen.50

3.2 Im Fokus: Reform des Entgelt
systems

Im Koalitionsvertrag wurde eine Reform des Ent
geltsystems für Menschen mit Behinderungen, die 
in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, 
angekündigt. Das derzeitige Entgeltsystem wird 
sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch 
in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion kritisch 
beurteilt. Auch die vom BMAS in Auftrag gegebene 
Studie (vgl. 3.1.4) verdeutlicht zentrale Kritikpunkte 
am bestehenden Entgeltsystem. 

Das Werkstattentgelt, das die Beschäftigten erhal
ten, setzt sich derzeit aus drei Komponenten 
zusammen: Grundbetrag, Steigerungsbetrag und 
Arbeitsförderungsgeld.51 Gegebenenfalls werden 
ergänzend Leistungen der Grundsicherung oder 
nach 20 Jahren Tätigkeit in einer Werkstatt eine 
Erwerbsminderungsrente gezahlt. Die Lohnbaustei
ne bedingen sich in Form von Anrechnung und 
Deckelung. So wurde beispielsweise zwischen 2019 
und 2021 zwar der Grundbetrag erhöht, allerdings 
führte dies zu einer Reduktion des Steigerungsbe
trages und somit nicht zu einem höheren Gesamt
entgelt.52 In Summe ergaben die Entgeltkomponen
ten im Jahr 2022 ein monatliches Durchschnittsein
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kommen in Höhe von 222 Euro pro Monat.53 Diesen 
Betrag stufen zwei Drittel der Werkstattbeschäftig
ten als zu niedrig ein.54 

Werkstattleitungen argumentieren häufig, dass die 
niedrige Bezahlung ein sinnvoller Anreiz für den 
Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sei.55 
Eine bessere Bezahlung würde daher dem Über
gang auf den Ersten Arbeitsmarkt im Wege stehen. 
Diese Behauptung widerlegt die Entgeltstudie, 
indem sie aufzeigt, dass für die Befragten neben 
dem höheren Lohn (für 85 % mehr oder sehr wich
tig) auch andere Motivationsgründe für den Über
gang zentral sind: Dazu zählen die Tatsache, Geld 
allein und ohne Unterstützung verdienen zu können 
(77 %) sowie etwas Neues zu lernen (73 %) und 
berufliche Perspektiven zu entwickeln (80 %).56

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Transpa
renz des Entgeltsystems. Rund die Hälfte der Werk
stattbeschäftigten kennen sich schlecht oder gar 
nicht mit dem Entgeltsystem aus.57 Daher empfeh
len die Autor*innen der Studie, die Entgeltzusam
mensetzung zu vereinfachen.58

In Hinblick auf konkrete Reformvorschläge gibt es 
vonseiten der Zivilgesellschaft, der Politik und aus 
der Wissenschaft verschiedene Ansätze, die im Fol
genden erläutert (vgl. 3.2.1) und menschenrechtlich 
bewertet werden (vgl. 3.2.2).

3.2.1 Ansätze zur Erhöhung des Entgelts
In Hinblick auf eine Reform des Entgeltsystems in 
Werkstätten für behinderte Menschen lassen sich 
drei zentrale Modelle voneinander unterscheiden: 
die insbesondere von CDU/CSU befürwortete Erhö
hung der Entgeltkomponente Arbeitsförderungs
geld, das vom Verein Werkstatträte Deutschland 

53 Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (o.J.).
54 Engels u. a. (2023), S. 47.
55 Ebd., S. 23.
56 Ebd., S. 135.
57 Ebd., S. 22.
58 Ebd., S. 35.
59 REHADAT (2019).
60 CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag (2020).
61 Engels u. a. (2023), S. 27.
62 Ebd., S. 247.

geforderte Basisgeld und die von verschiedenen 
Akteuren empfohlene Einführung des Mindestlohns 
für alle Werkstattbeschäftigten.

Modell 1: Erhöhung des Arbeitsförderungsgeld
Das steuerfinanzierte Arbeitsförderungsgeld (AFöG) 
ist bereits Teil des Werkstattentgelts und beträgt 
aktuell bis zu 52 € monatlich.59 Es ist in § 59 SGB 
IX geregelt. Seine Erhöhung wurde 2020 von der 
CDU/CSUFraktion vorgeschlagen.60 Bei diesem 
Ansatz soll die Entgeltkomponente Grundbetrag 
konstant bleiben und das steuerfinanzierte AFöG 
erhöht werden. Anders als bisher, soll es dabei 
nicht bei einem Monatseinkommen von 351 Euro 
gekappt werden, sondern allen Beschäftigten voll 
ausgezahlt werden. 

Von den Befürworter*innen wird argumentiert, dass 
dadurch eine stärkere Leistungsdifferenzierung der 
Entgelte möglich sei – eine auch von vielen in der 
Entgeltstudie befragten Beschäftigten gewünschte 
Änderung. Die Entgeltstudie zeigt hingegen dass 
eine spürbare Verbesserung des Werkstattentgelts 
damit nicht erreicht werde, da es sich lediglich um 
einen Einkommenszuwachs in Höhe von 43 Euro 
handeln würde und somit die ergänzenden Leistun
gen der Grundsicherung nicht entbehrlich seien.61 
Zudem sei das Entgeltsystem mit einer Erhöhung 
des AFöG unter Beibehaltung der drei Komponen
ten nicht transparenter als das derzeitige System.

Modell 2: Basisgeld
Eine umfassendere Reform fordert der Verein Werk
statträte Deutschland mit dem sogenannten Basis
geld. Dieses soll 70 Prozent des durchschnittlichen 
deutschen Nettoverdienstes betragen, also rund 
1.500 EUR pro Monat.62 Das Basisgeld sollen alle 
dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen  
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unabhängig von einer Erwerbstätigkeit erhalten und 
es soll damit zu deren Gleichstellung beitragen. Voll 
erwerbsgeminderte Personen sind diejenigen, die 
weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemei
nen Arbeitsmarkt tätig sein können. Sie wären mit 
dem Basisgeld nicht mehr auf staatliche Leistungen 
angewiesen.63 Werkstattbeschäftigte sollen zusätz
lich zu diesem Basisgeld das Werkstattentgelt 
erhalten. Der Vorschlag sieht außerdem vor, Son
derzahlungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld 
und den bisherigen rentenrechtlichen Nachteilsaus
gleich (vgl. Kasten in 3.1.2) beizubehalten.64

Kritiker*innen dieses Modell weisen insbesondere 
auf die Schwierigkeiten bei der Finanzierung hin.65 
Diese vollständig den Werkstätten zu übertragen, 
ist nicht möglich, da sie in ihrer doppelten Aufgabe, 
wirtschaftlich agieren zu müssen und dabei die 
Beschäftigten zu fördern, bereits an ihre Grenzen 
stoßen. Daher müsste ein großer Bestandteil des 
Entgelts steuerfinanziert werden.

Ein Basisgeld einzuführen, würde zu einer Erhöhung 
des Entgelts und voraussichtlich zu mehr Transpa
renz im Entgeltsystem führen. Allerdings handelt es 
sich bei diesem Modell um eine Sonderregelung für 
Menschen mit Behinderungen, die dazu führt, 
segregierende Strukturen weiterhin aufrechtzuer
halten. Um eine Sonderregelung zu vermeiden und 
eine Angleichung an den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu erreichen, empfehlen die Autor*innen der Ent
geltstudie eine Orientierung am Mindestlohn.66

Modell 3: Mindestlohn
Die geringe Entlohnung in den Werkstätten bedeu
tet für die Beschäftigten eine starke Abhängigkeit 
von zusätzlichen Leistungen. Mit durchschnittlich 
222 Euro pro Monat67 ist die Armutsquote bei Men
schen mit Behinderungen im Vergleich zur Gesamt
gesellschaft sehr hoch. Deshalb fordern unter

63 Werkstatträte Deutschland e. V. (2019), S. 2.
64 Ebd., S. 3.
65 Engels u. a. (2023), S. 262, 264.
66 Welti (15.12.2023), S. 32.
67 Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (o.J.); statista (2024).
68 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2024), S. 10.
69 Engels u. a. (2023), S. 249–254.
70 Ebd., S. 265.

schiedliche Akteure – Werkstattbeschäftigte, 
Selbstorganisationen und Verbände – die Einfüh
rung des Mindestlohns für Werkstattbeschäftigte. 
Dadurch entfiele beim Werkstattentgelt der 
„Taschengeldcharakter“ und die Beschäftigten 
erhielten für ihre Arbeit Anerkennung sowie Autono
mie durch finanzielle Mittel.68

Strittig ist dabei die Frage, an welchem Zeitkontin
gent der Mindestlohn zu orientieren wäre. Denn die 
Werkstattzeit beinhaltet auch arbeitsbegleitende, 
rehabilitative Maßnahmen in individuell unter
schiedlichem Ausmaß. Um diesem Umstand 
gerecht zu werden, könnte bei der Zahlung des Min
destlohns die durchschnittliche Arbeitszeit in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (zwischen 35 
und 40 Stunden/Woche), also die Bruttoarbeitszeit, 
zugrunde gelegt werden. Ein alternativer Vorschlag 
hierzu sieht als Grundlage der Berechnung die Net
toarbeitszeit vor, also die Anwesenheit abzüglich 
geschätzter Durchschnittspausenzeiten und arbeits
begleitender Maßnahmen (ca. 29 Stunden/Woche). 
Bei beiden Vorschlägen wären Beschäftigte unab
hängig von der Grundsicherung und könnten ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen. Dies gilt für Voll
zeitbeschäftigte. In der Realität sind jedoch rund 19 
Prozent der Werkstattbeschäftigten in Teilzeit tätig. 
Einige von ihnen wären weiterhin auf Grundsiche
rung angewiesen.69

Die Entgeltstudie weist darauf hin, dass „Vergütun
gen auf dem Mindestlohnniveau in der Regel nicht 
aus dem Arbeitsergebnis [der Werkstätten] finan
zierbar“ sind.70 Im Mindestlohnmodell wird deshalb 
für die Werkstätten ein Eigenanteil veranschlagt, 
der sich auf die Höhe des derzeitigen Niveaus 
beläuft, das aus dem Arbeitsergebnis finanziert 
wird. Damit würden die Werkstätten durch dieses 
Modell nicht belastet. Die restliche Differenz von 
dem durch das Arbeitsergebnis finanzierbaren Lohn 
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und dem Mindestlohn würde über Subventionen 
aus Steuermitteln und Sozialversicherung finanziert 
werden.71 Die Autor*innen gehen davon aus, dass 
diese nicht als reine Zusatzkosten zu kalkulieren 
sind, sondern teilweise durch eingesparte Grundsi
cherungsleistungen und Erwerbsminderungsrenten 
finanziert werden können.

Eine Änderung der Bezahlung wirft die Frage auf, ob 
der Rechtsstatus der Beschäftigten geändert wer
den muss. Aus dem arbeitnehmerähnlichen Rechts
verhältnis (vgl. Kasten, S. 59) ergeben sich wichtige 
Schutzrechte für Werkstattbeschäftigte, zum Bei
spiel Arbeitsplatzgarantie und praktische Unkünd
barkeit. Der Verein Werkstatträte Deutschland 
weist darauf hin, dass die Einführung des Mindest
lohns den Status für Beschäftigte in Werkstätten für 
behinderte Menschen bedrohen könnte und damit 
den Verlust dieser Schutzrechte bedeuten würde. 
Die Zahlung des Mindestlohns muss aber nicht 
automatisch mit einer Änderung des Arbeitneh
mer*innenStatus (vgl. Kasten, S. 59) einhergehen. 
Denn rechtlich wäre es möglich, dass sich die 
Bezahlung in den Werkstätten für behinderte Men
schen bereits jetzt am Mindestlohn orientiert und 
das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis mit sei
nen Schutzrechten beibehalten wird.

Selbstvertretungsorganisationen fordern die Zah
lung des Mindestlohns unter Beibehaltung der 
Erwerbsminderungsrente. Eine Erwerbsminderungs
rente bekommt, wer mindestens 20 Jahre in einer 
Werkstatt gearbeitet hat. Damit soll der finanzielle 
Nachteil durch den fehlenden Mindestlohn ausgegli
chen werden. Wenn Werkstattbeschäftigte zukünf
tig ein am Mindestlohn orientiertes Gehalt und 
zusätzlich die Erwerbsminderungsrente erhalten, 
wären sie gegenüber Menschen mit Behinderungen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bessergestellt.72 
Um dies zu vermeiden, müsste im Zuge der Einfüh

71 Ebd., S. 263.
72 Deutsches Institut für Menschenrechte, MonitoringStelle UNBehindertenrechtskonvention (2024), S.11.
73 Ebd., S. 11 f.
74 UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (07.10.2022), Ziff. 26, 65 (b).
75 Ebd. Ziff. 65 (b).
76 Ebd., Ziff. 64 (c).
77 Engels u. a. (2023), S. 199.
78 UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (07.10.2022), Ziff. 25.

rung des Mindestlohns für Werkstattbeschäftigte 
deshalb der nachgelagerte Ausgleich in Form einer 
Erwerbsminderungsrente schrittweise und unter 
Beteiligung der Betroffenen reformiert werden.73

3.2.1 Menschenrechtliche Bewertung
Jeder Mensch hat das Recht, durch Arbeit ein aus
kömmliches, existenzsicherndes Entgelt verdienen 
zu können, ohne auf staatliche Mindestsicherungs
leistungen angewiesen zu sein.74 Dazu müssen Min
destlöhne in der Gesetzgebung festgelegt werden, 
wie es der WSKAusschuss fordert.75 Denn die Ver
gütung hat große Auswirkungen auf die Gewährleis
tung weiterer Grund und Menschenrechte, etwa 
das Recht auf unabhängige Lebensführung (Art. 19) 
und angemessenen Lebensstandard (Art. 28) sowie 
die Freiheit vor Ausbeutung, Gewalt und Miss
brauch (Art. 16) (vgl. Abbildung 4, S. 68).

Eine Gleichberechtigung im Arbeitsleben im Sinne 
der UNBRK kann nur erreicht werden, wenn auch 
Menschen mit Behinderungen nicht unterhalb des 
Mindestlohns bezahlt werden.76 Die derzeitige 
Bezahlung von Menschen mit Behinderungen unter
halb des – dem Existenzminimum entsprechenden 
– Mindestlohns ist klar konventionswidrig. Werk
stattbeschäftigten keinen Mindestlohn zu zahlen,
steht im Widerspruch zu Art. 27 Abs. 1 S. 2 lit. b)
der UNBRK, der das gleiche Recht auf gerechte
und günstige Arbeitsbedingungen sowie gleiches
Entgelt für gleichwertige Arbeit fordert. Dies ver
deutlicht auch die rechtswissenschaftliche Analyse
im Rahmen der Entgeltstudie (vgl. 3.1.4).77

Die Zahlung von Löhnen unter dem Mindestlohn ist 
auch nicht mit dem Verweis auf Behinderungen 
gerechtfertigt.78 Einwände, die sich auf die Dauer 
rehabilitativer Leistungen und die Produktivität von 
Menschen mit Behinderungen beziehen, gehen 
schon grundsätzlich fehl, denn der Mindestlohn
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anspruch entsteht gemäß § 1 Abs. 2 MiLoG mit 
jeder tatsächlich geleisteten Arbeitsstunde und ist 
somit objektiv leistungsunabhängig.79 Ein Effektivi
tätskriterium gibt es weder im Mindestlohn, noch 
im Arbeitszeitgesetz. Das heißt, auch für Menschen 
mit Behinderungen darf es keine Produktivitäts 

79 Treffurth / von Drygalski / Welti (12.12.2023), S. 5.
80 Engels u. a. (2023), S. 198.

oder Effektivitätskriterien geben, wenn sie im Min
destlohnbereich tätig sind. Damit kann auch eine 
möglicherweise geminderte Leistungsfähigkeit 
einen Ausschluss von Menschen mit Behinderungen 
vom Mindestlohngesetz nicht rechtfertigen.80

Abbildung 4: Werkstätten für behinderte Menschen: Das Entgeltsystem verletzt diese 
Rechte der UNBehindertenrechtskonvention

Angemessener Lebens-
standard und sozialer Schutz

Artikel 28

Arbeit und Beschäftigung,
Teilhabe am Arbeitsmarkt

Artikel 27
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lebenslanges Lernen

Artikel 24

Unabhängige Lebensführung
und Einbeziehung 

in die Gemeinschaft
Artikel 19

Freiheit von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch 

Artikel 16

Ø Monatsentgelt 2022
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3.3 Empfehlungen

Die derzeitige Bezahlung von Werkstattbeschäftig
ten unterhalb des Mindestlohns verstößt gegen 
Artikel 27 der UNBRK. 

Um den aktuellen konventionswidrigen Zustand zu 
ändern, empfiehlt das Deutsche Institut für Men
schenrechte der Bundesregierung und dem Bundes
tag als erste Schritte,

 − noch in dieser Legislaturperiode eine Vergütung 
nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) in Werk
stätten für behinderte Menschen einzuführen, 
damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, durch 
Arbeit ein auskömmliches, existenzsicherndes 
Entgelt zu verdienen, ohne auf staatliche Min
destsicherungsleistungen angewiesen zu sein.

 − vor dem Hintergrund der europäischen Recht
sprechung81 den Arbeitnehmer*innenStatus von 
Werkstattbeschäftigten anzuerkennen und dafür 
§ 221 SGB IX entsprechend zu reformieren. Die 
Reform des gegenwärtigen Systems der Werk
stätten für behinderte Menschen sollte grund
sätzlich darauf abzielen, das segregierende  
System insgesamt abzuschaffen. 

In Hinblick auf einen offenen, inklusiven und zugäng
lichen Arbeitsmarkt, in dem die Gleichberechtigung 
von Menschen mit Behinderungen im Ausbildungs 
und Arbeitsleben sichergestellt wird, empfiehlt das 
Deutsche Institut für Menschenrechte

 − den Bundes und Landesgesetzgebern, das 
Berufsbildungsgesetz, die Handwerksordnung 
und die Ausbildungsordnungen anzupassen, 
damit die ausbildenden Unternehmen und die 
Kammern vielfältige inklusive Ausbildungsoptio
nen sowie eine vorurteils und diskriminierungs
freie Berufsausbildung anbieten. Damit junge 
Menschen mit Behinderungen häufiger den Weg 
in ein reguläres Ausbildungsverhältnis finden, 
sollten Inhalte und Lehrpläne der anerkannten 
Ausbildungen im RegelAusbildungssystem 

81 Europäischer Gerichtshof (2015).
82 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte (2020), S. 40.

geöffnet und flexibilisiert werden, beispielsweise 
durch die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit 
zu absolvieren.82

 − dem Bund, für einen offeneren, durchlässigeren 
und anschlussfähigeren Arbeitsmarkt zu sorgen, 
indem unter anderem Unterstützungsleistungen 
für Menschen mit Behinderungen gefördert wer
den, unabhängig davon, ob sie in Werkstätten 
für behinderte Menschen oder auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt tätig sind. Zudem müssen 
Werkstattbeschäftigte für einen Übergang in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf fachkom
petente Beratung und umfangreiche Unterstüt
zung zurückgreifen können, mit möglichst kons
tanten Beratungs und Unterstützungspersonen.

 − Bund und Ländern, mit einer Reform der Arbeits
stättenverordnung und der Landesbauordnun
gen für die Barrierefreiheit von Arbeits und Aus
bildungsstätten zu sorgen. 

 − den Kammern, berufsständischen Vereinigungen 
und Unternehmensverbänden, ihre Mitglieder 
hinsichtlich Diversitäts und Inklusionskompe
tenz bei Führungskräften, Ausbilder*innen und 
Kolleg*innen zu schulen beziehungsweise zu 
beraten.
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4  Ausbeuterische Arbeits
bedingungen für Wander
arbeiter*innen
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Arbeitsmigration ist ein wichtiger Teil der deutschen 
Geschichte und Wirtschaft – heute nicht zuletzt 
wegen des demographischen Wandels. Ende des 
19. Jahrhunderts wurden in Deutschland erstmals
gezielt polnische Arbeitskräfte für die Industrie und
Landwirtschaft angeworben. Seit den 1960er Jah
ren kamen größtenteils italienische und türkische
Arbeiter*innen in die Bundesrepublik; der im
November 1973 von der Bundesregierung verhäng
te „Anwerbestopp“ führte dazu, dass viele von
ihnen sich dauerhaft mit ihren Familien in Deutsch
land niederließen und sich die Struktur der in
Deutschland lebenden migrantischen Gesellschaft
veränderte.1 Seit den 1980er Jahren kamen viele
sogenannte Vertragsarbeiter*innen, zum Beispiel
aus Mozambique, Vietnam oder Ungarn, in die DDR.
Nach der Wiedervereinigung rückten mit der EU
Osterweiterung von 2004 verstärkt Arbeitskräfte
aus Osteuropa in den Fokus der Arbeitsmarktpoli
tik.2 Viele Arbeiter*innen kommen zudem aus der
Westbalkanregion und anderen NichtEUStaaten.
In den letzten zehn Jahren ist ein stetiger Anstieg
dieser Gruppen von Arbeitskräften hierzulande zu
verzeichnen.3

Die aktuelle arbeitsbezogene Einwanderungspolitik 
fokussiert einerseits auf hochqualifizierte Arbeits
kräfte, etwa im ITBereich.4 Andererseits hat 
Deutschland einen stetig hohen Bedarf an soge
nannten unqualifizierten Arbeitskräften, um die 

1 Die Bundesregierung schloss in den 1960er Jahren außerdem auch Anwerbeverträge mit Spanien, Portugal, Griechenland, Tunesien und 
Marokko. Das System der Arbeitskraftentsendung ist auch unter dem Begriff der „Gastarbeiter“ geläufig, was zum Ausdruck bringt, dass die 
Arbeitskraft für einen bestimmten Zeitraum in Deutschland genutzt werden sollte. Durch ein Rotationsprinzip wollte man verhindern, dass 
sich „Gastarbeiter*innen“ dauerhaft in Deutschland niederlassen. Der 1973 beschlossene Anwerbestopp brach mit dieser Rotation, und viele 
„Gastarbeiter*innen“ holten aus Angst davor, nicht mehr einfach zum Zweck der Arbeitsaufnahme nach Deutschland reisen zu können und 
teils aus politischen Gründen in den Herkunftsländern, ihre Familien nach, vgl. dazu Luft (05.08.2014). 

2 Überblick mit weiteren Nachweisen: Herbert (2017).
3 Vgl. die entsprechenden statistischen Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit (2024). Laut aktuellem Evaluationsbericht des Expert*innen

gremiums GRETA zur Umsetzung der Europaratskonvention gegen Menschenhandel sind insbesondere Menschen aus der Ukraine, Rumänien, 
Georgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, der Slowakei, Moldawien sowie Litauen von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeu
tung betroffen: Group of Experts on Actions against Trafficking in Human Beings (07.06.2024), S. 11. 

4 Für diese Gruppe von Arbeitsmigrant*innen gibt es etwa seit 2011 mit der „Blauen Karte EU“ einen neuen Aufenthaltstitel: Europäische Union 
(2021).

5 In der Soziologie wird dies als „Unterschichtung“ bezeichnet, vgl. Berlinghoff (14.05.2018); Koch (28.05.2018). 
6 Deutscher Bundestag (22.05.2023); s.a. die Bemühungen im Berichtszeitraum, das staatliche Gütesiegel in diesem Bereich weiterzuentwi

ckeln: Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e. V. (2024): Das Gütezeichen – fair und transparent 
für alle Beteiligten. https://www.faireanwerbungpflegedeutschland.de/ (abgerufen am 16.09.2024).

7 Das DeZIM spricht in diesem Zusammenhang von einem „prekären Matching“, wonach ein genereller Trend der Prekarisierung von Arbeit 
gerade auch in systemrelevanten Berufen und schlechte Ausgangsbedingungen insbesondere von nicht in Deutschland geborenen Migrant*in
nen aufeinandertreffen, Khalil / Lietz / Mayer (2020).

8 Der Begriff wird vor allem im menschenrechtlichen Diskurs verwendet, vgl. Köhler (2004).

wirtschaftliche und soziale Infrastruktur aufrechtzu
erhalten. Dabei geht es vor allem um Tätigkeiten 
mit harten und prekären Arbeitsbedingungen, etwa 
Spargelstechen oder Schlachten.5 Zahlreiche Bran
chen sind derzeit darauf angewiesen, dass Arbeits
kräfte für eine begrenzte Zeit für vergleichsweise 
niedrige Löhne als Wanderarbeiter*innen nach 
Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Hierzu 
zählen etwa Teile der Gesundheits und Pflegebran
che6, der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft, 
der Logistik und Transportbranche, der Baubran
che sowie der Gastronomie.7 

Begriffsklärung:  
Wanderarbeiter*in, migrantische Arbeit 

Als Wanderarbeiter*innen werden im internatio
nalen Menschenrechtsdiskurs Personen 
bezeichnet, die ihren Wohnort zum Zweck der 
Arbeitsaufnahme in einem anderen Staat verlas
sen. Dabei müssen weder die Dauer der Tätig
keit noch die Rückkehr ins Herkunftsland bei der 
Abreise feststehen. Nach der Internationalen 
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wander
arbeiter*innen und ihrer Familienangehörigen 
wird keine Unterscheidung danach getroffen, 
welchen Aufenthaltsstatus die Person hat, aus 
welchem Grund oder in welchem Sektor die 
Person arbeitet.8 
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Dieses Kapitel fokussiert auf Wanderarbeiter*in
nen im Niedriglohnsektor, die besonders häufig 
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen unterwor
fen sind. In diesem Kontext findet auch häufig 
der Begriff „migrantische Arbeit“ Verwendung. 
Er bezieht sich hauptsächlich auf Arbeit in Nied
riglohnbranchen, die überwiegend von 
Menschen mit Migrationsgeschichte, Eingewan
derten und ihren Nachkommen ausgeübt wird.9 
Anders als Wanderarbeiter*innen schließt er 
eingewanderte Personen ein, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Deutschland haben.10 

Für migrantische Arbeiter*innen und Wanderarbei
ter*innen ist das Risiko besonders hoch, von 
Arbeitsausbeutung und anderen arbeitsbezogenen 
Rechtsverletzungen betroffen zu sein:11 Sie sind 
eher bereit oder gezwungen, eine Unterschreitung 
arbeits und sozialrechtlicher Mindeststandards zu 
akzeptieren, wie beispielsweise eine Bezahlung 
unter Mindestlohn. Sie sind insgesamt einer erhöh
ten Gefahr der Verletzung ihrer sozialen Rechte, wie 
dem Recht auf Wohnen oder Gesundheit, ausge
setzt.12 Und sie verfügen über weniger Ressourcen, 
um sich gegen Ausbeutung oder Gewalt zu weh
ren.13 Sie sind besonders gefährdet wegen Armut 
sowie fehlender Sprach und Rechtskenntnisse des 
Ziellandes.14 

Wegen der erhöhten Vulnerabilität von Wanderar
beiter*innen entstehen dem Staat besondere 
Schutzpflichten. Zunächst stehen Wanderarbei

9 Neuhauser / Birke (2021).
10 In der englischsprachigen Literatur wird vor allem der Begriff „migrant workers“ verwendet, der jedoch nicht zwischen Wanderarbeiter*innen 

und migrantischen Arbeiter*innen differenziert. 
11 UN, Human Rights Council (04.01.2018), Ziff. 10; Bell (2005); UN, Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

(28.08.2012), Ziff. 2; UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (10.08.2017), Ziff. 8; siehe auch: Deutsches Institut für  
Menschenrechte (2018).

12 Schmitz (2023), Rn. 252.
13 Davis / Kjaerum / Lyons (2021), S. 43.
14 Loschert / Kolb / Schork (2023), S. 16 f. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung als Ausfluss der Universalität der Menschenrechte hat den 

besonderen Schutz von Personen in vulnerablen Situationen zum Ziel. Migrant*innen befinden sich in einem fremden Staat grundsätzlich in 
einer vulnerablen Situation, sind also einem größeren Risiko der Verletzung ihrer Rechte ausgesetzt. 

15 Auch die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sehen vor, dass Staaten innerhalb ihres hoheitlichen 
Zuständigkeitsbereichs Personen vor Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen schützen, vgl. United Nations (2011), S. 5 f., 13 f. 
Staaten sollen hierfür etwa Handlungsanleitungen für Unternehmen bereitstellen, wie diese ihrer Verantwortung gegenüber Menschen in 
besonders vulnerabler Lage, darunter Wanderarbeiter*innen, gerecht werden können.

16 Im Juli 2023 ist das Fakultativprotokoll zum Sozialpakt für Deutschland in Kraft getreten. Damit können Einzelpersonen und zivilgesellschaftli
che Akteure Verletzungen ihrer Sozialpaktrechte vor den UNSozialpaktausschuss bringen, siehe dazu auch: Deutsches Institut für Menschen
rechte (2023).

ter*innen in Deutschland die allgemeinen Grund
rechte zu, wie die Menschenwürde aus Artikel 1 
Grundgesetz, das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S 1 GG). Auch der all
gemeine Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG und 
das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG 
gelten für sie und verbieten sowohl ungerechtfertig
te Ungleichbehandlung als auch die Benachteili
gung aufgrund rassistischer Zuschreibung.

Wanderarbeiter*innen können sich also zunächst 
gegenüber dem Staat auf diese Rechte berufen und 
gegebenenfalls Eingriffe in ihre Rechte abwehren. 
Aus den Grundrechten erwachsen allerdings auch 
Schutzpflichten für den Staat zugunsten von Rechte
inhaber*innen. Das bedeutet, dass der Staat ein
greifen muss, wenn Private – etwa Unternehmen– 
diese Rechte verletzen.15 Auch Gesetze unterhalb 
der Verfassung gelten für Wanderarbeiter*innen 
und schützen sie vor Diskriminierung und anderen 
Rechtsverletzungen, so zum Beispiel das Allgemei
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Min
destlohngesetz (MiLoG). Auch der Internationale 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte der Vereinten Nationen (UNSozialpakt) ent
hält mehrere für Wanderarbeiter*innen besonders 
relevante Rechte, etwa das Recht auf Arbeit (Art. 6) 
und das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbe
dingungen (Art. 7).16 Die Europäische Sozialcharta 
beinhaltet mit Artikel 19 spezifische Rechte für 
Wanderarbeiter*innen, so etwa einen Anspruch auf 
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gleiche Arbeitsbedingungen sowie spezielle Schutz 
und Teilhaberechte ihrer Familien. 

Empfehlungen der Vereinten Nationen an 
Deutschland zum Schutz der Rechte von 
Wanderarbeiter*innen

Am 18. Dezember 1990 wurde die Konvention 
der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeitnehmer*innen und ihrer Fami
lienangehörigen (ICRMW) verabschiedet.17 Sie 
ist der einzige Kernmenschenrechtsvertrag, den 
Deutschland nicht ratifiziert hat. Im Rahmen des 
Allgemeinen Periodischen Überprüfungsverfah
rens durch den UNMenschenrechtsrat (UPR) 
erhielt Deutschland Ende 2023 mehrere Empfeh
lungen, die Konvention zu ratifizieren (vgl. 6.3).18 
Auch im letzten Staatenprüfungsverfahren 
Deutschlands zur Umsetzung des Internationa
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder  
Form von rassistischer Diskriminierung (ICERD) 
empfahl der zuständige Ausschuss im November 
2023 Deutschland, die Konvention zu ratifizie
ren. Der Ausschuss äußerte sich besorgt über 
die hohe Anzahl von Wanderarbeitnehmer*innen 
in prekären Arbeitsbedingungen sowie über 
Berichte, dass Wanderarbeiterinnen, vor allem in 
der häuslichen Betreuung,19 Arbeitsausbeutung 
ausgesetzt sind.20

17 UN, Generalversammlung (1990): Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
vom 18. Dezember 1990. https://www.institutfuermenschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICMW/
ICMW_Konvention.pdf (abgerufen am 16.09.2024).

18 Group of Experts on Actions against Trafficking in Human Beings (2023); UN, Human Rights Council (01.09.2023).
19 Schabram / Freitag (2022).
20 UN, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (21.12.2023).
21 Vgl. hierzu auch: Deutsches Institut für Menschenrechte, Berichterstattungsstelle Menschenhandel (2024), Kapitel 5, S.173 ff. 
22 Zum Verhältnis wissenschaftlicher und rechtlicher Konzepte siehe: Böhme (2024), S. 10 ff.
23 Das „Decent Work“Konzept der ILO umfasst mehr als die Formulierung individueller und kollektiver arbeitsbezogener Rechte und ist Teil eines 

umfassenden wirtschaftspolitischen Ansatzes, soziale Sicherheit und gute Arbeitsbedingungen für alle Menschen zu schaffen, vgl. Internatio
nal Labour Organization (1999); International Labour Organization (2017); siehe außerdem: Sen (2000).

24 Skrivankova (2010); kritisch hierzu: Fudge (2019).
25 Die ILO legt als tripartite Sonderorganisation der Vereinten Nationen internationale Arbeitsnormen fest mit dem Ziel der Förderung  

menschenwürdiger Arbeit, sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Ihre Definition Guter Arbeit findet durch die Ratifizierung der ILO 
Kernarbeitsnormen Deutschlands auch nationale Anwendung.

26 International Labour Organization (1930): Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs oder Pflichtarbeit. https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 (abgerufen am 16.09.2024).

Ausbeuterische Arbeit und Arbeitsausbeu
tung im deutschen, europäischen und 
internationalen Recht

Die Begriffe „ausbeuterische Arbeit“ oder 
„Arbeitsausbeutung“ 21 sind vielschichtig und 
werden je nach Kontext unterschiedlich verwen
det.22 In den Sozial und Politikwissenschaften 
wird ausbeuterische Arbeit meist entlang eines 
Kontinuums konzipiert, an dessen Beginn 
„decent work“ oder „Gute Arbeit“23 und an 
dessen Ende „Zwangsarbeit“ als Extremform 
ausbeuterischer Arbeit steht.24 Auch die Interna
tional Labour Organization (ILO, deutsch: Inter
nationale Arbeitsorganisation)25 verwendet ein 
ähnliches Konzept. Gute Arbeit ist laut der ILO 
gekennzeichnet durch die Freiheit der Beschäf
tigten, ein Arbeitsverhältnis einzugehen, abzu
lehnen oder wieder zu verlassen, über dessen 
Konditionen (kollektiv) zu verhandeln, durch 
einen angemessenen Lohn, insgesamt günstige, 
diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen und 
durch soziale Absicherung. Entsprechend ist 
Zwangsarbeit definiert als „jede Art von Arbeit 
oder Dienstleistung, die von einer Person unter 
Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird und 
für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung 
gestellt hat.“26 Zwischen den Polen „Gute Arbeit“ 
und „Zwangsarbeit“ gibt es eine Vielzahl von 
Arbeitsverhältnissen, die durch geringe oder 
gravierende Verstöße gegen Arbeits und 
Menschenrechte gekennzeichnet sind. 
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Das deutsche Recht ermöglicht Betroffenen,  
sich gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
zu wehren. Einschlägig sind hier vor allem die 
Arbeits(schutz)gesetze (s.o.), aber auch allgemei
ne zivilrechtliche Vorschriften, wie § 138 BGB, 
wonach (in Verbindung mit § 291 StGB) ein auffäl
liges Missverhältnis zwischen Arbeitsleistung und 
Vergütung als Lohnwucher und damit sittenwidrig 
gilt. Im Zuge der Umsetzung der europäischen 
Richtlinie RL 2011/36/EU gegen Menschen
handel und der Europaratskonvention gegen 
Menschenhandel wurden zudem einige Straf
tatbestände zu schwerer Arbeitsausbeutung, vor 
allem im Zusammenhang mit Menschenhandel, 
neu eingeführt beziehungsweise geschärft. Im 
§ 233 StGB gibt es den Straftatbestand der 
Ausbeutung der Arbeitskraft. Arbeitsausbeutung 
im strafrechtlichen Sinne ist demnach die 
Beschäftigung unter Ausnutzung einer persön
lichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder 
einer migrationsspezifischen Hilflosigkeit. Straf
bar ist zudem nach § 232 Abs.1 Nr. 1 b StGB der 
Menschenhandel zum Zwecke einer ausbeuteri
schen Beschäftigung. Eine solche liegt vor, wenn 
Arbeitsbedingungen in einem auffälligen Miss
verhältnis zu den Arbeitsbedingungen von Arbeit
nehmer*innen in einer vergleichbaren Beschäfti
gung stehen27 und zudem aufseiten des Täters 
rücksichtsloses Gewinnstreben vorliegt.28 

4.1 Entwicklungen im Berichtszeit
raum

Während des Berichtszeitraums (Juli 2023 – Juni 
2024) gab es mehrere Gesetzesänderungen in 
Deutschland, die für Wanderarbeiter*innen direkt 
oder indirekt relevant sind. Die Änderungen finden 
sich in einer Vielzahl von Gesetzen wieder, die teil

27 StGB, § 232 Abs. 1 S 2. Vgl. auch Art. 2 i EURichtlinie 2009/52/EG der Richtlinie über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen 
gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen. 

28 Eine kritische Evaluierung findet sich bei: Bartsch u. a. (2024). Einen ausführlichen Bericht zur Umsetzung der EUMenschenhandelsrichtlinie 
sowie der Europaratskonvention gegen Menschenhandel auch im Hinblick auf Strafverfolgung findet sich bei: Deutsches Institut für Men
schenrechte, Berichterstattungsstelle Menschenhandel (2024).

29 Das sogenannte FEG 2.0, das FEG ist seit März 2020 in Kraft. Für eine Übersicht siehe: Flüchtlingsrat Berlin e. V. (2023). 
30 Siehe speziell zu Menschenhandel betreffenden gesetzlichen Entwicklungen: Deutsches Institut für Menschenrechte, Berichterstattungsstelle 

Menschenhandel (2024).
31 Umfasst sind die Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. 

weise dem Migrationsrecht zuzuordnen sind, teil
weise aber auch Branchen regulieren. Im Folgenden 
wird ein Überblick über die wichtigsten Änderungen 
gegeben, die Wanderarbeiter*innen betreffen.

4.1.1 Migration und Arbeit 
Gesetzesänderungen im Bereich Migration und 
Arbeit haben in erster Linie das Ziel, eine arbeits
marktbezogene Migrationspolitik zu fördern. Dafür 
wurde im Berichtszeitraum zum Beispiel die Aner
kennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen 
vereinfacht und eine Entkopplung des Aufenthaltsti
tels vom konkreten Arbeitsplatzangebots eines spe
zifischen Arbeitsgebers erreicht.

Neuregelung zur Fachkräfteeinwanderung
Im Sommer 2023 hat der Bundestag das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung ver
abschiedet.29 Damit soll die arbeitsmarktbezogene 
Einwanderung nach Deutschland gefördert werden, 
unter anderem indem die Anerkennung von im Aus
land erworbenen Abschlüssen vereinfacht wird und 
der Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit 
künftig nicht an ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
gekoppelt ist.30 Neben den an die individuelle Qualifi
kation anknüpfenden Arbeitsmarktzugängen enthält 
das Gesetz auch Regelungen zur Anwerbung von 
Menschen ohne anerkannte Qualifikation. In Bran
chen mit besonders großem Bedarf können Arbeits
kräfte aus NichtEULändern auch ohne anerkannte 
Qualifikation für bis zu acht Monate bei tarifgebun
denen Arbeitgebern sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt werden; Anreisekosten hat der Arbeitge
ber zu tragen, sodass den Arbeitnehmer*innen nicht 
schon vor Arbeitsaufnahme Kosten entstehen, die 
sie vom Arbeitgeber abhängig machen. Zudem wur
de die Westbalkanregelung entfristet, wodurch ein 
festgelegtes Kontingent an Menschen aus dieser 
Region31 einen konkreten Arbeitsmarktzugang erhal

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14185– 77 – 
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



AUSBEUTERISCHE ARBEITS BEDINGUNGEN FÜR WANDER ARBEITER*INNEN78

ten kann. Das Kontingent wurde dabei auf 50.000 
Menschen jährlich verdoppelt.

Aus menschenrechtlicher Sicht sind insbesondere 
die Erleichterungen bei der Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen zu 
begrüßen. Gerade auf dem stark durch ein standar
disiertes und reguliertes Berufsbildungssystem 
geprägten deutschen Arbeitsmarkt hat die Anerken
nung von Qualifikationen eine herausragende 
Bedeutung für die individuelle Arbeitsmarktpositio
nierung.32 Erweiterte Möglichkeiten legaler Arbeits
migration sind zudem grundsätzlich positiv zu 
bewerten, da irreguläre Migration mit vielfachen 
Risiken (etwa Opfer von Menschenhandel zu wer
den) verbunden ist. Flankiert werden sollte die 
Regelung allerdings mit einer Sicherung des 
Zugangs für Migrant*innen zu Informationen über 
ihre Rechte. In Bezug auf Arbeitskräfte aus der 
Westbalkanregion wurde es versäumt, eine Rege
lung zur Tarifbindung in die Beschäftigungsverord
nung aufzunehmen, um (qualifikations)angemesse
ne Löhne zu sichern und Beschäftigte besser gegen 
Ausbeutung zu schützen.

Reform der Richtlinie über die kombinierte 
Arbeits und Aufenthaltserlaubnis 
Der mögliche Verlust der Aufenthaltserlaubnis stellt 
bislang insbesondere für Wanderarbeiter*innen mit 
geringen finanziellen Ressourcen einen wichtigen 
Grund dar, missbräuchliche und ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen hinzunehmen.33 

Die EURichtlinie über die kombinierte Erlaubnis  
(Single Permit Directive) trat im Mai 2024 in Kraft 
und regelt ein einheitliches und vereinfachtes 
Antragsverfahren für die Erteilung einer kombinier
ten Arbeits und Aufenthaltserlaubnis in der EU.34 
Deutschland muss die Richtlinie bis 2026 umsetzen.

32 Bushanska u. a. (2023), S. 8.
33 Europäische Kommission (01.12.2020): Inception impact assessment, Ares (2020)7238503; mit weiteren Nachweisen Weatherburn (2024).
34 Europäische Union (2024).
35 Solidar Foundation (14.03.2024).
36 Zu positiven Erfahrungen der fleischverarbeitenden Industrie mit dem Direktanstellungsangebot siehe Bundesministerium für Arbeit und  

Soziales (2024), S. 48 ff. 

Die Richtlinie beinhaltet ein (eingeschränktes) 
Recht, den Arbeitgeber zu wechseln, ohne dass die 
Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis davon betroffen 
ist. Außerdem werden neue Pflichten der Mitglied
staaten eingeführt, um geltendes Recht besser zu 
überwachen und Verstöße zu sanktionieren. Dazu 
gehört, wirksame Beschwerde und Rechtsschutz
verfahren für Inhaber*innen der sogenannten kom
binierten Erlaubnisse zu schaffen. 

Entsprechend wird die Reform von Organisationen, 
die sich für die Rechte von Arbeiter*innen einset
zen, überwiegend begrüßt.35 Es wird allerdings ent
scheidend darauf ankommen, die Reform im deut
schen Recht so umzusetzen, dass Betroffene die 
neuen Möglichkeiten auch tatsächlich nutzen. 
Deutschland sollte daher bei der Umsetzung einen 
sofortigen Arbeitsplatzwechsel in einem schnellen 
und einfachen Verfahren ermöglichen, welches 
lediglich die Kontrolle der Beschäftigungsbedingun
gen vorsieht.

4.1.2 Transportsektor 
Auch im Transportsektor gab es im Berichtszeitraum 
(Juli 2023 – Juni 2024) rechtliche Neuerungen, die 
auf den besseren Schutz von Beschäftigten im 
Bereich der Paketzustellung sowie von Kraft
fahrer*innen zielen. Subunternehmerstrukturen,  
die auch im Transportsektor sehr verbreitet sind, 
begünstigen die Unterschreitung arbeitsrechtlicher 
Standards. Kontrollpflichten sind ein Schritt in die 
richtige Richtung, ein Direktanstellungsgebot könn
te jedoch wirksamer gegen Ausbeutung schützen.36

Postrechtsmodernisierungsgesetz
Der am 14. Juni 2024 vom Bundestag angenomme
ne Entwurf des Postrechtsmodernisierungsgesetzes 
(PostModG) novelliert das Postrecht und stärkt den 
Schutz der Arbeitnehmer*innen. Künftig müssen 
alle Pakete ausliefernde Unternehmen eine Lizenz 
bei der Bundesnetzagentur beantragen, wobei auch 
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die Arbeitsbedingungen geprüft werden (§ 4 Abs. 2 
und 4 PostModG). Auftraggeber*innen sind ver
pflichtet, ihre Subunternehmen zu kontrollieren; bei 
Verstößen kann ein Bußgeld verhängt werden (§ 9 
i.V.m. § 111 PostModG).

Richtlinie zur Entsendung von Kraftfahrer*innen 
Bereits 2020 wurde die EURichtlinie zu fairerem 
Wettbewerb und besseren Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten im Straßenverkehrssektor ((EU) 
2020/1057) verabschiedet. Deutschland setzte die 
Richtlinie im Juni 2023 um,37 nachdem die Europäi
sche Kommission bereits ein Vertragsverletzungs
verfahren eingeleitet hatte.38

Die Richtlinie schafft unter anderem neue Rahmen
bedingungen für die Entsendung von Kraftfahrer*in
nen, eine Beschäftigung, die besonders häufig von 
Wanderarbeitnehmer*innen ausgeübt wird. Das 
Entsenderecht regelt unter anderem die Arbeitsbe
dingungen, wie etwa Höchstarbeitszeiten, Mindest
ruhezeiten und Ruhepausenzeiten. Auch Regelun
gen für die Vergütung sind festgeschrieben: So 
müssen entsendete Kraftfahrer*innen während 
ihrer Arbeit im EUAusland nach den Lohnregelun
gen des Mitgliedstaates, in den sie entsandt wur
den, vergütet werden. 

Leider sieht das Gesetz eine ganze Reihe an Aus
nahmetatbeständen vor, etwa für reine Transitfahr
ten, welche nicht nur das Schutzniveau senken, 
sondern es auch erschweren, die Einhaltung des 
Gesetzes zu kontrollieren. Die Stärkung des Arbeits
schutzes von Kraftfahrer*innen ist insgesamt posi
tiv für den Schutz von Wanderarbeiter*innen. Abzu
warten bleibt, ob es gelingt, die Durchsetzung der 
Rechte zu stärken und häufig genutzte Umgehungs
möglichkeiten, wie die Beschäftigung über Schein
selbständigkeit, zu verhindern. Eine weniger kom
plexe Regelung würde es zudem den Betroffenen 
erleichtern, auch selbst die Einhaltung ihrer Rechte 
geltend zu machen.39

37 Bundesgesetzblatt 30.06.2023.
38 Deutscher Bundestag (2023), S. 37.
39 Berichterstattungsstelle Menschenhandel 2024, S. 158.
40 Vgl. zur Fallschilderung Luig (2024).

4.1.3 Arbeitsschutz in der Landwirtschaft
Ob beim Spargelstechen oder bei der Erdbeerernte 
– auch in Deutschland setzt die Landwirtschaft auf 
Wanderarbeiter*innen, vorwiegend aus Osteuropa: 
Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2023 
insgesamt 242.800 Menschen als Saisonarbei
ter*innen beschäftigt – knapp 30 Prozent der 
Beschäftigten im Sektor. Die Arbeitsbedingungen 
sind häufig hart und können mit Gesundheitsrisken 
verbunden sein.

Ratifikation ILOKonvention Nr. 184 
Am 12. Juni 2024 hat Deutschland die ILOKonventi
on Nr. 184 über den Arbeitsschutz in der Landwirt
schaft ratifiziert. Damit ist diese unmittelbar gelten
des Recht in Deutschland. Ziel der Konvention ist 
es, die Arbeits und Unterbringungsbedingungen in 
der deutschen Landwirtschaft zu verbessern. 
Obgleich die Mehrzahl der Saisonarbeiter*innen 
mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
wird, kommt es immer wieder zu Arbeitsausbeutung 
und Rechtsverletzungen in landwirtschaftlichen 
Betrieben, wie das Fallbeispiel im folgenden Kasten 
zeigt. 

Fallbeispiel: Arbeitsausbeutung in der 
deutschen Landwirtschaft

Ein rumänischer Saisonarbeiter berichtete 2023 
der Beratungsstelle Arbeit und Leben in Nord
rheinWestfalen von Rechtsverletzungen in 
einem Landwirtschaftsbetrieb, darunter Bedro
hung, sexuelle Nötigung und Körperverletzung. 
Vorarbeiter hätten Frauen Arbeitserleichterun
gen für sexuelle Gegenleistungen versprochen. 
Die Arbeitszeiten betrügen täglich bis zu 12 
Stunden, Überstunden würden mithilfe eines 
intransparenten Bonuspunktesystems berechnet 
und nur teilweise ausgezahlt. Der Beschwerde
führer erstattete Anzeige und wurde gekündigt, 
verlor damit Arbeitsplatz und Unterkunft.40 
Andere mutmaßliche Opfer wollten aus Angst 
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vor Konsequenzen nicht aussagen.41 Es kam zu 
einem Strafverfahren gegen die beschuldigten 
Vorarbeiter. Dieses endete mit einem Frei
spruch.42

Die ILOKonvention Nr. 184 will solchen Missstän
den abhelfen, sie enthält unter anderem Regelun
gen in Bezug auf Zeit und Saisonarbeiter*innen 
sowie Bestimmungen zu Präventions und Schutz
maßnahmen, die den Arbeits und Gesundheits
schutz betreffen. Auch Mindestanforderungen an 
Unterkünfte sind gemäß Artikel 19 Bestandteil des 
Abkommens.43 Die Beratungsstelle Initiative Faire 
Landarbeit begrüßt die Ratifikation des Abkom
mens.44 Aus menschenrechtlicher Sicht hat das 
Abkommen Potenzial, die Rechte von besonders 
vulnerablen Arbeitskräften in der Landwirtschaft  
zu stärken. 

Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrar
politik
Auch die Reform der Gemeinsamen Europäischen 
Agrarpolitik (GAP)45 enthält Bestimmungen, die die 
Rechte von Beschäftigten im Agrarsektor stärken. 
Das GAPKonditionalitätenGesetz, welches die 
europäischen Vorgaben umsetzt, wurde am 5. Juli 
2024 vom Bundestag beschlossen46 und hat am  
27. September 2024 den Bundesrat passiert.47

Durch die Reform wird eine Soziale Konditionalität 
eingeführt.48 Das bedeutet, dass Landwirte Direkt
zahlungen der EU im Rahmen der GAP nur dann 
erhalten, wenn sie unter anderem bestimmte 

41 Die Beratungsstelle berichtete von ihr vorgelegten heimlichen Handymitschnitten, die jedoch gerichtlich nicht verwendet werden konnten.
42 Dies wurde durch Akteneinsicht in die entsprechende Strafakte am 27. Juni 2024 verifiziert. Zu den Gründen des Freispruchs fanden sich in 

der Akte keinerlei Hinweise. Ermittlungen zu vorgeworfenen Sexualdelikten zum Nachteil einiger Saisonarbeiterinnen wurden in einem 
getrennten Verfahren, dessen Ausgang nicht verifiziert werden konnte, geführt. Auch die Vorwürfe gegen den Betriebsinhaber wegen u. a. 
Schwarzarbeitsdelikten und Verstößen gegen Arbeits(schutz)normen wurden (ohne Angabe eines Aktenzeichens) abgetrennt und konnten 
daher nicht weiter nachverfolgt werden.

43 Siehe dazu auch DGB (2023).
44 Vgl. Initiative Faire Landarbeit, S. 34.
45 Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik beinhaltet Regeln und Subventionen für die Landwirtschaft und macht mehr als 30 Prozent des  

EUHaushalts aus, vgl. Europäische Kommission (01.12.2020), a.a.O.
46 Deutscher Bundestag (2024).
47 Bundesrat 27.09.2024.
48 Europäische Kommission (01.12.2020), a.a.O.; Hentschel (08.02.2024). 
49 Industriegewerkschaft BauenAgrarUmwelt (21.05.2008): Pressemittteilung: IG BAU: AgrarGesundheitsCheck braucht Gesundheitsschutz. 

https://igbau.de/Binaries/Binary4942/pm352008ArbeitsschutzinEUAgrarpolitik21.5.pdf (abgerufen am 16.09.2024); Hentschel 
(08.02.2024).

50 Für einen Überblick über die gesetzlichen Neuerungen in Europa siehe Kapitel 5 dieses Berichts. 

arbeits(schutz)rechtliche Vorschriften einhalten. Mit 
der Einführung der sozialen Konditionalität wird 
eine seit vielen Jahren bestehende gewerkschaftli
che Forderung für eine gerechtere Agrarsubventi
onspolitik49 umgesetzt. 

Aus menschenrechtlicher Perspektive ist die Bin
dung von Subventionszahlungen an die Einhaltung 
arbeits(schutz)rechtlicher Mindeststandards zu 
begrüßen. Gerade in der Landwirtschaft bleibt  
der Bedarf an Saisonarbeitskräften hoch und wird  
vorwiegend durch Wanderarbeitnehmer*innen 
gedeckt. Damit es aber tatsächlich zu einer Verbes
serung der Situation für die Beschäftigten kommt, 
muss das vorgesehene Kontroll und Sanktionssys
tem konsequent zur Anwendung kommen.

4.1.4 Arbeitsausbeutung und Lieferketten
sorgfaltspflichten
Viele Produkte, die in Deutschland konsumiert wer
den, haben aufgrund globalen Wirtschaftens eine 
lange Wertschöpfungs oder Lieferkette.50 Innerhalb 
dieser globalen Wertschöpfungs und Lieferketten 
kommt es immer wieder zu Fällen von Arbeitsaus
beutung, von der Wanderarbeiter*innen besonders 
betroffen sind. Weltweit werden zum Beispiel in der 
Landwirtschaft und damit in der Nahrungsmittellie
ferkette migrantische Arbeitskräfte und Wanderar
beiter*innen für harte körperliche und schlecht 
bezahlte Arbeit eingesetzt. Zahlreiche Berichte ver
weisen auf ausbeuterische Praktiken innerhalb und 
außerhalb Europas: In Italien, Spanien oder Griechen
land beispielsweise ernten überwiegend  
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migrantische Arbeitskräfte Obst und Gemüse und 
ziehen mit der jeweiligen Erntezeit von Betrieb zu 
Betrieb.51 Sie leben meist in Zeltstätten ohne Anbin
dung an Hygieneeinrichtungen oder sonstige Infra
struktur.52 In vielen Fällen haben sie einen ungesi
cherten Aufenthaltsstatus, was ihre Vulnerabilität 
für Arbeitsausbeutung vergrößert.53 Auch in außer
europäischen Lieferketten ist die Landwirtschaft ein 
Risikosektor, wie Beispiele von der Bananen und 
Ananasernte in Ecuador und Costa Rica zeigen. Auf 
den Plantagen, die zu den Zulieferbetrieben großer, 
auch deutscher Supermarktketten gehören, sind 
Wanderarbeiter*innen beschäftigt, deren Arbeits
rechte systematisch verletzt werden, so eine 
Beschwerde nach dem Lieferkettensorgfaltspflicht
engesetz (LkSG) von November 2023.54 

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (in Kraft 
seit Januar 2023, kurz LkSG) und die neu umzuset
zende europäische Richtlinie zu unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten im Bereich der Nachhaltigkeit55 
zielen auf die Verbesserung der menschenrechtli
chen Lage in Lieferketten durch in Deutschland 
ansässige Unternehmen. Im Blick sind dabei zuerst 
oft die globalen Lieferketten und Schutzlücken im 
transnationalen Wirtschaftsverkehr. Die Geltung 
des LkSG ist jedoch nicht auf das Ausland begrenzt, 
das Gesetz erfasst auch die inländischen Lieferket
ten (vgl. Art. 2 Abs. 5 LkSG). Unternehmen, die 
unter das LkSG fallen, müssen bis Ende 2024 einen 
Bericht über die Erfüllung der im Gesetz veranker
ten Sorgfaltspflichten bei der zuständigen Behörde 
einreichen, dem Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA).

51 Fernández García / MolineroGerbeau / Sajir (2023); RuizRamírez / CastilloRojasMarcos / MolineroGerbeau (05.06.2024).
52 RodríguezGuerrero u. a. (2024).
53 RuizRamírez / CastilloRojasMarcos / MolineroGerbeau (05.06.2024).
54 Business & Human Rights Resource Centre (03.11.2023): Deutsches Lieferkettengesetz: NGOs werfen REWE & EDEKA in BAFABeschwerde vor, 

gegen Sorgfaltspflichten verstoßen zu haben. https://www.businesshumanrights.org/de/neustemeldungen/deutscheslieferkettengesetz
ngoswerfenreweedekainbafabeschwerdevorgegensorgfaltspflichtenversto%C3%9Fenzuhaben/; Tagesschau (03.11.2023): Missachten 
Edeka und Rewe das Lieferkettengesetz? Beschwerde eingereicht. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/oxfambeschwer
deedekarewe100.html (beide abgerufen am 16.09.2024).

55 Ein sogenanntes europäisches Lieferkettengesetz in Form einer Richtlinie wurde im Juli 2024 verabschiedet und wird nach der Umsetzungs
frist alle EUMitgliedstaaten verpflichten, nationale Lieferkettengesetze zu verabschieden bzw. ihre bestehenden Gesetze anzupassen. Siehe 
dazu auch Kapitel 5 in diesem Bericht.

56 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (2022), S. 9.
57 Vgl. § 2 LkSG.

Das LkSG verpflichtet Unternehmen zur Achtung 
von Menschen und Umweltrechten entlang ihrer 
weltweiten Lieferketten. Hierzu werden ihnen Sorg
faltspflichten auferlegt (§ 3 LkSG). Zum Beispiel 
müssen sie die menschen und umweltrechtlichen 
Risiken ermitteln, die innerhalb der eigenen Liefer
kette bestehen könnten. Ein Risiko für Menschen
rechtsverstöße liegt beispielsweise vor, wenn eine 
große Zahl von Wanderarbeiter*innen in der Liefer
kette oder an Produktionsstandorten beschäftigt 
wird.56 Zudem müssen sich Unternehmen entlang 
ihrer Lieferketten im Rahmen ihrer Geschäftstätig
keit an arbeitsbezogene Menschenrechte halten. 
Das sind, um nur einige zu nennen, die Verpflich
tung, einen angemessenen Lohn zu zahlen, sowie 
das Gebot, den Arbeitsschutz und die Koalitionsfrei
heit zu beachten sowie keine Ungleichbehandlung 
der Beschäftigten zuzulassen.57

4.2 Im Fokus

Im Folgenden wird anhand von zwei Fällen darge
stellt, von welchen Rechtsverletzungen Wanderar
beitnehmer*innen betroffen sind und welche Fakto
ren diese Verstöße begünstigen. 

4.2.1 Fallbeispiel aus dem Transportsektor: 
Gräfenhausen
Die Relevanz des LkSG für inländische Lieferketten 
illustrieren öffentliche Proteste von LkwFahrern, 
die im Frühjahr 2023 begannen. Auf der hessischen 
Raststätte Gräfenhausen versammelten sich im 
April 2023 circa 60 LkwFahrer, um wegen ausste
hender Löhne in Höhe von rund 100.000 Euro zu 
protestieren. Die mehrheitlich aus Usbekistan und 
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Georgien stammenden Fahrer waren Subunterneh
mer des gleichen Transportunternehmens. Das 
Unternehmen versuchte, den Streik58 gewaltsam zu 
beenden und die Fahrer zur Freigabe der Lkws zu 
zwingen,59 was durch das Eingreifen der Polizei ver
hindert wurde. Die gewaltvolle Auseinandersetzung 
endete mit der Festnahme des Leiters des Spediti
onsunternehmens. Die Löhne wurden daraufhin von 
der Spedition ausbezahlt.60 

Nur drei Monate später versammelten sich erneut 
innerhalb weniger Tage 150 Fahrer in Gräfenhausen 
mit dem gleichen Anliegen, diesmal ging es um aus
stehende Löhne in Höhe von insgesamt 500.000 
Euro. Ein breit gefächertes Netzwerk an Unterstüt
zer*innen sowie die Entschlossenheit der Streiken
den, die Entbehrungen bis hin zum Hungerstreik auf 
sich nahmen, brachten große mediale Aufmerksam
keit. Diesmal wurde das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) tätig, das die Einhaltung 
des LkSG überwacht. Das BAFA ermittelte vor Ort 
und wandte sich an die auftraggebenden Unterneh
men, die ihre Waren mit den Lkws transportieren  
ließen und die die Spedition beauftragt hatten.61  
Daraufhin zahlten die auftraggebenden Unternehmen 

58 Wir verwenden den Begriff Streik hier nicht im streng juristischen Sinne: Die LkwFahrer waren weder als Arbeitnehmer angestellt, noch  
hatten Gewerkschaften oder eine Kollektivvertretung zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Sie zielten auch nicht auf einen Tarifvertrag. Somit 
fehlen technische Voraussetzungen für den Streik nach deutschem Rechtsverständnis. Es spricht jedoch einiges dafür, dass die Subunter
nehmereigenschaft lediglich rechtsmissbräuchlich zur Aushebelung arbeitsrechtlicher Standards bestand. Nicht nur die Fahrer selbst, auch 
Gewerkschaften und das BAFA sprechen daher im Ergebnis zutreffend von einem Streik (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(16.10.2023): Pressemitteilung: Bessere Arbeitsbedingungen in der Transportbranche: Austausch zu Sorgfaltspflichten in der Praxis. https://
www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Lieferketten/2023_17_arbeitsbedingungen_transportbranche.html (abgerufen am 
16.09.2024)).

59 Frankfurter Allgemeine Zeitung (07.04.2023): „Paramilitärischer Schlägertrupp“ bedroht streikende Fernfahrer. https://www.faz.net/aktuell/
rheinmain/paramilitaerischerschlaegertruppbedrohtstreikendefernfahrer18807901.html; Merkur (10.11.2023): Nach schwerem Unfall 
auf Baustelle in Hamburger Hafencity: Fünfter Arbeiter tot. https://www.merkur.de/welt/unfallmehrerepersonenarbeitertotverunglueckt
detailsnewshamburgzr92644748.html; Lanzinger, Ralf (12.04.2023): Schläger an der A 5 in Gräfenhausen. Berliner Solidaritätsbekundung 
für Fahrer. https://www.eurotransport.de/artikel/schlaegerandera5ingraefenhausenberlinersolidaritaetsbekundungfuerfahrer 
11222965.html; zdf heute (07.04.2023): Mehrere Festnahmen an A5. LkwFahrerProtest: „Schlägertrupp“ vom Chef. https://www.zdf.de/
nachrichten/panorama/lkwstreikgraefenhausensecurityspeditionpolenfestnahmen100.html (alle abgerufen am 16.09.2024).

60 Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat mit der Nichtregierungsorganisation „Road Transport Due Diligence (RTDD)“ am 26.04.2024 
ein Interview geführt. RTDD war Hauptansprechpartner für die streikenden Fahrer und stand in engem Austausch mit dem BAFA und den auf
traggebenden Unternehmen, deren Lieferketten betroffen waren. RTDD führte u. a. vor Ort ein LieferkettenMapping durch, sammelte also 
Informationen über die Zulieferbeziehungen aus Interviews mit den streikenden Fahrern und gab diese dann an die auftraggebenden Unter
nehmen weiter.

61 Frankfurter Allgemeine Zeitung (21.03.2024): BafaChef zu LkwStreik: „Hatte Angst, dass es Tote gibt“. https://www.faz.net/aktuell/rhein
main/wirtschaft/bafachefzulkwstreikingraefenhausenhatteangstdassestotegibt19600868.html (abgerufen am 16.09.2024).

62 Vgl. Fn 60.

– nicht die Spedition – die ausstehenden Löhne und
die Fahrer beendeten ihren Streik.

Es waren nicht allein das BAFA und die auftragge
benden Unternehmen, die den Fahrern zu ihrem 
Recht verhalfen. Insbesondere die deutschen 
Gewerkschaften, die Kirchen und mehrere Nichtre
gierungsorganisationen unterstützten die Proteste. 
Maßgeblich hat letztlich die Nichtregierungsorgani
sation „Road and Transport Due Diligence“, die sich 
auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Trans
port und Logistikbereich spezialisiert hat, die 
Durchsetzung des Lohnanspruchs bewirkt.62

Die Ereignisse in Gräfenhausen veranschaulichen 
das Potenzial des LkSG für inländische Lieferketten 
und zeigen, dass von Arbeitsausbeutung Betroffene 
sich durchaus erfolgreich wehren können. Damit 
sind die strukturellen Probleme der Transportbran
che allerdings nicht behoben. Insbesondere die 
andauernde und weit verbreitete Praxis der Unter
auftragsvergabe an Subunternehmen auf Transport
börsen, bei denen der Preis bereits von den Auf
traggebern festgelegt wird und keinen Verhand
lungsspielraum für Subunternehmen offenlässt, 
begünstigt systematische Verletzungen der Rechte 
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der am untersten Ende der Subunternehmerkette 
stehenden Fahrer*innen.63 Bei dem Streik in Grä
fenhausen wurden auch die prekären Lebensbedin
gungen der Fahrer*innen deutlich, die über lange 
Zeiträume hinweg in ihren Lkws leben, ohne freien 
Zugang zu Sanitäranlagen.64 Für die Novellierung 
der LkwMaut im Oktober 2023 forderten daher 
unter anderem Gewerkschaften, ähnlich dem einge
führten CO2Aufschlag, eine zweckgebundene Sozi
almaut, um die Lebensbedingungen der Fahrer zu 
verbessern. Sie wurde jedoch nicht eingeführt. 

Wie der Fall der Streikenden von Gräfenhausen ver
deutlicht, sind Wanderarbeiter*innen in Deutsch
land besonders häufig von illegalen Beschäftigungs
praktiken betroffen, etwa wenn Löhne zurückgehal
ten werden. Hinzu kommen legale Praktiken, mit 
denen die mit einem Arbeitsvertrag einhergehende 
Verantwortung für die Beschäftigten an Subunter
nehmen ausgelagert wird. Diese beschäftigen die 
Arbeitskräfte zu schlechteren Bedingungen als das 
Auftragsunternehmen.65 Das führt zu einer Frag
mentierung der Belegschaft, die sich so schlechter 
kollektiv organisieren kann.66 Ähnliche Probleme 
gibt es auch in anderen Branchen: Für die Fleisch
wirtschaft wurde in Reaktion auf während der 
Covid19Pandemie bekannt gewordene Missstände 
beispielsweise ein (begrenztes) Subunternehmer
verbot sowie eine Pflicht zur elektronischen Arbeits
zeiterfassung eingeführt.67 Die Evaluation des 
Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten 
in der Fleischwirtschaft zeigt, dass sich die Rechts
durchsetzung dadurch tatsächlich verbessert hat, 

63 BR 24 (18.04.2024): Verletzter Fernfahrer: „Kriminelle Praxis“ in der Logistik? https://www.br.de/nachrichten/bayern/kriminellepraxisin
derlogistikverletzterlkwfahrer,UA25nNW; Deutsche VerkehrsZeitung (05.03.2024): BAFAPräsident fordert Veränderungen von der Trans
portbranche. https://www.dvz.de/unternehmen/strasse/detail/news/bafapraesidenttorstensafarikfordertveraenderungenvonder
transportbranche.html (beide abgerufen am 16.09.2024).

64 Deutsche Bundesregierung (2024): Für mehr Klimaschutz im Güterverkehr. Reform der LkwMaut. https://www.bundesregierung.de/bregde/
aktuelles/lkwmautco22194574 (abgerufen am 16.09.2024); VerkehrsRundschau Online (18.09.2023): DGB und Verdi fordern eine Sozial
maut. https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/transportlogistik/dgbundverdiforderneinesozialmaut3436373 (abgerufen am 
16.09.2024). 

65 Eine Übersicht gibt es hier: Loschert / Kolb / Schork (2023), S. 23 ff.
66 Ebd., S. 25.
67 Friedrichsen (28.05.2020).
68 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), S. 102 ff.
69 Vgl. ebd., S. 140 ff.
70 EUBürger*innen haben einen sogenannten privilegierten Arbeitsmarktzugang im Vergleich zu NichtEUBürger*innen. Das bedeutet, dass sie 

ohne zusätzliche Genehmigungen in Deutschland arbeiten dürfen. NichtEUBürger*innen hingegen müssen in der Regel eine Arbeitserlaubnis 
beantragen.

71 Hierzu ausführlich: European Union Agency for Fundamental Rights (2021).

weil etwa Rechtsverstöße leichter geprüft und nach
gewiesen werden können. Sie macht jedoch auch 
deutlich, dass eine Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen damit nicht automatisch und flächende
ckend eintritt.68 Zudem bleibt die Gesamtsituation 
vieler Wanderarbeiter*innen prekär und die Frag
mentierung der Belegschaft lässt sich nicht allein 
durch die formale Betriebsintegration überwinden. 
Vielfach begegnen Wanderarbeiter*innen selbst 
Arbeitsschutzbehörden und Gewerkschaften mit 
Misstrauen.69 

Hierbei kann auch die migrationsspezifische Ver
letzlichkeit zum Tragen kommen: Wanderarbei
ter*innen ohne privilegierten Arbeitsmarktzugang70 
befinden sich regelmäßig in einer gesteigerten 
Abhängigkeit gegenüber ihrem Arbeitgeber. Zudem 
geraten Wanderarbeiter*innen selbst dann, wenn 
eine strafbare Arbeitsausbeutung im Raum steht, 
nicht selten selbst als Verdächtige in steuer oder 
aufenthaltsrechtlichen Delikten in den Fokus der 
Strafverfolgungsbehörden.71 

Die Arbeitsschutzbehörden geben zudem bei nicht 
gezahlten Sozialabgaben oder Verstößen gegen den 
Mindestlohn keine Informationen an Betroffene  
weiter, was es diesen selbst in behördlich dokumen
tierten Fällen schwer macht, ihre Rechte durchzu
setzen. Selbst Wanderarbeiter*innen aus EUStaa
ten können in eine verstärkte Abhängigkeit vom 
Arbeitgeber geraten, insbesondere weil sie nach § 7 
SGB II und § 23 SGB XII von existenzsichernden 
Leistungen ausgeschlossen sind, wenn sie sich 
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allein zu Arbeitszwecken oder erst für eine kurze 
Zeit in Deutschland aufhalten.72

Die Folgen für die Betroffenen können schwerwie
gend sein, und nur selten kommt es zu Wiedergut
machung. Dies illustrieren die Zustände im Bau
gewerbe, im Folgenden beispielhaft ausgeführt 
anhand der Hamburger HafenCity, auf deren Bau
stellen es im Berichtszeitraum zu schwerwiegenden 
Verletzungen der Rechte von Wanderarbeitnehmern 
kam. 

4.2.2  Fallbeispiel aus der Baubranche: 
Hamburg 
Die Baubranche war in den letzten Jahrzehnten  
starken strukturellen Veränderungen unterworfen. 
Der ohnehin auf die Unternehmen wirkende hohe 
Kostendruck schafft einen Anreiz für rechtswidrige 
Praktiken der Lohnkostensenkung zulasten der 
Beschäftigten.73 Auch bei Bauprojekten kommen  
in der Regel eine große Zahl verschiedenster Sub
unternehmen zum Einsatz,74 und die meisten Unter
nehmen beschäftigen nur noch wenig eigenes Per
sonal.75 Die hohe Fluktuation der am Bau beteilig
ten Akteure und Beschäftigten erschwert es, die 
Einhaltung von Mindeststandards für Beschäftigte 
wirkungsvoll zu kontrollieren. Verstöße durch aus

72 Brücher / Nakielski (2020); Loschert / Kolb / Schork (2023), S. 28 ff.
73 Speziell zur Problematik der Beschäftigung in Helfertätigkeit bei Übernahme von Fachkräftetätigkeit, siehe: Baumgarten / Beck / Firus (2024); 

für eine umfassende Darstellung siehe: Bosch / Hüttenhoff (2022), S. 19 ff.
74 Ebd., S. 39 ff.
75 Hüttenhoff (2023), S. 9; vgl. auch Kraus (17.02.2023).
76 Bosch / Hüttenhoff (2022), S. 297 f.
77 Ebd., S. 38.
78 Ebd., S. 53.
79 SperneacWolfer (2023), S. 190.
80 Baumgarten / Beck / Firus (2024). 
81 Siehe nur den bekannten Fall der „Mall of Shame“ in Berlin, bei dem die nicht bezahlten rumänischen Arbeiter am Ende leer ausgingen: Erga

zina (26.02.2020); taz (16.10.2019): Kommentar Urteil zur Mall of Berlin: Sklaverei im Herzen Berlins. https://taz.de/KommentarUrteilzur
MallofBerlin/!5629537/ (abgerufen am 16.09.2024); vgl. Bundesarbeitsgericht (2019): BAG Bürgenhaftung für Arbeitsentgeltansprüche, 
Urteil vom 16.10.2019, 5 AZR 241/18.

82 Hüttenhoff (2023); taz (02.11.2023): „Die auszubeuten, ist einfacher“. Schlecht bezahlte Arbeit am Bau. Interview mit Lena Thombansen. 
https://taz.de/SchlechtbezahlteArbeitamBau/!5970539/ (abgerufen am 16.09.2024).

83 Die folgende Falldarstellung stützt sich auf Medienberichte sowie auf schriftliche kleine Anfragen der Abgeordneten Stoot und Fritsche (DIE 
LINKE) sowie Thering (CDU) der Hamburgischen Bürgerschaft. Zudem stellte das Deutsche Institut für Menschenrechte Anfragen an die 
Staatsanwaltschaft Hamburg zum Verfahrensstand sowie an den Investor UnibailRodamcoWestfield und führte Hintergrundgespräche mit 
dem Anwalt einer Hinterbliebenenfamilie sowie dem Regionalleiter der IG Bau Hamburg.

84 NDR (13.11.2023): Unfall auf Baustelle in der Hafencity: Fünfter Bauarbeiter gestorben. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Unfall
aufBaustelleinderHafencityFuenfterBauarbeitergestorben,arbeitsunfall172.html (abgerufen am 16.09.2024); Merkur (10.11.2023), a.a.O 
(Fn 59). 

ländische Subunternehmen werden kaum grenz
überschreitend verfolgt.76 Dabei ist die Arbeit auf 
dem Bau besonders unfallträchtig,77 gute Qualifizie
rung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards 
haben daher große Bedeutung für die Gesundheit 
der Beschäftigten.78  

Bereits seit Jahren werden immer wieder Fälle 
bekannt, in denen Wanderarbeiter auf dem Bau 
ihren Lohn nicht oder nur teilweise ausgezahlt 
bekommen.79 Zudem werden sie häufig informell 
beschäftigt und unterhalb ihres Qualifizierungsni
veaus eingestuft und dadurch zu gering entlohnt.80 
Selbst wenn sich Betroffene gerichtlich wehren, 
gehen sie oft leer aus, da sie aufgrund der verschie
denen Unterauftragsverhältnisse meist nicht direkt 
gegen den Bauherrn oder Generalunternehmer vor
gehen können.81 Expert*innen gehen davon aus, 
dass sich mittlerweile Netzwerke und Strukturen 
systematischer Ausbeutung von Wanderarbeiter*in
nen etabliert haben.82 

Am 30. Oktober 2023 verstarben fünf Bauarbeiter 
auf einer Großbaustelle in Hamburg HafenCity83 
infolge des Einsturzes eines Baugerüstes.84 
Zunächst war unklar, um wen es sich bei den  
Verunfallten handelte und ob sie aus Bulgarien oder 
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Albanien stammten.85 Bulgar*innen benötigen, da 
sie EUBürger*innen sind, anders als Albaner*in
nen, keine Arbeitserlaubnis. Die Arbeiter waren mit 
gefälschten Baustellenausweisen unterwegs.86 
Unbekannt ist bis heute, von wem die Arbeiter ihre 
Ausweise erhielten und für wen sie genau arbeite
ten.87 Der Investor der Großbaustelle, Unibail
RodamcoWestfield, verweist auf seinen Ethikkodex 
sowie schriftliche Vertragsklauseln mit beauftrag
ten Baufirmen. Beauftragte Fachfirmen würden 
Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben überprü
fen. Es gab keinen die gesamte Baustelle koordinie
renden Generalunternehmer, sodass sich die  
Verantwortlichkeiten in diesem Fall besonders 
schwierig nachvollziehen lassen.88 Auch die Stadt 
Hamburg hat keinerlei Kenntnis über die auf der 
Baustelle tätigen Unternehmen89 – obgleich sie die
ses Bauprojekt beauftragt und damit die entspre
chende Verantwortung hat.90 Auch die bei einer 
Schriftlichen Kleinen Senatsanfrage gestellte Frage 
danach, wann die in der HafenCity tätigen Unter
nehmen auf die Einhaltung von Arbeitsstandards 
überprüft wurden, ließ der Senat der Stadt Ham
burg mit einem Verweis auf den Datenschutz unbe

85 NDR (23.12.2023): Jahresrückblick 2023, Teil 4: Baustellenunfall in der Hafencity. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Jahresrueckblick
2023Teil4BaustellenunfallinderHafencity,jahresrueckblick2146.html; vgl. Zeit Online (30.10.2023): Zahl der Toten nach Unfall auf Ham
burger Baustelle steigt auf vier. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/202310/hamburgunfallbaustelleviertote (beide abgeru
fen am 16.09.2024).

86 Spiegel Online (12.05.2024): Tod auf der ShoppingmallBaustelle. Das kurze Leben des Alfred Visha. https://www.spiegel.de/panorama/
hamburgtotealbanischeschwarzarbeiterinderhafencitydaskurzelebendesalfredvishaae5d46265bd7b4bce83cfe69939126d8d 
(abgerufen am 16.09.2024).

87 Ebd.; Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
88 Spiegel Online (12.05.2024), a.a.O.; Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
89 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (10.11.2023a), Antwort zu Frage 5.
90 Vgl. hamburg.de (2024): Hafencity. Moderne Architektur an der Elbe. https://www.hamburg.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten/hafencity 

334014 (abgerufen am 16.09.2024).
91 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (10.11.2023a), Antwort zu Frage 7.
92 Ebd., Antwort zu Frage 11.
93 Auskunft der Staatsanwaltschaft Hamburg vom 7. Juni 2024. 
94 Ebd.; Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
95 Spiegel Online (12.05.2024), a.a.O; NDR (21.05.2024): Tödlicher HafencityUnfall: Angehörige warten noch auf Aufklärung. https://www.ndr.

de/fernsehen/sendungen/panorama3/ToedlicherHafencityUnfallAngehoerigewartennochaufAufklaerung,unfallhafencity104.html (abge
rufen am 16.09.2024).

96 Spiegel Online (12.05.2024), a.a.O.
97 taz (21.11.2023): Lange Mängelliste vor dem Einsturz. BaustellenUnfall in Hamburgs Hafencity. https://taz.de/BaustellenUnfallinHam

burgsHafencity/!5974413/; Frankfurter Allgemeine Zeitung (14.11.2023): Tödlicher Unfall geschah nach Feststellung von Mängeln. https://
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hafencitytoedlicherunfallgeschahnachfeststellungvonmaengeln19314322.html; Zeit Online 
(25.04.2024): Auf Biegen und Brechen. Überseequartier in der HafenCity. https://www.zeit.de/2024/18/ueberseequartierhafencity 
baustellebrandtote/komplettansicht (alle abgerufen am 16.09.2024); vgl. auch Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
(10.11.2023b). 

98 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (10.11.2023a), (10.11.2023b), Antwort zu Frage 6.

antwortet.91 Mangels entsprechender Erfassung 
fehlen zudem Informationen über den Zusammen
hang von Arbeitsschutzverstößen und eingeleiteten 
strafrechtlichen Ermittlungen.92

Die Staatsanwaltschaft Hamburg führt ein Ermitt
lungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Ver
dachts der fahrlässigen Tötung (Stand September 
2024).93 Einsturzursache sowie etwaige strafrechtli
che Verantwortlichkeiten sind bis dato nicht 
geklärt.94 Es liegen Berichte vor, wonach das einge
stürzte Gerüst überladen gewesen sei.95 Arbeiter 
berichteten zudem von mangelnden Sicherheitsvor
kehrungen und hohem Zeitdruck.96 

Es gab auch weitere schwere Unfälle, vor und nach 
dem oben beschriebenen tödlichen Unfall im Okto
ber 2023.97 Kurz davor waren auf derselben Bau
stelle bei einer stichprobenartigen Kontrolle der 
zuständigen Behörde eine Reihe wesentlicher 
Sicherheitsmängel festgestellt worden. Es fehlten 
unter anderem Absturzsicherungen und Nachweise 
über durchgeführte Prüfungen an Arbeitsmitteln 
und persönlicher Schutzausrüstung.98 Über einen 
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weiteren Unfall auf derselben Großbaustelle berich
teten die Medien Anfang Juni 2024.99 Wieder ist das 
Opfer ein Arbeiter aus Osteuropa, wieder stehen 
illegale Beschäftigungspraktiken im Raum und wie
der scheint unklar, wer verantwortlich ist. Weder 
Ermittlungsbehörden noch die Stadt Hamburg 
erfassen zudem systematisch das Unfallvorkommen 
in der HafenCity.100 Der Senat der Stadt Hamburg 
äußerte im Zusammenhang mit dem tödlichen 
Unfall, die Kontrollen des Arbeitsschutzes hätten 
sich bewährt.101

Der Fall verdeutlicht zum einen die Gefahren für 
Leib und Leben, denen Wanderarbeiter*innen im 
Baugewerbe ausgesetzt sind. Wenn durch illegale 
Beschäftigungspraktiken bestehende Arbeits und 
Sozialrechte unterlaufen werden, stehen die Betrof
fenen bei einem Unfall oft mit schweren dauerhaf
ten Schäden und ohne soziale Absicherung da.102 
Das Geflecht an Subunternehmen und Unterauf
tragsvergaben führt zusätzlich dazu, dass nur 
schwer Verantwortliche auszumachen sind. Dies 
gilt auch, wie der Fall zeigt, wenn es sich um Bau
projekte der Öffentlichen Hand handelt. In dem Fall 
ist positiv anzumerken, dass sich die zuständige 
Berufsgenossenschaft BG Bau, obgleich vorher kei
ne Beiträge für die Verstorbenen entrichtet wurden, 
nach Angaben eines Hinterbliebenenanwalts koope
rativ und unterstützend zeigt.103 Der Investor hat 
sich bei den Angehörigen nicht direkt gemeldet,104 
plant aber, nachdem medial umfassend über den 
Fall berichtet wurde, nach eigenen Angaben eine 
Gedenktafel für die Verstorbenen. Dazu, ob Wieder

99 Hamburger Abendblatt (05.06.2024): Westfield: Erneut schwerer Unfall auf Baustelle in HafenCity. https://www.abendblatt.de/hamburg/
hamburgmitte/article242507192/WestfieldErneutschwererUnfallaufBaustelleinHafenCity.html (abgerufen am 16.09.2024); Zeit Online 
(25.04.2024), a.a.O.

100 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (10.11.2023b), Antwort zu Frage 2.
101 Ebd., Antwort zu Frage 9.
102 Diese Problematik besteht vor allem in Fällen von informeller Arbeit oder illegaler Beschäftigungspraktiken, wie sie im Fall von Hamburg  

vorlagen, sie ist nicht auf den Bausektor beschränkt, siehe: Schabram / Freitag (2022), S. 44 f.
103 Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
104 Spiegel Online (12.05.2024), a.a.O.
105 Deutsches Institut für Menschenrechte (2024).
106 Spiegel Online (12.05.2024), a.a.O.
107 European Union Agency for Fundamental Rights (2021); Hüttenhoff (2023), S. 14.
108 Das NonPunishment Pirnzip ist in Artikel 8 (EU) 2011/36 und in Art. 28 der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels 

normiert. Prozessual umgesetzt ist es in Deutschland in § 154c Abs. 2 StPO.
109 Bartsch u. a. (2024); La Strada International (2024), S. 9 f.
110 Vgl. § 253c Abs. 2 StPO, in dem das NonPunishmentPrinzip prozessual umgesetzt ist, ausführlich und kritisch zur Umsetzung des Prinzips im 

deutschen Recht: Bartsch u. a. 2024, 33 ff.

gutmachungsmaßnahmen geplant sind, wollte er 
keine Auskunft geben.105 Die rechtliche Aufarbei
tung des Falles ist mit Stand September 2024 noch 
nicht abgeschlossen. Medien berichten, dass Zeu
gen des Unfalls sich nicht als solche melden woll
ten, aus Angst vor negativen Konsequenzen durch 
Arbeitgeber und Behörden.106 

Dass Betroffene oder Zeugen aus Angst schweigen, 
ist kein Einzelfall.107 Zumindest in Fällen von Men
schenhandel gilt dabei eigentlich, dass Opfer für im 
Kontext von Menschenhandel begangene Delikte 
nicht bestraft werden dürfen (NonPunishmentPrin
zip).108 Dieses Prinzip kommt allerdings in Deutsch
land nur sehr selten zur Anwendung109 und ist 
zudem beschränkt auf Fälle, bei denen die Schwelle 
zum strafbaren Menschenhandel überschritten 
ist.110 Für Wanderarbeiter*innen, die Opfer von Aus
beutung oder Straftaten unterhalb dieser Schwelle 
sind, besteht daher häufig die Gefahr, selbst straf
verfolgt oder ausgewiesen zu werden, sobald sie 
sich schutzsuchend an deutsche Behörden wenden. 

4.3 Empfehlungen

Wanderarbeiter*innen sind besonders vulnerabel 
und von Arbeitsausbeutung bedroht. Sie müssen 
häufig eine Unterschreitung arbeits und sozial
rechtlicher Mindeststandards hinnehmen. In einigen 
Branchen haben sich informelle Strukturen syste
matischer Ausbeutung und menschenunwürdige 
Arbeits und Lebensbedingungen etabliert. 
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Deutschland ist menschenrechtlich verpflichtet, 
Wanderarbeiter*innen vor Ausbeutung durch Priva
te zu schützen und bestehende Hürden bei der 
Rechtsdurchsetzung zu beseitigen. Das Deutsche 
Institut für Menschenrechte empfiehlt daher 

− dem Bundestag, ähnlich wie bei den Gesetzes
änderungen in der Fleischindustrie, eine Doku
mentationspflicht für Subunternehmerketten im
Transport und Baugewerbe durch eine Ände
rung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes einzu
führen. Außerdem sollte geprüft werden, ob die
se Regelung auch für andere Branchen gelten
soll.

− Bund und Ländern, sicherzustellen, dass bei Auf
tragsvergaben durch die öffentliche Hand Sozial
standards durch Unternehmen konsequent ein
gehalten werden. Dafür sollten Bestimmungen
aus bestehenden Regelungen, darunter dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und
den Vergaberegelungen der Länder, von
Beschaffungsstellen des Bundes und der Länder
konsequent angewendet werden.

− dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont
rolle (BAFA), häufiger von der im LkSG vorgese
henen Möglichkeit Gebrauch zu machen, Unter
nehmen für drei Jahre von der öffentlichen Auf
tragsvergabe auszuschließen, wenn sie gegen
Arbeits und Sozialstandards verstoßen.

− der Bundesregierung, die behördliche Kontrolle
und Überwachung in Risikosektoren durch das
BAFA zu stärken, um Schutzlücken in der inländi
schen Lieferkette zu schließen. In seinen Hand
reichungen und seiner Kontrollpraxis sollte das
BAFA die migrationsspezifische Verletzlichkeit
von Wanderarbeiter*innen hinreichend berück
sichtigen.

− dem Bundestag, gesetzliche Maßnahmen zur
Verbesserung des Zugangs zum Recht für Wan
derarbeiter*innen zu prüfen. Insbesondere soll
ten die deutschen Zollbehörden (wie in anderen
EUStaaten) die Befugnis erhalten, Erkenntnisse
über arbeitgeberseits nicht gezahlte Sozialabga
ben oder Unterschreitung des Mindestlohns an

die Betroffenen weiterzugeben, so dass diese 
Informationen im Zivil oder Strafverfahren nut
zen können. Auftraggeber sollten bei Verstößen 
einer über strafrechtliche Ermittlungen hinaus
gehenden Aufklärungspflicht nachkommen.

− Bund und Ländern, ausreichende Mittel für Bera
tungsstellen bereitzustellen, um Betroffenen von
Arbeitsausbeutung den Zugang zum Recht zu
erleichtern.

− Strafverfolgungsbehörden, das NonPunishment
Prinzip – welches mit der EUMenschenhandels
richtlinie 2011/36 und der Europaratskonvention
gegen Menschenhandel verbindlich in Deutsch
land gilt – häufiger und systematischer anzu
wenden. Von Arbeitsausbeutung Betroffene
müssen in die Lage versetzt werden, sich gegen
Arbeitsausbeutung zu wehren und mit Ermitt
lungsbehörden zusammenzuarbeiten, ohne ggf.
aufenthaltsrechtliche Folgen fürchten zu müs
sen. Dafür ist es unerlässlich, dass sie keine
Angst davor haben müssen, selbst strafrechtlich
verfolgt oder anders (etwa durch Ausweisung)
sanktioniert zu werden.

− dem Bundestag, bei weiteren Änderungen des
Gesetzes über die Erhebung von streckenbezo
genen Gebühren für die Benutzung von Bundes
autobahnen und Bundesstraßen erneut zu prü
fen, ob eine Sozialmaut für Unternehmen einge
führt werden kann, um die Arbeits und
Lebensbedingungen von Wanderarbeiter*innen
zu verbessern.

− dem Bundestag, eine systematische quantitative
wie qualitative Untersuchung der Probleme von
Wanderarbeitnehmer*innen in verschiedenen
Branchen in Auftrag zu geben. Dabei soll auch
berücksichtigt werden, wie ihr migrationsspezifi
scher Status diese Probleme verschärft, auch im
Bereich der Fachkräfteeinwanderung. Auf dieser
Grundlage sollte die Bundesregierung eine Rati
fizierung der UNWanderarbeiterKonvention
erneut prüfen.
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5  Stärkung der Verantwort
lichkeit von Unternehmen 
in Europa
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Deutsche und andere europäische Unternehmen 
verletzen bei ihrer Geschäftstätigkeit immer wieder 
Menschenrechte und umweltbezogene Rechte. 
Menschen, die davon betroffen sind, leben meist 
außerhalb von Europa und arbeiten oft in den Wert
schöpfungsketten für Produkte und Dienstleistun
gen, die in Europa ansässige Unternehmen verkau
fen und mit denen sie ihre Gewinne erzielen. 

Dabei können viele Rechte der Arbeiter*innen ein
geschränkt oder verletzt werden. Dazu gehören 
Rechte, die mit Arbeit, Gesundheit und Sicherheit 
sowie gewerkschaftlicher Organisation am Arbeits
platz verbunden sind (Art. 68, 12 UNSozialpakt, 
Art. 8, 22 Zivilpakt). Auch das Recht auf Meinungs
äußerungs und Versammlungsfreiheit (Art. 19, 21 
Zivilpakt) kann betroffen sein. Spargel, Erdbeeren, 
Orangen und Oliven werden in Deutschland und 
Europa meist von Wanderarbeiter*innen geerntet 
und dann exportiert. Diese arbeiten oft für sehr 
niedrige Löhne und ohne soziale Sicherheit. Auch 
Produkte, die von Zwangsarbeiter*innen hergestellt 
wurden, gelangen in globale Lieferketten und damit 
auch auf den deutschen Markt. 1 Arbeiter*innen 
können in verschiedenen Branchen und an ver
schiedenen Stellen in den Lieferketten ausgebeutet 
werden. Das kann eine Näherin in einer der unzähli
gen Textilfabriken in Bangladesch betreffen,2 aber 
genauso einen LkwFahrer, der innerhalb Deutsch
lands für große Logistikunternehmen Waren trans
portiert.

Unternehmen können die natürliche Umwelt derart 
schädigen, dass die Lebensräume für Menschen 
gesundheitsgefährdend oder unbewohnbar werden. 
Derartige Umwelteingriffe haben so auch unmittel
bar menschenrechtliche Auswirkungen. So geht 
beispielsweise Rohstoffabbau – sei es für fossile 
oder erneuerbare Energien – meist mit Beeinträch
tigungen der natürlichen Umwelt einher,3 die im 
schlimmsten Fall die betroffenen Menschen ihrer 

1 Siehe für einen Überblick Soldi / Cavallini (2023); siehe dazu auch Kapitel 4 in diesem Bericht mit weiteren Ausführungen und Nachweisen.
2 Zu Menschenrechtsverletzungen im Textilsektor weltweit und die Rolle europäischer Unternehmen siehe z. B. Niebank (2019). 
3 Es finden zum Beispiel über 70 % der Entwaldung, die in Zusammenhang mit Rohstoffabbau steht bei der Gewinnung von Kohle und Gold 

statt. Zum Zusammenhang zwischen Entwaldung und Rohstoffabbau siehe etwa Kramer u. a. (2023).
4 Die Rohdaten des BHRRC hat das Institut mit Hilfe eines Datenanalysten bearbeitet und für Forschende zugänglich gemacht (Registrierung 

erforderlich), siehe: https://www.institutfuermenschenrechte.de/themen/wirtschaftundmenschenrechte/forschung/globalheatmapzu
mutmasslichenverstoessengegenmenschenundumweltrechtedurchunternehmen (abgerufen am 20.09.2024).

Lebensgrundlagen berauben oder negative Auswir
kungen auf ihre Gesundheit und ihre Lebensgrund
lage haben.

Berichte über unternehmensbezogene 
Menschenrechtsverletzungen

Das Business and Human Rights Ressource 
Center (BHRRC) dokumentiert seit vielen Jahren 
Beschwerden über mögliche Menschenrechts 
und umweltbezogene Rechtsverletzungen durch 
Unternehmen. Dadurch hat es eine umfangrei
che Fallsammlung zu unternehmensbezogenen 
Auswirkungen auf die Rechte von Betroffenen 
aufgebaut. Die Beschwerden stammen meist 
von Journalist*innen oder zivilgesellschaftlichen 
Akteuren aus Partnerländern. Das BHRRC bietet 
den betroffenen Unternehmen die Möglichkeit, 
auf die Beschwerden zu reagieren. Daten des 
BHRRC zeigen, dass die meisten Beschwerden 
gegen Unternehmen zwischen 2017 und 2022 
mutmaßliche Verstöße gegen Arbeitsrechte 
sowie Verstöße im Zusammenhang mit einer 
sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt 
waren. Betrachtet man die Beschwerden nach 
Unternehmen mit Sitz in der EU, richten sie sich 
in erster Linie gegen Unternehmen im Öl, Gas 
und Kohlesektor, gefolgt vom Bekleidungs und 
Textilsektor sowie dem Bergbausektor.4

Dass es Verstöße in Lieferketten von Unternehmen 
gibt, liegt auch daran, dass die Staaten, in denen 
europäische Unternehmen produzieren lassen, die 
Menschenrechte nicht hinreichend achten und 
schützen, sei es wegen des fehlenden politischen 
Willens oder aufgrund mangelnder Kapazität. Von 
diesen Schutzlücken in Bezug auf Menschenrechte 
und Umwelt haben europäische Unternehmen  
jahrzehntelang profitiert, ohne Mitverantwortung  
zu übernehmen. Gleichzeitig gibt es schon seit  
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den 1970er Jahren Bestrebungen, Unternehmen 
dafür zur Verantwortung zu ziehen.5 

Der Blick auf die vergangenen 50 Jahre zeigt, dass 
die negativen menschenrechtlichen Auswirkungen 
des Handelns multinationaler Unternehmen vor 
allem von Aktivist*innen und der transnationalen 
Zivilgesellschaft publik gemacht wurden.6 Eine 
Reaktion darauf waren die im Jahr 2011 von der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) publizierten Leitlinien für 
multinationale Unternehmen7 und die von den Ver
einten Nationen entwickelten Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte.8 Beide Regelwerke 
beruhen darauf, dass Unternehmen die in ihnen 
vorgesehene Verantwortung freiwillig wahrneh
men.9 

Diese sowie andere selbstverpflichtende Regelungen 
stellten sich jedoch als nicht hinreichend wirkungs
voll heraus. Daher wurde seit circa 2014 national 
und international mehr Augenmerk auf die gesetzli
che Regulierung von Unternehmen gelegt. Auf euro
päischer Ebene hat dies im Berichtszeitraum in  
der Verabschiedung einer Vielzahl von neuen Richt
linien und Verordnungen gemündet. Im Folgenden 
werden ausgewählte EURegulierungen dargestellt, 
die im Berichtszeitraum (Juli 2023 – Juni 2024) erar
beitet wurden und die die beschriebenen Verletzun
gen von Menschenrechten und umweltbezogenen 
Rechten verhindern sollen beziehungsweise Rechen
schaft von Unternehmen verlangen.

5 Ausgelöst durch eine Reihe von gravierenden Unternehmensverstößen begann die Debatte um die Verantwortlichkeit von Unternehmen für 
Menschenrechts und Umweltverletzungen bereits in den 1970er Jahren, ein Überblick bei Wettstein (2020). Zum Bespiel richteten sich Pro
teste der Zivilgesellschaft in den 1970er Jahren bereits gegen Shell und die Umweltverschmutzungen, die bei Ölbohrungen im Ogoni Delta in 
Nigeria stattfanden. Der Protest fand seinen traurigen Höhepunkt, als der Menschenrechtsverteidiger und Bürgerrechtler Ken SaroWiwa 
1995 zum Tode verurteilt wurde. Seither wird sowohl in Nigeria als auch an anderen Standorten des ShellKonzerns mit juristischen und 
außergerichtlichen Verfahren versucht, Entschädigung zu erhalten. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Organisation der Proteste, juristi
schen Verfahren und andere zivilgesellschaftliche Aktionen rund um den größten Chemieunfall aller Zeiten, ein Gasleck in einer Fabrik in  
Bhopal 1984 in Indien, einer Tochterfirma des U.S. Konzerns Union Carbide Corporation, bei dem mehrere tausend Menschen gestorben sind 
(Schätzung bis 25.000). Hunderttausende kämpfen heute noch mit den Folgen, Entschädigungen wurden bisher nicht gezahlt. Im Jahr 1977 
wurden die Sullivan Principles als erster Code of Conduct für Unternehmen formuliert, die Geschäftsbeziehungen zum südafrikanischen 
Apartheit Regime unterhielten. Es folgten prägende Jahre zwischen 1995 bis 2011, da es mehr Interesse durch Nichtregierungsorganisationen 
an der Thematik Wirtschaft und Menschenrechte gab. Klagen in den USA auf Grundlage des Alien Torts Claims Act ebneten ebenso den Weg 
zu rechtverbindlichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen.

6 Institute for Human Rights and Business (2019), S. 10–16.
7 OECD (2023).
8 United Nations (2011). 
9 Für einen Überblick über freiwillige Standards siehe Rasche (2022).

5.1 Entwicklungen im Berichtszeit
raum

In Deutschland gilt seit Anfang 2023 das Lieferket
tensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Es verpflichtet 
Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte und 
der Umwelt während ihrer Geschäftstätigkeit ent
lang ihrer Lieferketten. Nicht zuletzt inspiriert von 
den nationalen Gesetzgebungsinitiativen wie dem 
deutschen Lieferkettengesetz oder dem französi
schen Gesetz über die Sorgfaltspflicht versuchen 
Gremien der EU seit vielen Jahren, durch Unterneh
men verursachte negative Auswirkungen auf Men
schenrechte und umweltbezogene Rechte einzuhe
gen. Dafür haben sie in mehreren Politikbereichen 
Gesetzgebungsprozesse angestoßen beziehungs
weise abgeschlossen. Die Bandbreite der Gesetzge
bung umfasst 

− Berichtspflichten für Unternehmen im Bereich
der Nachhaltigkeit oder der Lieferkettenregulie
rung zur Stärkung von Transparenz und rechen
schaftspflichtigem Handeln;

− handelspolitische Mechanismen, wie etwa
Importverbote für Waren, bei deren Produktion
bestimmte Menschenrechte schwerwiegend ver
letzt werden;

− wirtschafts und umweltpolitische Instrumente,
die die Versorgung der EUMitgliedstaaten mit
für die Energiewende notwendigen Rohstoffen
bestmöglich unterstützen sollen.
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Viele der europäischen Regulierungen greifen frei
willige internationale Standards auf und entwickeln 
sie, angepasst auf den Regulierungsinhalt weiter, 
zum Beispiel mit Blick auf bestimmte Branchen 
oder Sektoren oder mit Blick auf den Sanktionstyp. 

Alle vorgestellten neuen Instrumente haben 
gemeinsam, dass sie Menschen und Umweltrechte 
in unterschiedlich ausgestalteter Intensität als 
Grundlage des Wirtschaftens ansehen. Die neuen 
EUweiten Standards sollen verhindern, dass euro
päische Unternehmen bei ihrer Geschäftstätigkeit 
Menschen und Umweltrechte verletzen. 

5.1.1 Das EULieferkettengesetz 
Deutschland hat schon 2021 mit der Verabschie
dung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 
(LkSG) einen ersten wichtigen Schritt zur Verbesse
rung der Menschenrechtslage in den Lieferketten 
unternommen. Das LkSG trat Anfang 2023 in Kraft; 
es hat auch bei anderen EUMitgliedstaaten viel 
Interesse gefunden und die Verhandlungen über 
eine EUweite Richtlinie angeschoben. 

Die meisten Diskussionen auf EUEbene kreisten 
daher im Berichtszeitraum um die Ausgestaltung 
einer EULieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainabi
lity Due Diligence Directive, im Folgenden CSDDD). 
Sie wurde vom Rat der Europäischen Union im Mai 
2024 verabschiedet – nach langen und zähen Ver
handlungsrunden im Trilogverfahren zwischen der 
Kommission, dem Rat und dem Parlament. Im Juli 
2024 trat die CSDDD in Kraft. Auch wenn sich 
Deutschland bei der finalen Abstimmung enthalten 
hat (siehe Kasten), muss die Richtlinie mit einer 
Frist von zwei Jahren in deutsches Recht umgesetzt 
werden. 

Deutschland in den CSDDDAbstimmungen

Nach Einigung im Trilogverfahren zwischen 
Kommission, Rat und Parlament im Dezember 
2023 machte Deutschland bei der Ratsabstim
mung Anfang 2024, die üblicherweise nur noch 

10 FDP (15.01.2024); Süddeutsche Zeitung (16.01.2024): Warum die FDP die neuen Lieferkettenregeln verhindern will. https://www.sueddeutsche.
de/wirtschaft/eulieferkettenregelnfdpampelstreit1.6333886?reduced=true (abgerufen am 20.09.2024). 

eine Formsache ist, einen Rückzieher und 
enthielt sich. Die Befürworter*innen der Enthal
tung führten an, dass die Richtlinie eine zu 
große bürokratische Belastung für Unternehmen 
darstelle und einzelne Sektoren der deutschen 
Wirtschaft in den Ruin treibe.10 Befürworter*in
nen der Zustimmung argumentierten, dass die 
europäische Richtlinie für Gleichbehandlung 
aller Unternehmen auf dem europäischen Markt 
sorge und somit vorteilhaft für deutsche Unter
nehmen sei. Die Enthaltung Deutschlands – 
einer der Vorreiterstaaten in Sachen Lieferket
tensorgfaltspflichten – ließ auch andere 
EUMitgliedstaaten zweifeln. So wurde die Richt
linie nachverhandelt und an einigen Stellen deut
lich verwässert, der Prozess geriet ins Stocken 
und das Vorhaben drohte zwischenzeitlich zu 
scheitern. Erst im April 2024 stimmte das 
EUParlament für die Annahme der CSDDD, der 
Rat dann im Mai 2024. 

Die CSDDD ist ein wirtschaftspolitisches Instru
ment: Sie reguliert die Wirtschaft und unterstützt 
sie in der Umsetzung mit vielfältigen Maßnahmen. 
Die CSDDD gilt für Unternehmen mit mehr als 
1.000 Beschäftigten und einem Mindestumsatz von 
450 Millionen Euro. Das ergibt nach derzeitigen 
Berechnungen europaweit knapp 5.500 Unterneh
men. Anders als das LkSG bezieht die CSDDD 
jedoch auch Unternehmen ein, die ihren Sitz außer
halb der EU haben, aber auf dem europäischen 
Markt tätig sind. Voraussetzung dafür ist ein Netto
umsatz von 450 Millionen Euro weltweit. Damit fal
len beispielsweise große TechFirmen wie Meta 
unter die CSDDD. 

Mit der CSDDD sollen – genauso wie mit dem deut
schen LkSG – Unternehmen zu Maßnahmen ver
pflichtet werden, die Menschenrechtsverletzungen 
verhindern und die Lage der Menschenrechte und 
der Umwelt entlang der Lieferkette langfristig ver
bessern. Viele europäische Unternehmen haben 
lange Lieferketten im europäischen In und Ausland. 
Je länger die Liefer und Wertschöpfungskette,  
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desto unübersichtlicher wird sie. Gerade am Anfang 
der Kette kommt es daher oft zu Menschenrechts 
oder umweltbezogenen Verletzungen, von denen 
die Unternehmen meistens keine Kenntnis haben. 
Nach der CSDDD müssen Unternehmen tatsächli
che oder potenzielle negative Auswirkungen auf 
Menschenrechte und Umwelt ermitteln und dage
gen wirksame Maßnahmen ergreifen. Behörden in 
den Mitgliedstaaten sollen die Befolgung überwa
chen.11 

Darüber hinaus müssen Staaten bei der Umsetzung 
der CSDDD in die nationale Rechtsordnung auch 
dafür sorgen, dass Unternehmen unter ihrer 
Hoheitsgewalt zivilrechtlich haftbar sind. Kläger*in
nen werden bei konsequenter Umsetzung der Vor
gaben zum Zugang zu Recht – wie beispielsweise 
der Verjährungsfristverlängerung und erleichterter 
Beweisstandards – weniger Hürden bei der Durch
setzung eines möglichen Anspruchs auf Schadens
ersatz begegnen als bisher. Die Richtlinie legt fest, 
dass die Mitgliedstaaten zum Beispiel eine Beweis
erleichterung, Unterstützung bei den Verfahrens
kosten und eine verlängerte Verjährungsfrist einfüh
ren. Für Betroffene ist dieser verbesserte Zugang 
zum Recht ein deutlicher Gewinn. In Fällen, in 
denen Unternehmen Menschen und Umweltrechts
verletzungen nicht vermeiden konnten, muss für 
Betroffene Abhilfe geschaffen und Wiedergutma
chung geleistet werden. Das deutsche LkSG kennt 
bislang keine Pflicht zur Wiedergutmachung.

Wie das LkSG verankert die CSDDD Sorgfaltspflich
ten als Bemühenspflichten sowie eine Berichts
pflicht darüber. Unternehmen sind nicht dafür ver
antwortlich, dass es in einem Land beispielsweise 
Arbeitsausbeutung gibt; sie sollen aber nicht davon 
profitieren und müssen sich deshalb bemühen, zum 
Beispiel Arbeitsausbeutung oder Zwangsarbeit in 
ihrer Lieferkette zu vermeiden. Unternehmen sollen 
menschenrechtliche Risiken und negative Umwelt

11 Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist die in Deutschland zuständige Behörde zur Überprüfung der Einhaltung des 
LkSG durch Unternehmen. Das BAFA überprüft die jährlichen Unternehmensberichte und kann bei Verstößen gegen das LkSG u. a. Bußgelder 
verhängen. 

12 Bundesministerium der Justiz (23.07.2024): Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 
Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. https://
www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_CSRD.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 20.09.2024).

auswirkungen analysieren. Nach der CSDDD kön
nen sie die schwersten Verstöße dann zunächst 
vorrangig bearbeiten. Anders als im LkSG müssen 
sie dabei ihre gesamten Aktivitäten, die sogenannte 
Aktivitätenkette, in den Blick nehmen, das heißt 
vom Rohstoff über die Verarbeitung und Herstellung 
bis zum Vertrieb eines Produktes. Damit ist die 
Reichweite der CSDDD in Bezug auf die Zulieferer 
größer als die des LkSG.

5.1.2 Das CSRDUmsetzungsgesetz zu den 
Berichtspflichten im Bereich der Nachhal
tigkeit
Die EU verabschiedete 2022 die Richtlinie zu Unter
nehmensNachhaltigkeitsberichterstattung (EU Cor
porate Sustainability Reporting Directive, CSRD). 
Durch die CSRD wird eine neue Ära der Nachhaltig
keitsberichterstattung eingeläutet. Öffentlich 
zugängliche Berichte nach festgelegten Standards 
schaffen Transparenz und ermöglichen damit auch 
mehr Rechenschaft. Dies gilt für die Menschen
rechtspraxis von Staaten wie für Unternehmen. 
Transparenz über unternehmensspezifische Men
schenrechtsauswirkungen ermöglicht es, Kapital
flüsse auf solche Investitionen zu lenken, die ökolo
gisch und sozial nachhaltig sind. Sie ermöglicht 
Anlegern, in nachhaltige Unternehmen zu investie
ren, zudem ermöglicht es NGOs, Gewerkschaften 
und Betroffenen zu erkennen, ob ein Verstoß gegen 
Sorgfaltspflichten begangen wurde. Transparenz 
hilft auch Unternehmen, die Menschenrechtspraxis 
von (potenziellen) Geschäftspartner*innen zu ver
stehen und daher informierte Entscheidungen über 
Geschäftsbeziehungen zu treffen. Gut in Wert 
gesetzt, ist Transparenz ein wichtiger Hebel zur 
Stärkung der Menschenrechte im Unternehmens
kontext. 

Das Bundeskabinett verabschiedete einen Regie
rungsentwurf für das Umsetzungsgesetz am 24. 
Juli12, obwohl die Frist zur Umsetzung bereits am  
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6. Juli 2024 abgelaufen war. Deshalb leitete die EU
Kommission im September 2024 auch ein Vertrags
verletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Das
CSRDUmsetzungsgesetz13 soll Unternehmen dazu
verpflichten, Nachhaltigkeitsinformationen in ihren
jährlichen Geschäfts und Lageberichten zu veröf
fentlichen.14 Wer diese Berichte prüfen wird, war
während des Gesetzgebungsverfahrens in Deutsch
land strittig. Mehrere Organisationen sprachen sich
dafür aus, den Kreis der Prüfberechtigten auf andere
unabhängige Prüfinstitute wie den TÜV zu erweitern,
um Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Diese Stim
men konnten sich jedoch nicht durchsetzen und ent
sprechend können nur Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften diese Nachhaltigkeitsberichte prüfen.

Den genauen Inhalt der Berichtspflicht schreiben 
die European Sustainability Reporting Standards 
(ESRS)15 fest, die die Europäische Kommission im 
Dezember 2023 veröffentlicht hat. Die ESRS verlan
gen, dass Unternehmen über ihre negativen Auswir
kungen auf Umwelt, Sozialthemen und Unterneh
mensführung  sowie die Risiken, die durch diese 
Themen für das Unternehmen entstehen, berichten. 
Die Umweltstandards umfassen dabei unter ande
rem Beiträge des Unternehmens zur Anpassung an 
den Klimawandel, zum Rückgang der Biodiversität 
und seinen Ressourcenverbrauch beziehungsweise 
seinen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Die sozialen 
Standards erfordern, dass Unternehmen über ihre 
potenziellen Auswirkungen auf die eigene Beleg
schaft, Arbeitskräfte in der Lieferkette, betroffene 
Anlieger eines Firmenstandorts sowie Verbrau
cher*innen berichten; sie integrieren dabei zentrale 
menschenrechtliche Anforderungen wie Gleichbe
rechtigung, Arbeitsschutz und Informationsrechte.16 

13 Das CSRDUmsetzungsgesetz wird zunächst auf große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden Anwendung fin
den, die bereits Nachhaltigkeitsberichtspflichten unterliegen. Sodann wird jährlich der Anwendungsbereich stufenweise erweitert. Über das 
Geschäftsjahr 2026 schließlich werden auch börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen und über das Geschäftsjahr 2028 ausländische 
Unternehmen, die in der EU aktiv sind, gemäß dem CSRDUmsetzungsgesetz berichten müssen.

14 Die Berichte werden auf der Internetseite des Unternehmensregisters kostenlos zugänglich sein. Das Unternehmensregister ist einsehbar 
unter: https://www.unternehmensregister.de/ureg/ (abgerufen am 20.09.2024).

15 Europäische Union (22.12.2023).
16 Zum Erarbeitungsprozess der ESRSStandards und der menschenrechtlichen Bezüge siehe EFRAG (2023).
17 Siehe z. B. European Council / Council of the European Union (07.12.2023): Competitiveness Council. Public session. https://video.consilium.

europa.eu/event/en/27244 (abgerufen am 20.09.2024).
18 Table Media (29.01.20224): Ban on products from forced labor: Concern about Germany’s abstention on the Council. https://table.media/

en/europe/featureeur/banonproductsfromforcedlaborconcernaboutgermanysabstentioninthecouncil/ (abgerufen am 20.09.2024).

Die Behörden, die die Umsetzung des EULieferket
tengesetzes überwachen, werden dies mit Hilfe der 
Nachhaltigkeitsberichte tun und es ist geplant, die 
ESRSStandards den Pflichten aus dem EULiefer
kettengesetz anzupassen. 

Neben dem EULieferkettengesetz liefern die 
Berichtspflichten, basierend auf weitreichenden 
Standards, die informative Bewertungsgrundlage  
im Rahmen einer neuen Nachhaltigkeitsberichter
stattung. Damit sorgen beide Instrumente für ein 
verbessertes Verständnis der unternehmerischen 
Pflichten im Hinblick auf Menschenrechte und 
Umwelt.

5.1.3 Die EUZwangsarbeitsverordnung
Im März 2024 haben sich Europäischer Rat und Par
lament auf eine Verordnung geeinigt, wonach Pro
dukte, die in Zwangsarbeit hergestellt worden sind, 
nicht mehr auf dem EUBinnenmarkt vertrieben 
werden dürfen. Diese Verordnung gilt ab Herbst 
2027 direkt in Deutschland. Sie wird von einem 
Gesetz zur Regelung der Kompetenzen der zustän
digen deutschen Behörde begleitet werden. 

Nach der Veröffentlichung des Kommissionsvor
schlags im September 2022 zeigte sich Deutsch
land lange als wichtiger Unterstützer der Verord
nung in den Verhandlungen des Rates und setzte 
sich insbesondere für eine starke Rolle der Europäi
schen Kommission bei der Durchsetzung des Ver
botes ein.17 Im Januar 2024 änderte Deutschland 
seinen Kurs und enthielt sich in den folgenden 
Abstimmungen im Rat.18 Deutschland, Ungarn und 
Lettland waren die einzigen EUMitgliedstaaten, die 
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auch in der finalen Abstimmung nicht für die Ver
ordnung stimmten.19

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) defi
niert Zwangsarbeit als „jede Art von Arbeit oder 
Dienstleistung, die von einer Person unter Andro
hung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die 
sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.“20 
Verschiedene Staaten haben sich bereits 1930 in 
einem ILOAbkommen verpflichtet, Zwangsarbeit 
weder selbst einzusetzen noch den privaten 
Gebrauch von Zwangsarbeit durch Einzelpersonen 
oder Gesellschaften zuzulassen.21 Nach dem Zwei
ten Weltkrieg wurde dieses Verbot in den UNZivil
pakt (Art. 8 (3) lit a) sowie in weiteren Konventio
nen der ILO mitaufgenommen.22 Dennoch befinden 
sich nach letzten Schätzungen (2021) der ILO global 
fast 28 Millionen Menschen in Zwangsarbeit,23 etwa 
4 Millionen davon in Europa und Zentralasien. In 
absoluten Zahlen gibt es im Raum AsiaPazifik die 
meisten Menschen in Zwangsarbeit (etwa 15,1 Mil
lionen), prozentual jedoch in den arabischen Staa
ten (0,53 Prozent).24 

Weltweit befinden sich etwa 21,2 Millionen Men
schen in Situationen von Zwangsarbeit in Lieferket
ten, entweder aufgrund staatlicher Anordnung und 
Organisation oder aufgrund von ausbeuterischen 
Verhältnissen in der Privatwirtschaft. In der Privat
wirtschaft sind insbesondere Migrant*innen gefähr
det: Ihr Aufenthaltsstatus ist häufig von ihrer Arbeit 
abhängig, sie verfügen kaum über soziale Netzwer
ke und stoßen auf Sprachbarrieren oder Hindernis
se beim Zugang zu Informationen über ihre Rechte 

19 Table Media (13.03.2024): German abstention in decision on forced labor: ‘The FDP governs to block in the EU’. https://table.media/en/
europe/feature/germanabstentionindecisiononforcedlabor/ (abgerufen am 20.09.2024).

20 International Labour Organization (1930), Art. 2. 
21 Ebd., Art. 1, Art. 4; Deutschland hat das Übereinkommen 1956 ratifiziert.
22 Vereinte Nationen (19.12.1966), Art. 8; International Labour Organization (1957).
23 International Labour Organization / Walk Free / International Organization for Migration (2022), S. 17, 18.
24 Ebd.
25 Siehe dazu auch Kapitel 4 in diesem Bericht zur Arbeitsausbeutung von Wanderarbeitenden in Deutschland.
26 Corporate Accountability Lab (2024). 
27 Tendata (12.04.2024): Global shrimps Top 10 exporters in 2024 Q1. https://www.tendata.com/blogs/export/5616.html (abgerufen am 

20.09.2024). Da Zolldaten in der EU nicht öffentlich einsehbar sind, lässt sich schwer beurteilen, ob Garnelen in der EU von Farmen stam
men, auf die sich die Berichte beziehen. 

– sofern es solche in der lokalen Rechtsordnung
überhaupt gibt.25 Auch Binnenmigrant*innen wer
den besonders leicht Opfer von Zwangsarbeit.
Gleich ob Zwangsarbeit staatlich angeordnet oder
im privaten Sektor organisiert wird: Die von
Zwangsarbeiter*innen hergestellten Produkte
gelangen in globale Lieferketten und damit auch
auf den deutschen Markt.

Beispiel Zwangsarbeit in der Garnelenzucht

Arbeiter*innen in der indischen Garnelenindust
rie sind hauptsächlich Binnenmigrant*innen aus 
Gemeinschaften, die am untersten Ende der 
indischen Gesellschaft stehen. Sie verschulden 
sich, um Gebühren an Arbeitsvermittler zu 
zahlen, wodurch sie faktisch an ihren Arbeit
geber gebunden sind, mit dem sie aber in der 
Regel keine formalen Arbeitsverträge haben. 
Ihre Löhne liegen unterhalb des Mindestlohnes  
und die Arbeitsbedingungen sind extrem gesund
heitsgefährdend – sie arbeiten über 12 Stunden 
am Tag ohne Schutzkleidung mit Chemikalien 
und Salzlake, leben in bereit gestellten überfüll
ten Behausungen und dürfen das Gelände nur 
mit Erlaubnis verlassen – häufig nur einmal im 
Monat für ein paar Stunden.26 Indien ist inzwi
schen einer der weltweit größten Exporteure  
von weißen Garnelen27 und exportiert auch in 
die EU.

Im März 2024 schätzte die ILO, dass weltweit circa 
236 Milliarden USDollar an Gewinn durch illegales 
Einbehalten der Löhne von Menschen in Zwangs
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arbeit erwirtschaftet wurden.28 Die ILO stellt dabei 
fest, dass in den vergangenen zehn Jahren sowohl 
die absolute Anzahl der Menschen in Zwangsarbeit 
gestiegen ist wie auch die illegalen durchschnittli
chen Gewinne pro Opfer.29 Das EUVerbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten soll dazu bei
tragen, dass sich Zwangsarbeit nicht mehr wie bis
lang rentiert,30 und sie langfristig abschaffen. 
Gleichzeitig soll der EUBinnenmarkt vor unfairem 
Wettbewerb geschützt werden.31 

Andere Länder haben bereits ähnliche Mechanis
men. In den USA besteht beispielsweise bereits seit 
1930 ein Importverbot von in Zwangsarbeit herge
stellten Produkten, welches allerdings erst seit 
2016 vermehrt vom Zoll durchgesetzt wird. Dies hat 
zu positiven Entwicklungen in besonders betroffe
nen Sektoren32 wie der Fernfischerei in Taiwan 
geführt sowie zu konkreten Verbesserungen im Ein
zelfall (vgl. folgender Kasten).33

Beispiel Zwangsarbeit bei der Herstellung 
medizinischer Handschuhe

Nachdem 2020 Berichte über Zwangsarbeit bei 
der Herstellung von medizinischen Handschuhen 
in Malaysia aufkamen, blockierten USZollbehör
den die Einfuhr der Handschuhe mehrerer 

28 International Labour Organization (2024). Die ILO berechnet illegale Gewinne in relevanten Sektoren, indem sie die sehr niedrigen oder gar 
nicht vorhandenen Löhne, die Zwangsarbeiter*innen verdienen, von dem Arbeitslohnanteil am Mehrwert des Sektors abzieht. Dieser Anteil 
entspricht den typischen Löhnen, die „freie“ Arbeiter*innen erhalten würden.

29 International Labour Organization, (2024), S. 9.
30 International Labour Organization (2024).
31 Die konsolidierte Fassung der Zwangsarbeitsverordnung findet sich hier: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST75422024

INIT/en/pdf (abgerufen am 20.09.2024).
32 CorleyCoulibaly / Ebert / Sekerler Richiardi (2023).
33 The Remedy Project (28.04.2023), S. 84. Im Uyghur Forced Labor Prevention Act von 2021 wird zudem die widerlegbare Vermutung aufge

stellt, dass alle in Xinjiang hergestellten Produkte in Zwangsarbeit hergestellt wurden und somit unter das Verbot fallen. Seitdem hat der US
Zoll über 3.000 Warenlieferungen als unter das Verbot fallend festgestellt und an der Einfuhr gehindert, im Wert von 670 Millionen USDollar: 
U.S. Customs and Border Protection (2024): Uyghur Forced Labor Prevention Act statistics. https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/
uyghurforcedlaborpreventionactstatistics (abgerufen am 20.09.2024).

34 U.S. Customs and Border Protection (03.09.2021): CBP issues forced labor finding on Top Glove Corporation Bhd. https://www.cbp.gov/
newsroom/nationalmediarelease/cbpissuesforcedlaborfindingtopglovecorporationbhd; U.S. Customs and Border Protection 
(11.04.2021): CBP issues withhold release order on Malaysian glove producers. https://www.cbp.gov/newsroom/nationalmediarelease/
cbpissueswithholdreleaseordermalaysiangloveproducers (beide abgerufen am 20.09.2024).

35 U.S. Customs and Border Protection (09.09.2021): CBP modifies forced labor finding on Top Glove Corporation Bhd. https://www.cbp.gov/
newsroom/nationalmediarelease/cbpmodifiesforcedlaborfindingtopglovecorporationbhd (abgerufen am 20.09.2024); The Remedy 
Project (28.04.2023), S. 33.

36 Ein vergleichbares Instrument ist die im Juni 2023 in Kraft getretene EUVerordnung für entwaldungsfreie Produkte (engl. EU Deforestation 
Regulation, kurz: EUDR). Auch hier wird das IndenVerkehrBringen von Produkten, die durch Entwaldung oder Waldschädigung hergestellt 
wurden, untersagt und mit Sanktionen belegt. Gleichzeitig besteht eine Sorgfaltspflicht und Berichtspflicht und ein System, mit dem die  
Rückverfolgbarkeit sichergestellt wird. Siehe Klimke (2023).

zuständiger Händler.34 Daraufhin leisteten diese 
Wiedergutmachung: Sie verbesserten die Unter
künfte für die Arbeiter*innen, veranlassten eine 
Rückzahlung von Vermittlungsgebühren von 
über 30 Millionen USDollar, änderten ihre 
Personalvermittlungspraktiken und richteten 
eine telefonische Beschwerdestelle für Arbei
ter*innen ein.35

Die EU zieht nun mit einem eigenen Produktverbot 
nach. Es umfasst alle Produkte, bei welchen in der 
Gewinnung, Ernte, Erzeugung oder Herstellung 
Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Das Verbot soll 
unabhängig davon gelten, ob die Zwangsarbeit 
innerhalb oder außerhalb der EU stattfand – geht 
also weiter als Importverbote in anderen Ländern.36 

Zu welchen positiven Änderungen das Verbot führt, 
wird sich in der EU erst zeigen müssen. Im Falle von 
staatlicher Zwangsarbeit ist der EUMechanismus 
deutlich schwächer als der USamerikanische, da kei
ne Beweislastumkehr vorgesehen ist. Behörden müs
sen daher für jedes Produkt einzeln nachweisen, 
dass Zwangsarbeit in der Produktion stattgefunden 
hat. Der Beweis dafür ist in Fällen staatlicher 
Zwangsarbeit zum Teil unmöglich zu führen, da  
Staaten, die Zwangsarbeit organisieren, in der Regel 
weder eine Inspektion ihrer Fertigungsstätten noch 
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die Befragung von Arbeiter*innen dulden und hart 
gegen jene vorgehen, die über solche Zustände 
berichten. Zusätzlich ist der Mechanismus dann aus 
menschenrechtlicher Sicht am stärksten, wenn der 
Marktzugang als Hebel für Wiedergutmachungsmaß
nahmen genutzt wird – denn ein Stapel an Produkten 
beim Zoll hilft den Betroffenen noch nicht. Betroffe
nen und ihren potenziellen Vertreter*innen, wie zum 
Beispiel zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist es 
zudem – anders als in den USA – aufgrund von euro
päischen Zollbestimmungen nicht möglich, Importe 
nach Europa transparent nachvollziehen zu können. 
Außerdem sind Präventivmaßnahmen und Wieder
gutmachung nur teilweise (etwa im Rahmen von 
Untersuchungsverfahren und bei kritischen Rohstof
fen) in der Verordnung direkt angelegt. Es bleibt 
daher insgesamt zu hoffen, dass bei der Anwendung 
der Zwangsarbeitsverordnung sowohl von Behörden 
als auch von Unternehmensseite der Fokus auf die 
Verbesserung der Lage für Betroffene in Form von 
Wiedergutmachung gelegt wird. 

5.2 Im Fokus: Verordnung über kriti
sche Rohstoffe 

Der Rohstoffsektor ist einer der Hauptrisikosekto
ren für Verletzungen der Menschenrechte und der 
Umwelt, da Rohstoffe oft in besiedelten Gebieten 
beziehungsweise auf indigenem Territorium liegen 
und der Abbau per se die Umwelt in vielerlei Hin
sicht beeinträchtigt. 

Rohstoffarme Länder mit hohem Einkommen wie 
Deutschland haben eine stetig steigende Nachfrage 
nach Rohstoffen, die sich in hiesigen Alltagsgegen
ständen wie Handys, Laptops und Autobatterien fin
den. Schätzungen zufolge wird sich zum Beispiel die 
Nachfrage nach Lithium, das vor allem beim Bau von 
Batterien zum Einsatz kommt, bis zum Jahr 2030 um 
den Faktor vier bis acht erhöhen.37 Der geschätzte 
Bedarf kann nicht allein durch regionale Lithiumför

37 Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe zur Herstellung von Batterien – eine Technologie auf die beispielsweise Deutschland für die  
Energiewende setzt. Siehe Schmidt (2023).

38 Siehe dazu: Tagesschau (23.11.2023): LithiumFörderung in Deutschland. Der weiße Schatz am Oberrhein. https://www.tagesschau.de/ 
wirtschaft/lithiumlandaupfalz100.html (abgerufen am 20.09.2024).

39 Vgl. zum Begriff des NeoExtraktivismus Gudynas (2012); SchillingVacaflor / Steinert (2017).
40 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2019). 

derung38 gedeckt werden. Staaten wie Deutschland 
setzen deshalb auf die Versorgung und den Handel 
mit Rohstoffen aus rohstoffreichen Ländern wie bei
spielsweise Chile oder Peru, die ihrerseits mit dem 
Abbau von Ressourcen ihr Wirtschaftswachstum 
sichern wollen. Sogenannte Rohstoffpartnerschafts
abkommen sind ein handelspolitisches Instrument, 
mit dem dieses auf Export von Rohstoffen basieren
de Wirtschaftsmodell, der sogenannte NeoExtrak
tivismus39 umgesetzt wird.

Rohstoffpartnerschaftsabkommen

Rohstoffpartnerschaftsabkommen sind völker
rechtliche Abkommen, die die Bundesrepublik 
mit Staaten abschließt. Erklärtes Ziel ist, der 
deutschen Industrie den Zugang zur Rohstoffver
sorgung zu sichern. Daneben sollen die Abkom
men auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung in Partnerländern 
beitragen.40 Mit Stand September 2024 hat 
Deutschland Rohstoffpartnerschaftsabkommen 
mit der Mongolei, Kasachstan und Peru. Zudem 
gibt es eine Absichtserklärung mit Chile, ein 
solches Abkommen abzuschließen.

Rohstoffreiche Länder haben aufgrund ihres gerin
gen Einkommens oft ein volkswirtschaftliches Inter
esse an Handelsbeziehungen und einem großen 
Absatz von Rohstoffen. Menschenrechte und 
Umweltbelange werden in den Handelsbeziehungen 
oft nicht priorisiert. Zum einen steht Deutschland 
unter Zugzwang, was die Beschaffung von Rohstof
fen in großen Mengen angeht, um die angestrebte 
Energie und Elektromobilitätswende umsetzen zu 
können, zum anderen bleiben die negativen Auswir
kungen auf Menschen und Umwelt oft unsichtbar, 
da sie am unteren Ende der Wertschöpfung, also 
beim Abbau des Rohstoffs, passieren.
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 Abbildung 5: Deutschlands Abhängigkeit von Rohstoffimporten

41 Vgl. Art. 2 CRMR. Dafür hat die EU auch die „Global Gateway Strategie“ entwickelt. Die Initiative will aus Europa stammende Investitionen 
weltweit fördern und dabei die „Einhaltung höchster Umwelt und Arbeitsschutzstandards“ gewährleisten. Die Initiative ist global als Parallel
entwicklung zu Investitionsförderprojekten einzuordnen, zum Beispiel zur chinesischen Belt and Road Initiative. Vgl. Europäische Kommission. 
Als Teil ihrer handelspolitischen Maßnahmen will die EU außerdem einen Club für kritische Rohstoffe mit gleich gesinnten Ländern gründen, 
die zum Ausbau der globalen Lieferketten bereit sind, die Welthandelsorganisation stärken, weitere Investitionsförder und Freihandelsabkom
men schließen und unfaire Handelspraktiken bekämpfen, siehe Holdinghausen (2023).  

5.2.1 Die EUVerordnung zu kritischen 
Rohstoffen
Derzeit sind die EUMitgliedstaaten in hohem Maß 
auf kritische Rohstoffe aus einer kleinen Anzahl von 
Drittländern, wie zum Beispiel China, angewiesen, 
was zu hoher Abhängigkeit und damit zu Verletzbar
keit bei Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund 
von geopolitischen Veränderungen führt. 

Um die Abhängigkeit ihrer Mitgliedstaaten von eini
gen wenigen rohstoffreichen Ländern zu reduzieren, 
hat die EU im Dezember 2023 die Verordnung zu 
kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Regu
lation, CRMR) verabschiedet. Die Verordnung trat 
am 23. Mai 2024 in Kraft und gilt in Deutschland 
seitdem unmittelbar. Sie soll die Versorgung der EU 
mit für die Energiewende notwendigen Rohstoffen 

sicherstellen, denn für den grünen Wandel und sei
ne Schlüsseltechnologien werden, wie beschrieben, 
immer mehr Rohstoffe benötigt. Die in der Verord
nung genannten Mittel dafür sind zum einen die 
gezielte Förderung sogenannter strategischer Pro
jekte und Partnerschaftsabkommen der EU mit roh
stoffreichen Ländern größtenteils aus dem Globalen 
Süden, sogenannte strategische Partnerschaften. 
Das sind nichtverbindliche Verpflichtungserklärun
gen zwischen der EU und einem Drittstaat, die die 
Zusammenarbeit in der Rohstoffwertschöpfungsket
te stärken und dabei für beide Seiten Vorteile brin
gen sollen.41 

Der Critical Raw Materials Regulation zufolge soll 
die EU bis 2030 bei 16 „strategischen Rohstoffen“ 
10 Prozent ihres Jahresbedarfs selbst gewinnen,  
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15 Prozent recyceln und 40 Prozent selbst in Euro
pa verarbeiten. Außerdem soll die EUexterne Roh
stoffbeschaffung in Bezug auf die Herkunftsländer 
der Rohstoffe diversifiziert und aufgrund des stei
genden Bedarfs ausgebaut werden. 

Kritische Rohstoffe – Strategische Rohstoffe

Kritische Rohstoffe sind Rohstoffe, die von wirt
schaftlicher Bedeutung für die EU sind und bei 
denen gleichzeitig ein Versorgungsrisiko besteht. 
Wenn die kritischen Rohstoffe von besonderer 
strategischer Bedeutung sind und ein hohes Risi
ko von Versorgungsengpässen besteht, gelten sie 
als strategische Rohstoffe. Strategische Rohstoffe 
sind für die Schlüsseltechnologien unerlässlich 
und werden unter anderem für erneuerbare Ener
gien wie Solarpanele, Wasserstoff, digitale und 
grüne Technologien wie beispielsweise die Elekt
romobilität und Digitalisierung benötigt. Sie sollen 
besonders gefördert werden, da die europäische 
Versorgung unterbrochen werden könnte, sollten 
nicht neue Abbauprojekte in großem Maß statt
finden. Zu den von der EU als strategisch einge
ordneten Rohstoffen gehören unter anderem 
Kobalt, Wolfram, Lithium, Bauxit, Aluminium und 
Seltenerdmetalle.42 

5.2.2 Wirtschaftsförderung und Sozial und 
Umweltstandards
Die Critical Raw Materials Regulation sieht den 
Abschluss von handelspolitischen Rohstoffabkom
men mit Drittstaaten genauso vor wie die Erhöhung 

42 Eine genaue Auflistung findet sich im Anhang zum Critical Raw Materials Act, Europäische Union (03.05.2024). 
43 Reuters (09.11.2023): Portuguese municipality to file lawsuit to stop lithium mine amid corruption scandal. https://www.reuters.com/

world/europe/portuguesemunicipalityfilelawsuitstoplithiummineamidcorruptionscandal20231109/; Savannah Resources Plc 
(09.02.2024): Update on lawsuit involving APA and the Portuguese Ministry of Environment and Climate. https://www.savannahresources.
com/media/t0ujtjga/updateonlawsuitinvolvingapaministry.pdf (beide abgerufen am 20.09.2024).

44 Antonelli / Sini (2024).
45 Business and Human Rights Resource Centre (2023b).
46 Impact International (20.02.2024): Savannah Resources embarks on controversial lithium mining project in Portugal. https://impactpolicies.

org/news/374/savannahresourcesembarksoncontroversiallithiumminingprojectinportugal (abgerufen am 20.09.2024).
47 Reuters (09.11.2023) a.a.O.; Tagesschau (07.11.2023): Portugals Ministerpräsident Costa reicht Rücktritt ein. https://www.tagesschau.de/

ausland/europa/portugalruecktrittcostakorruption100.html; BBC (07.11.2023): Portuguese PM António Costa resigns over lithium deal 
probe. https://www.bbc.com/news/worldeurope67346780 (beide abgerufen am 20.09.2024).

48 Reuters (08.02.2024): Portuguese prosecutors seek to annul environment permit for Savannah lithium mine. https://www.reuters.com/ 
markets/commodities/portugueseprosecutorsseekannulenvironmentpermitsavannahlithiummine20240208/; Business & Human 
Rights Resource Centre (08.02.2024): Portugal: Prosecutors ask court to annul environment permit for Savannah lithium mine. https://www.
businesshumanrights.org/en/latestnews/portugalprosecutorsaskcourttoannulenvironmentpermitforukssavannahresourceslithium
mine/ (beide abgerufen am 20.09.2024).

des Abbaus von Rohstoffen innerhalb und außerhalb 
von Europa. Die Ausweitung des Abbaus innerhalb 
von Europa trifft dabei auf erbitterte Widerstände ob 
seiner Auswirkungen auf Menschen und Umwelt, wie 
das folgende Beispiel aus Portugal zeigt. 

Lithium in Portugal

Im Jahr 2023 reichte die Gemeinde Covas do 
Barroso im Norden Portugals vor dem Finanz und 
Verwaltungsgericht Mirandela in Portugal Klage 
gegen die portugiesische Umweltagentur und das 
portugiesische Ministerium für Umwelt und Klima
schutz ein.43 Ziel der Klage ist es, die Erteilung 
weiterer Lizenzen zum Abbau von Lithium in der 
Region an die britische Bergbaugesellschaft Savan
nah Resources zu verhindern.44 Umweltorganisatio
nen tragen vor, dass die Ausweitung des Abbauge
bietes die Minen so nah an umliegende Dörfer und 
Ortschaften heranbringen würde, dass nachteilige 
Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen 
sowie Bäche und das Grundwasser in der Region 
wahrscheinlich seien.45 Im Übrigen bestand die 
Gefahr, dass die subsistenzwirtschaftliche Region, 
die erst 2018 von den Vereinten Nationen zum 
landwirtschaftlichen Weltkulturerbe erklärt wurde, 
durch die Erweiterung des LithiumTagebaus 
zerstört würde.46 Nachdem Portugals Premiermi
nister wegen mit den Abbaulizenzen zusammen
hängenden Korruptionsanschuldigungen sein Amt 
niedergelegt hatte,47 beantragte die Staatsanwalt
schaft im Februar 2024, die zwischenzeitlich 
gegenüber Savannah Resources erteilte Umwelt
genehmigung aufzuheben.48 
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Auch in anderen europäischen Abbauregionen von 
Lithium gibt es Proteste von anwohnenden Gemein
den und Umweltverbänden, die zum Teil in Verbes
serungen von Transparenz und höheren Umwelt
auflagen münden,49 aber am grundsätzlichen Ziel
konflikt wenig ändern: Rohstoffe werden für die 
Energiewende benötigt, Rohstoffabbau „ohne Pro
teste“ gibt es häufig nur in Ländern, in denen die 
Bevölkerung ihre Rechte auf Beteiligung an Ent
scheidungen über das Ob und das Wie von Roh
stoffabbau nicht wirksam ausüben kann. Rechts
mittel gegen solche Entscheidungen sind in vielen 
rohstoffreichen Ländern oft nicht vielverspre
chend.50 Im Effekt setzen sich hier koloniale For
men der Aneignung von Ressourcen fort, auf dem 
Rücken der Umwelt und der Rechte der Mitglieder 
anwohnender Gemeinden.51 

5.2.3 Menschenrechtliche Implikationen

Genehmigungsverfahren und Bieterprozesse
Menschenrechts und Umweltvorschriften sind Teil 
des Genehmigungsverfahrens von Rohstoffabbau
projekten inner und außerhalb der EU. Die Verord
nung über kritische Rohstoffe sieht jedoch für  
„strategische Projekte“ als Ausnahmeregelung ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren vor, bei dem 
in großem Maß auf externe Zertifizierung zur Absi
cherung der Einhaltung von Menschenrechts und 
Umweltstandards zurückgegriffen werden kann. 
Externe Zertifizierungen weisen jedoch häufig eine 
hohe Fehleranfälligkeit auf. Die Regelung birgt die 
Gefahr, dass die Zertifizierung als Ersatz oder Äqui
valent für die Verantwortung der Unternehmen zur 
Einhaltung der Menschenrechte und des EURechts 
angesehen wird. 

49 Abbau durch Rio Tinto, cancelled in 2022: Rio Tinto (2024): Jadar project update. https://www.riotinto.com/en/operations/projects/jadar 
(abgerufen am 20.09.2024). Jetzt geht es aber doch los: Euronews (17.05.2024): Commissioner touts imminent agreement with Serbia on 
raw materials. https://www.euronews.com/green/2024/05/17/commissionertoutsimminentagreementwithserbiaonrawmaterials 
(abgerufen am 20.09.2024).

50 Vgl. Der Zugang zu Recht ist eng verknüpft mit Rechtsstaatlichkeit (rule of law). Der „rule of law“ – Index des „World Justice Project“ zeigt auf, 
in welchen Ländern der Zugang zu Recht als wahrnehmbar angesehen wird, einsehbar hier: World Justice Project (2023). Siehe auch UN, High 
Commissioner for Human Rights (10.05.2016), S. 5–8, mit einem Schaubild auf S. 7, das die Verbesserungsmöglichkeiten für den Zugang zu 
Recht aufzeigt.

51 Siehe dazu u. a. Bogojević (16.09.2024). 
52 Human Rights Watch (24.05.2023).
53 Siehe dazu: Spiegel Online (24.05.2019): Staudammunglück. Brasilianische Richterin wirft TÜV Süd Versagen vor. https://www.spiegel.de/

wirtschaft/brasilienrichterwerfentuevsuedversagenvora1269145.html (abgerufen am 20.09.2024).  

Jahrelang waren sogenannte Sozialaudits und Zerti
fizierungen die zentralen Instrumente, mit denen 
Unternehmen zeigen wollten, dass sie ihrer unter
nehmerischen Verantwortung nachkommen. Zivilge
sellschaftliche Organisationen haben die Grenzen 
von Prüfungen durch Dritte gut dokumentiert. Zu 
ihnen gehören ein Mangel an Menschenrechts
kenntnissen bei den Prüfern, Schwierigkeiten bei 
der Wahrung der Unabhängigkeit, wenn die Prüfer 
von dem geprüften Unternehmen bezahlt werden, 
sowie grundlegende Interessenkonflikte bei Prüfge
sellschaften, da sich diese häufig auch jenseits 
ihrer Prüftätigkeiten auf Aufträge von den Unter
nehmen bewerben.52 Auch in Deutschland bekannt 
geworden ist der Dammbruch der Eisenerzmine in 
Brumadinho (Brasilien), bei dem fehlerhafte Zertifi
zierung durch eine Tochtergesellschaft des TÜV Süd 
zu 272 Todesfällen und einer Umweltkatastrophe 
führte.53 

Ein Instrument wie Zertifizierungen, das aufgrund 
struktureller Fragen eine solche Fehleranfälligkeit 
hat, sollte nicht als Ersatz für strengere Genehmi
gungsverfahren gelten. Die EUMitgliedstaaten soll
ten deshalb vom vereinfachten Genehmigungsver
fahren, auch wenn es in der CRMR für strategische 
Projekte möglich ist, keinen oder nur in Ausnahme
fällen Gebrauch machen. Außerdem sollten die  
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass Zertifizierungs
systeme, wenn sie zum Einsatz kommen, auf einem 
MultiStakeholderAnsatz beruhen und Rechte
inhabende in den Prozess eingebunden waren.
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Strategische Partnerschaft mit Chile:  
Lithiumabbau und die Folgen54

Auf der Suche nach Partnerländern zur Versor
gung mit Lithium haben die EU und Chile im Juli 
2023 eine Absichtserklärung für eine strategische 
Rohstoffpartnerschaft unterzeichnet, weitere 
Schritte sollen folgen. Seit 1979 wird der Lithium
abbau in Chile als „nationales Interesse“ einge
stuft; im Oktober 2021 rief die chilenische  
Regierung beziehungsweise das Ministerium für 
Bergbau dazu auf, die Lithiumproduktion im Land 
zu steigern.

Am 10. Januar 2022 reichte die Regionalregie
rung von Atacama einen Antrag auf einstweili
gen Rechtschutz gegen das chilenische Ministe
rium für Bergbau am Oberlandesgericht Copiapo 
ein. Der Antrag beruht auf der Ausgestaltung 
des Bieterprozesses bei der Erteilung der Geneh
migungen zum Lithiumabbau. Zur Begründung 
ihrer Klage trägt die Regionalregierung Atacama 
vor, dass der Bieterprozess ohne Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt worden sei. Weiter
hin sei keine Umweltprüfung durchgeführt 
worden, um die potenziellen Auswirkungen des 
verstärkten Lithiumabbaus für die Region abzu
schätzen. Im Übrigen stelle die Erweiterung des 
Abbaugebietes, unter anderem in die Salzwiesen 
Atacamas, eine Bedrohung für die Biodiversität 
dar. Die Expansion des Lithiumabbaus würde 
bestehende Feuchtgebiete und damit auch 
Kulturerbe zerstören, den Tourismus und die 
Wasserversorgung in der Region gefährden. 

54 Sabin Center for Climate Change Law (2022).
55 Owen u. a. (2023). Zählt man auf dem Land lebende Bevölkerungsgruppen hinzu, die keinen offiziellen Status als Indigene Völker besitzen, so 

erhöht sich der Anteil sogar auf mehr als 70 %. 
56 United Nations (2008).
57 Am 16. Mai 2023 entschied der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR), dass die guatemaltekische Regierung die Rechte 

der Indigenen Q’equi‘ verletzte, als sie den Abbau von Nickel durch das schweizerische Unternehmen Solway Group auf deren Territorium 
genehmigte, ohne sie ausreichend zu konsultieren. Der IACHR ordnete die sofortige Aussetzung der Abbauarbeiten durch die Solway Group 
an, siehe: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023), siehe dazu auch: AP, (17.12.2023): International court rules against Guatemala in 
a landmark Indigenous and environmental rights case. https://apnews.com/article/guatemalamineindigenousrightscourtnickelfenix
346b0c882d4ee52954a7bd32c81202a5 (abgerufen am 20.09.2024).

58 Business and Human Rights Resource Centre (2023a); 2023 wurde im Namen einer Quilombola Gemeinde und indigenen Völkern mit der 
Begründung Klage bei einem brasilianischen Gericht eingereicht, dass bei Betrieb einer BauxitPipeline durch das norwegische Unternehmen 
Norsk Hydro, Landkonflikte verschärft wurden und ohne notwendige Genehmigung das Gebiet beschlagnahmt wurde. Zudem seien bei der 
vom brasilianischen Staat erteilten Genehmigung der Pipeline die Rechte der Indigenen Völker verletzt worden. Das Verfahren ist noch nicht 
abgeschlossen.

Dem hielt das Ministerium für Bergbau entge
gen, dass bereits zwei Unternehmen Zuschläge 
im Bieterverfahren erteilt wurden und einzelne 
Bieter darüber hinaus weitere Erlaubnisse, 
insbesondere Umwelterlaubnisse, zum Betrieb 
einer Lithiumanlage erwerben müssten. Am 14. 
Januar 2022 wurde dem einstweiligen Antrag der 
Regionalregierung stattgegeben. Das Oberlan
desgericht setzte die bereits geschlossenen 
Verträge aus, solange das Verfahren in der 
Hauptsache nicht abgeschlossen ist. Im Juli 
2024 war eine Entscheidung in der Sache 
ausstehend.

Die Rechte der indigenen Bevölkerung
Im Zusammenhang mit oft fehlerhaften Zertifizie
rungen muss auch beachtet werden, dass weltweit 
mehr als 50 Prozent der für eine grüne Transition 
notwendigen Rohstoffe unter Territorien liegen, die 
von indigenen Völkern bewohnt werden, für die oft
mals Landnutzung und Lebensweise eng verwoben 
sind.55 Für Eingriffe in das von indigenen Völkern 
bewohnte Territorium gilt deshalb auch das spezifi
sche Recht der freiwilligen und in Kenntnis der 
Sachlage erteilten vorherigen Zustimmung (free, 
prior and informed consent, kurz FPIC). Das Recht 
auf FPIC ist in der UNErklärung über die Rechte 
der indigenen Völker (UNDRIP)56 verankert, wird 
jedoch sehr häufig im Rahmen unternehmerischer 
Tätigkeit beim Abbau von Rohstoffen verletzt, wie 
unter anderem Beispielfälle aus Guatemala57 und 
Brasilien zeigen.58 FPIC ist auch in der CRMR 
genannt. Es ist jedoch essenziell, dass der  
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Konsultationsprozess nicht nur formal abgehandelt, 
sondern als echter partizipativer Dialoge gestaltet 
wird. Zudem sollten Projekte die Lebensbedingun
gen der indigenen Bevölkerung nachhaltig verbes
sern.

„Just Transition“ oder sozialökologische Trans
formation
Um nicht ein neues globales Ausbeutungssystem, 
sondern eine klimaneutrale Gesellschafts und Wirt
schaftsordnung zu schaffen, müssen die mit dem 
Rohstoffabbau einhergehenden Verletzungen von 
Menschenrechten und umweltbezogenen Rechte 
hinreichend beachtet und verhindert werden.

Was ist sozialökologische Transformation?

In einem Konzept einer sozialökologisch gerecht 
ausgestalteten Transformation (oft auch „Just 
Transition“) müssen die Achtung der Menschen
rechte und der Schutz der Umwelt weltweit als 
gleichwertige Prioritäten neben der Energiewen
de stehen. Unter Transformation wird die Forde
rung verstanden, dass Gesellschaften ihre ener
getischen Grundlagen auf erneuerbare Energien 
im Sinne einer „Dekarbonisierung“ umstellen 
und damit ihre bisherige „fossilnukleare“ Wirt
schaftsweise überwinden sollten. Dabei werden 
Auswirkungen auf Menschen und Umwelt in 
rohstoffreichen Regionen, die für diese Transfor
mation benötigt werden, oft nicht mitbedacht. 

Eine sozialökologisch gerechte Transformation ist 
also nur möglich, wenn die Menschenrechte, insbe
sondere die Rechte der indigenen Völker, wirksam 
geschützt werden. Ein weiterer Aspekt eines wirk
samen Menschenrechtsschutzes und des Schutzes 
der Umwelt ist die stärkere Einbindung aller Interes
sengruppen, von Rechteinhabenden und der Zivilge
sellschaft. Darüber hinaus muss aber auch der Ver
brauch von Rohstoffen gesenkt und ein umfassen
des Kreislaufsystem gestärkt werden, sodass 
insgesamt weniger eingreifender und die Umwelt 
beeinträchtigender Abbau stattfindet. Die CRMR 
sieht dazu vor, dass die EUMitgliedstaaten bis 
2030 mindestens 25 Prozent der Rohstoffe aus 
Recycling gewinnen.

5.3 Empfehlungen 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte emp
fiehlt dem Deutschen Bundestag, 

− eine zügige Umsetzung der EULieferkettenricht
linie (CSDDD);

− die Umsetzung beziehungsweise Anwendung der
EULieferkettenrichtlinie, der Verordnung über
die Nachhaltigkeitsberichterstattung und der
Verordnung zum Verbot von Produkten, die unter
Zwangsarbeit hergestellt wurden, mit wissen
schaftlichen Analysen zu begleiten und die
Ergebnisse der jeweiligen Evaluierungen im Rah
men etwaiger Überarbeitungsprozesse zu nut
zen;

− eine systematische Kontrolle und Anpassung der
schon geschlossenen oder noch abzuschließen
den strategischen Rohstoffpartnerschaften
Deutschlands mit Drittstaaten durchzuführen,
mit Blick auf die Auswirkungen des Rohstoffab
baus auf Menschen und Umwelt, insbesondere
unter Beachtung der Rechte indigener Völker,
und die Auswirkungen der Nutzung von Zertifi
zierungen anstelle von Genehmigungsverfahren.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte emp
fiehlt der Bundesregierung, 

− bei der Umsetzung der CSDDD ausreichend Zeit
zur Verbändebeteiligung im parlamentarischen
Verfahren vorzusehen;

− sich aktiv auf EUEbene an der Ausgestaltung
der in der CSDDD für Unternehmen vorgesehenen
Unterstützungsmaßnahmen, wie beispielsweise
einem EUHelpdesk, zu beteiligen sowie Unter
stützungsmaßnahmen entweder im Umsetzungs
gesetz zur CSDDD oder in dem ausstehenden
Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschen
rechte vorzusehen und dabei die Belange der
Rechteinhabenden, insbesondere deren Recht
auf Zugang zu Abhilfe im Falle von unterneh
mensbezogenen Menschenrechtsverletzungen,
in den Vordergrund zu stellen;
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− sich auf EUEbene im Rahmen der Zwangsar
beitsverordnung dafür einzusetzen, dass Stake
holder Zugang zu Zolldaten erhalten, um Importe
besser nachvollziehen zu können und gegebe
nenfalls Wiedergutmachung entlang der Liefer
kette verlangen können. Bei der behördlichen
Umsetzung der Zwangsarbeitsverordnung sollte
ein Schwerpunkt auf der Möglichkeit der Wieder
gutmachung liegen, die über die einschränken
den Einzelfälle aus der Verordnung hinausgeht;

− bei der Anwendung der EUVerordnung zu kriti
schen Rohstoffen (Critical Raw Materials Regula
tion) über ihre Abwägungen zwischen Rohstoffsi
cherung und Auswirkungen auf Menschen und
Umwelt transparent zu berichten;

− sich dafür einzusetzen, dass von einem verein
fachten Genehmigungsverfahren für den Abbau
von strategischen Rohstoffen nur in Ausnahme
fällen Gebrauch gemacht werden kann und
anzuerkennen, dass Zertifizierungen eine konti
nuierliche menschenrechtliche und umwelt
rechtliche Sorgfaltspflichtenanalyse nicht erset
zen können;

− darauf zu achten, dass Rohstoffpartnerschaften
mit Staaten, in denen es indigene Gemeinschaf
ten gibt, sicherstellen, dass sie als langfristige,
nachhaltige Projekte konzipiert werden, die über
einzelne Vorhaben hinausgehen;

− Strategien zur Reduzierung des Rohstoffver
brauchs zu entwickeln und in eine effektive
Kreislaufwirtschaft zu investieren.
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6  Deutschland im 
Menschenrechtsschutzsystem
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6.1 Die menschenrechtlichen  
Verpflichtungen Deutschlands

Das Grundgesetz (GG) enthält in Artikel 1 Absatz 2 
das Bekenntnis zu „unverletzlichen und unveräußer
lichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft“. Grund und Menschen
rechte sind dementsprechend im Grundgesetz 
garantiert. Zudem ist Deutschland als Mitglied im 
Europarat und den Vereinten Nationen (United  
Nations, UN) sowie mit der Ratifikation zahlreicher 
Menschenrechtsverträge in das europäische und 
das internationale Menschenrechtsschutzsystem 
eingebunden. 

Dabei hat sich Deutschland sowohl internationalen 
Verträgen im Rahmen der Vereinten Nationen – 
zum Beispiel dem UNZivilpakt, dem UNSozialpakt 
und der UNBehindertenrechtskonvention – als 
auch europäischen Menschenrechtsverträgen – 
zum Beispiel der Europäischen Menschenrechts
konvention (EMRK) und der Revidierten Europäi
schen Sozialcharta – unterworfen. Außerdem ist 
Deutschland an die EUGrundrechtecharta gebun
den, wenn es Recht der Europäischen Union (EU) 
umsetzt, zum Beispiel europäische Richtlinien in 
nationales Recht überführt oder eine Behörde in 
Umsetzung einer europäischen Verordnung handelt. 

Die durch die Menschenrechtsverträge begründeten 
individuellen Rechte und staatlichen Verpflichtungen 
sind völkerrechtlich verbindlich und Bestandteil der 
deutschen Rechtsordnung. Alle Menschen unter 
deutscher Hoheitsgewalt können sich gegen deut
sche staatliche Stellen auf sie berufen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts sind die völkervertragsrechtlichen Men
schenrechtsgarantien auch als Auslegungshilfe her
anzuziehen. Mit ihnen werden Inhalt und Reichweite 
der grundgesetzlich garantierten Grundrechte 
bestimmt. Die internationalen Menschenrechts
standards sind daher auch in den Verfahren vor 
deutschen Gerichten zu berücksichtigen – unmittel
bar oder bei der Auslegung von Grundrechten – und 
finden seit einigen Jahren zunehmend Eingang in 
die Rechtsprechung in Deutschland. 

Jenseits individuell einklagbarer Rechtspositionen 
machen die Menschenrechte auch verbindliche Vor
gaben für Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung 
in Bund, Ländern und Kommunen. Demzufolge müs
sen politische Prozesse transparent, inklusiv sowie 
diskriminierungsfrei ablaufen und darauf abzielen, 
alle Menschenrechte weitestgehend zu gewährleis
ten.

Menschenrechte sind für Staaten nicht nur auf 
ihrem eigenen Territorium bindend, sondern auch 
im Rahmen internationalen staatlichen Handelns. 
Dies gilt sowohl für das Handeln außerhalb des 
Staatsgebietes (zum Beispiel im Rahmen von Mili
täreinsätzen wie in Afghanistan und Mali oder in  
der Entwicklungszusammenarbeit) als auch für das 
Handeln in internationalen Organisationen (zum 
Beispiel bei der Rechtsetzung in der EU oder im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen). 

Welche Fortschritte die Staaten bei der Umsetzung 
ihrer Verpflichtungen auf diesen unterschiedlichen 
Ebenen gemacht haben, ist Gegenstand internatio
naler Überprüfungsverfahren. Ausschüsse unabhän
giger Expert*innen (Fachausschüsse) in den Verein
ten Nationen und im Europarat überprüfen die Ver
tragsstaaten regelmäßig und geben Empfehlungen 
ab. Empfehlungen an Deutschland aus den Über
prüfungsverfahren findet sich in den jeweiligen  
thematischen Kapiteln dieses Berichts (vgl. 3.1.1, 
3.2.2, 4).

6.2 Deutschland im Blick internationa
ler und europäischer Menschenrechts
gremien

Mit der Ratifikation von Menschenrechtsverträgen 
gehen Pflichten für Deutschland einher: Als Ver
tragsstaat verpflichtet es sich dazu, die festge
schriebenen Normen einzuhalten und über die 
Umsetzung der vertraglichen Verpflichtungen regel
mäßig Bericht zu erstatten. Dieser Staatenbericht 
bildet – zusammen mit Parallelberichten der Zivilge
sellschaft und der Nationalen Menschenrechtsinsti
tution, also des Deutschen Instituts für Menschen
rechte – die Grundlage für Empfehlungen, die die 
UNFachausschüsse zu den einzelnen Menschen
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rechtsverträgen nach einem intensiven Dialog mit 
deutschen Staatenvertreter*innen gegenüber 
Deutschland aussprechen. Das Berichtsverfahren 
ist dabei je nach Menschenrechtsvertrag zeitlich 
unterschiedlich getaktet. In der Regel muss 
Deutschland den UNFachausschüssen alle vier bis 
fünf Jahre Bericht über die Umsetzung des jeweili
gen Menschenrechtsvertrags erstatten. 

Darüber hinaus gibt es für einzelne Betroffene teil
weise die Möglichkeit, sich bei den Fachausschüs
sen der UNMenschenrechtsverträge über Men
schenrechtsverletzungen zu beschweren (soge
nannte Individualbeschwerdeverfahren).1 Im Fall 
systematischer oder schwerer Menschenrechtsver
letzungen können einige Fachausschüsse auch 
Untersuchungsverfahren durchführen.2

Die Einhaltung der Europäischen Menschenrechts
konvention (EMRK) und ihrer Zusatzprotokolle über
wacht der Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte (EGMR). Als ständiger Gerichtshof nimmt er 
Individual sowie Staatenbeschwerden entgegen 
und trifft rechtsverbindliche Entscheidungen. Damit 
bietet er den stärksten Schutz gegen die Verletzung 
von Menschenrechten. Das Ministerkomitee des 
Europarates überwacht den Vollzug der Entschei
dungen des EGMR.3

Im Berichtszeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 veröf
fentlichte der EGMR insgesamt fünf Urteile zu 
Beschwerden gegen Deutschland. In einem Fall 

1 In der Rechtsprechungsdatenbank „ius menschenrechte“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte sind ausgewählte Entscheidungen 
internationaler Spruchkörper, wie der UNFachausschüsse, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der 
Europäischen Union sowie ausgewählte menschenrechtlich relevante Entscheidungen staatlicher Gerichte abgebildet: https://www.institut
fuermenschenrechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken/rechtsprechungsdatenbankiusmenschenrechte. In der Rechtsprechungsda
tenbank „ius gender & gewalt“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte befinden sich rechtsgebietsübergreifend Entscheidungen nationa
ler, europäischer und internationaler Gerichte und unabhängiger Menschenrechtsgremien, die im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer 
Gewalt stehen, sowie relevante völker und europarechtliche Dokumente und Hintergrundinformationen: https://www.institutfuermenschen
rechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken/rechtsprechungsdatenbankiusgendergewalt. Die Datenbank „Menschenrechte und Behin
derungen“ enthält wesentliche völkerrechtliche Dokumente der Vereinten Nationen zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen: 
https://www.institutfuermenschenrechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken/datenbankfuermenschenrechtebehinderungen (alle 
abgerufen am 09.10.2024).

2 Da die Untersuchungsverfahren vertraulich sind, gibt es keine öffentlich zugänglichen Informationen über ihre Eröffnung.
3 Council of Europe (2023).
4 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2023): Humpert u. a. gegen Deutschland, Urteil vom 14.12.2023, Beschwerde Nr. 59433/18, 

59477/18, 59481/18 und 59494/18. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001229726 (abgerufen am 09.10.2024).
5 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2024): Wick gegen Deutschland, Urteil vom 04.06.2024, Beschwerde Nr. 22321/19. https://

hudoc.echr.coe.int/?i=001233987 (abgerufen am 09.10.2024).

(Humpert u. a. gegen Deutschland)4 fällte der 
Gerichtshof ein Grundsatzurteil zur Vereinbarkeit 
des Streikverbots für Beamt*innen mit der EMRK. 
In drei Fällen stellte der EGMR eine Rechtsverlet
zung fest:

Im Fall Wick gegen Deutschland hatte ein deut
scher Staatsangehöriger Klage eingereicht, der sich 
zur Zeit der Entscheidung in Berlin in Haft befand.5 
Der Beschwerdeführer wandte sich gegen seine 
wiederholte, innerhalb kurzer Zeiträume stattfin
dende Verlegung von einem Gefängnis in ein ande
res während der Verbüßung seiner Haftstrafe. Der 
Beschwerdeführer hatte versucht, bei deutschen 
Gerichten Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit 
seiner Unterbringung in Einzelhaft und unter Video
überwachung sowie über seine Verlegungen zu 
erwirken. Infolge der Verlegungen des Beschwerde
führers verloren Gerichte ihre Zuständigkeit und 
trafen widersprüchliche Entscheidungen. Der EGMR 
urteilte, dass Deutschland gegen das Recht auf 
Zugang zu einem Gericht (Art. 6 Abs. 1 EMRK) ver
stoßen hat, weil der Beschwerdeführer keine kon
krete und wirksame Möglichkeit hatte, eine gericht
liche Entscheidung im Zusammenhang mit den 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen und den wie
derholten kurzfristigen Überstellungen zu erwirken.

Im Urteil zum Fall Bild GmbH & Co. KG gegen 
Deutschland ging es um ein Gerichtsurteil, mit 
dem die Beschwerdeführerin angewiesen wurde, 
Videoaufnahmen einer polizeilichen Festnahme zu 
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entfernen, sofern das Gesicht eines beteiligten Poli
zisten nicht unkenntlich gemacht wird.6 Die 
Beschwerdeführerin ist die Betreiberin der Nach
richtenWebsite bild.de. In zwei Beiträgen berichte
te bild.de über eine gewalttätige Auseinanderset
zung zwischen einem Mann und mehreren Polizis
ten in einem Bremer Club. Die Beiträge enthielten 
VideoAufnahmen, die zeigten, wie mehrere Polizei
beamte eine Person auf den Boden zwangen, wobei 
einer der Polizisten die Person trat und mit einem 
Schlagstock schlug. Einer der beistehenden Polizis
ten war auf den Aufnahmen unverpixelt zu sehen. 
Dieser ging gerichtlich gegen die Berichterstattung 
vor und bekam einen Unterlassungsanspruch zuge
sprochen, welcher letztinstanzlich bestätigt wurde. 
Der EGMR urteilte, dass Deutschland durch dieses 
gerichtliche Verbot gegen das Recht auf freie Mei
nungsäußerung (Art. 10 EMRK) verstoßen hat. Zu 
diesem Ergebnis kam der EGMR nach einer Abwä
gung der Meinungsäußerungsfreiheit mit dem Recht 
auf Achtung des Privat und Familienlebens (Art. 8 
EMRK). Zentral für die Entscheidung des Gerichts
hofs war dabei, dass das gerichtlich erklärte Verbot 
auch für die Zukunft generell und unabhängig vom 
Berichterstattungskontext erteilt worden war. 
Dadurch sei die Berichterstattung über Gewaltaus
übung durch die Polizei und damit deren Beitrag zur 
öffentlichen Debatte gefährdet worden.7

Der Fall Sioud gegen Deutschland betraf ein Ver
fahren über das Umgangsrecht des Beschwerdefüh
rers mit seinem Kind.8 Die Eltern des Kindes stritten 
sich nach ihrer Trennung über den Umgang mit der 
Tochter, woraufhin das zuständige Amtsgericht die
sen regelte. In diesem Verfahren hörte das Gericht 
auch die Tochter an, die erklärte, ihren Vater, den 
Beschwerdeführer, nicht sehen zu wollen. Trotz 
Regelung des Umgangs verweigerte das Kind schon 

6 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2023): Bild GmbH & Co. KG gegen Deutschland, Urteil vom 31.10.2023, Beschwerde  
Nr. 9602/18. https://hudoc.echr.coe.int/?i=001228530 (abgerufen am 09.10.2024).

7 Weitere Informationen: Legal Tribune Online (01.11.2023): Bild.de muss Polizisten nicht immer verpixeln. EGMR gibt Bild nach Debatte um 
Polizeigewalt recht. https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/egmr960218bilddeutschlandvideopolizistunverpixelt (abgerufen am 
09.10.2024). 

8 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2023): Sioud gegen Deutschland, Urteil vom 24.10.2023, Beschwerde Nr. 48698/21. 
https://hudoc.echr.coe.int/?i=001231052 (abgerufen am 09.10.2024).

9 Seit der Novellierung der Vorschrift, die seit dem 01.07.2021 – also nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts – gilt, ist die Anhörung 
des Kindes vor dem Oberlandesgericht gesetzlich vorgeschrieben, Bundesministerium der Justiz (2024), S. 30 f. 

nach kurzer Zeit den Umgang mit ihrem Vater. In 
einem daraufhin durch die Mutter angestrengten 
Beschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht 
entschied dieses, ohne eine erneute Anhörung des 
Kindes, den Umgang mit dem Beschwerdeführer für 
acht Monate auszusetzen. Mehrere Verfahrensbe
teiligte, unter anderem der Vater und das Jugend
amt, hatten die persönliche Anhörung des Kindes 
beantragt beziehungsweise ein Sachverständigen
gutachten vorgeschlagen, um den wahren Willen 
der Tochter zu ermitteln. Gleichzeitig hatten schon 
das Amtsgericht und auch das Oberlandesgericht 
Bedenken geäußert, die Mutter des Kindes habe 
den Willen des Kindes beeinflusst oder gefördert. 
Das Absehen von der erneuten Anhörung der  
Tochter war auf Grundlage einer zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung geltenden Vorschrift des Geset
zes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit möglich, nach der die Durchführung einzelner 
Verfahrenshandlungen in das Ermessen des 
Beschwerdegerichts gestellt wurde.9 Der EGMR 
urteilte, dass Deutschland gegen das Recht auf 
Achtung des Privat und Familienlebens (Art. 8 
EMRK) verstoßen hat. Er rügte, das Oberlandesge
richt habe seine Entscheidung nicht auf der Grund
lage hinreichend substantiierter Tatsachen getrof
fen, indem es von einer persönlichen Anhörung der 
Tochter absah und sich zudem unzureichend mit 
den Empfehlungen der Verfahrensbeteiligten zur 
Einholung eines Sachverständigengutachtens und 
damit der Ausräumung der Bedenken der freien Wil
lensbildung des Kindes insgesamt befasst habe. 

Die Deutschland betreffenden Verfahren vor dem 
EGMR werden durch das Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) jährlich in dem Bericht über die Recht
sprechung des EGMR und die Umsetzung seiner 
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Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland aufgearbeitet.10 In einem zweiten 
Bericht, dem Bericht über die Rechtsprechung des 
EGMR in Verfahren gegen andere Staaten als 
Deutschland, werden ausgewählte Verfahren gegen 
andere Vertragsstaaten und ihre Relevanz für 
Deutschland diskutiert.11

10 Bundesministerium der Justiz (2024).
11 Kulick (2024).

Ausführliche Informationen zu allen Menschen
rechtsinstrumenten und Dokumente zu den jeweili
gen Staatenberichtsverfahren und Individual
beschwerden finden sich auf der Website des  
Deutschen Instituts für Menschenrechte. Einen 
Überblick über die Berichtspflichten Deutschlands 
geben die nachfolgenden Tabellen 1 bis 5.

Tabelle 1: Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen

UNAbkommen Inkrafttreten 
in Deutsch
land

Individualbe
schwerdever
fahren in 
Deutschland 
anwendbar

Letzter 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Letzte 
Empfeh
lungen an 
Deutschland

Nächster 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Internationaler 
Pakt über bürger
liche und politi
sche Rechte 
(UNZivilpakt, 
ICCPR)

23.03.1976 Ja, gemäß 1. 
Zusatzprotokoll

2020 2021 Fällig 2028 

Zwischen
bericht fällig: 
2024 

Zivilpakt 2. Fakul
tativprotokoll 
(Abschaffung der 
Todesstrafe)

18.11.1992 Ja, gemäß  
Art. 5

Teil des Staa
tenberichtsver
fahrens zum 
UNZivilpakt

Teil des Staa
tenberichtsver
fahrens zum 
UNZivilpakt

Teil des Staa
tenberichtsver
fahrens zum 
UNZivilpakt

Internationaler 
Pakt über wirt
schaftliche, sozia
le und kulturelle 
Rechte (UNSozi
alpakt, ICESCR)

03.01.1976 Ja, gemäß 
Fakultativpro
tokoll

2023 2018 Termin für 
nächsten  
Staatenbericht 
steht noch aus.

Übereinkommen 
zur Beseitigung 
jeder Form von 
Rassendiskrimi
nierung (ICERD)

15.06.1969 Ja, gemäß 
Art. 14

2020 2023 Termin für 
nächsten  
Staatenbericht 
steht noch aus.

Übereinkommen 
zur Beseitigung 
jeder Form von 
Diskriminierung 
der Frau (CEDAW)

09.08.1985 Ja, gemäß 
Fakultativpro
tokoll

2021 2023 Zwischenbe
richt 2025 
fällig 

Termin für 
nächsten  
Staatenbericht 
steht noch aus.
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UNAbkommen Inkrafttreten 
in Deutsch
land

Individualbe
schwerdever
fahren in 
Deutschland 
anwendbar

Letzter 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Letzte 
Empfeh
lungen an 
Deutschland

Nächster 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Übereinkommen 
gegen Folter und 
andere grausame, 
unmenschliche 
oder erniedrigen
de Behandlung 
oder Strafe (CAT)

31.10.1990 Ja, gemäß 
Art. 22

2024 2019 Termin für 
nächsten  
Staatenbericht 
steht noch aus.

Fakultativproto
koll zum Überein
kommen gegen 
Folter und andere 
grausame, 
unmenschliche 
oder erniedrigen
de Behandlung 
oder Strafe 
(Einrichtung eines 
nationalen unab
hängigen 
Besuchsgremi
ums)

03.01.2009 Kein Individual
beschwerde
verfahren

Internationaler 
und nationaler 
Kontrollmecha
nismus

Besuch in 
Deutschland 
2013

Kein Staatenbe
richtsverfahren

Übereinkommen 
über die Rechte 
des Kindes (CRC)

05.04.1992 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2019 2022 Der kombinier
te 7. und 8. 
Bericht soll 
2027 vorgelegt 
werden.

1. Fakultativpro
tokoll zum Über
einkommen über
die Rechte des
Kindes (Kinder in
bewaffneten
Konflikten)

13.01.2005 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2019 2022 Teil des 
Staaten be
richtsverfah
rens zur UN 
Kinderrechts
konvention

2. Fakultativpro
tokoll zum Über
einkommen über
die Rechte des
Kindes (Kinder
handel)

15.07.2009 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2019 2022 Teil des  
Staatenbe
richtsverfah
rens zur UN 
Kinderrechts
konvention
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UNAbkommen Inkrafttreten 
in Deutsch
land

Individualbe
schwerdever
fahren in 
Deutschland 
anwendbar

Letzter 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Letzte 
Empfeh
lungen an 
Deutschland

Nächster 
Staatenbe
richt Deutsch
lands

Übereinkommen 
zum Schutz der 
Rechte aller 
Wanderarbeitneh
mer und ihrer 
Familienangehöri
gen (ICRMW)

Nicht ratifiziert Nein  
(Möglichkeit 
gemäß  
Art. 77)

– – –

Übereinkommen 
über die Rechte 
von Menschen 
mit Behinderun
gen und Fakulta
tivprotokoll 
(CRPD)

26.03.2009 Ja, gemäß 
Zusatzprotokoll

2019 (Prüfung 
des Berichts: 
2023)

2023 2031

Übereinkommen 
zum Schutz aller 
Personen vor 
dem Verschwin
denlassen (CPED)

23.10.2010 Ja, gemäß  
Art. 31

2013 
FollowUp
Berichte  
(gem. Art. 
29(4)) 2015 
und 2020.

2023 Laut Konvention 
keine weiteren 
periodischen 
Staatenberichte 
fällig, aber 
zusätzliche 
Informationen 
können nach 
Art. 29(4) ange
fordert werden.

Verfahren Überprüfung 
Deutschlands seit

Letzter Staaten
bericht Deutsch
lands

Letzte Empfeh
lungen an 
Deutschland

Nächster Staaten
bericht Deutsch
lands

Allgemeines 
Länderüberprüfungs
verfahren (UPR)

2007 2023 2023 Termin für nächs
ten Staatenbericht 
steht noch aus.

Hochrangiges Politi
sches Forum zur 
Überprüfung der 
Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs)

2013 2021 Keine Empfehlun
gen vorgesehen

2025 (freiwillig, 
keine verbindliche 
Vorgabe)

Tabelle 2: Weitere menschenrechtliche Überprüfungen im Rahmen der Vereinten Nationen 
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Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Letzter (Staaten) 
Bericht Deutsch
lands

Letzte Empfeh
lungen an 
Deutschland

Nächster (Staa
ten) Bericht 
Deutschlands

Europäische  
Sozialcharta

26.02.1965 2022 2023 2024 (jährlich, 
aber jeweils nur zu 
einzelnen Rechten 
der Revidierten 
Europäischen  
Sozialcharta)

Revidierte  
Europäische  
Sozialcharta

01.05.2021 2023 (regulärer 
Bericht)

2023 (Adhoc
Bericht zur  
costofliving 
crisis)

2024

Zusatzprotokoll  
zur Europäischen 
Sozialcharta (Kollek
tivbeschwerden)

Nicht ratifiziert – – –

Rahmenüberein
kommen zum  
Schutz nationaler 
Minderheiten

01.02.1998 2023 2022 2029

Europäische Charta 
der Regional und 
Minderheiten
sprachen

01.01.1999 2023 2024 2026

Konvention des 
Europarates gegen 
Menschenhandel

01.04.2013 2023 2024 2026

Konvention des 
Europarats zur 
Verhütung und 
Bekämpfung von 
Gewalt gegen  
Frauen und häus
licher Gewalt  
(Istanbul 
Konvention)

01.02.2018 2020 2022 2025

Tabelle 3: Menschenrechtsabkommen des Europarates mit Berichtsverfahren 
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Tabelle 5: Verpflichtungen Deutschlands im Rahmen der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten12

12 Die Tabelle führt nur Zusatzprotokolle mit materiellen Rechten auf.

Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Letzter Besuch in 
Deutschland

Letzte Empfehlungen 
an Deutschland

Europäisches Überein
kommen zur Verhütung 
von Folter und unmensch
licher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe 
(CPT)

01.06.1990 2020 (regulärer Besuch)

2023 (AdhocBesuch)

2022 (regulärer Besuch)

(2024 (AdhocBesuch)

Europäische Kommission 
gegen Rassismus und Into
leranz (ECRI)

Kein Abkommen 2019 2020

Abkommen Inkrafttreten in  
Deutschland

Individualbeschwerdeverfahren 
in Deutschland anwendbar

Europäische Konvention zum  
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK)

03.09.1953 Ja (EGMR)

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 1  
(Recht auf Achtung des Eigentums, 
 auf Bildung und auf faire und geheime 
Wahlen)

13.02.1957 Ja, gemäß Art. 5 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 4  
(Freizügigkeitsrecht und  
Ausweisungsschutz)

01.06.1968 Ja, gemäß Art. 6 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 6  
(Verbot der Todesstrafe)

01.08.1989 Ja, gemäß Art. 6 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 7 (u. a. 
Verfahrensgarantien bei Ausweisung, 
Verbot der Doppelbestrafung, Recht 
auf Rechtsmittel bei strafrechtlicher 
Verurteilung, Gleichheit der Ehegatten)

Unterzeichnet am 19.3.1985, 
noch nicht ratifiziert

Nein

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 12  
(Sachlich unbeschränktes  
Diskriminierungsverbot)

Unterzeichnet am 04.11.2000, 
noch nicht ratifiziert

Nein

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 13  
(Abschaffung der Todesstrafe  
unter allen Umständen)

01.02.2005 Ja, gemäß Art. 5 Zusatzprotokoll

Tabelle 4: Menschenrechtliche Überprüfung des Europarates mit Besuchsmechanismus 
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6.3 Allgemeines Periodisches  
Überprüfungsverfahren (UPR)

Im Berichtszeitraum hat sich Deutschland zum vier
ten Mal dem Allgemeinen Periodischen Überprü
fungsverfahren (Universal Periodic Review, UPR) 
unterzogen.13 Im Rahmen dieses Verfahrens behan
delt der UNMenschenrechtsrat regelmäßig die 
Menschenrechtslage in allen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen. Maßstäbe für die Überprüfung 
sind die UNCharta, die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie sämtliche vom jeweiligen 
Staat ratifizierten UNMenschenrechtsabkommen.

Beim UPR werden Staaten durch Staaten überprüft 
– und nicht von unabhängigen Fachausschüssen,
wie es bei den Staatenberichtsverfahren zu den ver
schiedenen UNMenschenrechtsverträgen der Fall
ist. Dies birgt zwar die Gefahr der Politisierung des
Verfahrens, sichert ihm aber auch eine höhere poli
tische Aufmerksamkeit der Regierungen. Grundlage
des Verfahrens sind jeweils drei Berichte: die Stel
lungnahme des betreffenden Staates zu menschen
rechtlichen Entwicklungen im Land seit der letzten
Überprüfung, eine Zusammenfassung von Erkennt
nissen verschiedener UNMenschenrechtsgremien
sowie ein Bericht des UNHochkommissariats, der
die Parallelberichte zivilgesellschaftlicher Organisa
tionen und der jeweiligen Nationalen Menschen
rechtsinstitution (NHRI) und von internationalen
Organisationen zusammenfasst (vgl. Abbildung 6,
S. 122).14 Ziel des Verfahrens ist es, Anregungen

13 Die erste Überprüfung fand 2009 statt, die zweite 2013, die dritte 2018.
14 UN, Human Rights Council (01.09.2023); UN, Human Rights Council (04.09.2023); UN, Human Rights Council (22.12.2023). 
15 Sämtliche Parallelberichte sind auf der Internetseite des UNHochkommissars für Menschenrechte abrufbar: https://www.ohchr.org/en/ 

hrbodies/upr/deindex (abgerufen am 23.10.2024).
16 UN, Human Rights Council (04.09.2023), Ziff. 2, 31, 88.
17 Ebd., Ziff. 2, 17, 30, 39.
18 Ebd., Ziff. 31, 39, 23, 24.
19 Ebd., Ziff. 23. 
20 Ebd., Ziff. 2, 62, 90.
21 Ebd., Ziff. 2.
22 Ebd., Ziff. 58.
23 Ebd., Ziff. 77–81.
24 Ebd., Ziff. 40, 41.
25 Ebd., Ziff. 2, 41, 73, 74, 86. 
26 Ebd., Ziff., 67–72.
27 Ebd., Ziff. 82–87.
28 Ebd., Ziff. 26, 107, 109.

zur Verbesserung der Menschenrechtslage im Land 
zu geben und die Einhaltung der menschenrechtli
chen Verpflichtungen zu fördern. 

6.3.1 Phase der Berichterstattung 
Parallelberichte wurden von einer Vielzahl von 
Organisationen vorab eingereicht, unter anderem 
vom Forum Menschenrechte und zahlreichen weite
ren Nichtregierungsorganisationen, dem Deutschen 
Institut für Menschenrechte sowie regionalen Orga
nisationen und Institutionen wie dem Europarat, der 
Europäischen Grundrechteagentur (FRA) und der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE).15 Die Parallelberichte sprachen ein 
breites Spektrum an menschenrechtlichen Themen 
an. Zahlreiche Berichte nahmen Bezug auf rassisti
sche Diskriminierung16 sowie Hasskriminalität und 
Hassrede.17 Im Fokus standen auch strukturelle und 
institutionelle Diskriminierung18 wie „Racial Profi
ling“.19 Kritisiert wurde zudem die Lage von Men
schen mit Migrationsgeschichte, insbesondere Kin
dern.20 Weitere Themen waren Armut, insbesondere 
Kinderarmut21 und von Alleinerziehenden22, Woh
nungslosigkeit, gesellschaftliche Teilhabe von Men
schen mit Behinderung,23 Geschlechtergerechtig
keit24 und Gewalt gegen Frauen25, Wirtschaft und 
Menschenrechte26 sowie die Diskriminierung von 
trans und intergeschlechtlichen Menschen27. Auf
gegriffen wurden auch gegenüber der vergangenen 
UPRRunde neue Menschenrechtsprobleme, wie 
fehlende oder unzureichende Klimaschutzmaßnah
men,28 Gefahren aufgrund von Digitalisierung und 
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Künstlicher Intelligenz29, der Umgang mit der Coro
naPandemie und ihre Folgen30 sowie die Auswir
kungen des Krieges gegen die Ukraine.

Die Bundesregierung reichte ihren Bericht im Sep
tember 2023 ein.31 Der ressortübergreifende 
Abstimmungsprozess wurde vom Auswärtigen Amt 
gesteuert. Im Rahmen dieses Prozesses wurden 
das Forum Menschenrechte und das Deutsche Ins
titut für Menschenrechte zweimal konsultiert. Der 
Regierungsbericht gibt Auskunft über zahlreiche 
Maßnahmen, die die Bundesregierung seit der drit
ten Überprüfung 2018 eingeleitet hat, beispielswei
se gesetzliche Regelungen, Projekte, Aktionspläne 
und Budgetentscheidungen. Ein Annex enthielt einige 
wichtige und teilweise gegenüber der vergangenen 
Überprüfungsrunde neue Themen: Antisemitismus, 
Rechte Älterer, Wirtschaft und Menschenrechte, 
Armut und Wohnungslosigkeit sowie Klimaschutz. 
Sie enthielten dadurch im Verfahren weniger Auf
merksamkeit. Einige in den Parallelberichten oder 
von UNVertragsausschüssen hervorgehobene Pro
blemstellungen wurden im Bericht der Regierung 
nicht thematisiert, etwa die Auswirkungen der 
CoronaPandemie, insbesondere auf Kinder, Online
Hassrede oder Digitalisierung und Künstliche Intelli
genz.

6.3.2 Der Prüftermin – interaktiver Dialog 
der Staaten – Outcome of the review 
Die mündliche Befassung mit dem Bericht Deutsch
lands fand am 9. November 2023 in Genf statt. Zu 
der besonderen Bedeutung dieses Datums für 
Deutschland kam die zeitliche Nähe zu den Terror
angriffen der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 
und die darauffolgenden Proteste in Deutschland 
und vielen Ländern der Welt. In einer Reihe von Bei
trägen schlugen sich diese aktuellen politischen 
Entwicklungen nieder.

29 Ebd., Ziff. 107, 111.
30 Ebd., Ziff. 110.
31 UN, Human Rights Council (01.09.2023). Der Bericht besteht aus einem Hauptberichtsteil und einer Anlage mit Anmerkungen aus dem drit

ten Zyklus in tabellarischer Form: UN, Human Rights Council (2023): Universal Periodic Review Fourth Cycle – Germany – Reference docu
ments. Annex 1. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/sessions/session44/de/A_HRC_WG6_44_DEU_1_
Germany_Annex_E.pdf; UN, Human Rights Council (2023): Universal Periodic Review Fourth Cycle. Germany. Reference documents. Annex 2. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/sessions/session44/de/A_HRC_WG6_44_DEU_1_Germany_
Annex%202_E.docx (beide abgerufen am 23.10.2024).

32 Die Empfehlungen sind im Bericht der UPR Working Group enthalten: UN, Human Rights Council (22.12.2023). 

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregie
rung als Leiterin der Regierungsdelegation eröffne
te die mehr als dreistündige Sitzung in Genf mit 
einem selbstkritischen Eingangsstatement, welches 
den Ton für den weiteren Austausch setzte. Sie 
nannte menschenrechtliche Fortschritte seit 2018, 
wie etwa die Ratifikation der ILOKonvention Nr. 
169 und des Zusatzprotokolls zur Konvention über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie 
die Rücknahme der Vorbehalte zur Europaratskon
vention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt („IstanbulKon
vention“). Ausgeführt wurden ebenso Herausforde
rungen, die von der Zivilgesellschaft zu Recht 
betont worden seien, wie etwa Geschlechterunge
rechtigkeit, häusliche Gewalt und ein Hilfesystem, 
das den Bedürfnissen nicht gerecht werde. Armut 
und insbesondere Kinderarmut gehörten ebenso zu 
den menschenrechtlichen Problemen in Deutsch
land. Und schließlich seien Rassismus und Diskrimi
nierung sowie Defizite in der Migrationspolitik gro
ße Herausforderungen, denen die Bundesregierung 
begegnen müsse und wolle.

Während des Dialogs nahmen 123 Delegationen 
öffentlich Stellung zum Bericht.32 Die Staatendele
gationen begegneten der deutschen Delegation 
überwiegend konstruktiv und wohlwollend. Kritik 
äußerten die Staaten vor allem in den Themenfel
dern Rassismus, Diskriminierung und Hasskrimina
lität. Sie forderten Deutschland auf, sich aktiv dage
gen einzusetzen und auch auf struktureller Ebene 
Diskriminierung abzuwenden. Hierzu empfahlen 
zahlreiche Staaten, Beamt*innen zu schulen und so 
beispielsweise Racial Profiling in der Praxis zu 
unterbinden.

Im Bereich der Menschenrechte von Frauen ging es 
den Staaten insbesondere um fortbestehende 
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Abbildung 6: Allgemeines Periodisches Überprüfungsverfahren
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(Parallelberichterstattung)

• Bundesregierung reicht Staatenbericht ein
• UN-Hochkommissariat erstellt Zusammenfassung der Parallelberichte

sowie Übersicht über Feststellungen von unabhängigen UN-Fachgremien
zur Situation in Deutschland
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UN-Menschenrechtsrat offiziell angenommen

• Die Nationale Menschenrechtsinstitution mit A-Status und bei der
UN akkreditierte NGOs haben Rederecht und können die Ergebnisse
kommentieren

• Mit Unterstützung der Empfehlungen verpflichtet sich Deutschland politisch,
die jeweilige Empfehlung bis zur nächsten Überprüfung umzusetzen

• Die/Der UN-Hochkommissar*in für Menschenrechte wendet sich an die
Bundesregierung mit Einschätzung zu Prioritäten für die Umsetzung

• Bundesregierung berichtet über den aktuellen Stand der Umsetzung der
Empfehlungen

• Nach 2 Jahren, freiwillig

2. 
Überprüfung

durch 
UPR-Arbeitsgruppe

3.
Stellungnahme 
des überprüften 

Staates

5.
Umsetzung

der Empfehlungen

Üb
er

pr
üf

un
gs

ph
as

e
Be

ric
ht

sp
ha

se
Fo

llo
w

 u
p 

- P
ro

ze
ss

4–
5 

Ja
hr

e

1. 
Berichterstattung 
und Vorbereitung 
der Überprüfungs-

phase

6.
Zwischenbericht

Drucksache 20/14185 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 122 –
Vorabfassung - w

ird durch eine lektorierte fassung ersetzt.



DEUTSCHL AND IM MENSCHENRECHTSSCHUTZSYSTEM 123

Geschlechtsdiskriminierung, insbesondere Lohnun
gleichheit, fehlende Repräsentation von Frauen in 
Führungspositionen sowie politischen Leitungsebe
nen. Zudem wurde mehrfach die Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt gefordert, insbe
sondere die bessere Umsetzung der IstanbulKon
vention.

Die Situation von Geflüchteten und Migrant*innen 
stand ebenfalls im Zentrum zahlreicher Stellung
nahmen. Vor allem afrikanische Staaten forderten 
Deutschland zur Ratifikation der Wanderarbeitneh
merkonvention auf.

Im Kontext des Krieges in Gaza wurde Deutschland 
mehrfach kritisiert, sich nicht hinreichend für den 
Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung ein
zusetzen und sich nicht aktiv um eine sofortige 
Waffenruhe zu bemühen. Auch die Einschränkung 
von propalästinensischen Protesten und damit 
Beschränkung von Meinungs und Versammlungs
freiheit wurde kritisiert.

Darüber hinaus griffen die Staaten ein breites Spek
trum an Themen auf: von inklusiver Bildung und 
Rechten von Menschen mit Behinderung über den 
Klimaschutz bis hin zur verbesserten Bekämpfung 
von Menschenhandel. Ebenso wurden die Rechte 
von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans und inter
geschlechtlichen sowie queeren Menschen 
(LSBTIQ*) thematisiert.

Weniger Aufmerksamkeit gab es für die durch Pan
demie und Inflation rasant gestiegene Armut und 
insbesondere Kinderarmut in Deutschland. Die Bun
desregierung hatte dieses Thema erst nach den 
Konsultationen mit der Zivilgesellschaft und dem 
Institut und aus Platzgründen in den Annex des 
Staatenberichts aufgenommen.

33 UN, Human Rights Council (20.02.2024), Ziff. 3.
34 Die Begrifflichkeit geht zurück auf die Resolution 5/1 des Menschenrechtsrats vom 18.06.2007, Annex, Abs. 32. In den beiden ersten Zyklen 

des UPR verwendete die Bundesregierung eine andere Terminologie: „akzeptiert“ / „Kenntnis genommen“ / „zurückgewiesen“ (accepted/
noted/rejected).

35 UN, Human Rights Council (20.02.2024), Ziff. 3.
36 So bedeutet es teilweise, dass die Bundesregierung bis zur Sitzung des UNMenschenrechtsrates die genannten Empfehlungen nicht abschlie

ßend prüfen konnte (unter anderem auch, weil die Empfehlungen teilweise die Zuständigkeit der Bundesländer betreffen). In anderen Fällen 
nannte die Bundesregierung weitere Gründe für die ZurKenntnisnahme, die eine teilweise oder völlige Ablehnung der empfohlenen Maßnah
men zur Folge haben. Welcher Grund jeweils bei einer zur Kenntnis genommen Empfehlung ausschlaggebend war, bleibt weitgehend offen.

37 UN, Human Rights Council (20.02.2024), Ziff. 4.

Einige Empfehlungen wurden bereits in den Zyklen 
zuvor ausgesprochen und teilweise inhaltlich unver
ändert übernommen.

6.3.3 Umgang Deutschlands mit Empfeh
lungen der anderen Staaten
Anfang 2024 nahm die Bundesregierung nach ressort
übergreifender Abstimmung zu den Empfehlungen der 
UPRArbeitsgruppe des Menschenrechtrates Stel
lung.33 Von den insgesamt 346 Empfehlungen fan
den 284 Empfehlungen ihre Unterstützung; die wei
teren 62 Empfehlungen nahm die Bundes regierung 
zur Kenntnis.34 Sowohl Zustimmung als auch Kennt
nisnahme wurden bei einer Reihe von Empfehlun
gen kurz kommentiert. Ausdrücklich hat die Bundes
regierung jedoch keine der Empfehlungen zurück
gewiesen.

„Unterstützung einer Empfehlung“ bedeutet, dass 
die Bundesregierung die grundsätzliche Stoßrich
tung der Empfehlung teilt, allerdings nicht zwangs
läufig einen Handlungsbedarf anerkennt.35 Inwie
weit und ob überhaupt Konsequenzen folgen, bleibt 
also unklar. Dennoch handelt es sich bei der Unter
stützung einer Empfehlung um eine politische Ver
pflichtung, hierüber künftig international Rechen
schaft abzulegen. Insofern bleiben die unterstützten 
Empfehlungen auch innenpolitisch auf der Agenda. 
Empfehlungen, die „zur Kenntnis genommen“  
werden, gelten in den meisten Fällen faktisch als 
abgelehnt.36 Laut der Bundesregierung ist eine  
„ZurKenntnisnahme“ nicht mit einer pauschalen 
Ablehnung gleichzusetzen.37 Bei beiden Kategorien 
ist unklar, inwieweit Deutschland sich politisch  
verpflichtet, diese umzusetzen.

Im Folgenden ist aufgezeigt, wie die Bundesregie
rung auf die zentralen Empfehlungen des UNMen
schenrechtsrates reagiert hat.
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Rassistische Diskriminierung, Hassrede und 
Gewalt

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur

Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlich
keit und anderen Formen von Diskriminierung38

− Durchführung von Schulungen, um Polizei und
Justiz hinsichtlich Racial Profiling und anderen
Diskriminierungsmechanismen zu sensibilisie
ren39

− Maßnahmen gegen Hassrede und zur effektiven
strafrechtlichen Verfolgung40

− Sensibilisierung der Gesamtgesellschaft41

Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Unterbindung von Racial Profiling42

− Überprüfung der Praxis von Polizei und Justizbe
hörden hinsichtlich Islamophobie und Fremden
feindlichkeit43

Zu Racial Profiling sieht die Bundesregierung keinen 
Bedarf einer Überarbeitung des bestehenden 
Rechtsrahmens, da dieses bereits nach dem Grund
gesetz verboten und kein Bestandteil der polizeili
chen Praxis sei. Die Bundesregierung strebe eine 
generelle Sensibilisierung der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes für alle Formen von Diskrimi
nierung an.44 Auch für die Überprüfung von Polizei
kräften oder Justizbehörden hinsichtlich Islamfeind
lichkeit oder Fremdenfeindlichkeit sieht sie keine 
Notwendigkeit.45

38 Ebd., Abs. 140.29, 140.33–140.37, 140.55, 140.70–140.79, 140.333.
39 Ebd., Abs. 140.34, 140.332.
40 Ebd., Abs. 140.51–140.53, 140.57, 140.61–140.63, 140.65–140.69, 140.104, 140.108.
41 Ebd., Abs. 140.116, 140.296–140.320, 140.331.
42 Ebd., Abs. 140.32, 140.38.
43 Ebd., Abs. 140.124.
44 Ebd., Abs. 140.32, 140.38.
45 Ebd., Abs. 140.124.
46 Ebd., Abs. 140.328.
47 Ebd., Abs. 140.342.
48 Ebd., Abs. 140.329.
49 Ebd., Abs. 140.167.
50 Ebd., Abs. 140.172.
51 Ebd., Abs. 140.335.
52 Ebd., Abs. 140.336, 140.338, 140.345.
53 Ebd., Abs. 140.257.
54 Ebd., Abs. 140.259.

Umgang mit Geflüchteten, Asyl und Schutz
suchenden

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen zur

Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung
gegen Migrant*innen, Geflüchtete und Asyl
suchende46

− Erwägen, die Maßnahmen zur Integration
Geflüchteter aus der Ukraine auf andere
Geflüchtete auszudehnen47

− Erwägen, die Gesundheitsdienste für Asylbewer
ber*innen und insbesondere Kinder auszubauen,
um sicherzustellen, dass sie Zugang zu einer
umfassenden Gesundheitsversorgung haben48

− Sicherstellen adäquaten und niedrigschwelligen
Zugangs zu Bildung und Gesundheitsversorgung
für Kinder in Armut, Kinder ohne regulären Auf
enthaltstitel sowie migrantische und asylsuchen
de Kinder49, insbesondere Kinder in Erstaufnah
meeinrichtungen50

− Sicherung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für
alle Migrant*innen51

− Schutz von Geflüchteten vor Angriffen, Fremden
feindlichkeit sowie sonstiger Diskriminierung52

− Berücksichtigung des Kindeswohls im Rahmen
von Familienzusammenführung53

− Verhindern, dass migrantische Kinder von ihren
Eltern getrennt werden, und die Identifizierung
sowie angemessene Unterbringung unbegleite
ter Minderjähriger sowie einen Vormund mit
juristischem Sachverstand sicherstellen54
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Geschlechtergerechtigkeit, einschließlich 
geschlechtsspezifischer Gewalt 

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
 − Weitere Förderung der Gleichstellung von Frau

en und Männern, in allen Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind inklusive der 
Politik55, insbesondere in intersektionaler Pers
pektive56 

 − Verabschiedung einer umfassenden Gleichstel
lungsstrategie57 und Verstärkung der nationalen 
Anstrengungen zu ihrer vollständigen Umset
zung,58 Sicherstellung von Lohngleichheit59 und 
Erhöhung der Zahl von Frauen in Führungspositi
onen60

 − geschlechtergerechte Aufstellung des Bundes
haushalts (Gender Budgeting)61

 − Annahme einer Strategie zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen mit Fokus auf Prävention, 
Schutz und Unterstützung62 beziehungsweise zur 
Umsetzung der IstanbulKonvention, die die 
Defizite bei der Bereitstellung von Unterstützung 
und Schutz für gewaltbetroffene Frauen und 
Mädchen ausgleicht63

 − Fortbildung von Richter*innen, Staatsanwält*in
nen, Rechtsanwält*innen und anderen Strafver
folgungsbehörden im Bereich Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen64

 − Ausbau und dauerhafte finanzielle Absicherung 
von Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen 
für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen65

55 Ebd., Abs. 140.47, 140.220, 140.224, 140.226.
56 Ebd., Abs. 140.224.
57 Ebd., Abs. 140.221.
58 Ebd., Abs. 140.207, 140.209.
59 Ebd., Abs. 140.146–140.150, 140.153.
60 Ebd., Abs. 140.208, 140.206, 140.216, 140.219, 140.226.
61 Ebd., Abs. 140.217, 140.223.
62 Ebd., Abs. 140.232, 140.241, 140.243.
63 Ebd., Abs. 140.232, 140.235, 140.236, 140.238, 140.239.
64 Ebd., Abs. 140.213.
65 Ebd., Abs. 140.229, 140.231, 140.239, 140.240, 140.245.
66 Ebd., Abs. 140.160.
67 Ebd., Abs. 140.211.
68 Ebd., Abs. 140.225.
69 Ebd., Abs. 140.140, 140.143, 140.233.
70 Ebd., Abs. 140.225, 140.227, 140.228, 140.237, 140.242–140.244, 140.246–140.248.
71 Ebd., Abs. 140.141.
72 Ebd., Abs. 140.164, 140.173.
73 Ebd., Abs. 140.176.

 − Beseitigung der Barrieren beim Zugang zu siche
rem und legalem Schwangerschaftsabbruch und 
medizinischer Nachsorge66

Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:

 − Entkriminalisierung des Schwangerschaftsab
bruchs67

Menschenhandel

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
 − Verstärkung der Bekämpfung des Menschenhan

dels68

 − Bereitstellen von Schutzunterkünften für von 
Menschenhandel betroffene Personen, insbe
sondere Kinder, sowie Verbesserung von Schutz 
und Beratung69

 − Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern 
durch Bekämpfung von Menschenhandel, 
geschlechtsspezifischer Gewalt und sexueller 
Ausbeutung70

 − Sicherstellen eines unabhängigen Monitorings 
von Menschenhandel71

Bildung

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
 − Menschenrechtsbildung in Schulen sicherstel

len72

 − Stärkung der Digitalkompetenz von Kindern73
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− weitere Bemühung um ein inklusives Schulsys
tem74, einschließlich der Bereitstellung zusätzli
cher Ressourcen75

− Bekämpfung der strukturellen Benachteiligung
migrantischer Schüler*innen76

Die Bundesregierung erläutert, dass sie die struktu
relle Ungleichheit im Bildungssystem schon lange 
angehe und dies, auch unter Berücksichtigung des 
weiteren Kontextes von Ungleichheit in der Gesell
schaft, fortsetzen werde.

Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Menschenrechtsbildung zu Minderheiten und

Diversität durch Bundesgesetz einführen77

Die Bundesregierung verweist auf die Gesetzge
bungskompetenz der Länder im Bildungsbereich. 
Die Menschenrechte seien jedoch Bestandteil aller 
Schulgesetze der Länder, und die Länder hätten 
Empfehlungen verabschiedet, um das Bewusstsein 
für Minderheiten im Unterricht zu schärfen. Die 
Hochschulen seien für die Lehrpläne der einzelnen 
Studiengänge verantwortlich, und Menschenrechts 
und Demokratiebildung seien dort enthalten. 
Deutschland unterstütze den Ansatz, dass Men
schenrechtsbildung und Vielfalt Schlüsselelemente 
der Bildung sein sollten.

Kinder

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen78

− Stärkung der psychischen Gesundheitsversor
gung aller Kinder79

74 Ebd., Abs. 140.165, 140.168, 240.276, 140.278, 140.280, 140.287.
75 Ebd., Ab. 140.168.
76 Ebd., Abs. 140.171.
77 Ebd., Abs. 140.175.
78 Ebd., Abs. 140.254, 140.254, 140.265, 140.270.
79 Ebd., Abs. 140.162.
80 Ebd., Abs. 140.250.
81 Ebd., Abs. 140.252–140.255.
82 Ebd., Abs. 140.22.
83 Ebd., Abs. 140.286.
84 Ebd., Abs. 140.274.
85 Ebd., Abs. 140.284, 140.287.
86 Ebd., Abs. 140.277.

− Wirksame Bekämpfung der unverhältnismäßigen
Auswirkungen der Defacto Diskriminierung von
Kindern in benachteiligten Situationen80

− Sicherstellung, dass alle im Land geborenen Kin
der, unabhängig von der Rechtsstellung der
Eltern oder des Herkunftslandes, registriert und
mit Geburtsurkunden ausgestattet werden81

Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Sicherstellen, dass staatenlose Kinder mit der

Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erhal
ten82

Die Bundesregierung verweist auf Artikel 2 des 
Gesetzes zur Verminderung der Staatenlosigkeit, 
wonach Kinder, die die Voraussetzungen für den 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit bei der 
Geburt nicht erfüllen, nach fünfjährigem Aufenthalt 
im Lande fast ohne Voraussetzungen eingebürgert 
werden könnten. Dies entspreche Artikel 1 des UN
Übereinkommens zur Verminderung der Staatenlo
sigkeit von 1961.

Menschen mit Behinderungen

Von Deutschland angenommene Empfehlungen:
− effektive Anwendung der UNBRK, insbesondere

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am
Arbeitsmarkt83

− Diskriminierung im Gesundheitswesen verhin
dern84 und eine gute Gesundheitsversorgung
sicherstellen85

− Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen und
Dienstleistungen sicherstellen86
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Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Verabschiedung einer Strategie zur Schaffung

eines inklusiven Bildungssystems87

Hierzu verweist die Bundesregierung auf die 
Zuständigkeit der Länder. Diese würden weiterhin 
das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendli
chen mit und ohne Behinderungen anstreben, etwa 
durch Aktionspläne zur UNBRK.88

LSBTQI*

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Ergänzung des Grundgesetzes um das Verbot

der Diskriminierung wegen der sexuellen Orien
tierung und der geschlechtlichen Identität89

− Erlass eines Gesetzes zur Anerkennung der
Geschlechtsidentität auf Grundlage der Selbst
bestimmung90 und Ergänzung des Selbstbestim
mungsgesetzes, damit 14 bis 17Jährige ohne
elterliche Zustimmung oder Gerichtsurteil die
eigene Geschlechtszuordnung selbst wählen
können91

− Verfolgung von Straftaten wegen der geschlecht
lichen Identität oder der sexuellen Orientierung92

− weitere Bemühungen, um Stigmatisierung und
Diskriminierung von LSBTIQ* zu unterbinden93

Die Bundesregierung führt zum Verbot der Diskrimi
nierung wegen der geschlechtlichen Identität aus, 
dass dieses bereits von Art. 3 Absatz 1 und 3 
Grundgesetz erfasst sei, und verweist auf den Koali

87 Ebd., Abs. 140.276, 140.278.
88 Ebd., Abs. 140.276
89 Ebd., Abs. 140.321.
90 Ebd., Abs. 140.139, 140.319, 140.320.
91 Ebd., Abs. 140.318.
92 Ebd., Abs. 140.323, 140.327.
93 Ebd., Abs. 140.324, 140.326.
94 Ebd., Abs. 140.321.
95 Ebd., Abs. 140.179.
96 Ebd., Abs. 140.184.
97 Ebd., Abs. 140.182.
98 Ebd., Abs. 140.180, 140.183, 140.187.
99 Ebd., Abs. 140.181.
100 Ebd., Abs. 140.188.
101 Ebd., Abs. 140.156.
102 Ebd., Abs. 140.185, 140.189.
103 Ebd., Abs. 140.133.

tionsvertrag, wonach die sexuelle Identität in das 
grundgesetzliche Diskriminierungsverbot aufgenom
men werden soll.94

Klimaschutz

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Fortsetzung und Intensivierung der Bemühungen

zur Stärkung des internationalen Rechtsrahmens
zur Bekämpfung des Klimawandels95 sowie zur
Umsetzung des Klimabeschlusses des Bundesver
fassungsgerichts96, insbesondere zur Erreichung
des 1,5GradZiels des Pariser Abkommens,97

auch durch internationale Zusammenarbeit98

und im Einklang mit dem Grundsatz der gemein
samen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten99

− Intensivierung der Anstrengungen zur Erreichung
der Klimaneutralität bis 2045100

− Berücksichtigung der Situation von Menschen in
Armut bei den notwendigen Anpassungsmaß
nahmen101 sowie deren Auswirkungen auf weitere
vulnerable und marginalisierte Gruppen102

Digitalisierung

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Regelung der Verwendung biometrischer Daten

für Gesichtserkennungssysteme auf der Grund
lage internationaler Menschenrechtsstan
dards103
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Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Verzicht auf den Einsatz von PegasusSpionage

programmen und ähnlichen Programmen ohne
angemessene Garantien für Menschenrechte,
Rechenschaftspflicht und Transparenz

Hierzu verweist die Bundesregierung auf den engen 
rechtlichen Rahmen für den Einsatz von informati
onstechnischen Ermittlungs oder Überwachungs
instrumenten, die in informationstechnische Syste
me der betroffenen Personen eingreifen können. 
Aus Gründen der nationalen Sicherheit mache sie 
keine Angaben zu weiteren Einzelheiten über in 
Deutschland einsatzfähigen/verfügbaren oder nicht 
einsatzfähigen/nicht verfügbaren ITÜberwa
chungsinstrumente oder fähigkeiten.104

Armut 

Von Deutschland unterstützte Empfehlungen:
− Soziale Sicherung stärken und wirksam gegen

Armut und Ungleichheit vorgehen105

− Verabschiedung einer nationalen Strategie für
die Integration von Personen, die von Woh
nungslosigkeit betroffen sind106

Anerkennung internationaler Verträge 

Von Deutschland zur Kenntnis genommene Empfeh
lungen:
− Ratifikation des Internationalen Übereinkom

mens über die Rechte von Wanderarbeitneh
mer*innen und ihren Familienangehörigen (von
1990)107

− Rücknahme aller Vorbehalte zum Übereinkom
men von 1954 über die Rechtsstellung der
Staatenlosen und zum Übereinkommen von

104 Ebd., Abs. 140.132.
105 Ebd., Abs. 140.155, 140.158.
106 Ebd., Abs. 140.157.
107 Ebd., Abs. 140.1140.19.
108 Ebd., Abs. 140.20.
109 Ebd., Abs. 140.2.
110 Ebd., Abs. 140.22.

1961 über die Verminderung der Staatenlosig
keit108

Bezüglich der Wanderarbeitnehmerkonvention 
erklärt die Bundesregierung, sie sei nach erneuter 
Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die 
Bedenken hinsichtlich der angewandten Definition, 
die auch Migrant*innen ohne Aufenthaltsstatus ein
schließt, weiterhin bestünden. Die Menschenrechte 
von Wanderarbeitnehmer*innen seien bereits durch 
die von Deutschland ratifizierten UNMenschen
rechtsverträge und ILOKonventionen geschützt.109 
In Bezug auf staatenlose Kinder verweist Deutsch
land darauf, dass diese fünf Jahre nach der Geburt 
unter niedrigen Anforderungen die deutsche Staats
bürgerschaft erlangen können.110

6.3.4 Ausblick: Umsetzung der  
Empfehlungen 
Ziel des Überprüfungsverfahrens ist es, die men
schenrechtliche Lage im Land zu verbessern. In  
diesem Sinne ist es nun an der Bundesregierung – 
wo erforderlich, gemeinsam mit den Ländern –  
zu klären, welchen Grad der Verbindlichkeit die 
Zustimmung hat und mit welchen konkreten Maß
nahmen die Umsetzung der Empfehlungen aus Genf 
erfolgen soll. Da das Auswärtige Amt die Koordinie
rungsfunktion nur während der Überprüfung selbst 
innehat, anschließend aber einzelne Ressorts oder 
Länder verantwortlich sind, gilt es, auch die Zustän
digkeiten für die Maßnahmen transparent festzule
gen, einen Zeitplan zu bestimmen und erforderliche 
Finanzmittel bereitzustellen. Empfehlungen der 
unabhängigen Vertragsausschüsse der UN und der 
MonitoringMechanismen des Europarates sollten 
hierfür sinnvollerweise mit einbezogen werden. 

Angesichts der Vielzahl von Empfehlungen ist eine 
Priorisierung notwendig. Der Hochkommissar für 
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Menschenrechte hebt in seinem Schreiben an die 
Bundesregierung111 den besseren Schutz von Frau
en vor Gewalt und mehr Unterstützungsangebote 
sowie den Kampf gegen Kinderarmut und die Ein
führung der Kindergrundsicherung als besonders 
dringlich hervor. Ebenfalls empfiehlt er die Einrich
tung eines „Nationalen Mechanismus für Berichter
stattung und Folgemaßnahmen“, um die Verwirkli
chung der angenommenen Empfehlungen sicherzu
stellen. Dies hat die Bundesregierung bisher nicht 
für erforderlich gehalten. Für die vom Hochkommis
sar nahegelegte Zwischenberichterstattung vertritt 
das Auswärtige Amt die Auffassung, dass der zwei
jährliche Menschenrechtsbericht diese Funktion 
erfüllt. Dafür sollte sich dieser allerdings klar an 
den Empfehlungen orientieren.

Aus Sicht des Deutschen Instituts für Menschen
rechte sollten die Bekämpfung von Rassismus und 
Antisemitismus, von Gewalt gegen Frauen, der 
Schutz vor Armut, einschließlich Kinderarmut, vor 
Wohnungslosigkeit sowie der fundamentalen Rech
te von Geflüchteten und die Sicherung inklusiver 
Bildung Priorität haben.

Der Bundestag sollte die international verkündete 
Zustimmung der Bundesregierung zu einzelnen 
Empfehlungen aufgreifen und deren innerstaatliche 
Umsetzung vorantreiben. Hier ist im Blick auf das 
Ende der Legislaturperiode im Herbst 2025 Eile 
geboten. Das gilt insbesondere für die beabsichtig
ten Änderungen des Grundgesetzes zur Ersetzung 
des Wortes „Rasse“ sowie zur Verankerung von  
Kinderrechten und des Verbots der Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlecht
lichen Identität. Darüber hinaus wirken die Verpflich
tungen auch für die nächste Bundesregierung weiter. 
Dies gilt insbesondere für die Empfehlungen, die 
durch die unabhängigen UNVertragsausschüsse 
bereits konkretisiert wurden. Die nächste Bundesre
gierung wird in den verschiedenen Überwachungs
verfahren Rechenschaft ablegen müssen und sollte 
dabei der menschenrechtlichen Vorreiterrolle  
entsprechen, die Deutschland für sich in Anspruch 
nimmt.

111 UN, High Commissioner for Human Rights (26.06.2024): Observations in light of the outcome of the fourth cycle of the Universal Periodic 
Review. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/sessions/session44/uprhclettergermanyeng.pdf (abgeru
fen am 23.10.2024).

6.4 75 Jahre Grundgesetz: Meilen
steine der Rechtsprechung zu den 
Grundrechten

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz vom Par
lamentarischen Rat verabschiedet. Die im Grundge
setz verankerten Grundrechte bilden das Herzstück 
des Menschenrechtsschutzes in Deutschland. Auf
grund der Erfahrungen mit der nationalsozialisti
schen Unrechtsherrschaft wurden sie an den 
Anfang des Grundgesetzes gestellt und sind unmit
telbar geltendes Recht. Alle Staatsgewalt – also 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre
chung – ist an sie gebunden.

Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte sind 
eng mit den international verbrieften Menschen
rechten verwoben und müssen im Lichte dieser 
Menschenrechte ausgelegt werden. Zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Grundgesetzes war das die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verab
schiedet am 10. Dezember 1948 von der UNGene
ralversammlung. Im Laufe der Jahrzehnte kamen 
internationale Menschenrechtsabkommen auf Ebe
ne der UN und des Europarats hinzu. Inzwischen 
verfügt auch die EU über eine GrundrechteCharta, 
die seit 15 Jahren in Kraft ist.

Das Bundesverfassungsgericht wurde 1951 gegrün
det und hat die Aufgabe, die Einhaltung der Verfas
sung und den Schutz der Grundrechte in Deutsch
land zu überwachen. Seit seiner Gründung hat das 
Gericht den Grundrechtsschutz in Deutschland 
durch zahlreiche Urteile weiterentwickelt. Aufgabe 
des Gerichtes ist es, die knapp und abstrakt formu
lierten Grundrechte auszulegen und im Einzelfall zur 
Anwendung zu bringen. Es setzt damit zugleich die 
Maßstäbe für das Verständnis der Grundrechte in 
Deutschland.

Abbildung 7 (S. 130 f.) zeigt exemplarisch wichtige 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts für 
den Menschenrechtsschutz in Deutschland.
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Abbildung 7: 75 Jahre Grundgesetz – Meilensteine75 Jahre Grundgesetz – Meilensteine des Grundrechts schutzes

1953
Urteil zur Gleichberechtigung, BVerfGE 3, 225

Das Grundrecht der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau gilt unmittelbar. Es ist von Gesetzgebung, Regierung, 

Verwaltung und Gerichten zu beachten.

1975
Erstes Urteil zum Schwangerscha� sabbruch, 

BVerfG 39, 1
Der Staat hat die Pfl icht, den sich im Mutterleib ent-

wickelnden Embryo zu schützen. Da dieser Schutz Vorrang 
vor dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau hat, 

besteht für sie eine Rechtspfl icht, den Fötus auszutragen. 
Bei Gefahr für Leib oder Leben der Frau sind Ausnahmen von 

dieser Pfl icht möglich.

1983
Urteil zur Volkszählung, BVerfG 65, 1

Das Bundesverfassungsgericht entwickelt das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung. In der Folge wird das 

deutsche Datenschutzrecht stark ausgebaut.

1994
Zweitregister-Urteil, BVerfG 92, 26
Die Grundrechte gelten auch für das Handeln Deutschlands 
außerhalb des deutschen Staatsgebiets. Der Gesetzgeber 
muss dabei den Grundrechten die größtmögliche Anwendung 
sichern.

Grundgesetzänderung Artikel 3
Der Staat ist verpfl ichtet, die tatsächliche Gleichberech tigung 
zwischen Frauen und Männern aktiv zu fördern. 
Das Grundgesetz schützt auch vor Benachteiligungen 
 wegen einer Behinderung.

1958
Lüth-Urteil, BVerfGE 7, 198

Die Grundrechte sind mehr als nur Abwehrrechte gegen den 
Staat. Sie sind als verfassungsrechtliche Grundentscheidung 

auch im Verhältnis zwischen Privatpersonen zu 
berücksichtigen.

1966
Spiegel-Urteil, BVerfGE 20, 162
Eine freie und unabhängige Presse gehört zu den 
Grundpfeilern eines freiheitlich-demokratischen Staates. 
Die Pressefreiheit reicht von der Beschaff ung der Information 
und dem Quellenschutz bis zur Verbreitung von Nachrichten 
und Meinungen.

1968
Grundgesetzänderung Notstandsverfassung

Die Grundrechte gelten auch im Notstand, einzelne 
 Grundrechte können aber im Verteidigungsfall stärker 

 beschränkt werden.

1957
Elfes-Urteil, BVerfG 6, 32
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schützt 
auch die Handlungsfreiheit jedes Menschen. Für Menschen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit bedeutet das: Sie 
genießen Grundrechtsschutz auch dort, wo Grundrechte aus-
drücklich Deutschen vorbehalten sind (z.B. Versammlungs-
freiheit, Freizügigkeit).

1977
Urteil zur lebenslangen Freiheitsstrafe, BVerfGE 45, 187
Die Menschenwürde verlangt, dass eine zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilte Person grundsätzlich die Mög-
lichkeit hat, wieder freigelassen zu werden. Dies muss 
gesetzlich geregelt werden.

1985
Brokdorf-Beschluss, BVerfG 69, 315
Erstes Urteil zum Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als 
unentbehrliches Element der Demokratie. Auch bei gewalt-
tätigen Ausschreitungen Einzelner muss der Staat das Recht 
auf eine friedliche Versammlung schützen.

1971
Mephisto-Beschluss, BVerfGE 30, 173
Die Kunstfreiheit fi ndet ihre Grenzen nur in der Verfassung 
selbst. Hierzu gehört der Achtungsanspruch jedes Menschen, 
der aus seiner Menschenwürde herrührt. Er wirkt auch über 
den Tod hinaus.

1993
Grundgesetzänderung Artikel 16 a

Das Grundrecht auf Asyl wird wesentlich eingeschränkt. Asyl 
 erhält nur noch, wer nicht aus einem Land der EU oder einem 
anderen sicheren Drittstaat nach Deutschland eingereist ist.

Beschluss zum Besitzrecht des Mieters, BVerfG 89, 1
Das Besitzrecht von Mieter*innen von Wohnraum ist durch 
die Eigentumsgarantie geschützt. Es muss mit dem Grund-
recht der Eigentümer*innen in Ausgleich gebracht werden.

2. Urteil zum Schwangerscha� sabbruch, BVerfG 88, 203
Bestätigung der Austragungspfl icht der Schwangeren. Der

Staat muss zum Schutz des Ungeborenen auch das Strafrecht 
einsetzen. Schwangerscha� sabbrüche sind rechtswidrig, 
dürfen aber in der Frühphase der Schwangerscha�  nach 

erfolgter Konfl iktberatung straff rei bleiben.
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1996
Mauerschützen-Beschluss, BVerfG 95, 96
Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot umfasst nicht die 
Rechtfertigung von schwerstem kriminellen Unrecht, welches 
die internationalen Menschenrechte missachtet.

2008
Urteil zur Online-Durchsuchung, BVerfGE 120, 274

Das Bundesverfassungsgericht entwickelt das Grundrecht 
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme als Teil des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Online-Durchsuchungen sind damit 

enge rechtsstaatliche Grenzen gesetzt.

2002
Urteil zum Lebenspartnerscha� sgesetz, BVerfG 105, 313

Eheähnliche Rechte und Pfl ichten für die gleich geschlecht-
liche Lebenspartnerscha�  verstoßen nicht gegen den 

besonderen Schutz der Ehe im Grundgesetz.

2010
Hartz IV-Urteil, BVerfG 125, 175

Aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip 
ergibt sich ein Grundrecht auf ein menschenwürdiges 

Existenz minimum. Es sichert die physische Existenz sowie 
ein Mindestmaß an gesellscha� licher, kultureller und 

politischer Teilhabe.

2003
Erstes Kop� uch-Urteil, BVerfG 108, 282
Zur Einschränkung der Religionsfreiheit von Lehrer*innen 
ist eine gesetzliche Grundlage notwendig.

2012
Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz, BVerfG 132, 134
Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums steht allen Menschen in Deutschland 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zu. Die Menschen-
würde kann nicht aus migrationspolitischen Gründen 
relativiert werden.

2006
Urteil zum Lu� sicherheitsgesetz, BVerfG 115, 118
Das Recht auf Leben und die Garantie der Menschenwürde 
verbieten, dass der Staat ein oder mehrere Menschenleben 
zur Rettung anderer Menschenleben opfert.

2009
Wunsiedel-Beschluss, BVerfG 124, 300
Die Strafbarkeit der öff entlichen Billigung, Verherrlichung 
oder Rechtfertigung der NS-Unrechtsherrscha�  ist mit der 
Verfassung vereinbar. Zwar darf die Meinungsfreiheit 
nur durch ein allgemeines Gesetz eingeschränkt werden. 
Das Ausmaß der NS-Unrechtsherrscha�  sowie das 
Verständnis des Grundgesetzes als Gegenentwurf dazu 
rechtfertigen aber eine Ausnahme hiervon.

1995
Kruzifi x-Beschluss, BVerfG 93, 1

Grundsatzurteil zum Gebot der religiösen Neutralität des 
Staates: Das Anbringen von Kreuzen in staatlichen Pfl icht-

schulen ist mit Art. 4 Abs. 1 GG unvereinbar.

„Soldaten sind Mörder“-Beschluss, BVerfG 93, 266
Auch polemische und verletzend formulierte Werturteile sind 
durch die Meinungsfreiheit geschützt. Bei der Sinnermittlung 

von Äußerungen ist ihr Kontext zu berücksichtigen. 
Die Beleidigungstatbestände im Strafgesetzbuch müssen im 

Lichte der Grundrechte ausgelegt werden.

2004
Urteil zum Großen Lauschangriff , BVerfG 109, 279

Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde gehört ein 
absolut geschützter Kernbereich privater Lebensgestaltung. 
Der Staat darf in diesen Kernbereich nicht eingreifen, auch 

nicht zum Zwecke der Strafverfolgung.

Görgülü-Beschluss, BVerfG 111, 307
Die deutschen Gerichte sind verpfl ichtet, die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
berücksichtigen und das deutsche Recht im Lichte der 

Menschenrechte auszulegen.
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2015
2. Kop� uch-Beschluss, BVerfGE 138, 296

Pauschale Kop� uchverbote für Lehrerinnen sind verfassungs-
widrig. Verbote sind nur gerechtfertigt, wenn eine konkrete 

Gefahr für den Schulfrieden besteht.

2019
Beschluss zum Wahlrechtsausschluss von Menschen 

mit Behinderungen, BVerfGE 151,1
Der pauschale Ausschluss betreuter Personen vom Wahlrecht 

ist verfassungswidrig.
2020
Urteil zur geschä� smäßigen Suizidhilfe, BVerfGE 153, 182
Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst das Recht 
auf selbstbestimmtes Sterben.

2021
Klima-Beschluss, BVerfGE, 157, 30

Der Staat muss Leben und Gesundheit von heute lebenden 
Menschen und kün� igen Generationen vor den Gefahren 

des Klimawandels schützen. Er muss sicherstellen, dass der 
Schutz von Freiheit heute die Freiheit kün� iger Generationen 

nicht unverhältnismäßig einschränkt. Das Pariser Klima-
abkommen konkretisiert das Klimaschutzgebot des Artikel 

20a GG.

Beschluss zur Bundesnotbremse I, BVerfGE, 159, 223
Die im Fall angegriff enen Ausgangs- und Kontakt-

beschränkungen während der Corona-Pandemie waren in 
der äußersten Gefahrenlage zum Schutz von Leben und 

Gesundheit sowie zum Aufrechterhalten eines funktions-
fähigen Gesundheitssystems verhältnismäßig.

Beschluss zur Bundesnotbremse II, BVerfGE 159, 355
Kinder haben ein Grundrecht auf freie Entwicklung und 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und daraus folgend ein 

Grundrecht auf schulische Bildung.

Triage-Beschluss, BVerfGE 160,79
Der Staat muss Menschen mit Behinderungen davor schützen, 

dass sie wegen ihrer Behinderung bei der Zuteilung knapper, 
überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen 

benachteiligt werden.

2023
Urteil zur Gefangenenvergütung II, BVerfG 2 BvR 166/16
Strafgefangene haben ein Recht darauf, dass der Strafvollzug 
ihrer Resozialisierung dient. Der Gesetzgeber muss dafür ein 
in sich stimmiges, wissenscha� sbasiertes Gesamtkonzept 
einschließlich angemessener Vergütung festlegen.

2017
Urteil zum NPD-Verbotsverfahren, BVerfGE 144, 20
Für ein Parteiverbot reicht es nicht, dass eine Partei 
verfassungsfeindlich ist. Sie muss von einer solchen 
politischen Bedeutung sein, dass sie ihre verfassungs-
feindlichen Ziele möglicherweise erreichen kann.

Beschluss zur „Dritten Option“, BVerfGE 147,1
Menschen, die sich dauerha�  weder dem weiblichen noch 
dem männlichen Geschlecht zuordnen, werden – wie alle – 
durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht in ihrer 
geschlecht lichen Identität geschützt. Sie sind außerdem 
durch das Verbot der Geschlechtsdiskriminierung 
(Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG) geschützt.
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6.5 75 Jahre Europarat: Meilensteine 
seiner Geschichte

Schutz und Förderung von Demokratie, Menschen
rechten und Rechtsstaatlichkeit in Europa – das ist 
der Auftrag des Europarats, der am 5. Mai 1949 
von zehn Staaten112 gegründet wurde. Bereits 1950 
wurde die Bundesrepublik aufgenommen, bis 1989 
wuchs die Zahl der Mitgliedstaaten auf 23, und 
nach dem Zerfall des Ostblocks kamen die mittel 
und osteuropäischen Staaten sowie die Nachfolge
staaten der Sowjetunion (mit Ausnahme von Bela
rus) hinzu. Heute, nach dem Ausschluss der Russi
schen Föderation wegen ihres Angriffskriegs auf die 
Ukraine, gehören 46 Staaten mit fast 700 Millionen 
Menschen zum Europarat.

Der Europarat fördert und schützt Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, indem er ver
bindliche Rechtsnormen entwickelt, deren Einhal
tung überwacht und die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung des Rechts berät. Durch spezielle Kon
ventionen konkretisiert er die menschenrechtlichen 
Verpflichtungen der Staaten aus der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (kurz: Europäische Menschen
rechtskonvention). In Deutschland gelten diese 
Konventionen im Rang eines Bundesgesetzes.

Die Konventionen werden von Staatenvertreter*in
nen ausgearbeitet und durch das Ministerkomitee 
verabschiedet. Dieses besteht aus den Außenminis
ter*innen der Mitgliedstaaten beziehungsweise 
deren ständigen Vertreter*innen. Das Ministerkomi

112 Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden und Vereinigtes Königreich.
113 Ursprüngliche Bezeichnung: Beratende Versammlung (Consultative Assembly / Assemblée consultative). Die Namensänderung erfolgte 1974.
114 Für eine Übersicht über die Meilensteine seiner Rechtsprechung siehe Deutsches Institut für Menschenrechte (2020): Menschenrechtsbericht 

2019/2020, S. 32–38.
115 Die Jahreszahlen gelten jeweils für Unterzeichnung oder Ratifikation durch bzw. das Inkrafttreten für die Bundesrepublik Deutschland, wenn 

nicht anders angegeben.

tee hat zudem in den vergangenen 75 Jahren zahl
reiche Beratungs und Überwachungsgremien ein
gesetzt und überwacht die Einhaltung der Urteile 
des EGMR.

Eine Innovation war 1949 die Schaffung der Parla
mentarischen Versammlung.113 Sie besteht aus 
Abgeordneten, die von den Parlamenten der Mit
gliedstaaten entsandt werden. Die Parlamentari
sche Versammlung wurde geschaffen, um die 
demokratische Legitimation des Europarats und die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu stärken. 
Sie beteiligt sich an der Ausarbeitung von Konventi
onen und überwacht die Menschenrechtssituation 
in den Staaten des Europarats mit einem speziellen 
MonitoringVerfahren.

Bekanntestes Organ des Europarats ist der Europäi
sche Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Er 
gewährleistet durch die von der Parlamentarischen 
Versammlung gewählten Richter*innen die Men
schenrechte für alle Menschen in den Mitgliedstaa
ten, wenn Betroffene den innerstaatlichen Rechts
weg erschöpft haben oder dieser unwirksam ist. 
Auch die Mitgliedstaaten können einander vor dem 
EGMR zur Rechenschaft ziehen; dies geschieht 
jedoch nur selten. Grundlage der Rechtsprechung 
des EGMR ist die Europäische Menschenrechtskon
vention mit ihren Zusatzprotokollen.114

Abbildung 8 (S. 134 f.) zeigt die aus menschen
rechtlicher Perspektive wichtigsten normativen und 
institutionellen Entwicklungen des Europarats 
auf.115
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Abbildung 8: 75 Jahre Europarat – Meilensteine75 Jahre Europarat: Menschenrechtliche Meilensteine für Deutschland

1949
Der Europarat wird gegründet.

1968
Das Zusatzprotokoll Nr. 4 zur EMRK tritt in Deutschland 
in Kra� . Es enthält das Recht auf Freizügigkeit und den 

Schutz vor Ausweisung.

1989
Das Zusatzprotokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaff ung 
der Todesstrafe (außerhalb der Kriegsgerichtsbarkeit) tritt 

in Deutschland in Kra� .

1993
Der Europäische Antifolterausschuss veröff entlicht seinen 
ersten Bericht zu Deutschland.

1953
Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) tritt 

in Deutschland in Kra� .
1957
Das Zusatzprotokoll Nr. 1 zur EMRK tritt in Deutschland in 
Kra� . Es enthält das Recht auf Schutz des Eigentums, das 
Recht auf Bildung sowie auf freie Wahlen.

1959
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 

wird errichtet.

1950
Die Bundesrepublik Deutschland wird als assoziiertes Mitglied 
aufgenommen, ab 1951 ist sie Vollmitglied.

1985
Das Zusatzprotokoll Nr. 7 zur EMRK wird von Deutschland 
unterzeichnet, allerdings bis heute nicht ratifi ziert. Es enthält 
u.a. das Verbot der Doppelbestrafung.

1990
Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe tritt in Deutschland in Kra� .

1997
Die Parlamentarische Versammlung führt ein Monitoring-
Verfahren ein. Es dient der Überprüfung, inwieweit Mitglieds-
staaten ihre Verpfl ichtung zu Menschenrechten, Demokratie 
und Rechtsstaat einhalten.

1965
Die Europäische Sozialcharta tritt in Deutschland in Kra� .

1990
Die Venedig-Kommission zur Beratung von Staaten 

in verfassungsrechtlichen Fragen wird vom Ministerkomitee 
geschaff en.

1995
Das Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta 

zur Einführung eines Systems der Kollektivbeschwerden 
wird verabschiedet. Bis heute hat es Deutschland 

nicht unterzeichnet.

1998
Der EGMR wird reformiert; ein ständiger 

Gerichtshof wird geschaff en.
1998
Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten tritt in Deutschland in Kra� .

1999
Das Amt des*der Menschenrechtskommissar*in 
wird geschaff en.

1999
Die Europäische Charta der Regional- und 

Minderheitensprachen tritt in Deutschland in Kra� .

national international
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2000
Das 12. Zusatzprotokoll zur EMRK (selbständiges 

Diskriminierungsverbot) wird durch Deutschland unterzeichnet, 
allerdings bis heute nicht ratifi ziert.

2005
Das Europäische Übereinkommen über die 

Staatsangehörigkeit tritt in Deutschland in Kra� .
2009
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhinderung von 
Staatenlosigkeit in Bezug auf Staatennachfolge wird durch 
Deutschland unterzeichnet, allerdings bis heute nicht ratifi ziert.

2013
Das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels tritt in Deutschland in Kra� .

2016
Das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
(Lanzarote-Konvention) tritt in Deutschland in Kra� .

2018
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(Istanbul-Konvention) tritt in Deutschland in Kra� .

2021
Die Revidierte Europäische Sozialcharta von 1996 tritt 
in Deutschland in Kra� .

2024
Das Rahmenübereinkommen des Europarats über Künstliche 

Intelligenz wird verabschiedet. Es liegt zur Unterzeichnung aus 
und kann drei Monate nach Ratifi zierung durch fünf Staaten in 

Kra�  treten. Deutschland hat das Abkommen noch nicht 
unterzeichnet (Stand: Oktober 2024). 

2005
Das 13. Zusatzprotokoll zur EMRK (zur vollständigen 
Abschaff ung der Todesstrafe) tritt in Deutschland in Kra� .

national international
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7.3 Abkürzungen

Abb. Abbildung

Abs. Absatz

AFöG Arbeitsförderungsgeld

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Art. Artikel

AsylG Asylgesetz

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AufenthG Aufenthaltsgesetz

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BHRRC Business and Human Rights Ressource Center 

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMJ Bundesministerium der Justiz

BMI Bundesministerium des Innern und für Heimat

BMWSB Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

BSHG Bundessozialhilfegesetz

BTHG  Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen  
mit Behinderungen (kurz: Bundesteilhabegesetz)

BVerfG Bundesverfassungsgericht

CAT  Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder  
erniedrigende Behandlung oder Strafe

CEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau

CPED Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen
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CPT  Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe

CRC  Übereinkommen über die Rechte des Kindes

CRMR  Critical Raw Materials Regulation (Verordnung zu kritischen Rohstoffen)

CRPD  Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Fakultativpro
tokoll

CSRD  Richtlinie zu UnternehmensNachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability 
Reporting Directive)

CSDDD EULieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

DIMRG  Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschen
rechte

Ebd. Ebenda

ECRI Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EMRK  Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäi
sche Menschenrechtskonvention)

ESRS  European Sustainability Reporting Standards (Europäische Standards für die Nachhal
tigkeitsberichterstattung)

EU  Europäische Union

EuGH  Europäischer Gerichtshof

ff.  folgende (Seiten)

Fn  Fußnote

FPIC  Free, Prior and Informed Concent (Prinzip der freiwilligen, vorherigen und informierten 
Zustimmung

FRA Europäische Grundrechteagentur

GAP Gemeinsame Agrarpolitik

GEAS Gemeinsames Europäisches Asylsystem

GFK Genfer Flüchtlingskonvention
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GG Grundgesetz

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights (Internationaler Pakt über bürgerli
che und politische Rechte, kurz: UNZivilpakt)

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Internationaler Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, kurz: UNSozialpakt)

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Inter
nationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminie
rung, kurz: AntirassismusKonvention)

ICRMW  Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh
mer*innen und ihrer Familienangehörigen (kurz: WanderarbeiterKonvention)

ILO  International Labour Organisation (Internationale Arbeitsorganisation)

IOM  Internationale Organisation für Migration

i.V.m.  in Verbindung mit

lit.  littera (Buchstabe)

LkSG  Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

LSBTIQ*  Lesben, Schwule, Bisexuelle, tran, intergeschlechtliche und queere Menschen

MiloG  Mindestlohngesetz

NAP  Nationaler Aktionsplan

NHRI  National Human Rights Institution (Nationale Menschenrechtsinstitution)

OECD  Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OPCAT   Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degra
ding Treatment or Punishment (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe)

OSZE  Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

PostModG  Postrechtsmodernisierungsgesetz

Rn.  Randnummer

S.  Seite

SchwbG  Schwerbehindertengesetz
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SGB  Sozialgesetzbuch

StGB  Strafgesetzbuch

UN  United Nations (Vereinte Nationen)

UNBRK  UNBehindertenrechtskonvention

UNDRIP  UNErklärung über die Rechte der indigenen Völker

UPR  Universal Periodic Review (Allgemeines periodisches Überprüfungsverfahren)

VO  Verordnung

WoBerichtsG  Wohnungslosenberichterstattungsgesetz

WVO  Werkstättenverordnung 

Ziff.  Ziffer
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